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Präsident Hanauer: Meine sehr verehrten Damen, 
meine Herren! Ich eröffne die 69. Vollsitzung des 
Bayerischen Landtags. Die Liste der entschuldigten 
Kollegen wird zu Protokoll gegeben.*) 

Hörfunk und Fernsehen des Bayerischen Rundfunks 
haben um Aufnahmegenehmigung gebeten. Ihre Zu
stimmung vorausgesetzt, wird die Aufnahmegeneh
migung erteilt. 

Lassen Sie mich vorher noch einen Geburtstagsglück
wunsch aussprechen! Kollege Willi Lucke, Mitglied 
des Landtags seit 1966 und stellvertretender Vorsit
zender des Ausschusses für Eingaben und Beschwer
den, konnte am 16. Juni seinen 60. Geburtstag feiern. 
Namens aller Kollegen darf ich Ihnen, Herr Kollege 
Lucke, zu diesem Jubiläum nachträglich herzliche 

*) Nach Artikel 4 Absatz 2 des Aufwandsentschädigungs
gesetzes sind entschuldigt bzw. beurlaubt die Abgeordneten 
Heimschrott, Jaud, Dr. Pöhner, Dr. Rothemund, Stuhlberger, 
Tandler und Frau Westphal. 
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(Präsident Hanauer) 

Glückwünsche aussprechen. Für Ihre Tätigkeit in der 
bayerischen Volksvertretung und für Ihr persönliches 
Wohlergehen alles Gute! 

(Beifall) 

Ich darf geschäftsordnungsmäßig bekanntgeben, daß 
der Vorsitzende des Ausschusses für Geschäftsord
nung und Wahlprüfung für heute nachmittag 15 Uhr zu 
einer kurzen Sitzung im Saal 1 einlädt. Ich bitte die 
Kollegen, die es angeht, sich dort einzufinden. Die 
Tagesordnung ist ein lmmunitätsfall. 

Meine Damen und Herren! Der Tagesordnung man
gelt es nicht an Fülle und Gehalt, dem amtierenden 
Präsidenten mangelt es jedoch an Vizepräsidenten. 
Wir wünschen dem einen baldige Genesung und dem 
anderen gute Reise und gute Rückkehr. Ich möchte 
Sie bitten, höchst vorsorglich für den Fall einer nicht 
voraussehbaren Behinderung mir eine Hilfe zu ge
währen. Die Geschäftsordnung sieht zwar die Zuwahl 
von Beisitzern vor, beschränkt aber die Vertretung 
des Präsidenten auf die beiden Vizepräsidenten nach 
§ 14 der Geschäftsordnung. Ich wäre Ihnen dankbar, 
wenn Sie in Abänderung, genauer gesagt in Ergän
zung des § 14 unter Anwendung des § 154 der Ge
schäftsordnung für den Fall einer eintretenden Be
hinderung den Alterspräsidenten des Landtags, Herrn 
Kollegen Otto Bezold, als Stellvertreter des Präsi
denten für diese Woche bestimmen würden. 

Ich habe nach § 154 der Geschäftsordnung auf die 
Widerspruchmöglichkeit hinzuweisen. Erhebt sich Wi
derspruch? - Dem ist nicht so. Dann ist so beschlos
sen, ich darf mich herzlich bedanken. Herr Kollege 
Otto Bezold, bereiten Sie sich in der Zwischenzeit 
geistig auf die Abwicklung der Tagesordnung vor! 

(Heiterkeit- Frau Abg. Dr. Hamm-Brücher: 
Es wäre besser, er wäre Vizepräsident, Herr 

Landtagspräsident!) 

- Ich wäre Ihnen dankbar, Frau Kollegin, wenn Sie 
diese geschäftsordnungsmäßige Angelegenheit nicht 
zum Anlaß polemischer Zwischenrufe nehmen wür
den. 

(Erneuter Zuruf der Frau Abg. Dr. Hamm-Brücher) 

Darf ich Sie zum Ablauf der Tagesordnung darauf 
hinweisen - wobei ich dankbar wäre, wenn Sie all
seitig davon Kenntnis nehmen würden und wegen der 
gedrängten Fülle und einer zügigen Abwicklung der 
Tagesordnung von Änderungswünschen, aber auch 
von wiederholten Fragen beim amtierenden Präsiden
ten, wie es weitergehen soll, absehen würden -, daß 
wir jetzt mit den ersten Lesungen 2 f und h beginnen, 
Landeswahlgesetz und Rundfunkgesetz. Ich bitte, 
daran anschließend - wie vorgesehen - den Rechts
und Verfassungsausschuß, die Beratung der beiden 
Gesetzentwürfe durchzuführen. Nach der Rede des 
Herrn Kultusministers, die sich anschließt, werden 
wir, wie ich annehme, noch vormittags, mit der Ab
wicklung weiterer Tagesordnungspunkte ab Nr. 2 be
ginnen, um die Gesetzesberatungen heute weitge
hend abzuschließen, wobei sich nicht abschließen 

lassen das Haushaltsgesetz, das erst nach den zwei
ten Etatberatungen behandelt werden kann, und die 
zwei vorhin genannten Gesetzentwürfe in der ersten 
Lesung, die wir versuchen, morgen zu Ende zu brin
gen. 

Als Fixpunkt ist noch festzuhalten die Fragestunde 
morgen um 9 Uhr mit einer anschließend zu erwarten
den kurzen Rede des Herrn Finanzministers, anschlie
ßend die Abwicklung der zur Abstimmung noch offen
stehenden Gesetze, vor allem im Hinblick auf den 
Senat. Für morgen ist im Anschluß an die Gesetzes
beratung die Aussprache zum Kultusetat mit 4 Stun
den - 115 : 85 : 40 - vorgesehen, am Donnerstag die 
Aussprache zum Haushaltsgesetz mit der Schlußbe
handlung des Haushaltsgesetzes und des Einzel
plans 13. Aussprache 11/2 Stunden, 45: 30: 15. Es ist 
noch eine Nachtragstagesordnung zu erwarten. Auf 
dieser Nachtragstagesordnung werden die zweite und 
dritte Lesung der jetzt sofort zu behandelnden Ge
setze stehen, Wahl der Rundfunkräte und eventuell 
noch eingehende Dringlichkeitsänträge. Mit diesem 
Verlauf hoffe ich, wenn es gut geht, bis Donnerstag
abend, sonst Freitagmittag, fertig zu werden. 

Ich rufe auf P u n kt 2 f: E r s t e L es u n g zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landes
wahlgesetzes und des Gesetzes über die Erstattung 
vom Wahlkampfkosten für die Landtagswahlen (Druck
sache 4690) 

Wird dieser Gesetzentwurf begründet? - Das ist nicht 
der Fall. A 1 1 g e m e i n e A u s s p r a c h e. - Keine 
Wortmeldungen. Ich schließe die Aussprache. 

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich 
vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuß für Verfas
sungs-, Rechts- und Kommunalfragen zu überweisen. 

Punkt 2 h: 

Antrag der Abgeordneten Dr. Seidl und Fraktion, 
Gabert und Fraktion, Dr. Hamm-Brücher und Fraktion 
betreffend Zweites Gesetz .zur Änderung des Bayeri
schen Rundfunkgesetzes (Drucksache 4719) 

Eine Begründung erfolgt nicht. A 11 g e m e i n e 
Aus s p r a c h e. - Keine Wortmeldungen. Die Aus
sprache ist geschlossen. 

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich vor, 
diesen Gesetzentwurf ebenfalls dem Ausschuß für 
Verfassung-, Rechts- und Kommunalfragen zu über
weisen. Die Überweisung ist damit ausgesprochen. 
Der Ausschuß kann in seine Beratungen eintreten. 

Ich rufe jetzt auf P u n kt 9: 

Haushalt für den Geschäftsbereich des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus für die 
Haushaltsjahre 1973und1974 (Einzelplan 05) 

Ich bitte den Herrn Kollegen Gastinger um die Be
richterstattung über die Beratungen des Ausschus
ses für den Staatshaushalt und Finanzfragen (Druck
sache 4664). 
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Gastinger (CSU), Berichterstatter : Herr Prä
sident, meine Damen und Herren! Der Haushalt für 
den Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministe
riums für Unterricht und Kultus für die Rechnungs
jahre 1973 und 1974 wurde vom 25. bis 28. Juni 1973 
im Ausschuß für den Staatshaushalt und Finanzfragen 
beraten. 

Berichterstatter waren die Kollegen S c h i c k , v o n 
Fe u r y und ich. Mitberichterstatter war Kollege 
Dr. Meyer. 
Ich befinde mich als Berichterstatter in der großen 
Schwierigkeit, aus den vorliegenden umfangreichen 
Protokollen einen Extrakt zu holen, der Ihrem be
gründeten Wunsche auf Kürze ebenso Rechnung trägt 
wie Ihrem Recht auf ausreichende sachliche Informa
tion über den Verlauf der Sitzungen. 

Den Bericht über die allgemeine Aussprache darf ich 
einer straffen Kürzung unterziehen, da ich annehme, 
daß das im Haushaltsausschuß Gesagte im wesent
lichen bei der Debatte erneut zur Sprache gebracht 
wird. 

Die B e r i c h t e r s t a t t e r bezeichneten den Haus
haltsentwurf als einen sichtbaren Beweis aufgeschlos
sener Kulturpolitik, der die Erfüllung des Verfassungs
auftrages nach Artikel 128 und 132 der Bayerischen 
Verfassung im Rahmen des Möglichen sichere. Die 
hohe Steigerung im bayerischen Kultushaushalt be
deute mehr Lebensqualität. 

Der M i t b e r i c h t e r statte r hielt dem entgegen, 
daß dieser Haushalt nicht die Chancen zur Rationali
sierung nütze und der Aufblähung der Verwaltung 
keinen Einhalt gebiete. Eine unbewegliche Verwaltung 
und veraltete Strukturen führten dazu, daß dieser 
Haushalt den Anforderungen nicht genügen könne, 
die von der Bevölkerung und dem Parlament von 
einem Kultushaushalt erwartet würden. 

Die Frau Kollegin Dr. Hamm - B r ü c h e r anerkannte 
die beachtliche Höhe der im Hochschulbereich einge
setzten Steuermittel, meinte aber, daß es sehr viele 
Möglichkeiten einer sparsameren und ökonomische
ren Verwendung der Mittel im Kultusetat gebe. 

Staatsminister Dr. M a i e r beantwortete 50 an ihn 
gerichtete Einzelfragen. Darüber hinaus nahm er zu 
allgemeinen Fragen seines Ressorts Stelllung. Mit 
Nachdruck wandte er sich gegen den Vorwurf, daß im 
Kultusministerium zu viel Personal sei. Die vielen 
neuen gesetzlichen Zuständigkeiten führten zu den 
unumgänglichen Stellenmehrungen. Kein Land der 
Bundesrepublik sei davon ausgenommen. 

Staatsminister Dr. Maier teilte auf die Frage des 
Berichterstatters im Ausschuß mit, daß die von An
fang an geplante Medizinische Fakultät in Reg e n s -
b u r g im Jahre 1977 mit der ersten Baustufe begon
nen wird, nachdem die Finanzierung sichergestellt sei. 
In Au g s b u r g solle mit Beginn des Studienjahrs 
1973/74 der Lehr- und Fors.chungsbetrieb in den phi
losophischen Bereichen aufgenommen werden. Die 
Meinung der Geißler-Studie, P a s s a u als Standort 
einer neuen Universität sei eine Fehlplanung, teile er 
nicht. Die Kürzung der Gemeinschaftsaufgaben um 
10 Prozent durch eine einseitige Erklärung des Bun
desfinanzministers mache für Bayern die Summe von 

40 Millionen DM aus. Trotzdem komme man im Jahr 
1973 mit den vorgesehenen Baumaßnahmen nicht in 
Verzug. 

Was die Kindergärten betreffe, so seien nach dem 
vom Statistischen Landesamt zum 1. Januar 1973 
festgestellten Stand gegenwärtig schon mehr als die 
Hälfte der Drei- bis Fünfjährigen in Kindergärten un
tergebracht. Damit sei das in der Regierungserklä
rung bis Ende der Legislaturperode gesetzte Ziel 
bereits erreicht, wenn es auch in den Städten noch 
Überfüllungen gebe, die in den verschiedenen kom
munalen Verhältnissen begründet lägen. Der Bedarfs
plan für das Kindergartenwesen werde pünktlich im 
nächsten Jahr vorliegen. 

Bezüglich der weiteren Ausführungen des Herrn 
Staatsministers und den Erwiderungen der Kollegen 
Dr. Meyer und Frau Dr. Hamm-Brücher darf ich mir 
erlauben, auf das Protokoll des Haushaltsausschus
ses zu verweisen. 

In der zügigen E i n z e 1 b e rat u n g wurden die in 
der D r u c k s a c h e 4664 aufgeführten Änderungen 
des vorgelegten Entwurfs beschlossen. Dabei ist be
sonders hervorzuheben: 

Kollege W e n g e n m e i e r beantragte namens der 
CSU-Fraktion, daß der Freistaat Bayern für die Heim
unterbringung von Berufsschülern bei Blockbeschu
lung pro Schüler und Tag 6 DM erstattet. Haushalts
überschreitungen könnten 1973 im Vollzug aufgefan
gen werden; für 1973 werde der Nachtragshaushalt 
aufgestockt werden müssen. - Dieser Antrag wurde 
angenommen, nachdem der weitergehende Antrag 
des Herrn Kollegen Dr. M e y e r auf 7 DM abgelehnt 
wurde. 

Ein besonderer Schwerpunkt in der Einzelberatung 
waren die Anträge der Kollegen Dr. Schlittmeier, Dr. 
Syring und anderer betreffend Erhöhung der Haus
haltsmittel für das Turn- und Sportwesen. Das Anlie
gen der gestellten Anträge wurde von allen Rednern 
als berechtigt anerkannt. 

Der Mitberichterstatter Sc h i c k verwies auf die Zu
sage des Finanzministers, dieses Problem im Nach
tragshaushalt nicht kleckernd, sondern klotzend zu 
lösen, so daß man im Stammhaushalt, auch im Blick 
auf die Relation zu anderen Titeln, nichts ändern 
sollte. - Die vorliegenden Anträge wurden bei einer 
Stimmenthaltung mit Mehrheit a b g e 1 e h n t. 

Als B e r i c h t e r s t a t t e r beantrage ich namens 
der CSU-Fraktion, die Ausgaben zur Förderung nicht
staatlicher Theater um 2,5 Millionen DM zu erhöhen, 
ferner die Mittel zur Förderung bedeutender Orchester 
um 300 000 DM und die Mittel zur Förderung der 
Volksmusikpflege um 100 000 DM zu erhöhen. Kollege 
Sonntag beantragte für letzteren Zweck noch 
79 000 DM zusätzlich. 

Die Anträge wurden e i n s t i m m i g angenommen, 
nachdem die weitergehenden Anträge abgelehnt wor
den waren oder andere Anträge durch den Haus
haltsansatz ihre Erledigung gefunden hatten. 

Bezüglich der vorliegenden An t r ä g e auf Errich
tung von Lehrstühlen an Universitäten kam man ein
stimmig zu der vom Herrn Kollegen Dr. M e y e r ge-
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äußerten Meinung, daß sie mangels Kompetenz nicht 
mehr dem Haushaltsausschuß vorgelegt werden soll
ten. Die Anträge wurden daraufhin von der Tages
ordnung ab g es et z t. 

Bei K a p i t e 1 05 50, Schulaufsicht bei den Regie
rungen, stellte Kollege S c h i c k folgenden A n -
t r a g , der e i n s t i m m i g angenommen wurde: 

Die Staatsregierung wird ersucht, beim Bund dar
auf hinzuwirken, daß die Fachberater für Leibes
erziehung im Rahmen des Zweiten Besoldungs
neuregelungsgesetzes wie Schulräte behandelt 
und in die Besoldungsgruppe A 14 eigestuft wer
den. 

Bei K a p i t e 1 05 55, Staatliche Berufsschulen und 
Berufsaufbauschulen, konkretisierte der Abgeordnete 
Schick seinen in der allgemeinen Aussprache ange
kündigten An t r a g der CSU-Fraktion, die Plan
stellen und den Ansatz für die Verstaatlichung so auf
zustocken, daß 1974 zum Schuljahrsbeginn allen Ver
staatlichungsanträgen Rechnung getragen werden 
kann. Der Ausbringung weiterer 1500 Stellen für 1974 
nach vorstehender Aufschlüsselung wurde e i n -
s t i m m i g zugestimmt. 
Zu K a p i t e 1 05 59, Staatliche Wirtschaftsschulen, 
und den dazu einschlägigen An t r ä g e n des Kol
legen K a h 1 e r und anderer betreffend Verstaat
lichung kommunaler Handelsschulen wurde auf Vor
schlag des Kollegen F r ö h 1 i c h einstimmig be
schlossen: 

In Vollzug des Beschlusses des Kulturpolitischen 
Ausschusses gemäß Drucksache 3222 soll dem 
Haushaltsausschuß bis zum 1. März 1974 ein Zwi
schenbericht über die Vollziehbarkeit des Be
schlusses und die Vorstellungen der Staatsregie
rung dazu gegeben werden. 

Eine längere Diskussion gab es bei K a p i t e 1 05 76, 
Staatliche Theater, an der sich besonders die Abge
ordneten Dr. Meyer, Wachter und Wengenmeier betei
ligten. Wegen des Mißverhältnisses von Einnahmen 
und Ausgaben kam man überein, alsbald im Haus
haltsausschuß zu einer grundsätzlichen Erörterung 
der Probieme zu kommen. 
Der Berichterstatter Dr. M e y e r beantragte unter 
Hinweis auf seine Ausführungen in der allgemeinen 
Aussprache, die Zuschüsse an die größeren Glau
bensgemeinschaften auf die Beträge von 1972 - das 
sind 5,5 Millionen DM weniger - festzusetzen. Mit der 
vorgeschlagenen Kürzung sollten die Kirchen einen 
Beitrag zur Stabilität leisten. 

Der R e g i e r u n g s v e r t r et e r machte auf die 
rechtlichen Bedenken gegen die beantragte Strei
chung aufmerksam. Berichterstatter G a s t i n g e r 
wies auf das soziale Engagement der Kirche im so
zialen Bereich hin. Die Entlastung des Staates dürfe 
nicht zu der vorgeschlagenen Kürzung bei den Kir
chen führen. Mit Mehrheit 1 e h n t e der Ausschuß 
den Antrag des Mitberichterstatters ab. 

Die in der Berichterstattung nicht aufgeführten An
träge, denen zugestimmt, die abgelehnt, für erledigt 
erklärt wurden, die Erledigung gefunden haben oder 
zurückgezogen wurden, sind der D r u c k s a c h e 

4664 zu entnehmen. Ebenso haben alle E i n g a b e n 
ihre Erledigung gefunden. 

Der Beschluß des Haushaltsausschusses lautete: 
Zu s t i m m u n g zum Einzelplan 05 unter Berück
sichtigung der vom Staatsministerium der Finanzen 
vorgelegten Ergänzungen sowie der Änderungen zur 
Anlage S mit der Maßgabe, daß die in der Druck
sache 4664 aufgeführten Änderungen durchgeführt 
werden. Die Zustimmung erfolgte mit den Stimmen 
der CSU gegen die Stimmen von SPD und FDP. 

Ich bitte das Hohe Haus, diesem Votum beizutreten. 

Präsident Hanauer: Ich danke für die konzentrierte 
Berichterstattung über eine umfangreiche Beratung. 
- Das Wort zur Haushaltsrede hat der Herr Staats
minister Dr. Maier. 

Staatsminister Dr. Maier: Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Auch dieses Jahr steht der Kultus
etat als größter Einzelplan am Ende der Haushalts
beratungen. Der Entwurf, der Ihnen vorliegt, sieht für 
1973/74 Ausgaben von mehr als 10 Milliarden DM 
vor. Das entspricht für 1973 einer Steigerung um 21,6 
Prozent gegenüber 1972 und einem weiteren Zuwachs 
von nochmals 10,3 Prozent im Jahr 1974. Besonders 
stark steigen die Personalausgaben an. Von der ge
samten Stellenmehrung des Staatshaushalts um rund 
22 600 Stellen für 1973/74 entfallen mehr als rund 
15 700 auf den Kultushaushalt; die personellen Ver
besserungen, die der Staatshaushalt in diesen beiden 
Jahren möglich macht, kommen also schwerpunkt
mäßig den Schulen und Hochschulen zugute. 

So hohe Zahlen mögen manchen im Zeichen einer 
konjunkturdämpfenden Ausgabenpolitik erschrecken. 
Für wen - all diese Schulen und Hochschulen? fragte 
kürzlich eine Tageszeitung. Und doch hat weder der 
Senat noch der Haushaltsausschuß des Landtags 
nach genauester Prüfung eine Möglichkeit zu Kür
zungen im Einzelplan 05 gesehen. Im Gegenteil, sie 
haben empfohlen, den Entwurf an einigen Stellen 
noch nach oben abzurunden. Und dies mit vollem 
Recht, denn die Schaffung ausreichender Bildungs
angebote ist die vornehmste Pflicht der Länder, die 
gemeinsam für die Bildung in der Bundesrepublik 
verantwortlich sind. An der Erfüllung dieser Aufgabe 
wird der Föderalismus gemessen, und deswegen 
kann auch kein Kultusminister dem Rat eines früheren 
Bundesfinanzministers folgen, der den Ländern in 
einer ähnlichen Situation empfohlen hatte: „Dann 
stellen Sie doch ein Jahr lang keine neuen Lehrer an!" 

Wenn das Hohe Haus dem Entwurf zustimmt, dann 
kann die bayerische Kulturpolitik 1973/74 auf solider 
Grundlage weiterarbeiten. Mit den Mitteln des Einzel
plans 05 und den ergänzenden Mitteln des Einzel
plans 13 wird es möglich sein, 

daß die Kindergartenplätze erheblich vermehrt wer
den, noch über die in der Regierungserklärung von 
1971 vorgesehene Zahl hinaus; 

(Zuruf des Abg. Kamm) 

daß alle Schüler in Bayern kostenlos zur Schule fah
ren können; 
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daß alle bayerischen Lehramtsbewerber 1973 und 
1974 in den Schuldienst übernommen werden können; 

daß Eltern und Schülern die freie Wahl des Bildungs
weges erhalten bleibt und ihre Wahlmöglichkeiten 
verstärkt werden durch Schulen und Hochschulen 
in zumutbarer Entfernung; 

daß das berufliche Bildungswesen zu einer echten 
Alternative ausgebaut und durch Verstaatlichung von 
rund 100 kommunalen Berufsschulen auf eine neue 
Grundlage gestellt wird; 

daß Hochschulen und Kliniken weiter ausgebaut wer
den durch Neugründungen und Vermehrung vorhan
dener Kapazitäten; 

daß die Lehrerfortbildung verstärkt und die neue Leh
rerbildung vorbereitet werden kann; 

daß endlich die Künste so gefördert werden können, 
wie es dem kulturellen Erbe Bayerns und dem inter
nationalen Rang seiner Theater, Orchester, Museen 
und Denkmäler entspricht. 

(Na, na! bei der SPD - Beifall bei der CSU -
Zuruf von der SPD: Beschwörungsformel!) 

Im Rahmen einer Haushaltsrede, die Rechenschaft 
und Ausblick bieten soll, können nicht alle Themen 
der bayerischen Kulturpolitik behandelt werden. Für 
Einzelfragen darf ich auf den Verwaltungsbericht ver
weisen. Im folgenden seien zunächst die neuen Auf
gaben hervorgehoben, die sich aus den Gesetzen 
über Kindergärten, Berufsbildung und Denkmalschutz 
sowie weiteren bildungspolitischen Initiativen von 
Landtag, Staatsregierung und Kultusministerium er
geben; daran schließt sich ein Überblick über aktu
elle Probleme unseres Schul- und Hochschulwesens 
an; und zuletzt möchte ich auf einige Fragen unserer 
inneren Bildungssituation eingehen. 

Anfang dieses Jahres sind das Kindergartengesetz 
und das Gesetz über das berufliche Schulwesen in 
Kraft getreten; das soeben verabschiedete Denkmal
schutzgesetz tritt im Herbst in Kraft. Mit diesen Ge
setzen hat Bayern auf wichtigen Gebieten unseres 
Bildungswesens Pionierarbeit für die Bundesrepublik 
geleistet. Denn ein Bildungsgesetz für das gesamte 
Kindergartenwesen, ein Gesetz, das die berufliche 
Bildung umfassend nach den Prinzipien des Struktur
plans ordnet, und ein Denkmalschutzgesetz mit ähn
lich weitgehenden Schutzermächtigungen und Ent
schädigungsmöglichkeiten besitzt kein anderes Land 
der Bundesrepublik. 

Alle drei Gesetze stellen die Exekutive vor große Auf
gaben. Der Vollzug erfordert alle Kräfte der Verwal
tung. Um das Gewicht der neuen Aufgaben auch im 
Aufbau des Kultusministeriums angemessen zur Gel
tung zu bringen, sind Berufsbildung und außerschuli
sches Bildungswesen in eigenen Abteilungen verselb
ständigt worden. Ich möchte an dieser Stelle - ge
wiß auch in Ihrem Namen - allen Mitarbeitern danken, 
die sich hingebungsvoll und ohne Blick auf einen 
Achtstundentag bemühen, die Absichten des Gesetz
gebers in diesen neuen Bildungsbereichen so rasch 
wie möglich in die Tat umzusetzen. 

(Beifall bei der CSU) 

Mit dem Kindergartengesetz hat sich Bayern im Streit 
der Meinungen und Experimente um die Früherzie
hung der Kinder für ein klares und tragfähiges Kon
zept entschieden. Es hält sich ebenso fern von unan
gemessener Frühintellektualisierung und Verschulung 
wie von Staatsdirigismus und sozialer lndokrination. 
Gewollt ist ein Kindergarten, der die Familie ergänzt, 
nicht ersetzt, der das Subsidiaritätsprinzip und die 
Freiheit der Träger wahrt, der kindgemäße Bildungs
angebote und Anregungen vermittelt. Erziehung und 
Bildung finden immer schon vor der Schule statt. Der 
Kindergarten muß im Ganzen der Bildur19sbemühun
gen betrachtet und als Teil des Bildungswesens ver
standen werden. 

Die im Gesetz vorgesehenen Durchführungsverord
nungen sind erlassen oder stehen vor dem Erlaß. Das 
Kultusministerium hat ferner zu verschiedenen Ge
setzesbestimmungen Verwaltungsvorschriften erlas
sen und dabei die Regierungen angewiesen, bis zum 
1. Januar 1974 Bedarfspläne zu erstellen, in denen. 
für die nächsten Jahre festgelegt wird, wo und wann 
welche Kindergärten zu errichten sind. Die Planungen 
können davon ausgehen, daß Anfang dieses Jahres 
in Bayern rund 237 000 Kinder vorschulische Einrich
tungen besuchten. Damit ist das vom Herrn Minister
präsidenten in seiner Regierungserklärung vom 27. Ja
nuar 1971 gesetzte Ziel, daß bis Ende der Legislatur
periode mindestens die Hälfte der Drei- bis Fünfjäh
rigen einen Kindergartenplat;z erhalten können, schon 
jetzt erreicht. 

(Beifall bei der CSU - Abg. Kamm: Dank der 
Leistungen der Gemeinden!) 

Da der Ausbau der Kindergärten und die Verringe
rung der Gruppenstärken in den Kindergärten mehr 
pädagogisches Fach- und Hilfspersonal erfordert, ist 
das Kulutsministerium bereits seit Jahren um eine 
nachhaltige Vermehrung des Personals bemüht. Dem 
dienen Studiengänge für Sozialwesen an sieben staat
lichen und drei nichtstaatlichen Fachhochschulen, 
zahlreiche Fachakademien für Sozialpädagogik - ihre 
Schülerzahl stieg seit 1971von1691 auf 3177 - sowie 
das in Verbindung mit dem Bayerischen Rundfunk ein
gerichtete Telekolleg für Erzieher. Für die Ausbildung 
von Kinderpflegerinnen, die auch als pädagogisches 
Hilfspersonal in Kindergärten tätig werden können, 
stehen 59 Berufsfachschulen für Kinderpflege und 
Hauswirtschaft und eine nur wenig geringere Zahl von 
Grundausbildungslehrgängen für Sozialberufe zur 
Verfügung. Insgesamt kann aus der Entwicklung der 
sozialpädagogischen Ausbildungsstätten der ermuti
gende Schluß gezogen werden, daß die Ausbildung 
des Kindergartenpersonals mit dem erforderlichen 
Ausbau der Kindergartenplätze Schritt halten wird. 

(Beifall bei der CSU - Abg. Kamm: Der Numerus 
clausus im Fachbereich Sozialwesen!) 

- Ich komme darauf zurück! - Der Umfang des erfor
derlichen sachlichen und personellen Endausbaus der 
Kindergärten wird freilich auch davon beeinflußt, ob 
die Fünfjährigen organisatorisch im Elementarbereich 
verbleiben oder dem Primarbereich und damit der 
Grundschule zugeordnet werden. Die Entscheidung 
hierüber hält der Bildungsgesamtplan mit gutem 
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Grund bis 1980 offen. Bayern hat deshalb zwei Ver
suchsformen als Kontrastprogramm eingerichtet und 
mit Richtlinien für ihre pädagogische Arbeit versehen. 
So stehen derzeit 13 Modellkindergärten mit Fünf
jährigen in altersgemischten Gruppen 10 Eingangs
stufenmodelle gegenüber, in denen je zwei Gruppen 
Fünfjähriger mit einer ersten Grundschulklasse in 
einem organisatorisch-pädagogischen Verbund ste
hen. Die wissenschaftliche Begleitung dieses Kon
trastprogramms obliegt dem Institut für Frühpädago
gik in München, das im Januar 1972 seine Arbeit auf
genommen hat. 

Die finanziellen Auswirkungen des Bayerischen Kin
dergartengesetzes spiegeln sich in der Entwicklung 
der staatlichen Leistungen. Die staatlichen Bauzu
schüsse steigen im Jahr 1973 auf 29 Millionen DM 
gegenüber 20 Millionen DM im Jahr 1972; die staat
lichen Personalkostenzuschüsse, die gegenwärtig 20 
Prozent und ab September 1974 331/a Prozent betra
gen, belaufen sich im Jahr 1973 auf 39,4 Millionen DM, 
im Jahr 1974 auf 59 Millionen DM, 

Mit dem Gesetz über das berufliche Schulwesen und 
den etwa gleichzeitig erlassenen Richtlinien ist Be
wegung in den Gesamtbereich der beruflichen Schu
len gekommen. Eine Broschüre des Ministeriums über 
das berufliche Schulwesen in Bayern hat überra
schend große Nachfrage gefunden und liegt bereits 
in dritter Auflage vor. Mit einer Ersten Ausführungs
verordnung konnten die vordringlichsten Fragen zum 
Vollzug des Gesetzes geklärt werden; der Erlaß der 
Zweiten Verordnung wird in Kürze folgen. 

Die Resonanz auf das Gesetz aus bayerischen Städ
ten, Landkreisen und Kammern ist breit und vielfältig. 
Sie äußert sich in einer Fülle von Anträgen. Neuge
staltung und Erweiterung der Fachsprengel, Verstaat
lichungen von Schulen, Planungen für die Zusam
menfassung beruflicher Schulen in einem Berufsbil
dungszentrum, Neuerrichtungen von Berufsfachschu
len oder Fachakademien u. a. mehr. 

Die Vielfalt der Wünsche macht eine Auswahl nötig. 
Prioritäten setzt dieser Haushalt. Die wichtigste Maß
nahme ist die Übernahme des Personals kommunaler 
Berufsschulen auf den Staat. Hierfür waren im Haus
haltsentwurf zunächst 988 Planstellen vorgesehen. 
Ich bin überaus glücklich, daß sie im Verlauf der 
Haushaltsberatungen in diesem Hohen Haus auf rund 
2500 erhöht werden konnten. 

(Beifall bei der CSU) 

Das erlaubt es uns, allen bis jetzt gestellten Anträgen 
zu entsprechen und rund 100 Schulen zu verstaatli
chen. 

(Beifall bei der CSU) 

Hier ist ein Akzent gesetzt, der deutlich macht, welch 
(Johen Rang die Staatsregierung dem Ausbau· des 
beruflichen Schulwesens zumißt. Zugleich wirkt sich 
diese Maßnahme für das schwächer besiedelte und 
mit Lehrern unterversorgte Grenzland aus; denn 
Struktur und Lehrerversorgung können durch die Per
sonalübernahme entscheidend verbessert werden. 

(Beifall bei der CSU) 

Vordringlich ist weiter die Eingliederung bisheriger 
Schulversuche mit Berufsoberschulen in die Formen 
des Gesetzes, die Erprobung des Berufsgrundschul
jahres, bei der Bayern mit 37 Versuchsklassen an der 
Spitze in der Bundesrepublik steht, die Klärung der 
Sprengel- und Standortfragen für Splitterberufe, die 
unmittelbar vor dem Abschluß steht, und endlich der 
Berufsschulentwicklungsplan, mit dem im Herbst ge
rechnet werden kann. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang darauf 
aufmerksam machen, daß allein die Reform der Be
rufsschulen bereits an den Haushalt 1975/76 ganz 
erhebliche Anforderungen stellen wird. Die Einfüh
rung des Berufsgrundschuljahres und der Blockun
terricht, der den schulischen Teil der Berufsausbil
dung im Regelfall verstärkt, verlangen beinahe eine 
Verdoppelung der bisherigen Lehrerzahl und bei den 
bis dahin verstaatlichen Berufsschulen die entspre
chende Zahl von Planstellen. Das Berufsgrundschul
jahr läßt sich bis 1980 - wie vom Landtag gewünscht 
- allgemein nur dann einführen, wenn bis dahin die 
dafür notwendigen Stellen und Räume zur Verfügung 
stehen. Und nicht zu vergessen: auch die Schaffung 
von beruflichen Schulzentren, die das Gesetz über 
das berufliche Schulwesen fordert, macht erhebliche 
Investitionen notwendig. 

Mit Wirkung vom 1. Januar 1973 hat das Ministerium 
mit einer Verordnung die ersten vier Fachrichtungen 
für Fachakademien festgelegt: Sozialpädagogik, Haus
wirtschaft, Augenoptik urid Musik. Ich möchte an die
ser Stelle auf den Zwischenruf antworten, daß in die
sen Fach-Akademien für Sozialpädagogik kein Nu
merus clausus herrscht. Die Schul- und Prüfungs
ordnungen wurden gleichzeitig erlassen. Zur Zeit führt 
das Ministerium Verhandlungen über die Errichtung 
von Fachakademien der Ausbildungsrichtungen Bau
wesen, fremdsprachliche Berufe und Wirtschaft. Zu
mindest für das Bauwesen kann für den kommenden 
Haushalt mit der Einrichtung einer Fachakademie ge
rechnet werden. 

Diese Beispiele mögen zeigen, meine Damen und 
Herren, daß wir in Bayern mit aller Energie an den 
Ausbau und die Reform der beruflichen Schulen her
angegangen sind und uns bemühen, die Möglichkei
ten des Gesetzes voll auszuschöpfen. Wir stehen hier, 
das darf ich ohne Übertreibung sagen, an vorderster 
Linie in der Bundesrepublik. 

(Frau Abg. Dr. Hamm-Brücher: 
Das ist ein gewaltiger Irrtum!) 

Während andere von Berufsbildung reden, haben 
wir gehandelt; während andere noch Gesetze vor
bereiten, sind wir am Vollzug. 

(Frau Abg. Dr. Hainm-Brücher: 
Gehen Sie nach Rheinland-Pfalz!) 

- Es ist Tatsache, daß kein Land ein Berufsbildungs
gesetz nach dem Strukturplan hat. Daran ändert Ihr 
Zwischenruf nichts. 

(Beifall bei der CSU - Zurufe von der SPD, Frau 
Abg. Dr. Hamm-Brücher: Wenn Sie schon nicht 
sehen wollen, gehen Sie nach Rheinland-Pfalz!) 
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Präsident Hanauer: Bitte, keine Diskussionen, höch
stens Zwischenrufe! 

(Frau Abg. Dr. Hamm-Brücher: Das ist ja ein 
Zwischen ruf!) 

- Das ist ein Irrtum, Frau Kollegin! 

Staatsminister Dr. Maier: Der folgende Satz eignet 
sich zufällig als Erwiderung: „Nur Rückständige wer
den bei der Berufsbildung von einem Bildungsrück
stand Bayerns sprechen." 

(Heiterkeit und Beifall bei der CSU) 

Haben doch selbst Jungsozialisten das Thema Berufs
bildung erst Jahre nach der CSU entdeckt. 

(Lachen und Zurufe bei der SPD, u. a. Abg. Drexler: 
Und so wenig CSU-Kollegen hören zu! -Abg. Hoch-

leitner: Da lacht sogar der Herr Pfarrer!) 

Mit der Verabschiedung des Denkmalschutzgesetzes 
hat der Bayerische Landtag einen wichtigen Beitrag 
zur Kulturpolitik geleistet. Das Gesetz will den einzig
artigen Bestand an Geschichts- und Kunstdenkmä
lern, den Bayern besitzt, erhalten, und es will die 
Probleme seiner Erhaltung nicht nur auf dem Papier 
lösen, sondern trotz der vielschichtigen Interessen
lage einer praktischen Lösung zuführen. So sollen die 
Denkmäler, die ungeachtet aller Dezimierung durch 
Krieg, Unvernunft und Zeitablauf Jahrhunderte über
dauert haben, auch kommende Generationen erfreu
en. Was dies in einer nützlichkeitsbestimmten, der 
Tradition oft fremden Zeit bedeutet, bedarf keiner 
näheren Ausführung. 

Neu ist der aus Zuwendungen des Staates und der 
Gemeinden gespeiste Entschädigungsfonds, der den 
Staat in die Lage setzt, Eigentumsbeschränkungen 
auszusprechen, wo höhere Interessen dies zwingend 
erfordern, aber dafür auch angemessene Entschädi
gungen zu leisten. Daneben werden die freiwilligen 
Zuschüsse des Staates zu denkmalpflegerischen Maß
nahmen aller Art weiter gewährt werden. Das Landes
amt für Denkmalpflege muß ausgebaut, neu unter
gebracht und mit Außenstellen versehen werden. Be
reits in diesem Haushalt ist eine Vermehrung der 
Planstellen um über 30 Prozent vorgesehen. 

(Beifall bei der CSU) 

Lassen Sie mich bei diesem Blick auf die Entfaltung 
und Auswirkung neuer gesetzlicher Aufgaben noch 
kurz b.ei drei weiteren Bereichen verweilen, die im
mer mehr ins Zentrum kulturpolitischer Arbeit rük
ken: Förderung der Jugendarbeit, Sport, Erwachse
nenbildung. 

Gemäß der Regierungserklärung vom 21. Januar 1971 
wird die bisherige Förderung der freien Jugendarbeit 
im Landesjugendplan zu einem umfassenderen Ju
ge~dprogramm gestaltet. Die Vorarbeiten dazu wer
den unter maßgeblicher Beteiligung der Träger der 
Jugendarbeit geleistet. Inhaltlich liegt das Hauptge
wicht des Jugendprogramms auf der Förderung von 
Investitionen; darüber hinaus sollen auch neue Aktivi
täten wie z. B. die Einführung von Jugendberatungs
diensten in Koordination mit bereits bestehenden Be-

ratungseinrichtungen gefördert werden. Zur Zeit wer
den in ganz Bayern die vorhandenen Einrichtungen 
und die tätigen Mitarbeiter erfaßt, so daß in den näch
sten Wochen die erforderlichen näheren Bedarfs
feststellungen für die einzelnen Bereiche getroffen 
und Entwicklungspläne aufgestellt werden können. 
Mit der endgültigen Fassung und Veröffentlichung des 
Jugendprogramms ist voraussichtlich noch im laufe 
des Jahres 1973 zu rechnen. 

Ein wichtiger Bestandteil der bayerischen Bildungs
politik ist die Förderung des Sports. Sie erhält durch 
die Einführung curricularer Lehrpläne für den Sport
unterricht neue Akzente. Die Neuorientierung sieht im 
Rahmen der verbindlichen vier Sportstunden eine 
stärkere Intensivierung und Differenzierung des Schul
sports vor, wobei den verschiedenen sportlichen In
teressen und Veranlagungen der Schüler durch das 
Angebot allgemeiner und spezieller Programme Rech
nung getragen werden soll. Zur Überprüfung der Lei
stungsfortschritte im Sportunterricht und zum Zwek
ke einer gezielten Talentsuche wird den Schulen ein 
vielfältiges Wettkampfprogramm angeboten, das sich 
wachsender Beliebtheit und Beachtung in der Öffent
lichkeit erfreut. 

(Sehr gut, bei der CSU!) 

Um sicherzustellen, daß die Förderung des Sportstät
tenbaues bedarfsorientiert unter landesplanerischen 
Gesichtspunkten vorgenommen wird, bereitet das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus einen 
Bayerischen Sportstättenentwicklungsplan vor. Ge
genwärtig läuft über das Statistische Landesamt eine 
Sportstättenbestandserhebung. Sie wird die Grundla
ge für die Feststellung des Bedarfes der zentralen 
Orte und der Landkreise bilden, auf der dann konkret 
Prioritäten und langfristige Finanzierungsplanungen 
basieren können. Entsprechend einer schon in den 
letzten Jahren verfolgten Leitlinie sollen dabei gene
rell schulischer und außerschulischer Bedarf zusam
mengefaßt werden, um eine optimale Ausnutzung der 
Sportstätten zu gewährleisten. 

(Sehr gut, bei der CSU!) 

Selbstverständlich wird im Vollzug des Bayerischen 
Landessportplanes der Förderung des Vereinsspor
tes weiterhin besonderes Augenmerk geschenkt wer
den. Durch ehrenamtlichen Einsatz und freiwillige 
Aktivität leisten die Sportvereine unersetzliche Dien
ste für die Gesundheit breiter Bevölkerungsschichten. 

(Beifall bei der CSU) 

So soll von den erhöhten Mitteln zur Förderung des 
Turn- und Sportwesens wiederum ein erhöhter An
teil dem Bayerischen Landessportverband global zu
gewiesen werden. Als zusätzliche laufende Finanzie
rungsquelle sind die Zuweisungen an den Bayeri
schen Landessportverband aus den Gewinnen des 
„Rennquintetts" gedacht. In der gleichen Linie sind 
die gegenüber dem Vorjahr wiederum erheblich er
höhten Mittel für die Übungsleiterbezuschussung zu 
sehen: Um einen sachgerecht geregelten und geführ
ten Sportbetrieb zu erreichen, sollen die Ausbildung 
und Förderung anerkannter Übungsleiter kontinuier
lich weitergeführt werden. 
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Der Ausbau und die verstärkte öffentliche Förderung 
der Erwachsenenbildung als eines eigenständigen 
vierten Bereiches im Bildungssystem wird im Struk
turplan und im Bildungsgesamtplan mit Recht gefor
dert. Mit den bisherigen freiwilligen Leistungen im 
Staatshaushalt sind die Träger der Erwachsenenbil
dung nicht mehr in der Lage, ihren großen Aufgaben 
gerecht zu werden. Die Bayerische Staatsregierung 
hält daher gemäß der Regierungserklärung des Herrn 
Ministerpräsidenten vom 27. Januar 1971 den Erlaß 
eines Gesetzes zur Förderung der Erwachsenenbil
dung für notwendig und wird zu den bereits vorlie
genden Entwürfen von Fraktionen und Abgeordneten 
in Kürze einen eigenen Gesetzentwurf einbringen. 

Er geht davon aus, daß der Bereich der Erwachsenen
bildung durch den Staat gefördert, aber nicht organi
siert oder reglementiert werden soll und daß kommu
nale und freie Träger bei der Erfüllung der öffentli
chen Aufgabe der Erwachsenenbildung gleichbe
rechtigt nebeneinanderstehen und daher auch nach 
gleichen Grundsätzen zu fördern sind. 

Dieser gedrängte Überblick mag zeigen, wie weit das 
Feld neuer Aufgaben ist, das sich der bayerischen 
Kulturpolitik in den letzten Jahren eröffnet hat. Aber 
Kulturpolitik ist nie ein völliger Neuanfang am Punkt 
Null. Die stürmische Bildungsexpansion der sechziger 
Jahre, die heute die Hochschulen erreicht hat, hat 
uns viele Probleme hinterlassen, die in ihrer vollen 
Tragweite erst heute sichtbar werden. Sie bestimmen 
das Bild unserer gegenwärtigen Schul- und Hoch
schulwirklichkeit, der ich mich jetzt zuwenden will. 

Die Volksschulreform hat die Zahl öffentlicher Volks
schulen von 5501 im Jahre 1968 auf 2994 im Jahr 1972 
verringert. Ungeteilte öffentliche Volksschulen gibt 
es in Bayern nicht mehr. 95,6 Prozent aller Schüler 
der öffentlichen Volksschulen wurden im Schuljahr 
1972/73 in Jahrgangsklassen unterrichtet. 

Während die Volksschulen durch Zusammenlegung 
stärker gegliedert wurden, galt es bei Realschulen 
und Gymnasien durch Neugründungen ein dichteres 
Netz von Schulen zu schaffen, Übergänge zu ermög
lichen und Standortnachteile zwischen Stadt und Land 
auszugleichen, um so jedem geeigneten Schüler un
abhängig von seinem Wohnort den Besuch dieser 
Bildungseinrichtungen zu ermöglichen. Die äußere 
Bilanz ist auch hier bemerkenswert: im 10-Jahres
Zeitraum 1964 mit 1973 wurden im Freistaat Bayern 
nach dem Schulentwicklungsplan 89 Realschulen, 
76 Gymnasien und 47 Fachoberschulen gegründet. 
Die Zahlen dokumentieren eine so starke Verdich
tung des Netzes der weiterführenden Schulen, daß 
der Schluß erlaubt ist, Standortnachteile seien heute 
fast völlig abgebaut. 

(Beifall bei der CSU) 

Wie erwartet und geplant, hat dieser vorbildliche Ent
wicklungsplan, der auf meine Vorgänger zurückgeht, 
auch soziale Veränderungen in der Zusammensetzung 
der Schülerschaft erbracht. Nach den Erhebungen, 
die das Statistische Landesamt auf Veranlassung des 
Kultusministeriums seit 1965 im Zweijahresrhythmus 

durchführt, bilden bei den Realschulen die Kinder aus 
den Arbeiter- und Angestelltenfamilien zusammen so
wohl in den Eingangklassen als auch in den Abschluß
klassen die stärksten Gruppen. 

(Abg. Otto Meyer: Hört, Hört!) 

Ihr Anteil in den 7. Klassen stieg von zusammen 59,3 
Prozent im Schuljahr 1965/66 auf 63,3 Prozent im 
Schuljahr 1970/71. In den 10. Klassen der Realschule 
betrug im Schuljahr 1970/71 der Anteil der Kinder 
aus Arbeiter- und Angestelltenfamilien 59,6 Prozent 
gegenüber 58,3 Prozent im Schuljahr 1968/69. Dem
gegenüber sind die Anteile der Kinder aus Familien 
Selbständiger und Beamter in allen Klassen zurück
gegangen: Stammten im Schuljahr 1965/66 noch 18,0 
Prozent der Realschüler der Eingangsklassen aus Fa
milien Selbständiger, so waren es 1970/71 nur noch 
14,9 Prozent. Die Beteiligung von Kindern aus Be
amtenfamilien sank in gleichen Zeitraum von 12,6 
Prozent auf 10,2 Prozent. 

Im Bereich der Gymnasien zeigt sich im großen und 
ganzen dieselbe Tendenz. Kinder aus Arbeiter- und 
Angestelltenfamilien stellten im Schuljahr 1970/71 
auch hier mehr als die Hälfte der Schüler in den 5. 
Klassen der Gymnasien. Als besonders erfreulich bie
tet sich die anteilmäßige Entwicklung der Arbeiter
und Angestelltenkinder in den drei befragten Klas
senstufen der Gymnasien dar: Der Anteil der Kinder 
aus Arbeiterfamilien ist in den Eingangsklassen von 
16,1 Prozent im Schuljahr 1965/66 auf 16,8 Prozent 
im Schuljahr 1970/71 gestiegen. 

(Frau Abg. Dr. Hamm-Brücher: Das ist doch 
überhaupt kein Erfolg! Das ist ein krasser Mißerfolg!) 

Dabei ist zu bedenken, daß der Anteil der Arbeiter
kinder an der Gesamtbevölkerung zurückgeht. - Frau 
Dr. Hamm-Brücher, der geht ja zurück! - Trotzdem 
steigt im gleichen Zeitraum der Anteil der Arbeiter
kinder von 9,1 Prozent auf 12,5 Prozent und in den 
13. Klassen sogar von 6,6 Prozent auf 11,3 Prozent. 

Auch die Kinder der Angestellten nahmen im Ver
gleichszeitraum in den drei befragten Klassenstufen 
zu: in der Eingangsklasse von 31,2 Prozent auf 36,1 
Prozent, in der 10. Klasse von 29,2 Prozent auf 33 
Prozent und in den 13. Klassen von 26,6 Prozent auf 
30 Prozent. 

Die bisherigen Erhebungen können natürlich nur eine 
ungefähre Orientierung geben, 

(Frau Abg. Dr. Hamm-Brücher: Nicht einmal das!) 

da die benützte Einteilung in lediglich sechs beruf
liche Gruppen einen sehr groben Raster darstellt. Im 
Staatsinstitut für Bildungsforschung und Bildungspla
nung und im Staatsinstitut für Schulpädagogik sind 
Spezialuntersuchungen zum Problemkreis der sozia
len Herkunft der Schüler in Arbeit. Man wird jedoch 
schon jetzt mit aller Vorsicht sagen können, daß der 
alte Vorwurf, das gegliederte Schulsystem reprodu
ziere eine starre Schichtengliederung der Gesell
schaft, nicht aufrecht erhalten werden kann. 

(Beifall bei der CSU) 
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Das Jahr 1973 markiert in der Bildungspolitik der Bun
desrepublik einen bedeutsamen Einschnitt. Zum er
stenmal ist es gelungen, in jahrelanger Kleinarbeit im 
Rahmen der vom Bund und allen Ländern gebildeten 
Bund-Länder-Kommission ein Gesamtkonzept des 
deutschen Bildungswesens zu erarbeiten und einstim
mig zu verabschieden. Diese eindrucksvolle Bewah
rung des föderalistischen Systems wird nicht dadurch 
gemindert, daß beide Seiten auf die völlige Durch
setzung ihrer bildungspolitischen Ziele verzichten und 
manchmal schmerzliche Kompromisse eingehen muß
ten. Ich erkenne an, daß diese Bereitschaft zum Kom
promiß und dieser Wille zur Einigung sich schließlich 
bei allen Partnern durchgesetzt hat und daß als Er
gebnis Lösungen vorliegen, auf denen sich eine ge
meinsame Bildungspolitik in den nächsten 12 Jahren 
aufbauen läßt. Dabei muß allerdings gewährleistet 
sein, daß jene Kräfte nicht obsiegen, denen die Durch
setzung aller, auch der extremsten eigenen Vorstel
lungen wichtiger ist als der gemeinsame Weg. 

(Beifall bei der CSU) 

Bayern hat während der langen Dauer dieser harten 
Verhandlungen nie einen Zweifel an seiner Bereit
schaft zur Zusammenarbeit gelassen. Es hat aller
dings auch die sachbedingten Kernforderungen sei
ner bildungspolitischen Konzeption tatkräftig vertre
ten, so daß wir uns nunmehr zu den erzielten Lösun
gen bekennen können und bereit sind, diesen Ge
samtrahmen der Bildungspolitik in unserem lande in 
den nächsten Jahren zugrunde zu legen. Dabei setzen 
wir die gleiche Bereitschaft bei allen Partnern voraus. 

Der Bildungsgesamtplan enthält in bestimmten Sach
bereichen eindeutige Festlegungen, er enthält in an
deren Fragen Alternativen, und er enthält schließlich 
bei drei wichtigen Problemen Gegensätze, bei denen 
es redlich erschien, sie offen auszusprechen und 
nicht eine Gemeinsamkeit vorzutäuschen, die nicht 
besteht und derzeit nicht herbeigeführt werden kann. 
Da wir uns die Aufrechterhaltung dieser Sondervoten 
nicht leicht gemacht haben, scheint es mir erforder
lich, die Haltung Bayerns vor dem Bayerischen Land
tag kurz zu begründen: 

1. In der Frage der künftigen Schulorganisation, d. h. 
der Beibehaltung einer differenzierten Schulgliede
rung oder der allgemeinen Einführung der Gesamt
schule vertreten die CDU/CSU-regierten Länder die 
Auffassung, daß die vorliegenden Erfahrungen nicht 
ausreichen, um derzeit eine so grundlegende Verän
derung des ganzen Schulaufbaues herbeizuführen. 
Sie fordern deshalb ergebnisoffene Versuche minde
stens bis zum Jahre 1976, damit sich Leistungsver
gleiche zwischen dem herkömmlichen gegliederten 
Schulwesen und der Gesamtschule herbeiführen las
sen. Die SPD-regierten Länder haben sich grund
sätzlich bereits für die Einführung der Gesamtschule 
als Regelschule entschieden. Ihre Versuche betref
fen allenfalls das Wie, nicht mehr das Ob der Ab
lösung des herkömmlichen Schulsystems. Dabei 
scheint mir der Ausgangspunkt dieser Entscheidung 
weniger auf pädagogischem als auf gesellschafts
politischem Felde zu liegen. 

(Abg. Otto Meyer: Sehr richtig!) 

Aber auch die Ergiebigkeit für diese gesellschafts
politische Zielsetzung ist bisher nicht erwiesen, son
dern lediglich postuliert, und der Verlauf der bisheri
gen Versuche weist eher in die gegenteilige Richtung. 

Man kann über alle diese Probleme sprechen und zu 
unterschiedlichen Lösungen oder zu Teillösungen 
kommen. Unüberbrückbar allerdings scheint mir .die 
unterschiedliche Auffassung über den Sinn und Zweck 
der Schulversuche überhaupt. Bayern ist ein versuchs
freudiges Land. Sein Antragvolumen für Schulversu
che bei der Bund-Länder-Kommission ist mit 25 Milli
onen DM pro Jahr das höchste aller Länder der Bun
desrepublik. Wir meinen es ernst mit unseren Ver
suchen und Reformen. Angesichts der Schulpflicht, 
angesichts der staatlichen Schulaufsicht und ange
sichts des Übergewichts des Staates als Träger hat 
dieser die Pflicht gegenüber den anderen Schulträ
gern und gegenüber den Eltern in diesem lande, 
behutsam umzugehen mit der unwi
derruflichen, einmaligen und kost
baren Schulzeit des Kindes. 

(Beifall bei der CSU) 

Diese Pflicht verbietet vorschnell eingeführte Verän
derungen aus schulfremden ideologischen Zielset
zungen heraus, sie verbietet vor allem alle Manipu
lationen der kommenden Generation durch die Staats
gewalt mit Hilfe des staatlichen Schulmonopols. Diese 
Pflicht gebietet aber auch, die Schule stets neu den 
Forderungen der Zeit und der Zukunft anzupassen. 
Allein diesem Ziele dienen unsere Schulversuche. Wir 
betrachten sie als offene Experimente ohne vorpro
grammiertes Ergebnis. Die wissenschaftliche Beglei
tung dieser Schulversuche ist unerläßlich. Sie dient 
der Objektivierung und Vergleichbarkeit der Ver
suchsergebnisse. Diese wiederum bilden· die Grund
lage der bildungspolitischen Entscheidung, die der 
Staatsregierung und dem demokratisch gewählten 
Parlament niemand, auch nicht Urteil und Ratder Wis
senschaftler, abnehmen kann. Diesen offenen und 
freien Raum der Schulversuchssituation wollen und 
werden wir uns nicht einengen und abschneiden las
sen, auch nicht von gesellschaftspolitischen Heils
lehren, bei denen es sich oft um schillernde Eintags
fliegen oder um Ideen aus dem Arsenal des 19. Jahr
hunderts handelt. 

(Lebhafter Beifall bei der CSU) 

Ich möchte mir lange Ausführungen zur Kennzeich
nung der Gegenposition ersparen. Sie ist treffend 
gekennzeichnet durch einen Ausspruch des früheren 
Berliner Senators Carl Heinz E v e r s , der anläßlich 
der Arbeitstagung „Gesamtschule Niedersachsen 
1972" wörtlich ausführte: 

Konservativen und reaktionären Kräften muß in 
der Anfangsphase die Konzession einer wissen
schaftlichen Begleitung gemacht werden. Wenn 
allerdings immer noch an der Forderung des wis
senschaftlichen Vergleichs der Leistung zwischen 
alter Schule und Gesamtschule festgehalten wird, 
dann muß man den Ideologiegehalt eines solchen 
Wissenschafts- und Leistungsbegriffs nun endlich 
einmal öffentlich entlarven und verständlich ma
chen. 

(Abg. Hochleitner: Da hat er völlig recht.) 
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- Das heißt praktisch, daß Wissenschaft für Sie eine 
Konzession an den schlecht unterrichteten Bürger ist. 
Ich nehme das zur Kenntnis. 

(Frau Dr. Hamm-Brücher: Ach du liebes bißchen!) 

- Das war ganz genau der Wortlaut des Zitats von 
Evers: eine „Konzession", die man macht, vorüber
gehend. 

(Abg. Hochleitner: Das bedeutet; daß Sie eine 
konservative Ideologie vertreten. Das muß klar

gestellt werden. - Frau Dr. Hamm-Brücher: Jawohl!) 

Meine Damen und Herren! 

In diesem grundsätzlichen Unterschied der Auffas
sung über Bedeutung und Anlage von Schulversuchen 
und wissenschaftlicher Begleitung der Schulversuche 
sehen Sie bitte, meine Damen und Herren, den Haupt
grund für die Beibehaltung des ersten Sondervotums 
im Bildungsgesamtplan. Wir halten mit Entschieden
heit fest: Wenn ein Schulsystem zugunsten eines neu
en Systems aufgegeben werden soll, dann muß fest
stehen, daß dieses neue System besser ist als das 
alte. 

(Beifall bei der CSU) 

Speziell die Gesamtschule muß darauf befragt wer
den, worin ihre Vorteile gegenüber dem gegliederten 
Schulwesen bestehen, ob und wie sie dem einzelnen 
und der Gesellschaft besser zu dienen vermag als 
das gegliederte Schulsystem. Die bisherigen Versuche 
in Bayern und auch außerhalb Bayerns haben ein 
Ergebnis in dieser Richtung noch nicht erbracht. Es 
gibt bei diesen Versuchen nicht nur die primitive 
Alternative hie herkömmliches Schulsystem und dort 
integrierte Gesamtschule, es gibt zahlreiche Misch
formen der Integration und der Differenzierung. Die 
beste dieser Formen herauszufinden und sie auf ihre 
allgemeine Durchführbarkeit in einem Flächenstaat 
wie Bayern zu untersuchen, dazu bedarf es unter
schiedlicher Versuchsanlagen, die zentral mit glei
cher Sorgfalt betreut und ausgewertet werden. Wir 
werden die Öffentlichkeit laufend über die Versuchs
ergebnisse unterrichten, wir werden bewährte und er
probte Teilergebnisse durchführen und auch von den 
positiven und negativen Erfahrungen anderer Länder 
lernen. Wir werden uns in dem Bemühen, das Schul
system an die Erkenntnisse der Gegenwart und für 
die Bedürfnisse der Zukunft anzupassen, von nieman
den übertreffen lassen. Dabei muß aber klar sein, 
daß diese Anpassung nicht ein einmaliger, gleichsam 
revolutionärer Akt sein kann, der alles Bestehende 
hinwegfegt und durch Neues ersetzt, sie ist vielmehr 
ein ständiger Prozeß, der nie abgeschlossen ist und 
der den Mut zum Neuen mit der Kontinuität des Guten 
und Bewährten verbindet. 

(Beifall bei der CSU) 

Dieser Grundsatz gilt ebenso für das zweite Sonder
votum, auf dem die Bayerische Staatsregierung 
glaubte beharren zu sollen. Es ist das Sondervotum 
zur Orientierungsstufe. Auch in diesem Fall ist die 
sachliche Problematik überlagert von einem Ge
strüpp von Interessen .standespolitischer, gesell-

schaftspolitischer und. schulpolitischer Art. Es ge
hört schon eine beträchtliche Vertrautheit mit der 
Spezialsprache dazu, um Außenstehenden diese Ent
scheidungsfrage verständlich zu machen. Vor kur
zem hat mich ein ausländischer Bildungspolitiker 
einmal gefragt: Sagen Sie, warum verlangen bei 
Ihnen dieselben Leute ein Hinausschieben der Schul
laufbahnentscheidung bis zum 12. Lebensjahr, die 
gleichzeitig verkünden, daß der Mensch seine 
geistige Entwicklung nahezu vollständig mit 5 und 
spätestens mit 8 Jahren abgeschlossen habe. 

Ich muß gestehen, ich bin dem Frager die Antwort 
schuldig geblieben. 

(Frau Dr. Hamm-Brücher: Eine so dumme 
Bemerkung habe ich selten gehört. Daß Sie 
nichts darauf haben antworten können, ist 

noch schlechter! - Zuruf von der SPD) 

Wir lassen uns in dieser Frage von einem dritten 
Lehrsatz der Bildungspropheten leiten, der lautet: 
Die Schule hat den Einzelnen optimal zu fördern. 
Diesen Grundsatz möchte ich aber auch auf die 
Kinder angewendet wissen, deren Begabung mit 
10 Jahren deutlich erkennbar ist. 

(Beifall bei der CSU) 

Getroffene Entscheidungen müssen wegen der Vor" 
läufigkeit von Feststellungen im Entwicklungs
prozeß revidierbar .sein, d. h. so viel Differenzierung 
als möglich, so viel Gemeinsamkeit als nötig, um 
Sackgassen zu vermeiden und die Elastizität des 
Systems zu gewährleisten. Nach diesen Grundsätzen 
werden auch im Bereich der Orientierungsstufe 
unterschiedliche Versuche durchgeführt. Erste Er
gebnisse zeichnen sich ab, gesicherte Ergebnisse 
sind jedoch auch hier nicht vor 1976 zu erwarten. 
Sollte der pädagogische Sachverstand und das An
liegen des Kindes von Interessenpolitik oder schul
fremder Ideologie überrannt werden, dann würde die 
Orientierungsstufe statt zum Stützgelenk zu einem 
weichen Knie in unserem Schulsystem, das dessen 
Aufbau nicht zu tragen vermochte. 

(Wider.spruch der Frau Abg. Dr. Hamm-Brücher) 

Darum fordern wir auch hier die Freiheit der Er
probung und die Freih~it der ausschließlich pädago
gischen Entscheidung. 

Das dritte Sondervotum betrifft die Neuordnung der 
Lehrerbildung. Wenn die Lehrerbildung die Aufgabe 
behalten soll, Fachkräfte für die Schulen, für ein 
bestimmtes Schulsystem, wie es besteht und sich 
absehen läßt, auszubilden, dann galt es, den Ten
denzen zur Schaffung des Einheitslehrer.s entgegen
zutreten, der als Produkt einer wirklichkeitsfremden 
Einheitsideologie das bestehende Schulsystem aus 
den Angeln heben sollte. Es galt, mit Nachdruck 
für eine funktionsbezogene Lehrerbildung einzu
treten. Wir sind nach wie vor der Auffassung, daß 
der Einfachlehrer und der Lehrer mit einer sechs
semestrigen wissenschaftlichen Ausbildung nicht die 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tätigkeit in 
der Sekundarstufe II besitzt. Darum sieht das baye-
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rische Konzept zur Lehrerbildung Lehrer mit einer 
Mindeststudiendauer von 6 Semestern für die Primar
stufe und die Sekundarstufe 1 und Lehrer mit einer 
Mindeststudiendauer von 8. Semestern für die Sekun
darstufe II bei entsprechender Durchlässigkeit und 
Aufstiegsmöglichkeit vor. Dieses Konzept hat seinen 
Niederschlag in einem in meinem Hause fertig
gestellten Gesetzentwurf gefunden, der den Weg in 
die Realisierung antreten kann, sobald der Bundes
innenminister die besoldungsmäßigen Voraussetzun
gen für die Neuerrichtung der Lehrämter geschaffen 
hat. Ich hoffe, daß ich einige Anzeichen der letzten 
Woche - nicht zuletzt einen bekanntgewordenen Ge
setzentwurf Nordrhein-Westfalens - so deuten darf, 
daß sich die Aussichten auf eine Einigung in dieser 
fundamentalen Frage der Bildungspolitik verbessert 
haben. Wir haben uns von Bayern aus stets um eine 
solche Einigung bemüht, um alle Hindernisse für 
eine Regelung der Besoldungsprobleme durch den 
Bund aus dem Weg zu schaffen. Falls sie erreicht 
wird, wäre das nicht zuletzt der entschiedenen, aber 
auch vermittelnden und realistischen Haltung Bayerns 
zuzuschreiben. 

(Beifall bei der CSU) 

Meine Damen und Herren! 

Wir dürfen nicht vergessen, daß Reformen nicht im 
luftleeren Raum vor sich gehen, sondern in einer 
Schulwirklichkeit, die von einer gewissen Unlust 
und Reformmüdigkeit gekennzeichnet ist und in der 
noch immer Lehrermangel herrscht. Reformen er
zeugen einen strukturellen Lehrermehrbedarf. For
cierte Reformen führen leicht zur Lehrerknappheit. 
Wenn die Zahl der Lehrer in den letzten zehn Jahren 
so stark zugenommen hat wie nie zuvor in der deut
schen Schulgeschichte und wenn trotzdem Lehrer 
fehlen, so hängt dies mit drei Tatsachen zusammen: 
der Verlängerung der Schulpflicht, der Differenzie
rung des schulischen Angebots - es sei nur an den 
großzügigen Ausbau der Sonderschulen erinnert -
und nicht zuletzt der wachsenden Teilnahme der 
Lehrer an Arbeitszeitverkürzung und sozialem Fort
schritt. Eine kurzfristige Beseitigung des Lehrer
mangels ist - woran ich nie einen Zweifel gelassen 
habe - nicht möglich. Das heißt aber auch: wir 
müssen künftig den Neuerungs- und Veränderungs
rhythmus stärker auf das personell Mögliche ab
stellen. 

Wie sieht das augenblickliche Bild von Lehrerange
bot und Lehrerbedarf aus? Im Bereich der Grund
und Hauptschulen lassen die statistischen Voraus
berechnungen einerseits eine weitere Zunahme der 
hauptamtlichen und hauptberuflichen Lehrer er
kennen, andererseits ist in den kommenden Jahren 
mit einem Rückgang· der Schülerzahlen zu rechnen. 
Dieser sich bereits in den letzten Jahren abzeich
nende Trend läßt eine Milderung des Lehrermangels 
in den kommenden Jahren erwarten. 

Bei der Beurteilung der personellen Situation ist 
jedoch zu bedenken, daß notwendige strukturelle 
Verbesserungen im Volksschulbereich sowie die in 
Aussicht gestellte Verkürzung der Arbeitszeit von 29 

auf 28 Stunden für die Lehrer einen personellen 
Mehrbedarf erforderlich machen. Die Einstellung 
aller von den bayerischen Universitäten kommenden 
neuausgebildeten Volksschullehrer ist bis einschließ
lich Schuljahr 1974/75 sichergestellt, da im Doppel
haushalt 1973/74 eine ausreichende Zahl von Plan
stellen veranschlagt ist. Dasselbe gilt auch für alle 
anderen Schulgattungen. 

Im Bereich der Realschulen hat die Zahl der haupt
amtlichen und hauptberuflichen Lehrer von 1971 auf 
1972 erstmals mit 6,6 Prozent stärker zugenommen 
als die Schülerzahl mit 3,6 Prozent. Trotzdem fehlen 
zur Versorgung der Schulen in Bayern noch ca. 
440 Lehrer. Der Lehrermangel tritt regional und in 
den einzelnen Unterrichtsfächern sehr unterschied
lich in Erscheinung: Während die Realschulen im 
Raum südlich der Donau und in den Ballungs
gebieten Nordbayerns in der Regel ausreichend mit 
Lehrkräften versorgt werden konnten, ergeben sich 
im nordbayerischen Raum außerhalb der Ballungs
zentren z. T. erhebliche Personallücken. Besonderer 
Mangel besteht derzeit an Lehrern der Fächer 
Mathematik, Wirtschaftswissenschaften, Religions
lehre und Leibeserziehung. In einer Reihe von 
Fächerverbindungen zeichnet sich bereits eine ge
wisse Sättigung ab. Wenn trotzdem in Nordbayern 
der Bedarf an Lehrkräften auch in diesen Fächer
verbindungen nicht voll gedeckt werden kann, liegt 
dies mit daran, daß ein Teil der voll ausgebildeten 
Lehrer nicht bereit ist, eine Stelle in diesem Raum 
anzutreten. 

Zur Überbrückung des Lehrermangels wurden in den 
letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen getroffen: Der 
Wahlunterricht wurde eingeschränkt und auch der 
Pflichtunterricht mußte in einzelnen Fächern gekürzt 
werden. Eine Überschreitung der nach der Schul
ordnung festgesetzten Schülerhöchstzahlen bis zu 
12 Prozent wurde zugelassen. Nahezu sämtliche 
Studienreferendare wurden mit Beschäftigungsauf
trägen eingesetzt. Das Regelstundenmaß für die 
hauptamtlichen Lehrer mußte von 24 auf 25 Wochen
stunden bei wissenschaftlichen Fächern, von 28 auf 
29 Wochenstunden bei technischen und musischen 
Fächern erhöht werden. Als Maßnahme zur Ge
winnung zusätzlicher Lehrer konnte das Lehramt an 
Realschulen durch Überleitung der Lehrer der Real
schule von Besoldungsgruppe A 12 nach A 13 ab 
1. August attraktiver gemacht werden. 

Im Bereich der Gymnasien hat die in den letzten 
Jahren ständig gestiegene Übertrittsquote offenbar 
bereits zu Beginn des Schuljahres 1971/72 ihren 
Höhepunkt erreicht. Der Schülerzuwachs an den 
öffentlichen und privaten Gymnasien von 1971 auf 
1972 liegt dementsprechend mit 7,6 Prozent deutlich 
unter dem entsprechenden Schülerzuwachs zwischen 
1970 und 1971 von 9,3 Prozent. Der Zuwachs an 
hauptamtlichen Lehrern von 1971 auf 1972 dagegen 
liegt mit 4,8 Prozent deutlich über dem entsprechen
den Lehrerzuwachs von 1970 auf 1971 (3,4 Prozent). 
Trotz dieser ersten Andeutung einer Tendenzwende 
hat sich der Lehrermangel zu Beginn des Schul
jahres 1972/73 nochmals verschärft und an den staat-
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liehen Gymnasien zu einem Ausfall von ca. 9000 
Wochenstunden Pflichtunterricht - das sind 4,1 Pro
zent - geführt. 

Das Ministerium ist intensiv bemüht, den Lehrer
mangel zu vermindern: Im Bereich der neueren Spra
chen wird der Einsatz ausländischer Lehrer verstärkt. 
Diplomphysiker und Diplommathematiker mit gut be
standener Prüfung können schon seit mehreren 
Jahren in den Vorbereitungsdienst für das Lehramt 
an Gymnasien eintreten oder ohne pädagogische 
Ausbildung unmittelbar ins Angestelltenverhältnis 
übernommen werden. Trotz dieser Maßnahmen ist 
zu befürchten, daß in den nächsten beiden Schul
jahren die Versorgung der Gymnasien mit Lehrern 
nicht wesentlich günstiger sein wird als jetzt. Aus 
diesem Grund mußten, zunächst bis zum Ende des 
Schuljahres 1974/75, in einigen Fächern Kürzungen 
der Stundentafeln, vor allem für die Klassen 5 und 6, 
in Kauf genommen werden. 

Die Fachoberschule, eine neue Schulart, die 1970 
sozusagen aus dem Nichts geschaffen werden mußte 
und während der ersten Jahre eine explosive Ent
wicklung der Schülerzahlen zu verzeichnen hatte, ist 
vom Lehrermangel in besonderem Maße betroffen. 
Zwar ließ sich die Versorgung mit Lehrern im Schul
jahr 1972/73 gegenüber dem Vorjahr leicht ver
bessern, so daß im Landesdurchschnitt etwa 60 Pro
zent des Pflichtunterrichts durch hauptamtliche und 
hauptberufliche Lehrer der Fachoberschulen abge
deckt werden konnte. Dies war aber nur dadurch 
möglich, daß wiederum 100 Lehrer von der Real
schule übernommen wurden und außerdem in er
heblichem Umfang Diplomingenieure, Diplomphysiker, 
Diplomkaufleute und andere Hochschulabsolventen 
ohne Lehramtsprüfung, aber mit mehrjähriger Be
rufserfahrung, für die naturwissenschaftlich-techni
schen und die wirtschafts- und sozialwissenschaft
lichen Fächer gewonnen wurden, denn es gibt ja 
keine originäre Fachoberschullehrerausbildung. 

Einen erheblichen Teil des Unterrichts (1743 Stunden) 
übernahmen Lehrer des Gymnasiums, die zur Dienst
leistung an die Fachoberschulen abgeordnet waren. 
Die weiteren Lücken werden zum größten Teil durch 
die Gewinnung nebenamtlicher und nebenberuflicher 
Lehrer sowie durch Mehrarbeit der eigenen Lehrer 
geschlossen, was den beteiligten Schulen ungewöhn
liche Anstrengungen abverlangte. Im übrigen mußten 
rund 1600 Stunden oder 8 Prozent des Pflichtunter
richts entfallen. 

Im Bereich der Berufsschulen konnte durch die Be
reitschaft der Lehrkräfte, Mehrarbeit zu leisten, durch 
den nebenberuflichen Einsatz von Fachkräften und 
wegen der allmählich steigenden Zahl der Studien
referendare trotz des Lehrermangels im allgemeinen 
noch auf größere Unterrichtskürzungen verzichtet 
werden. 

Für die nächsten Jahre ist - ich sagte es schon -
mit einem zusätzlichen Lehrerbedarf durch die Ein
führung des Berufsgrundschuljahres und den Ausbau 
weiterführender beruflicher Schulen zu rechnen. Das 

Kultusministerium hat zur Bedarfsdeckung die folgen
den Maßnahmen ergriffen: An den Universitäten 
wurden die Studienplätze für das Höhere Lehramt an 
beruflichen Schulen im letzten Jahr um ca. 150 er
höht. Auch die Studienplätze für das Höhere Lehramt 
an Kaufmännischen Schulen wurden vermehrt, u. a. 
durch die Gründung der Universität Augsburg. Zur 
Zeit wird geprüft, ob dieser Studiengang auch an 
den Universitäten Würzburg und Regensburg einge
richtet werden kann. Für die Ausbildung gewerb
licher Fachlehrer wurden im letzten Jahr in München 
und Ansbach zusammen 100 neue Plätze geschaffen. 

Ich habe hier die Situation über den Lehrermangel 
an den bayerischen Schulen ohne Verharmlosung 
und umfassend dargestellt. Dabei ist aber zu berück
sichtigen, daß der Lehrermangel kein bayerisches 
Problem darstellt. Wie ein Vorausergebnis der in 
diesem Schuljahr durch Beschluß der Bund-Länder
Kommission durchgeführten Erhebung über die 
Unterrichts-Soll-Stunden und das tatsächliche Unter
richtsangebot zeigt, liegt Bayern bezüglich der wegen 
Lehrermangel nicht erteilten Unterrichtsstunden 
unter den Flächenstaaten am günstigsten und sogar 
noch besser als die Stadtstaaten Bremen und Ham
burg. 4,1 ist eine sehr niedrige Zahl; denn diese 
Quote - ich bitte Sie, auf Tabelle Q der Statistischen 
Übersicht nachzusehen - reicht zum Teil weit über 
10 Prozent hinaus. 

Zum Schluß dieses Abschnitts noch eine kurze Be
merkung zum Stand der Lehrerbildung in Bayern. 

In Bayern erfolgten im Jahre 1972 erste Schritte zur 
Verwirklichung des bayerischen Grundkonzepts der 
Lehrerbildung, dem inzwischen alle bayerischen 
Lehrerverbände mit Ausnahme der GEW grundsätz
lich zugestimmt haben. Kommissionen des Staats
ministeriums für Unterricht und Kultus, in denen Ver
treter der Hochschulen und Schulen zusammen
arbeiteten, entwarfen Vorschläge für die Prüfungs
inhalte von 35 Studiengängen, die im Rahmen der 
neuen Lehrerbildung in Kurzform (6 Semester) und 
in Langform (8 Semester) angeboten werden sollen. 
Am 1. August 1972 trat das Gesetz zur Eingliederung 
der Pädagogischen Hochschulen in Kraft; nach 
Artikel 3 dieses Gesetzes ist an jeder Hochschule 
eine Hochschulkommission einzurichten, der die 
organisatorische Vorbereitung der Einführung und 
die Durchführung einer neuen Lehrerbildung nach 
Maßgabe des Gesetzes, das die Lehrerbildung neu 
regelt, zur selbständigen Erledigung zugewiesen ist. 

Ungeachtet der grundsätzlichen Kontroversen zwi
schen Unionsparteien und SPD/FDP über eine diffe
renzierte Lehrerbildung hat das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus die Diskussion der Reform 
der Lehrerbildung dadurch vorangetrieben, daß es 
die in der Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen 
zusammengestellten Ergebnisse der erwähnten 35 
Kommissionen (die sogenannten „Dillinger Papiere") 
im Jahre 1973 allen Universitäten und Lehrerverbän
den und weiteren an der Lehrerbildung interessierten 
Personen und Gruppen mit der Bitte zugestellt hat, 
dazu im laufenden Jahr Stellung zu nehmen. Aufgrund 
dieser Stellungnahmen wird eine endgültige Fassung 
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der Prüfungsinhalte ers~ellt werden und in eine Prü
fungsordnung für die Lehrämter an öffentlichen 
Schulen in Bayern eingehen, sobald das Gesetz über 
die neue Lehrerbildung beschlossen ist. 

Welche Bedeutung die Bayerische Staatsregierung 
der Lehrerfortbildung beimißt, geht aus zwei Zahlen
vergleichen hervor, die dem Haushaltsplan zu ent
nehmen sind. Die Summe der an der Akademie in 
Dillingen benötigten Vortragshonorare hat sich von 
240 000 DM im Jahre 1972 auf 500 000 DM im Jahre 
1973 erhöht, also mehr als verdoppelt. Diese Ver
doppelung entspricht der Entwicklung des gesamten 
Haushalts der Akademie, die auf diese Weise eine 
einzigartige Stellung in der Bundesrepublik erreicht 
hat. Insgesamt haben sich die Finanzmittel von 1972 
auf 1973 von 4 Millionen DM auf fast 8 Millionen DM 
verdoppelt. Mit dieser ersten Bilanz werden wir uns 
aber nicht zufrieden geben. In der weiteren Planung 
ist es nötig, die Fortbildung durch Regierungen und 
die Staatlichen Schulämter zu verstärken, das Lehrer
kolleg des Bayerischen Rundfunks auszubauen und 
zu verbessern und auf weite Sicht auch Formen 
des Kontaktstudiums einzubeziehen. 

Meine Damen und Herren! In den letzten beiden 
Jahrzehnten hat sich der Anteil der Abiturienten an 
der Gesamtbevölkerung von ca. 4 Prozent auf ca. 
10 Prozent erhöht; eine weitere Verdoppelung steht 
nach den Berechnungen der Bund-Länder-Kommis
sion bis 1980 bevor. Da von 100 Abiturienten erfah
rungsgemäß über 90 studieren, bedeutet dies eine 
Verdoppelung, ja Verdreifachung der Nachfrage nach 
Studienplätzen. Selbst bei Ausschöpfung aller Mög
lichkeiten wird sich daher im Hochschulbereich die 
Frage stellen, ob alle Studienbewerber in den von 
ihnen gewünschten Fächern werden studieren kön
nen - und zwar in allen Ländern der Bundesrepublik. 

Bayern hat im Vergleich zu anderen Ländern keines
wegs einen Rückstand an Studienplätzen aufzu
weisen. Im Gegenteil: gerade in scharf zulassungs
beschränkten Fächern kann unser Land Aufbau
leistungen vorweisen, die gemessen an seinem Be
völkerungsanteil von 17 Prozent überproportional 
sind. Dafür drei Beispiele: In der Medizin stellt 
Bayern etwa 21,5 Prozent, in der Zahnmedizin über 
19 Prozent, in der Pharmazie 21,6 Prozent der Stu
dienplätze im Bundesgebiet, also wesentlich mehr, 
als seinem Bevölkerungsanteil von 17 Prozent ent
spricht. 

Das bayerische Handikap beim Hochschulausbau ist 
doppelter Natur. Einm~I gehören wir infolge der 
akademischen Nord-Süd-Wanderung mit Baden
Württemberg zu den Ländern, die mehr Studenten 
aus anderen Ländern aufnehmen, als von hier in 
andere Länder gehen. Zum andern führt das vom 
Bundesverfassungsgericht postulierte Verbundsystem 
zwischen allen deutschen Hochschulen in allen 
Fällen des absoluten Numerus clausus dazu, daß 
überproportionale Anstrengungen eines Landes zur 
Überwindung des Numerus clausus nicht in erster 

Linie den Bewerbern dieses Landes, sondern sämt
lichen Bewerbern aus dem Bundesgebiet zugute-
kommen. ' 

(Abg. Otto Meyer: Leider!) 

Dies wäre dann erträglich, wenn der Ausbaustand im 
Hochschulwesen in den Ländern einigermaßen gleich 
wäre. Das ist aber leider nicht der Fall. Zahlreiche 
Länder mit geringerer Hochschulausbauquote machen 
es sich seit Jahren auf dem bayerischen und baden
württembergischen Trittbrett bequem. Hier muß im 
Interesse des bayerischen Steuerzahlers eine baldige 
Egalisierung der Leistungspflichten eintreten. 

(Beifall und Sehr richtig! bei der CSU) 

Wenn den Abiturienten der mehrleistenden Länder 
dann noch durch Mehrheitsbeschluß der anderen 
Länder Punkte bei der Zulassung zum Studium ab
gezogen werden, so ist darin ein Zerrbild von Egali
sierung zu sehen, meine Damen und Herren. 

(Frau Abg. Dr. Hamm-Brücher: Wer hat denn 
den Staatsvertrag gemacht und wer hat ihn 
so vehement vertreten? - Abg. Hochleitner: 
Wer hat denn die Zustimmung zum Staats

vertrag empfohlen?) 

- Wir kommen noch darauf zurück. 

(Frau Abg. Dr. Hamm-Brücher: Aber sicher! -
Weitere Zurufe) 

Wenn sich elf Länder einigen müssen, von denen 
nur die Minderheit unionsregiert ist, dann ist es 
wohl klar, daß wir unseren Willen nicht so durch
setzen konnten, wie wir es gerne wollten. Adressie
ren Sie bitte Ihre Kritik an die Adresse der Mehrheit 
in der Kultusminister- und Ministerpräsidenten
konferenz! Der Beschluß für einen Bundesbonus war 
ein Vorschlag des nordrhein-westfälischen Minister
präsidenten Kühn. 

(Frau Abg. Dr. Hamm-Brücher: So kommen 
Sie nicht davon! - Abg. Hochleitner: Und 
was hat der Bayerische Ministerpräsident in 
dieser Sache getan? Er hat doch die Zu
stimmung zum Staatsvertrag empfohlen!) 

- Meine Damen und Herren! Wir werden anläßlich 
einiger Anträge noch auf das Thema eingehen. Ich 
möchte es in der Haushaltsrede nicht zu weit aus~ 
breiten. 

Um so dankbarer bin ich dem bayerischen Steuer
zahler und dem Hohen Hause, daß für unsere Hoch
schulen im Haushalt 1973/74 wiederum steigertde 
Leistungen vorgesehen sind, und zwar sowohl für den 
Ausbau wie für Neugründungen. Ich darf daral'l er
innern, daß der Bereich Wissenschaft in den letzten 
Jahren explosiv gewachsen ist: 1965 eine halbe 
Milliarde DM, 1970 bereits mehr als eine Milliarde 
DM, 1972 anderthalb Milliarden DM, und 1974 werden 
es mehr als 2 Milliarden DM sein. Nirgends ist auch 
im Unter.schied zu den Schulen das Personal so 
rasch gewachsen. wie hier: es nahm von 1970 auf 
1971 um etwa 2500 zu; 1972 und 1974 beträgt die 
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Stellenzunahme schon mehr als 4000 (von knapp 
26 000 auf fast 30 000). Auch die Zahl der Lehrperso
nen im engeren Sinn, außerhalb des Verwaltungs
personals, weist ungewöhnliche Steigerungsraten auf. 
Legt man das Ausgangsjahr 1955 zugrunde, so hat 
sich seit damals in Bayern die Zahl der Lehrstuhl
inhaber auf 300 Prozent, die Zahl der wissenschaft
lichen Assistenten auf 500 Prozent und die Zahl der 
wissenschaftlichen Beamten des höheren Dienstes 
auf 2000 Prozent erhöht. Diese Zunahme liegt weit 
über der Zunahme der Studentenzahlen, so daß die 
Relation zwischen Lehr- und Verwaltungspersonen 
einerseits und Studenten andererseits immer günsti
ger geworden ist. Heute werden etwa 7 Studenten 
von einem Bediensteten der Universität lehr- und ver
Waltungsmäßig betreut, während es noch vor zehn 
Jahren 14 Studenten waren. Allerdings, die Zunahme 
der Studentenzahl ist noch nicht am Ende. Die Ge
samtstudentenzahl in Bayern einschließlich Fach
hochschulen, die jetzt etwa 90 000 beträgt, wird, 
wenn die gegenwärtigen Tendenzen anhalten, bis 
1985 auf über 200 000 ansteigen. Davon werden be
sonders die Fachhochschulen erfaßt sein, deren 
Studentenzahl von gegenwärtig 17 000 auf 70 000 zu
nehmen wird. 

Die Staatsregierung entspricht dieser Entwicklung 
durch den Ausbau der bestehenden und die Er
richtung neuer Hochschulen. An der ersten Hoch
schulneugründung Bayerns, der Universität Regens
burg, sind jetzt bereits etwa 7000 Studenten einge
schrieben. Einschließlich des Haushalts 1974 hat der 
Staat für diese Hochschule allein an Baumitteln 
(ohne Grunderwerb und Erstausstattung) schon 416 
Millionen DM investiert. In Augsburg sind einschließ
lich des neuen Haushalts 34 Millionen DM Baumittel 
verausgabt worden, die jetzt knapp 2000 Studenten 
zugute kommen. Insgesamt sind im Doppelhaushalt 
1973/74 pro J.ahr etwa 460 Millionen DM für Hoch
baumaßnahmen der Universitäten vorgesehen. Nach 
dem 3. Rahmenplan erhöht sich diese Zahl bis 1977 
auf etwa 640 Millionen DM ohne Ersteinrichtung und 
Grunderwerb. Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, daß 
die einseitige Kürzung der Gemeinschaftsaufgabe 
Hochschulbau um 10 Prozent durch die Bundes
regierung durch Streckungen aufgefangen werden 
kann. 

Der Verdoppelung der Studentenzahlen, die bis zur 
Mitte der 80er Jahre zu erwarten ist, kann, wie dem 
Hohen Hause bekannt ist, nicht allein durch den 
Ausbau der bestehenden Hochschulen einschließlich 
der schon angelaufenen Neugründungen entsprochen 
werden, auch nicht allein durch den forcierten Aus
bau der Fachhochschulen, die ihre Kapazität in den 
nächsten 12 Jahren um das Drei- bis Vierfache 
steigern werden, vielmehr müssen durch neue 
Universitäten in Bayreuth und Passau Studien
plätze für 8000 Studenten in Oberfranken und für 
6000 in Niederbayern geschaffen werden. Obgleich 
weder in Bayreuth noch in Passau die besonders auf
wendige Medizin vorgesehen ist - deren Aufbau in 
Regensburg nach wie vor ein Programmpunkt der 

Staatsregierung ist -, werden die gesamten Kosten 
der Neugründung in Bayreuth schwerlich unter einer 
Milliarde DM liegen, während in Passau ein etwas 
geringerer Betrag, ca. 600 bis 700 Millionen DM 
vorgesehen ist. 

Aber quantitative Maßnahmen genügen nicht. Ebenso 
wichtig sind strukturelle Maßnahmen der Studien
reform und Effizienzverbesserung. Studiendauern von 
18 Semestern sind heute keine Einzelfälle. 

(Hört, hört!) 

Die Zahl der Studienabbrecher ist, gemessen an den 
hohen Kosten eines Studiums, noch immer viel zu 
hoch. Eine Studien- und Prüfungsreform ist daher 
die wichtigste Aufgabe im Hochschulbereich. Sie ist 
auch der Kern des vor der Verabschiedung stehen
den Hochschulgesetzes. Meine Damen und Herren! 
Mir fehlt als Kultusminister jedes Verständnis dafür, 
daß gewisse studentische Funktionäre die vorsichti
gen Maßnahmen für eine Beschränkung der Studien
dauer mit aller Macht bekämpfen. 

(Beifall bei der CSU - Frau Abg. Dr. Hamm-
Brücher: Da haben Sie recht!) 

Ich bin in dieser Frage mit dem Bundeswissen
schaftsminister völlig einig. Das Hochschulrahmenge
setz unterscheidet sich in diesem Punkt vom bayeri
schen Gesetz höchstens durch seine größere Rigoro
sität. 

(Frau Abg. Dr. Hamm-Brücher: Man muß 
von der Studienreform ausgehen, nicht von 

der Verkürzung, so ist es!) 

Ein öffentlich gefördertes Bildungswesen mit Lehr
mittelfreiheit, Schulweg- und Studienfreiheit muß vom 
einzelnen auch größere Anstrengungen verlangen. 
Und wenn gesagt wird, hier werde der Leistungs
druck vermehrt, so antworte ich: nein, hier wird 
mehr Leistungsbereitschaft gefordert! 

(Beifall bei der CSU) 

Sie ist das notwendige Gegenstück zu den enormen 
Hilfen, die die Allgemeinheit mit Steuermitteln dem 
Jungakademiker für seine Ausbildung gewährt. 

(Beifall bei der CSU) 

Unerläßlich für eine Effizienzsteigerung ist aber auch 
eine Überprüfung und Neuregelung der Lehrver
pflichtungen aller Lehrpersonen von Lehrstuhlinhaber 
bis zum wissenschaftlichen Mitarbeiter. Grundsatz
fragen wie die Lehrverpflichtung der wissenschaft
lichen Assistenten und der akademischen Räte, 
Fragen der Lehrdeputate der Hochschullehrer aller 
Ebenen müssen neu überdacht und rechtlich normiert 
werden. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der Uni
versität Erlangen-Nürnberg hat bereits einen dan
kenswerten Beitrag zur inneren Rationalisierung der 
Hochschulen geliefert. Dieser Beitrag wird im Hoch
schulgesamtplan berücksichtigt werden, der z. Z. mit 
Hilfe der Hochschulplanungskommission und des 
neugegründeten Bayerischen Staatsinstituts für 
Hochschulforschung und Hochschulplanung ausge
arbeitet wird. 
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Die Ausbauplanung im Hochschulbereich geht in 
unserem lande von zwei Grundsätzen aus, die auch 
für die Regional- und Landesplanung von Bedeutung 
sind. Einmal soll ein räumlich ausgewogenes Studien
platzangebot geschaffen werden (Faustregel: eine 
Universität für jeden Regierungsbezirk); zum andern 
sollen die bestehenden Hochschulen in Ballungs
räumen von weiterem Studentenzustrom entlastet 
werden. Entballung und Regionalisierung sind die 
Hauptaufgaben künftiger Hochschulplanung. Allein 
durch die neuen Hochschulen Augsburg, Bamberg, 
Bayreuth und Passau sollen 30 000 neue Studien
plätze geschaffen werden. Wichtig ist dabei, daß das 
Fächerangebot einerseits attraktiv für die Studier
willigen ist, anderseits den Belangen des regionalen 
Arbeitsmarktes Rechnung trägt. Wichtig ist ferner, 
daß in Konzentrationsgebieten geschlossene Univer
sitätsteile an die Ränder der städtischen Verflech
tungsgebiete verlagert werden. Dieser Prozeß ist in 
München und Würzburg bereits im Gang; in Er
langen-Nürnberg liegen dafür jetzt detaillierte Pla
nungen vor. 

Das bayerische Hochschulwesen wird im Lauf des 
Jahres 1973 bereichert werden durch die Hoch
schule der Bundeswehr in München. Die Staats
regierung begrüßt diese Initiative des Bundes im 
Interesse der geistigen und technischen Bildung der 
jungen Staatsbürger in Uniform - auch als inter
essanten Versuch, durch Konzentration des Studiums 
die Studiendauer zu verkürzen. Der Gründungsaus
schuß hat bereits seine Arbeit aufgenommen. Das 
Genehmigungsverfahren durch das Kultusministerium 
ist abgeschlossen. 

Alle Kapazitätserweiterungen im Hochschulbereich 
bleiben wirkungslos, wenn nicht genügend billige 
Studentenunterkünfte geschaffen werden. Es darf nicht 
dazu kommen, daß neu geschaffene Studienplätze 
wegen mangelnder Wohnmöglichkeit nicht genutzt 
werden können. Zwar hat Bayern auch auf diesem 
Gebiet den Vergleich mit anderen Ländern nicht zu 
scheuen. 16 Prozent der Studenten sind bei uns in 
Wohnheimen untergebracht, der Bundesdurchschnitt 
liegt bei 13 Prozent. Aber der Bedarf ist noch weit 
größer. Bayern hat darum die Initiative der Länder 
im Bundesrat zur Ergänzung des Hochschulbauförde
rungsgesetzes unterstützt, die erreichen will, daß 
auch der Studentenwohnheimbau in die von Bund 
und Länder finanzierte Gemeinschaftsaufgabe Hoch
schulbau aufgenommen wird. Nebenbei: es wäre 
wohl Aufgabe einer recht verstandenen Studenten
politik, sich auf dem Gebiet des Studentenwohnheim
baus stärker zu engagieren; wozu eigentlich Dekla
mationen zu Kambodscha und Cabora Bassa, wenn 
die Probleme im eigenen Land nicht angepackt 
werden: 

(Sehr gut! und Beifall bei der CSU - Frau 
Abg. Dr. Hamm-Brücher: Es ist zum Ver
zweifeln! - Zuruf von der SPD: Das ist billig! 
- Abg. Weishäupl: Es muß auf der Tages-

ordnung bleiben!) 

- Selbstverständlich bleibt es auf der Tagesordnung. 
Aber ich kann nicht verstehen, daß Studenten lieber 
von Dingen reden, die außerhalb unseres Landes 
vor sich gehen, aber sich um die Dinge im lande, 
um die Studienreform, um den Studentenwohnheim
bau am Hochschulort, nicht kümmern, sondern dafür 
nur ein verächtliches Lächeln haben, meist nur des
wegen, weil sie aus guten Häusern stammen und 
nicht auf Studentenwohnheime angewiesen sind. 

(Beifall bei der CSU) 

Meine Damen und Herren! Ich komme damit zum 
letzten Teil, zur inneren Bildungssituation. Ich fragte 
eingangs: Für wen - all diese Schulen und Hoch
schulen? Mancher von Ihnen wird, wenn er den 
Kultushaushalt betrachtet, mit ähnlichem Unterton 
fragen: lohnt der riesige Aufwand? Hat man nicht 
bei aller äußeren Expansion manchmal den Eindruck 
einer gewissen inneren leere? Herrscht nicht viel
fach bei Eltern und Lehrern, aber auch bei Schülern 
und Studenten tiefe Unsicherheit über den Sinn von 
Erziehung und Bildung? Und haben nicht manche 
junge Menschen trotz allen Bemühungen staatlicher 
Kulturpolitik längst Stellung bezogen gegen unsere 
Bildungseinrichtungen - einige sogar gegen unsere 
politischen und parlamentarischen Institutionen? 

In der Tat ist eine kritische Besinnung angezeigt -
auch in einem Land wie Bayern, dessen Schul- und 
Hochschulwesen in den letzten zehn Jahren einen 
ungewöhnlichen Aufschwung genommen hat. Das 
betrifft zunächst den Jahre hindurrch unumstrittenen 
Grundsatz, die Bildungsexpansion habe sich aus
schließlich nach der individuellen Nachfrage und 
nicht auch nach Gesichtspunkten des Bedarfs zu 
richten. Dieses Prinzip stößt heute auf strukturelle 
Grenzen, vor allem im Hochschulbereich. Es wird 
daher in der Öffentlichkeit lebhaft diskutiert. Der 
Staat kann, wie das Bundesverfassungsgericht im 
Numerus-clausus-Urteil vom 18. Juli 1972 hervor
gehoben hat, nicht für jeden Bewerber zu jeder Zeit 
den von ihm gewünschten Studienplatz bereitstellen. 
Die aufwendigen Investitionen im Hochschulbereich 
können nicht ausschließlich von der häufig fluktu
ierenden individuellen Nachfrage abhängig gemacht 
werden. Das liefe, so sagt das Gericht wörtlich, „auf 
ein Mißverständnis von Freiheit hinaus, bei dem ver
kannt würde, daß sich persönliche Freiheit auf die 
Dauer nicht losgelöst von Funktionsfähigkeit und 
Gleichgewicht des Ganzen verwirklichen läßt und daß 
ein unbegrenztes subjektives Anspruchsdenken auf 
Kosten der Allgemeinheit unvereinbar mit dem Sozial
staatsgedanken ist". 

Diese Sätze des Verfassungsgerichts machen deut
lich, wie sehr sich die bildungspolitische Szene in 
den letzten beiden Jahren gewandelt hat. Noch im 
Frühjahr 1971 hatte ich mit der Feststellung, Bildung 
sei kein Konsumgut, bundesweite Entrüstung aus
gelöst. Inzwischen ist auf allen Seiten Ernüchterung 
eingetreten. Die finanzielle Situation belehrt uns 
täglich darüber, daß unbegrenzte Expansion nur im 
Reich der Phantasie denkbar ist. Es ist längst keine 
bayerische Sondermeinung mehr, sondern bildungs
politisches Allgemeingut in der Bundesrepublik, daß 
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Bildungsplanung nicht nur die Nachfrage, sondern 
auch Bedarf und berufliche Praxis berücksichtigen 
muß. Manchmal gehen die bayerischen Uhren eben 
vor. 

(Sehr gut! und Beifall bei der CSU) 

Ein zweiter Punkt, der zur Besinnung Anlaß gibt, ist 
das, was ich das „erzieherische Defizit der Bildungs
reform" nennen möchte. Die erzieherische An
strengung hat mit dem äußeren Bildungsausbau nicht 
Schritt gehalten. Allzuoft haben wir auf die bohren
den Fragen der Jugend nur mit dem Hinweis auf 
neue Baustellen und Planstellen geantwortet, und 
das ist nicht genug. Kein Wunder, daß in die er
zieherische Lücke neue Ideologien eingedrungen 
sind, die dem verunsicherten jungen Menschen Füh
rung und Sicherheit versprechen - oder daß eine 
pädagogische Neo-Romantik die „Entschulung der 
Gesellschaft" proklamieren kann. 

Gegenüber dem hilflosen Ruf vieler Eltern und 
Lehrer „Dürfen wir noch erziehen?" ist klar zu sagen: 
Eltern und Lehrer dürfen nicht nur erziehen, sie 
haben die Pflicht und den Auftrag dazu. 

(Sehr gut! und Beifall bei der CSU) 

Und dieser Pflicht der Älteren zu Anleitung und Bei
spiel entspricht die Pflicht der Jüngeren zu Selbst
erziehung und persönlicher Leistung. Bildung ist in 
der Tat kein Konsumgut. Man kann sie nicht durch 
passiven Abruf und Verzehr, sondern nur durch 
individuelle Anstrengung gewinnen. Wenn dieser 
Leistungswille fehlt, wenn der vertrauensvolle Um
gang der Generationen in Schulen und Hochschulen 
gestört ist, wenn das Erziehungsrecht der Älteren 
und die Selbsterziehungspflicht der Jüngeren be
stritten werden, dann nützen alle materiellen Ver
besserungen im Bildungswesen nichts; dann schüt
ten wir mit Milliardenaufwendungen nur Wasser in 
ein leckes Faß. 

Ein dritter Punkt: Ich sehe mit Sorge, daß sich unser 
Bildungsbegriff und unser Bildungsverständnis da 
und dort von der Realität unserer freiheitlich-demo
kratischen industriellen Gesellschaft entfernt. Dies 
einerseits durch Emanzipationsstrategien, die nicht 
Bildung des einzelnen und Verbesserung von Schu
len und Hochschulen im Sinn haben, sondern kollek
tive Indoktrination und Formierung der Schule zum 
Instrument der Gesellschaftsveränderung; anderseits 
aber auch die Abwendung junger Menschen von 
lebenswichtigen Disziplinen unserer Industriegesell
schaft, denen man systemstabilisierende Wirkung -
für manche schon eine Sünde wider den Geist -
unterstellt. Der Trend geht stark zu einzelnen geistes
und sozialwissenschaftlichen Fächern, weg von Tech
nik, vereinzelt auch weg von Naturwissenschaft. 
Täusche ich mich, wenn ich hier eine neue Maschi
nenstürmerei, eine „große Verweigerung" gegenüber 
der Industriegesellschaft Gestalt annehmen sehe? Es 
ist ein Alarmzeichen, daß wir in Bayern in der Zeit 
des Numerus clausus in vielen Fächern die Kapazi
täten der technisch-industriellen Fächer an den 

Hochschulen nicht ausgelastet haben, ja daß rück
läufige Tendenzen zu beobachten sind, während der 
Zuzug zu den erwähnten anderen Fächern ansteigt, 
ohne daß in vielen Fällen reale Berufschancen be
stehen. 

Der Widerpart gegen eine solche Restauration aka
demischer Gesellschaftsdistanz von seiten der Neuen 
Linken kann nur lauten: mehr Berufsbezogenheit -
auch und gerade im akademischen Bereich. 

(Ausgezeichnet! und Beifall bei der CSU) 

Deshalb ist der Ausbau des berufsbildenden Schul
und Hochschulwesens die Lebensfrage unserer Bil
dungspolitik in den siebziger und achtziger Jahren. 
Es gilt nicht nur, die Institutionen allgemeiner Bil
dung möglichst vielen zu öffnen; ebenso wichtig, 
wenn nicht wichtiger, ist es, die Minderbewertung 
beruflicher Bildung im öffentlichen Bewußtsein abzu
bauen. Das kann nach meiner Meinung nur durch die 
Verselbständigung der beruflichen Bildungswege, 
ihren Ausbau zu einer echten Konkurrenz der allge
meinbildenden Schulen geschehen - nicht aber da
durch, daß berufliche Bildung durch vorzeitige Inte
gration zu einem Satelittendasein am Rand des all
gemeinbildenden Schulwesens verurteilt wird. 

(Sehr richtig! und Beifall bei der CSU) 

Viertens: Wir müssen heute den Umweltbedingungen 
unserer Bildungseinrichtungen größere Beachtung 
schenken. Dazu gehört vor allem die Frage nach 
den optimalen Größenordnungen. Es gibt ja nicht 
nur eine Ökologie der materiellen lebenswerte, es 
gibt auch eine Ökologie der Bildungseinri,chtungen. 
Erziehungsvorgänge sind vom humanen Klima in 
Schulen und Hochschulen .ebenso abhängig wie das 
physische Wachstum vom Klima der Natur. Am 
klarsten ist dies bei den Hochschulen, wo Massen
expansion fast unvermeidlich zu Anonymisierung und 
Persönlichkeitsverlust führt - eine große Tages
zeitung gebrauchte kürzlich dafür das harte Wort 
von den „akademischen Lemmingen". Aber Trends 
zur kollektiven Formierung sind auch in den Schulen 
wirksam. Dem müssen wir durch Individualisierung, 
Beratung, vertrauensvollen Umgang zwischen lehren
den und lernenden steuern. Politisierung, also das 
Aufzäunen künstlicher Aktionsfelder in der notwendig 
handlungsarmen Schulsituation, ist dafür nicht der 
richtige Weg. „Schule in der Demokratie" heißt 
gerade nicht, daß sich im Klassenzimmer Fraktionen 
bilden oder daß Schulleiter im Weg der Vollversamm
lungsdemokratie gewählt oder abgewählt werden~ 
Denn was nützt solche spielerische Vorwegnahme 
parlamentarischer Formen, wenn sie elementare Vor
aussetzungen überspringt, für die gerade die Schule 
zuständig ist: Bildung des politischen Urteils, Fähig
keit zur Toleranz, Achtung vor der Gegenmeinung, 
kurz die Einübung der elementaren Prinzipien des 
Rechtsstaats? 

(Beifall bei der CSU) 

Wir wollen eine Schule, die fast im parlamentarischen 
Legitimationszusammenhang verwurzelt und nicht 
durch „Autonomisierung" aus ihm herausgenommen 
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ist. Wir wollen eine Schule, in der gelernt, nicht 
indoktriniert wird. Wir wollen keine Schule, in der 

, Schüler sitzen, die nichts mehr wissen, aber alles 
besser wissen. Wir wollen keine Schule, an deren 
Ausgang der Spartakus wartet. 

(Beifall bei der CSU) 

Daher appelliere ich an die Lehrer und Hochschul
lehrer: überlaßt die Aufgabe, junge Menschen in die 
Mündigkeit und Verantwortungsfähigkeit zu führen, 
nicht fremden Kräften. Bietet den Schülern und 
Studenten nicht ein Vielerlei von Kenntnissen und 
Orientierungen unverbindlich dar, sondern gebt ihnen 
eine klare und persönliche Antwort auf die Fragen, 
die sie stellen, und wäre diese Antwort auch nur der 
Widerstand gegen ihre eigenen vorschnellen Lösungs
versuche. 

(Beifall bei der CSU) 

Vertrauen, das verlorengegangen ist, kann nur im 
persönlichen Austausch wiederhergestellt werden. 
Der Gedanke der Erziehung muß aus solchem Um
gang neu erwachsen. Das ist eine mühsame und 
lange Arbeit. Der Staat kann sie den Erziehern nicht 
abnehmen. Aber er kann Bedingungen schaffen, 
unter denen die pädagogische Arbeit gedeihen kann; 
und ich bin gewillt, dieser Verpflichtung mit allen 
Kräften nachzukommen. Es hat sich gerade in der 
Hochschulpolitik der letzten Monate gezeigt, daß es 
sich lohnt, auch in schwierigen Situationen „Flagge 
zu zeigen". 

(Beifall bei der CSU - Abg. Hochleitner: 
Aber nicht die falsche Flagge, Herr Minister! 
- Frau Abg. Dr. Hamm-Brücher: Die demo-

kratische Flagge, Herr Minister!) 

- Ich hoffe, wir alle hissen in diesem Raum nur 
dem'okratische Flaggen. Aber das parlamentarische 
System überläßt die Entscheidung darüber, was im 
einzelnen demokratisch geboten ist, dem Prinzip der 
Mehrheit und dem Willen des Wählers. 

· (Frau Abg. Dr. Hamm-Brücher: Siehe Katho-
lische Akademie!) 

Zum Schluß darf ich Herrn Kollegen Laue r b a c h 
und allen Beamten unseres Hauses herzlich für die 
Mitwirkung bei der Erstellung des Haushaltsentwurfs 
danken. Dem S e n a t und dem H a u s h a 1 t s -
a u s s c h u ß d e s L a n d t a g s danke ich für die 
sorgfältige Beratung, der interessierten ö ff e n t -
1 i c h k e i t für vielfältige Anregungen. Der Haushalt 
des Kultusministeriums soll mithelfen, daß Bayern ein 
Land guter Schulen, ernster Wissenschaft und freier 
Künste bleibt. Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung. · 

(Lebhafter, langanhaltender Beifall bei der 
CSU) 

Präsident Hanauer: Der Punkt 9 der Tagesordnung 
wird hier unterbrochen. Die Aussprache findet mor
gen zu sich anbietender Zeit statt. 

Ich rufe nunmehr den Punkt 2 der Tagesordnung auf, 
abgesehen von den zwei schon erledigten Punkten f 
und h. 

P u n kt 2 a: E r s t e L es u n g zum 

Antrag des Abgeordneten Dr. Fischer betreffend 
Gesetz zur Änderung der Landkreisordnung für den 
Freistaat Bayern (LKrO) - Drucksache 4573 

Wortmeldung zur Begründung? - Wortmeldung zur 
Au s s p r ach e ? - Beides ist nicht der Fall. Die 
allgemeine Aussprache ist damit geschlossen. 

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich 
vor, diesen Gesetzentwurf dem Ausschuß für Ver
fassungs-, Rechts- und Kommunalfragen zu über
weisen. 

Punkt 2 b: Erste Lesung zum 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Bayerischen Architektengesetzes (Drucksache 4617) 

Wortmeldung zur Begründung? - A 11 g e m e i n e 
A u s s p r a c h e. - Keine Wortmeldungen. 

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich 
vor, diesen Gesetzentwurf dem Ausschuß für Wirt-. 
schaft und Verkehr und. dem Ausschuß für Ver
fassungs-, Rechts- und Kommunalfragen zu über
weisen. 

P u n kt 2 c : E r s t e L e s u n g zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
(Drucksache 4626) 

Wortmeldungen zur Begründung? - Keine. 
A 1 1 g e m e i n e A u s s p r a c h e. - Keine Wort
meldung. Die Aussprache ist geschlossen. 

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich 
vor, diesen Gesetzentwurf dem Ausschuß für Ver
fassungs-, Rechts- und Kommunalfragen zu über
weisen. 

P u n k t 2 d : E r s t e L e s u n g zum 

Antrag der Abgeordneten Gabert, Schmolcke, Kolo, 
Kamm und Fraktion betreffend Erstes Gesetz über 
die Bereitstellung von Sozialflächen (Kinderspiel
platzgesetz) - Drucksache 4645 -

Wortmeldungen zur Begründung? - A 11 gemeine 
A u s s p r a c h e. - Keine Wortmeldung. Die Aus
sprache ist geschlossen. 

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich 
vor, diesen Gesetzentwurf zu überweisen dem Aus
schuß für Sozial- und Gesundheitspolitik, dem Aus
schuß für Wirtschaft und Verkehr, dem Ausschuß 
Staatshaushalt und Finanzfragen und dem Ausschuß 
für Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen. 
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P u n kt 2 e: E r s t e L es u n g zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über die Verwendung des bisherigen Domänengutes 
und über die Errichtung einer Landesstiftung (Druck
sache 4665) 

Wortmeldung zur Begründung von seiten der Staats
regierung? - Eine solche erfolgt nicht. A 11 g e -
m e i n e A u s s p r a c h e. - Keine Wortmeldung. 
Die Aussprache ist geschlossen. 

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich 
vor, diesen Gesetzentwurf dem Ausschuß für Ver
fassungs-, Rechts- und Kommunalfragen zu über
weisen. 

Punkt 2 g: Erste Lesung zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Staats
regierung (Drucksache 4701) 

Wortmeldung zur Begründung: - A 11 gemeine 
Aus s p r a c h e. - Keine Wortmeldung. Sie ist ge
schlossen. 

Ich darf nun bitten, mir Ihre Aufmerksamkeit zu 
leihen. Der Ältestenrat hat zunächst erkannt, daß 
dieses Gesetz dem Ausschuß für Verfassungs-, 
Rechts- und Kommunalfragen zu überweisen ist. Da
bei wäre ich sogar der Auffassung, daß es dem 
Ausschuß als federführend gegeben werden sollte, 
einfach aus der Erkenntnis, daß es sich um eine Aus
legung, eine Legaldefinition eines Verfassungs
artikels handelt. Ich glaube, wir müssen so verfahren. 
Weiterhin ist in dieser Regierungsvorlage wegen 
der Abführungspflicht und deren finanzieller Er-

- ledigung ganz zweifelsohne auch der Haushaltsaus
schuß einzuschalten. 

Nun sind bereits zwei 1 n i t i a t i van träg e aus 
der Mitte des Hauses gestellt worden, die einen 
anderen Weg gegangen sind. Wir haben sie auch an 
den Beamtenrechts- und den Wirtschaftsausschuß 
gegeben. Der Ältestenrat hat wegen der gleich
mäßigen Behandlung nun dem nachgezogen und 
auch hier das vorgesehen. Ich möchte aber trotzdem 
empfehlen, daß jetzt beschlossen wird, dieses Ge
setz dem_ Verfassungsausschuß zuzuleiten und dann 
den weiteren Ausschüssen. Besteht damit Einver
ständnis, oder erhebt sich dagegen Widerspruch? -
Wenn dem nicht so ist, dann ist es so beschlossen. 

Damit sind die ersten Lesungen erledigt. 

Punkt 3: 
Neuwahl und Wiederwahl von berufsrichterlichen 
Mitgliedern des Verfassungsgeri,chtshofs 

Mit Schreiben vom 3. Juli 1973 teilt der Herr Minister
präsident mit, daß mit Ablauf des Monats Juli 1973 
der Vorsitzende Richter am Bayerischen Verwal
tungsgerichtshof Dr. Heinrich G r u b e in den Ruhe
stand tritt und somit als berufsrichterliches Mitglied 
des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs aus
scheidet. 

Ferner läuft die Amtszeit des Vorsitzenden Richters 
am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof Dr. Johann 
Sc h m i d t als berufsrichterliches Mitglied des 
Bayerischen Verfassungsgerichtshofs am 12. Dezem
ber 1973 ab. 

Der Herr Ministerpräsident schlägt im Einvernehmen 
mit dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs für 
die Wahl folgende Richter vor: 

den Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
Walter Stadlmeier zur Neuwahl als Nachfolger von 
Dr. Heinrich Grube, 

den Vorsitzenden Richter am Bayerischen Verwal
tungsgerichtshof Dr. Johann Schmidt zur Wiederwahl 

als berufsrichterliche Mitglieder des Bayerischen 
Verfassungsgerichtshofs. 

Ich schlage dem Hohen Hause vor, die Wahl in ein
facher Form durchzuführen. - Widerspruch erhebt 
sich nicht. Dann ist so beschlossen. 

Ich schlage weiterhin vor, die beiden Genannten zu
sammen in einem Wahlakt zu wählen. - Auch da
gegen erhebt sich kein Widerspruch. 

Wer mit der Wahl des Richters am Bayerischen Ver
waltungsgerichtshof Walter S t a d 1 m e i e r sowie 
der Wiederwahl des Vorsitzenden Richters am Baye
rischen Verwaltungsgerichtshof Dr. Johann Sc h m i d t 
zu berufsrichterlichen Mitgliedern des· Bayerischen 
Verfassungsgerichtshofs einverstanden ist, den bitte 
ich, sich vom Platz zu erheben. - Danke schön! 
Stimmt jemand dagegen? - Nein. Enthält sich je
mand der Stimme? - Auch dies ist nicht der Fall. 
Ich stelle E i n s t i m m i g k e i t fest. 

Punkt 4: 

Bestätigung eines Mitgliedes des Landesgesundheits
rates 

Der Herr Staatsminister für Arbeit und Sozialordnung 
teilt mit Schreiben vom 28. Juni 1973 mit, daß die 
Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege in Bayern, die bisher durch den 
inzwischen verstorbenen Senator Msgr. Adolf 
M a t h e s im Landesgesundheitsrat vertreten war, 
als dessen Nachfolger Herrn Prälat Ludwig Penzkofer, 
Landes-Caritasdirektor, Mitglied des Bayerischen 
Senats, benannt hat. 

Gemäß § 2 Absatz 3 des Gesetzes über die Schaffung 
eines Landesgesundheitsrates vom 12. August 1953 
hat der Landtag die Berufung des Genannten in den 
Landesgesundheitsrat zu bestätigen. Ich schlage vor, 
diese Bestätigung in einfacher Form vorzunehmen. -
Widerspruch erhebt sich nicht. 

Wer mit der Berufung des Herrn Prälaten P e n z -
k o f e r als neues Mitglied des Landesgesundheits
rates einverstanden ist, den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Danke schön! Stimmt jemand dagegen? -
Niemand. Stimmenthaltungen? - Vier Stimmenthal
tungen. 0 h n e G e g e n s t i m m e n ist die Be
stätigung ausgesprochen. 
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p unkt 5: (Abg. Schäfer: Der ist im Rechtsausschuß!) 

Bestellung von stellvertretenden Mitgliedern des 
Stiftungsrats der Bayerischen Landesstiftung 

Mit Schreiben vom 22. Juni 1973 hat der Herr Staats
minister der Finanzen gebeten, daß der Landtag für 
die Stiftungsmitglieder der Bayerischen Landes
stiftung ständige Stellvertreter benennt. 

Nach Artikel 8 Absatz 2 des Gesetzes über die Er
richtung der Bayerischen Landesstiftung vom 
27. März 1972 gehören 6 Vertreter des Landtags dem 
Stiftungsrat an, davon entfallen 4 Mitglieder auf die 
Fraktion der CSU, 2 Mitglieder auf die Fraktion der 
SPD. 

Von den Fraktionen wurden für diese Mitglieder 
folgende Stellvertreter benannt: 

Die Fraktion der CSU benennt die Kollegen Stephan 
Höpfinger, Siegfried Möslein, Wilhelm Röhrl, Karl 
Schäfer. Die Fraktion der SPD benennt die Kollegen 
Oskar Soldmann, Kurt Adelmann. 

Ich schlage vor, die Wahl der von den Fraktionen 
nominierten Abgeordneten in einfacher Form und 
kumulativ vorzunehmen. - Widerspruch erhebt sich 
nicht. 

Wer mit der Wahl der 6 eben genannten Kollegen als 
stellvertretende Mitglieder des Stiftungsrats einver
standen ist, den bitte ich, sich vom Platz zu er
heben. - Danke schön! Stimmt jemand dagegen? -
Niemand. Stimmenthaltung?- Die Betroffenen. 

Punkt 6: 

Wahl von Vertretern des Landtags in den Landes
denkmalrat 

Gemäß Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe a des Bayeri
schen Denkmalschutzgesetzes gehören dem Landes
denkmalrat 6 Abgeordnete des Bayerischen Landtags 
an. 

Ich habe in Abweichung vom d'Hondtschen System 
den Fraktionen vorgeschlagen, diese Sitze nach dem 
Verhältnis 

CSU 3, SPD 2, FDP 1 
aufzuteilen. 

Die Fraktionen haben daraufhin benannt: Die Fraktion 
der CSU die Kollegen Peter Kaps, August Richard 
Lang, Dr. Erich Schosser; die Fraktion der SPD 
Dr. Jürgen Böddrich, Herbert Güthlein; die Fraktion 
der FDP Otto Bezold. 

Ich schlage vor, die Wahl der Vertreter des Landtags 
in den Landesdenkmalrat in einfacher Form kumulativ 
durchzuführen. - Widerspruch erhebt sich nicht. 

Wer der Wahl der 6 genannten Kollegen zustimmen 
will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. -
Danke schön! Stimmt jemand dagegen? - Das ist 
niemand. Enthält sich außer den Betroffenen jemand 
der Stimme? - Auch niemand. Bei Stimmenthaltung 
der Betroffenen e i n s t i m m i g. 

- Nein! - Es ist schon Vorsorge getroffen, Herr 
Kollege Schäfer. 

Ich rufe auf Pu n kt 7: Z w e i t e L es u n g zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ausfüh
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch {Druck
sache 4416) 

Über die Beratungen des Ausschus·ses für Verfas
sungs-, Rechts- und Kommunalfragen (Drucksache 
4663) berichtet Herr Kollege Krug. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Krug (CSU), Be r i c h t e r s t a t t e r: Herr Präsident, 
Hohes Haus! Der Ausschuß für Verfassungs-, Rechts
und Kommunalfragen hat sich in seiner 92. Sitzung 
am 3. Juli 1973 mit diesem Gesetzentwurf befaßt. Mit-· 
berichterstatter war der Herr Kollege S c h n e 11 von 
der SPD, Berichterstatter war ich. 

Der Bayerische Landtag hat am 27. Januar 1972 - so 
ha:be ich berichtet - einen Beschluß gefaßt, der die 
Staatsregierung auffordert, eine Novellierung der Ar
tf~e·I 124 und 125 des Ausführungsg·esetzes zum Bür
gerlichen Gesetzbuch vorzubereiten, eine Novellie
rung dahingehend, daß die Gleichbehandlung von 
Bürgem und Staat 1im Hinblick auf das Erlöschen von 
Ansprüchen zum Gegenstand hat. 

Der vorMegende Gesetzentwurf trägt dies·em Auftrag 
des Landtags Rechnung. Weder in rechtlicher noch in 
verfassungsrechtlicher Hinsicht haben ·sich Bedenken 
ergeben. Der Ausschuß hat dem Entwurf e i n s t i m
m i g zugestimmt. Ich bitte Sie, diesem Votum beizu
treten. 

Präsident Hanauer: Danke schön! Ich eröffne die a 11-
g e m e i n e Aus s p r ach e. - Keine Wortmeldun
gen dazu; damit ist ·sie geschlossen. 

Wir treten in die E i n z e 1 b e rat u n g ein. Der Ab
stimmung zugrunde liegt die Regierungsvorlage auf 
D r u c k s a c h e 4416 sowie der eben bekanntgege
bene Ausschußbeschluß auf Drucksache 4463. Es 
ist empfohlen, die Vorlage unverändert anzunehmen. 

Ich rufe auf den P a r a g r a p h 1. Wer zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. 
Stimmt jemand dagegen? - Niemand. Stimmenthal
tungen? - Keine. 

P a r a g r a p h 2, di·e Übergangsregelung betreffend. 
Wer zustimmen will, den bitte ich um ein Handzei
chen. - Danke. Gegenstimmen? - Keine. Stimment
haltungen? - Keine. Ebenfalls einstimmig angenom
men. 

Zu Pa r a g r a p h 3 schlägt der Ausschuß vor, den 
1. August 1973 als Tag des lnkrafttretens einzusetzen. 
Wer mit dieser Maßg•abe dem Paragraph 3 die Zu
stimmung geben will, den bitte ich um ein Handzei
chen. - Danike schön! Gegenstimmen? - Keine. 
Stimmenthaltungen? - Keine.Einstimmig ange
nommen. 
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Die 6inz.elabstimmung i1st abgeschlossen. Das Gesetz 
hat den T i t e 1: 

Gesetz 
zur Änderung des Ausführungsgesetzes 

zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 

Ich schlage dem Hohen Haus vor, die dritte L e
s u n g unmittelbar folgen zu lassen. - Widerspruch 
erhebt sich nicht. Ich eröffne die a 11 g e m e i n e 
A u s s p r a c h e. - Keine Wortmeldung. 

Ich eröffne die Ein z e 1 b e r·a tun g. - Auch dazu 
keine Wortmeldung. 

Wir kommen zur Abs t i m m u n g in dritter Lesung. 
Ich rufe auf § 1 -, 2 -, 3 -. 

Wir kommen zur Sc h 1 u ß ab s t i m m u n g. Ich bit
te, si·e unmittelbar anschließen und in einfacher Form 
durchführen zu dürfen. - Wvderspruch erhebt sich 
nicht. 

Wer dem Gesetz di1e Zustimmung g•eben will, den bit
te ich, sich vom Platz zu erheben. - Danke. Ich stelle 
Einstimmigkeit fest, frage aber vorsorglich nach Ge
genstimmen. - Ke1ine. Stimmenthaltungen? - Keine. 
E i n s t i m m i g angenommen. 

Das Ge•setz hat den T i t e 1 

Gesetz 
zur Änderung des Ausführungsgesetzes 

zum Bürgerlichen Gesetzbuch 

Ich nehme an, daß zu Punkt 8 die maßgeblichen Be
richterstatter ·im Rechts- und Verfassungsausschuß 
festgehalten sind. Ich überspringe deshalb diesen 
Punkt bis zur Behebung dieses Mangels. 

Ich überspringe Punkt 10 und muß überspringen 
Punkt 11 und 12, ebenso Punkt i3. Herr Kollege Dr. 
Hundhammer i•st auch im Rechts- und V·erfassungs
ausschuß. 

Herr KoHege Feneberg? - Herr Kollege Sonntag? -
Ni·cht anwesend. 

Punkt 15: Frau von Pölnitz -, Herr Kollege Popp -. 

(Zuruf: Das soll halt ein anderer machen! 
Es ·ist ein einstimmig.er Beschl'Uß!) 

Ich ruf.e auf Pu n kt 15: 

Antrag des Abgeordneten von Prümmer und anderer 
betreffend Beeinträchtigung des Rundfunk- und Fern
sehempfangs durch Hochhäuser (Drucksache 2861) 

Über di·e Beratungen des Ausschusses für Sozial- und 
Gesundheitspolitik (Drucksach•e 4349) berichtet Frau 
Kollegin von Pölnitz. 

Freifrau von Pölnitz (CSU), B e r i c h t e r s tat t e -
r •i n: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der 
Sozialpoliti•sche Ausschuß hat in seiner 45. Sitzung 
am 3. Mai 1973 einen Antrag des ~bgeordneten von 

Prümmer und Kollegen, betreffend Beeinträchtigung 
des Rundfunk- und Fernsehempfangs durch Hochhäu
ser, behande.it. Der Antrag ist nri•edergelegt auf Druck
sache 2861 vom 29. Juni 1972. Mitberichterstatter war 
Herr Ko!!oege K o 1 o, Beri·chterstatterin war ich. 

In der Berichterstattung wurde eingehend di·e Tatsa
che her.ausg1estellt, daß in den an Hochhäuser an
grenzenden Klein- und Niederhäusern sehr oft der 
Fernsehempfang gestört ist. Dioeses Problem, das 
erstmaMg ·im Bayerischen Landtag 1966 behandelt 
wurde, ist inzwischen noch vordringlicher geworden. 
Nach ausführlicher Debatte wurde eine Übereinkunft 
erzielt und e i n s t i m m ·i g der Fassung des Antrags, 
wie si·e auf D r u c k s ·a c h e 4349 vorlfiegt, zuge
stimmt: 

Die Staatsregri·erung wird ersucht, ·im Bauordnungs
recht eine Reg.elung zu finden, die sicherstellt, daß 
durch die Errichtung vonr Gebäuden, insbesondere 
von Hochhäusern, der Rundfunk- und Ferns·ehemp
fang in schon vorhandenen G·ebäuden nicht beein
trächti'gt wird. 

Dem Hohen Haus wird di·e Annahme in dieser Fas
sung empfohlen. 

Präsident Hanauer: Danke schön! Für Herrn Kollegen 
Popp übernimmt die Berichterstattung über die Bera
tungen des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
(Drucksache 4652) Herr Kolleg·e Dr. Schlittmeier. 

Dr. Schlittmeier (SPD), Be r i c h t e r statte r: Der 
Antrag der Kollegen von Prümmer und andernr wurde 
am 28. Junri 1973 rim Ausschuß für Wirtschaft und Ver
kehr behandelt. Berichterstatter war KoHeg·e Po p p. 

Der Antr.ag wurde in folgender Fassung e i n s t i m -
m i g angenommen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, im Bauordnungs
recht oder in sonst geeigneter Weise eine Regelung 
zu finden, di·e sicherstellt, daß durch di·e Errichtung 
von Gebäuden, insbesondere von Hochhäusern, der 
Rundfunk- und Fernsehempfang 1in anderen Gebäu
den nicht beeinträchtigt wird. 

Ich bitte, dem Beschluß beizutreten. 

Präsident Hanauer: Danke schön! Wir kommen zur 
A b s t i m m u n g. me Abstimmung stützt sich auf 
D r u c k s a c h e 4652, die weitg.ehend inhaltsgleich 
ist mit der Drucksache 4349, nur mit der Maßgabe, 
daß „im Bauordnungsrecht" ergänzt wurde durch 
„oder in sonst g·eeigneter Weise". 

Wer der Drucksache 4652 zustimmen will, den bitte 
ich um ·ein Handzeichen. - Danke. Stimmt jemand 
dagegen? - Niemand. Stimmenthaltungen? - Keine. 
E i n s t i m m i g angenommen. 

Herr Koll'eg·e ~ahler ist nicht anwesend. Kann ein Kol
lege aus d•em Grenzlandausschuß di·e Berichterstat
tung über die einstimmige Entscheidung zu Punkt 16 
übernehmen? 

(Abg. Wacher: Es ist ein einstimmig·er Beschluß!) 
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- Daß es einstimmig i'st, weiß ich, Herr Kollege Wa
cher! Vielleicht haben Sie die Liebenswürdigkeit, als 
Vorsitzender des Grenzlandausschusses die Bericht
erstattung zu übernehmen. Ich kann die Berichter
stattung nicht überspringen. 

Dann rufe ich Pu ni kt 16 auf: 
Antrag der Abgeordneten Börner, Moser und anderer 
betreffend Verlegung staatlicher Behörden in struk
turschwache Gebiete (Drucksache 3613) 

Über di,e Be11atungen des Ausschusses für Grenzland
fragen (Drucksache 4405) berichtet Mebenswürdiger
weise der Herr Abgeordnete Wacher. Ich erteile ihm 
das Wort. 

Wac-her (CSU), Be r i c h t e r statte r: Herr Präsi
dent, meine sehr g.eehrten Damen und Herren! Der 
Ausschuß hat sich in der Sitzung, deren Datum ich im 
Augenblick nicht im Kopf habe, sehr ausführlich mit 
di1eser Frage beschäfliigt. Wir sind im Ausschuß ein
mütig zu der Auffassung g1elangt, daß es sich bei 
Grenzlandförderung nicht nur darum handeln kann, 
Betriebe ini das Grenzland zu legen, Betriebe im 
Grenzland zu fördern, sondern es handelt sich auch 
darum, daß ·infrastrukturelle Maßnahmen genau die
selbe Bedeutung ha'ben. Hierher gehört nicht nur das 
Verlegen von staatlichen Behörden. überdi,es ist hier 
nicht nur an Bundes- oder Landesbehörden gedacht; 
das Dienstleistungsgewerbe überhaupt muß in be
stimmten Regionen des Zonenrandgebi·etes noch in
tensiver gefördert werden als das bis Jetzt der Fall 
ist. Deshalb die e i n s t i m m i g e Zustimmung zu 
diesem Antrag, daß di'e Staatsregierung bei allen Ver
legungen voni Behörden primär zu prüfen hätte, ob 
nicht eine Verlegung in das Zonenrand9ebiet möglich 
wäne. Das beinhaltet auch, daß man gewisse Schwie
rigkeiten, sei· es Entfernung, sei es sonstiger Art, in 
!<auf zu nehmen hätte, daß man für das Grenzland 
etwas tut und nicht nur über die Förderung des 
Grenzl·andes redet. 

Präsident Hanauer: Danke, daß Sie di·e Berichterstat
tung übernommen haben. 

über die Bemtungen des Ausschusses für Wirtschaft 
und Verkehr (Drucksache 4654) berichtet der Herr Ab
geordnete Dr. Schlittmeier. 

Dr. Schlittmeier (SPD), B e r i c h t e r s t a t t e r: Der 
Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr befaßte sich in 
seiner 17. Sitzung am 28. Juni 1973 mit dem Antrag 

· der Kollegen Börner, Moser, Dittmeier, Kahler, Koch, 
Dr. Rothemund, Schneier - sämtliche SPD - auf 
Drucksache 3613, die im Ausschuß für Grenzlandfra
gen am 16.,Mai 1973 - Drucksache 4406 - einstim
mig, wie g1erade 'berichtet, angenommen wurde, im 
Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr bei einer Stimm
enthaltung in folgender Fassung angenommen wurde: 

me Stiaatsregi·erung wird ersucht, bei der Bestim
mung des Standortes von Ämtern und Behörden 
die strukturschwachen Gebiete und das Zonenrand-

gebiet besonders zu berücksichJigen, um vorhan
dene Arbeitsplatzkapazität zu nutzen. Ober die Be
mühungen ist dem Landtag bis zum 1. Juli 1974 zu . 
'beri·chten. 

Berichterstatter war Dr. S c h 1 i t t m e i er, Mitbericht
erstatter Herr Abgeordneter W i 1 1. Ich bitte dem Be
schluß beizureten. 

Präsident Hanauer: Die eben bekanntgegebene For
mulierung befindet sich auf D ruck s ·a c h e 4654. 
Wer zust·immen will, den bitte ich um ein Handzei
chen. - Danke. Stimmt jemand dagegen? - Stimm
enthaltungen? - Keine. Der Antrag ist e i n s t i m
m i g angenommen. 

Ich schalte zurück - Punkt 13: Beri·chte des Aus
schuss,es für Verfassungs-, Rechts- und Kommunal
fragen, zunächst zum 

Schreiben des Bundesverfassungsgerichts (Zweiter 
Senat) betreffend verfassungsrechtliche Prüfung des 
Artikel 10 a Absatz 1 Nummern 1 bis 3 und Absatz 2 
des Bayerischen Gesetzes zur Ausführung der Ver
waltungsgerichtsordnung vom 28. November 1960 
(GVBI. S. 266), eingefügt durch § 1 des Gesetzes zur 
Vereinfachung verwaltungsrechtlicher Vorschriften 
vom 27. Oktober 1960 (GVBI. S. 469). 

Den Bericht über di,e Beratungen des Ausschusse·s für 
Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen (4649) er
stattet Herr Kolleg.e Dr. Hundhammer. Ich erteile ihm 
das Wort. 

Dr. Hundhammer (CSU), Berichterstatter: 
Herr Präsident, me·ine Damen und Herren! Der Aus
schuß für Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen 
befaßte sich am 27. Juni 1973 mit dem Schreiben des 
Bundesverfassungsgerichts betreffend die verfas
sungsrechtliche Prüfung des Artikels 10 a. Absatz 1 
Nummern 1 bis 3 und Absatz 2 des Bay,er1ischen Ge
setzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord
nung vom 28. November 1960 (GVBI. S. 266), einge
fügt durch § 1 des Gesetzes zur Vereinfachung ver
waltungsrechtlicher Vorschriften vom 27. Oktober 
1960 (GVBI. S. 469). Hierzu berichtige ich, daß diese 
Bestimmung nicht am 27. Oktober 1960, wie in der 
Tagesordnung aufgeführt, sondern am 27. Oktober 
1970 in Kraft getreten ist. 

Ber·ichterstatrer war i·ch, Mitberichterstatter war Herr 
Kolleg·e W i r t h. 

Anlaß des Ve·rf,ahrens vor dem Bundesverwaltungs
g·ericht i,st eine Vorlage· durch den Bayerischen Ver
waltungsgerichtshof zur Prüfung der Frage, ob das im 
Jahre 1970 vom Bayerischen Landtag beschlossene 
Gesetz zur Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens 
durch Wegfall des behördlichen Widerspruchsverfah
rens in Bausachen mit den Bestimmungen der Ver
waltungsg.erichtsordnung in Einklang steht. 

Die Gesetzesänderung von 1970 durch den Bayeri
schen Landtag war der Versuch, das Verwaltungsver
fahreh in Bausachen zu beschleunigen. Da di·eses 
v.erfahren sich jedoch nicht bewährt hat, wird sich der 
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Bayerische Landtag in Bälde mit Anträgen der Frak
tion der SPD und mit ei'n'em Antrag der Bayerischen 
Staatsregierung, der heute bereits in erster Lesung 
behandelt wurde, befassen. Diese Anträge haben das 
Zi'el, den früheren Rechtszustand wiederherzustellen, 
nämlich das behördHche Widerspruchsverf,ahren in 
Bausachen mit Ausnahme von Planungsfeststellungs
verfahren wiedereinzuführen. 

Der Ausschuß hat, nachdem das Bundesverfassungs
g,ericht einer Bitte des Ausschusses um Verlängerung 
der Frist zur Stellungnahme nicht stattgegeben hat, 
e·i n stimmig beschlossen: Der Bayerische Land

tag gibt keine Stellungnahme ab. Ich bitte diesen Be-
schluß zu 'bestäti'gen. 

Präsident Hanauer: Wir kommen zur Abs tim -
m u n g über D r u c k s a c h e 4649: Das Votum lau
tet auf Nichtabgabe einer SteMungnahme. 

Wer dem beitreten will, den bitte ich um ein Handzei
chen. - Danke schön! Stimmt jemand dag,egen? -
Ni·emand. Sti'mmenthaltungen? - Keine. Der Antrag 
ist e i n s t i m m i g angenommen. 

Punkt 13 b: 

Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 
betreffend Antrag des Rechtsanwalts Dr. Gütling in 
Berchtesgaden auf Feststellung der Verfassungswid
rigkeit des Artikels 5 Nr.19 und des Artikels 6 Absatz 
2 Nr. 41 des Gesetzes über die Organisation der or
dentlichen Gerichte im Freistaat Bayern (GerOrgG) 

Den Bericht über di·e Beratungen des Rechts- und 
Verfassungsausschusses (Drucksache 4691) erstattet 
Herr KoHege Dr. Hundhammer. 

Dr. Hundhammer (CSU), B e r i c h t e r s tat t e r: 
Der Ausschuß für Verfassungs-, Rechts- und Kommu
nalfragen befaßte sich in seiner Sitzung vom 11. Juli 
1973 mit der Verfassungsbeschwerde des Rechtsan
walts Dr. Gütling in Berchtesgaden. Der Eingabefüh
rer macht die Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes 
geltend mit der Begründung, daß die Wege der Be
völkerung zu neuen Amtsgerichtssitzen ungleich weit 
seien; dies widerspreche den Grundsätzen der Ver
fassung auf Gleichbehandlung der Bürger. Der Aus
schuß kam zu dem Ergebnis, ·daß im Rahmen des wei
ten Ermessensspielraumes, der der Staatsregierung 
und dem Bayerischen Landtag bei der Neuordnung 
und Neuorganisation von Behörden wie auch von Ge
richten zusteht, ein Verstoß gegen den Gleichheits
grundsatz nicht vorliegt. 

Als B e r i c h t e r s tat t e r trug ich vor, daß das Für 
und Wider bei der Neuorganisation des Gerichtswe
sens für den Amtsgerichtssitz in Laufen ausführlich 
besprochen worden sei. Ein Verfassungsverstoß kön
ne nicht gesehen we.rden. 

Der Ausschuß traf e i n s t i m m i· g bei 4 Stimment
haltungen aus der Fraktion der SPD folgende Ent
scheidung: 

1. Der Landtag beteiligt sich am Verf·ahren. 

II. Es wird Abwei•sung der Klage beantragt. 

IV. Zum Vertreter des Landtags wird der Abgeord
Dr. Hundhammer bestimmt. 

IV. Auf mündliche Verhandlung wird verzichtet. 

Ich bitte, di'esem Beschluß beizutreten. 

Präsident Hanauer: Ich danke. Wir kommen zur Ab -
s t i m m u n g über dire D r u c k s a c h e 4691. Wer 
dem beitreten will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
- Danke schön! Stimmt j<emand dagegen? - Nie
mand. Stimmenthaltungen? - Keine Stimmenthal
tung. Einst i'm m i g angenommen. 

Jetzt kommt Herr Kolleg1e Moser, der Bericht erstattet 
zum 

Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 
betreffend Antrag des Herrn Peter Kragler und der 
Verlegerin Christine Kragler in Augsburg auf Feststel
lung der Verfassungswidrigkeit der Bekanntmachung 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über 
den Mathematikunterricht in der Grundschule vom 
16. März 1972 (KMBI. S. 389; StAnz. 1972 Nr. 13). 

Ich bitte um die Berichterstattung des Ausschusses 
für Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen 
(Drucksache 4691). 

Moser (SPD}, Berichterstatter: Herr Präsi
dent, meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen hatte sich 
in seiner 92. Si'tzung am 3. Juli 1973 mit dem Antrag 
des Herrn Peter Kragler und seiner Frau auf Feststel
lung der Verfassungswidrigkeit der Bekanntmachung 
des bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus über den Mathematikunterricht in der 
Grundschule zu befassen. me Berichterstattung ob
lag mir, Herr Kollege Sauer war Mitberichterstatter. 

Es wurde f,estgestellt, daß die in der Popula:rklage an
gefochtene Bekanntmachung aufgrund einer Verein
barung der Kultusministerkonferenz vom Jahre 1968 
zur Einführung der Mengenlehre an den bayerischen 
Grundschulen erl.assen wurde; das Kultusministerium 
sei dabei nach dem Volksschulgesetz tätig geworden. 

Da der Bayerische Landtag am Zustandekommen der 
angefochtenen Bekanntmachung nicht beteiligt ge
wesen sei, wurde folgender Beschlußvorschlag ge
macht: 

Der Landtag beteiligt sich nicht am Verfahren. 

Der Ausschuß trat diesem Votum ·e i n s t i m m i g 
bei. Ich bitte das Hohe Haus, so zu verfahren. 

Präsident Hanauer: Danke schön! Wir kommen zur 
A b s t i m m u n g über D r u c k s a c h e 4691. Wer 
dem beitreten will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
- Danke! Stimmt jemand dagegen? - Niemand. 
Stimmenthaltungen? - Keine. Einstimmig ange
nommen. 
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(Präsident Hanauer) Ich rufe auf den Pu n kt 19: 

Nächster Punkt, der zum Aufruf kommt, ist P u n k t 
18: 

Antrag der Abgeordneten Soldmann, Schneier betref
fend Errichtung eines zentralen Dienstgebäudes für 
die Landespolizei in Schweinfurt (Drucksache 4041) 

Ich bitte zunächst den Herrn Kollegen Langen:berger, 
über die Beratungen des Ausschusses für Verfas
sungs-, Rechts- und Kommunalfragen (Drucksache 
4252) zu 'berichten. 

Langenberger (SPD), Berichterstatter: Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß 
für Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen hat 
sich in seiner 83. Sitzung am Donnerstag, dem 3. Mai 
1973, mit dem Antrag der Abgeordneten Soldmann 
und Schnei,er auf di·e Errichtung eines zentralen 
Dienstgebäudes für die Landespolizei in Schweinfurt 
befaßt. Mitberichterstatter war der Herr Kollege 
K r u g, Berichterstatter war ich. Der Antrag, ausge
duckt auf D r u c k s a c h e 4041, wurde mit der Maß
gabe e ri n s t i m m i g beschlossen, daß das Wort 
„baldigst" gestrichen wird. Ich bitte das Hohe Haus, 
dem Beschluß beizutreten. 

Präsident Hanauer: Ich danke. Ich bitte Herrn Kolle
gen Sonintag um die Berichterstattung ü'ber die Bera
tungen des Ausschusses für den Staatshaushalt und 
Finanzfragen (Drucksache 4714). 

Sonntag (SPD), Be r i c h t ·erstatte r: Mit dem glei
chen Punkt hat sich der Ausschuß für den Staatshaus
halt und Finanzfragen beschäftigt. Es wurde ein
s t i m m i g die Zustimmung erteilt. Ich bi<tte das Ho
he Haus, dem beizutreten. 

Präsident Hanauer: Der Abstimmung zugrunde 
liegt die D r u c k s a c h e 4041 mit der Maßgabe, daß 
das Wort „baldigst" gestrichen wird. 

Wer dem beitreten will, den bitte ich um ein Hand
ze.ichen. - Danke. Gegenprobe! - Keine Gegenstim
me. Stimmenthaltungen? Keine. Einstimmig 
angenommen. 

Geht Nr. 19, F~au Kollegin Westphal? 

(Abg. Kamm: Die Frau Kollegin Westphal 
ist entschuldigt!) 

Wer übernimmt für Herrn Kollegen Essl? Wer über
nimmt für Frau Westphal, oder für rbeide in einer Per
son? Ich bitte, dais festzustellen. 

(Abg. Kamm: Punkt 17!) 

Wer kann Herrn Kollegen Essl vertreten, vom Wirt
schaftsausschuß? 

(Abg. Wagner: Einstimmig!) 

Wer die Frau Kollegin Westphal? Ausschuß für den 
Staatshaushalt und Finanzfragen! Einstimmig! 

Antrag des Abgeordneten Kolo und anderer betref
fend Ausbau der lsarauen (Drucksache 4042) 

Zunächst be·richtet Koll1ege Naumann über die Ver
handlungen des Ausschusses für Wirtschaft und Ver
kehr (Drucksache 4414). 

Naumann (SPD), B e r i c h t e r statt er: Der Aus
schuß für Wirtschaft unid Verkehr hat in s·einer 54. Sit
zung am 7. Mai 1973 den Antrag des Abgeordneten 
Kolo und anderer auf Drucksache 4042 betreffend 
Ausbau der lsarauen behandelt. Berichterstatter war 
KoHege E s s 1 , Mitberichterstatter Kollege Dr. H u -
b e r. Der Antrag wurde schließlich in folgender Fas
sung der Drucksache 4042 angenommen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, 

a) die organisato·ri1schen Voraussetzungen zur Re
aHsi·erung des für die Region München w,ichtigen 
Erholungsgebietes der lsa11auen zwischen ·Mün
chen und Freising zu schaffen 

b) insbesonder1e eine geeignete Trägerschaft zu ini
tiieren, 

c) die für die Realisierung des Projekts notwendi
gen Haushaltsmittel für Planung unid Ausbau in 
ausreichender Höhe und recht:z:eitig zur Verfü
gung zu stellen, 

d) allie bisher eingeleiteten Maßnahmen und Zusa
gen rim Zusammenhang mit der Schaffung einer 
Erholungslandschaft im Norden Münchens dem 
Landtag zur Kenntnis zu bringen. 

Ich bitte Si·e, dem Votum des Ausschusses zu folgen. 

Präsident Hanauer: Über die Beratungen des Aus
schusses für den Staatshaushalt und Finanzfragen 
(Drucksiache 471'5) berichtet Herr Kolleg 1e Sonntag. 
Dem Herrn Kolliegen Naumann darf ich danken. 

Sonntag (SPD), Be r i c h t e r statte r: Herr Präsi
dent, meine Damen und Herren! Der Haushaltsaus
schuß hat sich am 10. Juli 1973,mit dem vorHegenden 
Ant11ag des Abg·eordneten Kolo und anderer betref
fend Ausbau der lsarauen befaßt. Es erfolgte ein e i n
s t i m m i g es Votum für den Beschluß des Aus
schusses für Wirtschaft und Verkehr vom 17. Mai ge
mäß Drucksach·e 4414. Ich bitte, dem beizutreten. 

Präsident Hanauer: Der Abstimmung zugrunde 
liegt der Antrag auf D r u c k s a c h e 4042 mit dem 
Buchstaben a und auf D r u c k s a c h e 4414 mit den 
geänderten Buchstaben b, c und d. 

Wer dem beipflichten will, den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Danke. Stimmt jemand dagegen? - Nie
mand. - Stimmenthaltungen? - Keine. Einst im -
m i g angenommen. 
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(Präsident Hanauer) 

Ich rufe auf den P u n kt 20 a. Es handelt sich um die 
Beratungen des Ausschusses für kulturpolitische Fra
gen (Drucksache 4648) zum 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Gabert, Hoch
leitner, Dr. Böddrich, Brunner und Fraktion betreffend 
Schwierigkeitsgrad der Abituraufgaben (Drucksache 
4508). 

BerichterstaUer ist Herr Kollege Brunner. 

Brunner (SPD), Be r i c h t e r statte r : Herr Prä
sident, meine Damen und Herren! In der 110. Sitzung 
am 26. Juni 1973 hat sich der Ausschuß für kulturpo
litische Fragen mit dem Dringlichkeitsantrag der Ab
geordneten Gabert, Hochleitner, Dr. Böddrich, Brun
ner und Fraktion betreffend Schwierigkeitsgrad der 
Abituraufgaben beschäftigt. Mitberichterstatter war 
Herr Kollege Otto M e y e r, die Berichterstattung 
war mir übertragen. Beide Berichterstatter waren sich 
darin einig, daß das Anliegen des Antrags Unterstüt
zung finden solle. In einer leicht geänderten Form 
hat der Ausschuß dem Antrag z u g es t i m m t , wie 
er in der D r u c k s a c h e 4648 vorliegt. Ich bitte, 
dem Votum zuzustimmen. 

Präsident Hanauer: Danke. Wir kommen zur A b -
s t i m m u n g . Die D r u c k s a c h e 4648 liegt zu
grunde mit der geänderten Fassung. 

Wer dem beitreten will, den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Danke. Stimmt jemand dagegen? - Nie
mand. Stimmenthaltungen? - Keine. Ei n s t i m m i g 
angenommen. 

Zu Pu n kt 20 b eine Meldung zur Geschäftsordnung. 
Herr Kollege Otto Meyer! 

Meyer Otto (CSU): Herr Präsident, ich bitte darum, 
daß dieser Antrag z u r ü c kg es t e 11 t wird bis 
heute mittag. Wir werden um 14 Uhr eine Arbeits
kreissitzung haben und wollen voraussichtlich heute 
nachmittag einen Dringlichkeitsantrag in bezug auf 
die neue Situation einbringen. 

Präsident Hanauer: Danke schön! Dieser Punkt wird 
z u r ü c kg e s t e 1 1 t. Widerspruch erhebt sich nicht. 
Er wird am Nachmittag oder im Lauf der nächsten 
Tage, wenn Zeit ist, aufgerufen. 

P u n k t 21 - Fragen des Beamtenrechts, zunächst 
21a: 

Antrag des Abgeordneten Dr. Wilhelm und anderer 
betreffend verstärkter Bau von Staatsbediensteten
wohnungen (Drucksache 3522) 

Das Wort hat der Herr Kollege Daum zum Bericht 
über die Beratungen des Ausschusses für Fragen des 
Beamtenrechts und der Besoldung (Drucksache 3852) 

Daum (CSU), B e r i c h t e r s t a t t e r : Herr Präsi
dent, Hohes Haus! Der Ausschuß für Fragen des Be
amtenrechts und der Besoldung hat sich in seiner 

49. Sitzung vom 14. Februar 1973 mit dem Antrag des 
Abgeordneten Dr. Wilhelm und anderer betreffend 
verstärkter Bau von Staatsbedienstetenwohnungen 
befaßt. Mitberichterstatter war Kollege Dr. S y r i n g. 

Der Bericht des Ausschusses ist auf D r u c k s a c h e 
3852 abgedruckt. Es gab nur e i n e G e g e n s t i m -
m e ; sonst einstimmige Zustimmung. Ich bitte das 
Hohe Haus, ebenfalls dem Votum beizutreten. 

(Abg. Wagner: Eine Enthaltung!) 

Präsident Hanauer: Der A b s t i m m u n g zugrunde 
liegt die D r u c k s a c h e 3522, unverändert ange
nommen. Wer dem zustimmt, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Keine. 
Stimmenthaltungen? - 2 Stimmenthaltungen. 

Punkt 21b: 

Antrag des Abgeordneten Dr. Wilhelm und anderer 
betreffend Wohnungsbausonderprogramm für Polizei
beamte (Drucksache 3523) 

Über die Beratungen des Besoldungsausschusses 
(Drucksache 3853) berichtet Frau Kollegin Bundschuh. 

Frau Bundschuh (CSU), B e r i c h t e r s t a t t e r i n : 
Herr Vorsitzender, meine Damen, meine Herren! Der 
Ausschuß für Fragen des Beamtenrechts und der Be
soldung hat in seiner 49. Sitzung am 14. Februar 1973 
diesen Antrag auf Drucksache 3523 behandelt. Der 
Inhalt des Antrags ist, daß vor der Verstaatlichung 
der Polizei ausreichend Wohnraum für die zukünfti
gen Polizeibeamten, möglichst durch ein Sonderpro
gramm, geschaffen wird. 

Der Antrag wurde einstimmig beschlossen. Ich 
bitte das Hohe Haus um Zustimmung. 

Präsident Hanauer: Wir kommen zur Abs tim -
m u n g über D r u c k s a c h e 3523. Wer beitreten 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. 
Stimmt jemand dagegen? - Niemand. Stimmenthal
tungen? - Keine. Ei n s t i m m i g angenommen. 

Punkt 21c: 

Antrag des Abgeordneten Harrer betreffend Kurse in 
Selbstverteidi!:mng für die Strafvollzugsbediensteten 
(Drucksache 3988) 

Ich bitte um Berichterstattung über die Beratungen 
des Besoldungsausschusses (Drucksache 4480) Herrn 
Kollegen Dr. Wilhelm. 

Dr. Wilhelm (CSU), B e r i c h t e r statt e r : Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß 
für Fragen des Beamtenrechts und der Besoldung hat 
sich in seiner 58. Sitzung am 29. Mai mit dem vom 
Herrn Präsidenten eben aufgerufenen Antrag des 
Kollegen Harrer befaßt. Mitberichterstatter war der 
Herr Kollege S t r o h m a y e r. 
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(Dr. Wilhelm [CSU]) 

Nach einer längeren Aussprache wurde mit allen 
Stimmen folgende Fassung bes c h 1 o s s e n: 

Die Staatsregierung wird beauftragt, ihre Anstren
gungen zur Verbesserung des kostenlosen Unter
richts in Selbstverteidigung für Justizvollzugsbe
dienstete verstärkt fortzusetzen. 

Ich empfehle Ihnen, diesem Beschluß zuzustimmen. 

Präsident Hanauer: A b s t i m m u n g über D r u c k -
s ach e 4480! Wer ihr beitreten will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. - Danke. Stimmt jemand da
gegen? - Nein. Stimmenthaltungen? - Eine Stimm
enthaltung. 

Punkt 21d: 

Antrag der Abgeordneten Dr. Böddrich, Dr. Helmut 
Meyer betreffend Zulage für Lehrer an integrierten 
Gesamtschulen {Drucksache 4081) 

Über die Ausschußberatungen (Drucksache 4481) be
richtet Herr Kollege Koch. 

Koch (SPD), Be r i c h t e r statte r : Herr Präsi
dent, meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
Fragen des Beamtenrechts und der Besoldung hat 
diesen Antrag, abgedruckt auf Drucksache 4081, in 
seiner 58. Sitzung am 29. Mai 1973 behandelt. Der 
Antrag selbst lautet: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Grund- und Hauptschullehrer, die an einer inte
grierten Gesamtschule tätig sind, erhalten für die 
Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage, die so bemes
sen ist, daß sie die Differenz ihrer Besoldungs
gruppe zur Besoldungsgruppe A 13 ausgleicht. 

Als B e r i c h t e r s t a t t e r habe ich auf den Sinn 
des Antrags aufmerksam gemacht, der darin liegt, daß 
Lehrer an integrierten Gesamtschulen, die die gleiche 
Arbeit verrichten wie die Gymnasiallehrer und die ei
ne Tätigkeit ausüben, bei der Unterschiede eigentlich 
nicht zu erkennen sind, eine Zulage erhalten. Die 
Antragsteller halten das für eine Sache der Gerech
tigkeit. Ich habe allerdings befürchtet, daß der Antrag 
schon in diesem Stadium in Schönheit gestorben sein 
dürfte, weil die Staatsregierung wieder darauf hin
weisen würde, daß hier ein Antrag gestellt werde, der 
in die Bundeskompetenz falle. 

Der Mitberichterstatter, Herr Kollege S p et h , hat 
es als eine himmelschreiende Ungerechtigkeit be
zeichnet, wenn dem Antrag gefolgt werden würde. Es 
sei fraglich, ob Lehrer, die an einer integrierten Ge
samtschule unterrichten, wirklich schwierigere Aufga
ben hätten als Lehrer, die draußen unter erschwerten 
Umständen an einer Grund;. und Hauptschule ·unter
richten. 

Durch den Antrag würde bereits eine Wertung herein
gebracht; es werde ein Unterschied zwischen ver
schiedenen Lehrertypen gemacht. Die CSU könne 
dem Antrag deshalb nicht zustimmen. 

Der R e g i e r u n g s v e r t r e t e r bemerkte, die 
Einführung einer derartigen Zulage sei bundesrecht
lich nicht möglich. Es trat also das ein, was ich als 
Berichterstatter schon vorhergesagt hatte. Er verwies 
auf Artikel 2 § 17 Nr. 1 und 3 des eir:ischlägigen Bun
desgesetzes. 

Dieser Auffassung hat sich auch der A u s s c h u ß -
v o r s i t z e n d e angeschlossen. 

In der Abstimmung wurde dann der Antrag in der 
aufgedruckten Form mit 10 Stimmen der CSU gegen 
2 Stimmen der SPD bei 4 Enthaltungen aus den 
Reihen der SPD a b g e 1 eh n t. Ich bitte um Ent
scheidung des Plenums. 

Präsident Hanauer: Gibt es hierzu Wortmeldungen? 
- Herr Kollege Dr. Helmut Meyer, bitte! 

Dr. Meyer Helmut (SPD): Herr Vorsitzender, meine 
Damen und Herren! Wir reden hier immer von Schul~ 
reformen und von der Gesamtschule. Auch der Herr 
K u 1 t u s m i n i s t e r hat heute erklärt, daß sich die 
CDU/CSU-regierten Länder keineswegs ablehnend 
gegen die Gesamtschulen verhielten, sondern daß 
man darauf drängen müsse, noch sogenannte, wie er 
es nennt, ergebnisoffene Versuche bis zum Jahr 1976 
zu machen. Er plädierte an anderer Stelle für einen 
wissenschaftlichen Vergleich der Arbeit an der Ge
samtschule hinsichtlich der Leistung und sonstiger 
Merkmale mit der Arbeit anderer Schulen. Diese Be
teuerungen würden um so glaubwQrdiger werden, 
wenn alles getan würde, um diesen Versuchen mit 
der Gesamtschule, soweit sie in Bayern überhaupt 
laufen, jene Startbedingungen zu bieten, die sie brau
chen. Eine dieser Startbedingungen ist eben die, daß 
Lehrer, die das gleiche Fach in der gleichen Jahr
gangsstufe unterrichten, nicht deshalb anders bezahlt 
werden, weil der Lehrer einmal zufällig Volksschul
lehrer und das andere Mal zufällig Gymnasiallehrer 
ist. Das zusammenwachsen des Lehrkörpers zu einem 
Team macht es erforderlich, daß gleich zu bewertende 
Arbeit in der gleichen integrierten Schule auch gleich 
bezahlt wird. Das ist eine der Grundvoraussetzungen, 
die in jedem Betrieb eine Selbstverständlichkeit dar
stellt, daß man f ü r g 1 e i c h e A r b e i t g 1 e i c h e n 
L o h n erhält. Es gibt zwar noch andere Schwierig
keiten, aber in dem vorliegenden Antrag ist dies ein 
Problem, das durchaus gelöst werden kann, wenn 
man will. 

Zu Unrecht verweist man darauf, daß angeblich die 
Bundeskompetenz eine solche Angleichung verhin
dere. Das ist unrichtig. Richtig ist vielmehr, daß eine 
gleiche Einstufung der drei Lehrerkategorien im Au
genblick nicht möglich ist. Richtig ist aber auch, daß 
für den Bereich „Modellversuch Gesamtschule" eine 
Bundeskompetenz es nicht verbieten würde, hier eine 
ausgleichende und widerrufliche Zulage zu geben, 
weil eine solche Kompetenz nicht vorhanden ist. Ob
gleich der Wortlaut der einschlägigen Bundesgesetze 
das schon klar aufzeigt, habe ich mich im Bundes
bereich noch einmal erkundigt. Die Antwort war ganz 
klar dahingehend, daß in diesem Fall die b a y e r i -
s c h e K o m p e t e n z gegeben ist. 
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{Dr. Helmut Meyer [SPD]) 

Ich bitte Sie daher, meine Damen und Herren, in die
sem Fall auch in praktischer Hinsicht zu zeigen, daß 
Sie bereit sind, die Diskussion um die Gesamtschule 
- nicht die Einführung der Gesamtschule, aber die 
Versuche damit - in loyaler Weise zu fördern, wie 
es der Herr Kultusminister im Bereich der anderen 
Länder versprochen hat, indem man jene Unebenhei
ten und Ungereimtheiten, wie sie in Bayern bestehen, 
beseitigt. Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag zuzustim
men. 

Präsident Hanauer: Das Wort hat Frau Abgeordnete 
Dr. Hamm-Brücher. 

Frau Dr. Hamm-Brücher {FDP): Meine Damen und 
Herren! Ich hielte es für erforderlich, daß dieser An
trag noch einmal im Ku 1 tu r p o 1 i t i s c h e n Aus
s c h u ß behandelt wird; denn ich glaube, daß man 
dort dem im Beamtenrechtsausschuß natürlicherweise 
doch wohl vernachlässigten Gesichtspunkt der Bedin
gungen Rechnung tragen kann, unter denen Lehrer 
verschiedener Ausbildung mit verschiedener Wochen
stundenbelastung und verschiedener Besoldung in 
Gesamtschulversuchen zusammenarbeiten müssen. 

Es geht einfach darum, sehr verehrte Kollegen vom 
Ausschuß für Beamtenrecht und Besoldung, daß ge
rade jene Lehrer, die in den Gesamtschulen unter 
s c h w i e r i g e r e n B e d i n g u n g e n arbeiten, 
nämlich die Volksschullehrer, zur Zeit nicht nur 
schlechter bezahlt sind als die Realschul- und Gym
nasiallehrer, die in der gleichen Klasse genau die 
gleichen Fächer unterrichten, sondern auch noch ei
ne g r ö ß e r e W o c h e n s t u n d e n z a h 1 zu ab
solvieren haben. Jeder weiß, daß Gesamtschulen an 
den Lehrer ganz wesentlich höhere Anforderungen 
stellen, einfach deshalb, weil praktisch alle Unter
richtsmaterialien, alle Lehrpläne und Lehrziele erst 
erarbeitet werden müssen, bevor sie gesamtschul
artig im Unterricht verwirklicht werden können. Wer 
dies weiß, kann sich eigentlich der Berechtigung die
ses Antrages nicht mehr verschließen. Wenn von ei
ner „himmelschreienden Ungerechtigkeit" gespro
chen wird, dann trifft dies allerdings im Hinblick auf 
die Bedingungen, die die Lehrer der Volksschule in 
Gesamtschulversuchen antreffen, zu, weil sie gegen
über Lehrern von Realschulen und Gymnasien ganz 
eklatant schlechtergestellt sind. 

Der Hinweis auf die B u n d e s k o m p e t e n z ist -
entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, meine sehr 
verehrten Kollegen - schlicht absurd. Herr Kollege 
Dr. M e y er hat es bereits erwähnt. Es gibt nämlich 
überhaupt keine Gesamtschulversuche in der Bun
desrepublik, bei denen der Ausgleich in der Besol
dung der Lehrer, die in der gleichen Stufe die glei
chen Fächer unterrichten, nicht längst stattgefunden 
hätte. Eine der Vorbedingungen und, sagen wir ein
mal, eine der gleichen Startbedingungen für diese 
Versuche im Hinblick auf andere Bundesländer ist 
es, daß in der Frage der Besoldung der Lehrer in et
wa ein A u s g 1 e i c h geschaffen wird. 

Ich würde es sehr begrüßen, wenn sich die CSU ein
verstanden erklären würde, daß wir den Antrag im 
Kulturpolitischen Ausschuß noch einmal beraten. 

Präsident Hanauer: Frau Kollegin, das war eine Ge
schäftsordnungsdebatte; Sie meldeten sich also zur 
Geschäftsordnung zu Wort. 

{Frau Abg. Dr. Hamm-Brücher: Ich habe so
wohl zur Geschäftsordnung als auch zur 

Sache gesprochen!) 

- Ja, ich habe es vernommen. Aber der Geschäfts
ordnungsantrag lautete auf Überweisung an den Kul
turpolitischen Ausschuß. Wer spricht dagegen, nach
dem dafür nicht nur der Antrag, sondern bereits auch 
die Begründung erfolgt ist? 

{Abg. Dr. Seidl: Wir stimmen dem Überwei
sungsantrag zu!) 

- Die Angelegenheit wird damit a n d e n K u 1 t u r -
p o 1 i t i s c h e n A u s s c h u ß v e r w i e s e n. 

{Abg. Schmidramsl: Damit ist er vom Fenster 
weg! - Gegenruf der Frau Abg. Dr. Hamm
Brücher: Er kommt schon wieder ans Fen
ster! - Abg. Richard Wagner: Ich stimme ge-

gen den Überweisungsantrag!) 

- Es ist schon verwiesen. Wenn von einer Seite die 
Überweisung beantragt wurde und die andere Seite 
stimmt zu, so ist es ein nobile officium, so zu ver
fahren. So war es bisher immer. 

Ich rufe auf Pu n kt 21 e: 

Antrag der Abgeordneten Kick, Brunner und anderer 
betreffend Anlrebung der Vergütungen für den neben
beruflichen Unterricht an allen Schulen (Drucksache 
3707) 

und 

Antrag der Abgeordneten Röhrl, Richard Wagner, 
Dr. Glück betreffend Erhöhung der Sätze für Mehr
arbeitsentschädigung und nebenamtlichen Unterricht 
(Drucksache 4384) 

Über die Beratungen des Ausschusses für Fragen des 
Beamtenrechts und der Besoldung {Drucksache 4657) 
berichtet der Herr Kollege Knipfer. 

Knipfer {CSU), B e r i c h t erstatte r : Herr Präsi
dent, meine Damen und Herren! Der Beamtenrechts
ausschuß hat sich in seiner 59. Sitzung am 27. Juni 1973 
mit den beiden genannten Anträgen befaßt und nach 
langer Aussprache einen gemeinsamen Antrag b e -
schlossen: 

Die Staatsregierung wird ersucht durch Verhandlun
gen mit dem Bund darauf hinzuwirken, daß die Sätze 
der Verordnung über die Mehrarbeitsentschädigung 
entsprechend den linearen Gehaltserhöhungen 
spätestens zum 1. September 1973 erhöht werden. 

Parallel sollen auch die Sätze für den nebenamt
lichen und den nebenberuflichen Unterricht ebenso 
wie die Vergütungen für Lehrbeauftragte an Hoch
schulen angehoben werden. 

Ich bitte um Zustimmung. 
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Präsident Hanauer: Wer der Drucksache 4657, 
vom Ausschuß einstimmig angenommen, beitreten will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. Stimmt je
mand dagegen? - Niemand. Stimmenthaltungen? -
Keine. E i n s t i m m i g angenommen. 

Ich rufe auf Punkt 21 f: 

Antrag der Frau Abgeordneten Dr. Hamm-Brücher be
treffend Höherstufung der Rektoren an Sonderschulen 
(Drucksache 3879) 

Über die Beratungen des Ausschusses für Fragen des 
Beamtenrechts und der Besoldung (Drucksache 4658) 
berichtet der Herr Kollege Dr. Pensel. 

Dr. Pensel (FDP), Be r i c h t e r statte r : Herr Prä
sident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Antrag, der hier zur Debatte steht, war in der 59. Sit
zung des Ausschusses für Fragen des Beamtenrechts 
und der Besoldung am 27. Juni 1973 Gegenstand der 
Beratung. Ich war Berichterstatter, Mitberichterstatter 
war Herr S p e h t. 

Es handelt sich um die Höherstufung von Rektoren an 
Sonderschulen, die entsprechend ihrer schweren Auf
gabe nach A 14 a eingestuft werden solten. In der Aus
sprache mußte die Staatsregierung zunächst zugeben, 
daß in allen anderen Bundesländern die Rektoren an 
Sonderschulen höher eingestuft sind als in Bayern. 
Regierungsdirektor Dr. S u m m er erklärte jedoch, 
daß der Antrag auf einer nichtbayerischen Besoldungs
ordnung beruhe und ihm daher schon theoretisch nicht 
zugestimmt werden könne. Nach längeren Ausführun
gen über die Schwierigkeiten und Aufgaben von Son
derschullehrern, die bekanntlich in 10 Semestern aus
gebildet werden - gegenüber der normalen Ausbil
dung in 6 Semestern -, ergab sich dann eine fast ein
stimmige A b 1 e h n u n g des Antrags. Der Antrag 
wurde gegen eine Stimme abgelehnt. 

Ich habe die Aufgabe, Ihnen diese Ablehnung ans 
Herz zu legen. 

(Zuruf) 

Präsident Hanauer: Das Wort hat die Antragstellerin. 

Frau Dr. Hamm-Brücher (FDP): Hohes Haus, meine 
Damen und Herren! Im Zusammenhang mit dem fol
genden Antrag auf Drucksache 4383 möchte ich Sie 
bitten, sich den Sachverhalt doch noch einmal vor 
Äugen zu führen: Die Rektoren an bayerischen Sonder
schulen, die wirklich eine schwierige Aufgabe haben, 
sind - und das wird ja auch nicht bestritten - schlech
ter, teilweise - im Vergleich mit denen in einigen an
deren Bundesländern - wesentlich schlechter einge
stuft als die Rektorenkollegen in anderen Bundeslän
dern. Mit unserem Antrag möchten wir versuchen, in 
etwa einen Ausgleich zu schaffen. Meine Damen und 
Herren, ich möchte den Bundesinnenminister kennen, 
der einer solchen Ausgleichsregelung widersprechen 
oder gar deswegen zum Bundesverfassungsgericht 
gehen würde, da doch nun einmal feststeht, daß sich 
der „Amtsinhalt", Herr Kollege Wagner, wie es so 

schön heißt, eben geändert hat und daher die Länder 
befugt wären, auch die Besoldung entsprechend ein
zustufen. 

(Abg. Richard Wagner: Aber wir haben doch 
in Bayern keine Besoldungsgruppe A 14 a!) 

- Gut, dann nehmen wir gleich A 15; damit wäre ich 
noch mehr einverstanden. Es handelt sich ja um einen 
sehr begrenzten Personenkreis, dem man eine solche 
Einstufung sehr wohl gönnen könnte. Aber, Herr Kol
lege Wagner und sehr geehrte Kollegen von der CSU, 
sich aus der Affäre zu mogeln - entschuldigen Sie die
sen Ausdruck-

(Zuruf von der CSU: Der Antrag wurde ja von 
allen abgelehnt!) 

mit einem Antrag - es ist der nächste auf der Tages
ordnung - des Inhalts, daß man beim Bund dahin 
wirken soll, die Ungerechtigkeit bei der Besoldung der 
bayerischen Sonderschulrektoren auszugleichen, ist 
doch eigentlich der falsche Weg. Da kann ich in Ab
wandlung eines berühmten Zitats der CSU nur zu
rufen: Ihr seid mir ja schöne Föderalisten! 

(Beifall bei der FDP - Abg. Schmidramsl: 
Und Sie auch! - Weiterer Zuruf von der CSU: 
Ihr Antrag ist ja im Ausschuß einstimmig ab

gelehnt worden!) 

Präsident Hanauer: Das Wort hat die Frau Kollegin 
Bundschuh. 

Frau Bundschuh (CSU): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Ich glaube, zur Begründung der Ablehnung dieses An
trags muß noch einiges gesagt werden. Erstens gibt 
es in Bayern eine BesoldungsgruppeA 14 a nicht mehr. 
Das wurde auch im Ausschuß festgestellt. Zu meiner 
Verwunderung hat der Herr Berichterstatter dies nicht 
entsprechend hervorgehoben. Zweitens muß ich der 
Frau Kollegin Dr. Hamm - Brüche r sagen: Seit
dem H essen seinerzeit vor das B u n d es ver -
fass u n g s g er i c h t gekommen ist und dessen 
Urteil vorliegt, sind die Weichen sehr hart gestellt. Der 
Bund hat dabei bekanntlich in einem solchen Ausmaß 
Recht bekommen, daß heute an der Besoldungsord
nung überhaupt nichts mehr geändert werden kann, 
sobald der Bund nur im geringsten verlauten läßt, daß 
er etwas tun will. Es sind also alle Dinge zu. Es liegt 
einzig und allein daran, daß der Bund diese Dinge sel
ber regelt. 

Ich muß aber noch ein weiteres sagen, damit nicht die 
Behauptung im Raum stehen bleibt, daß die Direktoren 
von bayerischen Sonderschulen um soviel schlechter
gestellt wären als die Sonderschuldirektoren in ande
ren Ländern. Sie müßten nämlich eigentlich wissen, 
Frau Kollegin - und ich glaube, Sie wissen es -, daß 
in Ba y e r n die Sonderschulen erst aufgebaut wor
den sind, daß wir also im Jahre 1969 bei der Beschluß
fassung über das Besoldungsneuregelungsgesetz 
noch kleine Sonderschulen mit zwei bis drei Klassen 
hatten, daß erst in der Zwischenzeit die Sonderschu
len in Bayern entwickelt wurden und daß aus diesem 
Grunde eine Höherstufung der Direktoren, die heute 
sicherlich gerechtfertigt ist, überhaupt aktuell wurde. 
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(Bundschuh [CSU]) 

Zum Schluß muß ich aber noch einmal sagen: Der 
Bund hat uns jegliche Möglichkeit genommen. Denn 
das Bundesverfassungsgericht hat mit dem Hessen
U rteil so hart gesprochen, daß es überhaupt nicht mehr 
in unserer Hand liegt, besoldungsrechtlich auch nur 
das geringste zu tun. 

(Beifall bei der CSU) 

Präsident Hanauer: Das Wort hat die Frau Kollegin 
Dr. Hamm-Brücher. Ich möchte bitten, auch dazu Stel
lung zu nehmen, daß der Antrag etwas verlangt, was 
rechtlich nicht existent ist. 

Frau Dr. Hamm-Brücher (FDP): Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Es geht um das Prinzip der Ein
stufung und ich halte es einfach nicht für richtig, Frau 
Kollegin B u n d s c h u h , daß Sie dahin ausweichen, 
daß wir unser Sonderschulwesen erst aufgebaut hät
ten. Tatsache ist doch, daß man gerade dann die 
Eigenentscheidung Bayerns begründen kann. Ich habe 
mich darüber mit Beamtenrechtsfachleuten des Leh
rerverbandes ausführlich unterhalten. Der Amtsinhalt 
der Aufgabe der Sonderschulrektoren ändert sich in 
dem Augenblick, in dem die Schulen größer werden 
und die Aufgaben und die Verantwortung wachsen. 
Dann kann Bayern eigenständig tätig werden. Wir 
könnten uns darauf einigen, daß man dies einmal prü
fen läßt und eine Anfrage an den B u n d es i n n e n -
m i n ist e r richten, ob einer solchen Begründung 
etwas im Wege stehen würde. Ich sage Ihnen schon, 
es würde nicht der Fall sein. übrigens werde ich es, 
wenn wir es nicht offiziell tun, auf dem privaten klei
neren Dienstweg tun, um Ihnen nachzuweisen, daß 
das Argument, daß hier das Land aufgrund des Hes
sen-Urteils nicht tätig werden konnte, ein bißchen fa
denscheinig ist. 

(Zuruf von der CSU: Aufgrund des Bundes
verfassungsgerichtsurteils auf Antrag 

Gensehers!) 

- Herr Kollege Wagner, Sie gingen nicht auf mein 
Argument ein: Hat sich der Amtsinhalt der Tätigkeit der 
Rektoren geändert oder nicht? Das ist die Frage, die 
zu klären ist, und wenn Sie sie nicht klären wollen, 
werde ich versuchen, sie zu klären, und dann werden 
wir wieder darüber sprechen. Wie gesagt, eine solche 
Sache über den B u n d ausgleichen zu lassen, hielte 
ich doch ein wenig für einen zu umständlichen, fal
schen und unserer eigenen Zuständigkeit nicht ge
recht werdenden Weg. 

Präsident Hanauer: Das Wort hat noch einmal Frau 
Kollegin Bundschuh. 

Frau Bundschuh (CSU): Frau Kollegin Dr. H a m m -
B r ü c h er, Sie waren selber im Bund tätig und müß
ten soviel Bescheid wissen, daß der B u n d durch die 
Änderung der Artikel 75 und 76 des Grundsetzes die 
gesamte Kompetenz für die Besoldung übernommen 
hat. Damals haben die Fraktionen auch beschlossen, 
daß die Eingangsämter zum 1. Juli 1972 ausgetrocknet 
werden sollen. Das hat der Bund nicht durchgeführt, 

aber er hat festgestellt, daß, wenn das Besoldungs
gesetz in irgendeiner Weise geändert wird, ganz 
gleich, ob sich der Amtsinhalt geändert hat, dies nur 
vom Bund aus möglich ist, es sei denn, daß die Lauf
bahn vom Bund als Sonderlaufbahn freigegeben wird. 
Frau Kollegin Dr. Hamm-Brücher, Sie müßten aus 
Ihrer Tätigkeit in Bonn wissen, daß wir uns, wenn das 
Bundesverfassungsgericht einmal absolut klar festge
stellt hat, daß wir nicht mehr zuständig sind, nicht hin
ausmogeln können. Wenn wir uns hinausmogeln könn
ten, wir täten es brennend gern in vielen Beamtenfra
gen. Durch die Änderung des Grundgesetzes ist sehr 
viel zum Stillstand gekommen, was sich zuvor gut ent
wickelt hatte. 

(Beifall bei der CSU) 

Präsident Hanauer: Die Aussprache ist geschlossen. 
Wir kommen zur Abstimmung. Der Antrag ist 
nicht umformuliert worden. Es bleibt also bei dem An
trag auf Einstufung in eine nichtexistente Gruppe unse
rer Besoldungsordnung. 

Vom Ausschuß wird Ablehnung empfohlen. Wer ent
gegen der Ablehnungsempfehlung für die Annahme 
ist, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke schön! 
9 Stimmen. Gegenstimmen? - Das ist die Mehrheit. 
Stimmenthaltungen? - Bei Stimmenthaltung der SPD 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Punkt 21 g: 

Antrag der Abgeordneten Ewald Lechner und anderer 
betreffend Beseitigung der besoldungsrechtlichen 
Schlechterstellung der Sonderschulleiter in Bayern 
(Drucksache 4383) 

Ich bitte den Herrn Kollegen Kluger um die Berichter
stattung über die Beratungen des Ausschusses für 
Fragen des Beamtenrechts und der Besoldung (Druck
sache 4659). 

Kluger (CSU), Be r i c h t e r statte r : Herr Präsi
dent, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Ausschuß für Fragen des Beamtenrechts und der Be
soldung hat sich in seiner 59. Sitzung am 27. Juni 1973 
mit dem genannten Antrag beschäftigt. Er zielt im 
Grunde auf das gleiche Problem, das die Frau Kolle
gin Dr. H a m m - B r ü c h e r angeschnitten hat, nur 
mit dem gewaltigen Unterschied, daß wir uns bemüht 
haben, den Weg zu gehen, der einzig als gangbar er
scheint und möglich ist, um der Sache zu dienen. Wir 
können nicht von uns aus die Sache ändern, wir kön
nen nur die Regierung bitten, daß sie über den B u n -
d es rat die Initiative ergreift, um die Dinge wieder 
ins Lot zu bringen. 

Der Ausschuß hat dem Antrag bei einer Stimmenthal
tung z u g es t i m m t . Ich darf Sie bitten, diesem 
Votum beizutreten. 

Präsident Hanauer: Danke schön! - Ich habe keine 
Wortmeldungen. Wir kommen zur A b s t i m m u n g 
über die D r u c k s a c h e 4383, die bei einer Stimm
enthaltung zur Annahme empfohlen wird. 
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:Präsident Hanauer) 

i/Ver dem beitreten will, den bitte ich um das Hand
rnichen. - Danke schön! Stimmt jemand dagegen? -
Niemand. Stimmenthaltungen? - 2 .Stimmenthaltun
~en in den Reihen der FDP-Fraktion 

(Zuruf von der SPD: Und bei der CSU!) 

und 2 weitere bei der CSU-Fraktion. 

Punkt 21 h: 

A.ntrag der Abgeordneten Rummel, Geiser und ande
rer betreffend Änderung der Laufbahnverordnung 
[Drucksache 4263) 

über die Beratungen des Ausschusses für Fragen des 
Beamtenrechts und der Besoldung (Drucksache 4660) 
berichtet der Herr Abgeordnete Koch. 

Koch (SPD), B e r i c h t e r statte r : Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Der Ausschuß für Fragen 
des Beamtenrechts und der Besoldung hat in seiner 
59. Sitzung am 27. Juni 1973 den Antrag behandelt, 
der auf Drucksache 4263 ausgedruckt ist und lautet: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, § 9 Absatz 4 der 
Verordnung über die Laufbahnen der bayerischen 
Beamten ersatzlos zu streichen. 

§ 9 Absatz 4 der Laufbahnverordnung bestimmt, daß 
Beförderungen von Beamten innerhalb von drei Jah
ren nicht öfter als einmal vorgenommen werden sollen. 

Als B e r i c h t e r statte r wies ich in der Aus
schußsitzung darauf hin, daß Bayern das einzige Land 
der Bundesrepublik sei, das in seiner Laufbahnver
ordnung noch diese Bestimmung habe. Diese Lücke in 
der sonst einheitlichen Regelung von Bund und Län
dern durch die Annahme des Antrags zu schließen, 
müsse eigentlich im Interesse aller Fraktionen liegen. 

Der R e g i e r u n g s v e r t r e t e r erklärte, daß es 
zwar zutreffend sei, daß die bayerische Laufbahnver
ordnung als einzige in der Bundesrepublik eine sol
che Bestimmung aufweise, daß aber in den Laufbahn
verordnungen der Länder und des Bundes der perso
nalwirtschaftliche Grundsatz gelte, daß Beförderungen 
prinzipiell nicht mehrmals in drei Jahren erfolgen soll
ten, und zwar deswegen, weil man eine gewisse Zeit 
benötige, um festzustellen, ob eine Beförderung in 
eine höhere Position gerechtfertigt sei. Im übrigen 
werde bei Regelbeförderungen, die mit keiner 
Änderung der Funktion verbunden seien, ohnehin von 
der Bestimmung in der Laufbahnverordnung abge
wichen. Ein weiterer, auch von den anderen Ländern 
anerkannter wesentlicher Grund für die bayerische 
Regelung sei, daß davon eine gewisse Bindungswir
kung auf andere Dienstherren ausgehe. Im staatlichen 
Bereich werde aufgrund der Stellen- und sonstigen 
personalwirtschaftlichen Verhältnisse die Dreijahres
frist ohne weiteres eingehalten. Eine Streichung der 
Bestimmung wäre aber für andere Dienstherren, vor 
allem für Gemeinden und Landkreise, ein Anreiz, ihre 
Bediensteten noch mehr und noch rascher zu betör-

dem, als es ohnehin schon geschehe. Der Regierungs
vertreter wandte sich also gegen die Annahme des 
Antrags. 

Der M i t b er i c h t e r statte r, Herr Kollege Dr. 
W i 1 h e 1 m , gab zu bedenken, daß eine Streichung 
dieser Bestimmung für diejenigen Beamten, die da
von mangels Beförderungschancen ohnehin nicht pro
fitieren könnten, noch einen weiteren Grund zur Un
zufriedenheit bedeuten könnte, und er betonte, daß 
dem Staat die Zufriedenheit seiner Beamten doch eini
ges wert sein sollte. 

Es gab dann eine längere Aussprache, an der sich 
außer dem Regierungsvertreter auch noch.die Kollegen 
Dr. W i 1 h e 1 m , Ru m m e 1 , G r ad 1 , K 1 u g e r und 
S p e t h beteiligten. 

Als B er i c h t e r statte r gab ich zu bedenken, ob 
es nicht sinnvoll wäre, dem Antrag folgende abgeän
derte Fassung zu geben: 

Mehrere Beförderungen eines Beamten innerhalb 
von drei Jahren sollten in der Regel nicht vorge
nommen werden. 

Der R e g i e r u n g s v e r t r et e r sprach sich gegen 
diese Anregung aus. 

Der Herr Kollege R u m m e 1 hat dann als Hauptan
tragsteller förmlich den Antrag eingebracht: 

Die Staatsregierung wird ersucht, den § 9 Absatz 4 
der Verordnung über die Laufbahnen der bayeri
schen Beamten wie folgt zu ändern: 

„Mehrere Beförderungen eines Beamten innerhalb 
von drei Jahren sollen i n d e r Reg e 1 nicht vor
genommen werden." 

über diesen Antrag wurde dann abgestimmt. Er wurde 
mit 7 gegen 5 Stimmen abgelehnt. Ich bitte das Hohe 
Haus um eine Entscheidung. 

Präsident Hanauer: Wir kommen zur Abs tim -
m u n g. Es ist Ablehnung empfohlen. 

Wer entgegen der Empfehlung für die Annahme ist, 
den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. Gegen
stimmen? - Letzteres ist die Mehrheit. Stimmenthal
tungen? - 4 Stimmenthaltungen in den Reihen der 
FDP-Fraktion. 

Punkt 21 i: 

Antrag der Abgeordneten Röhrl, Richard Wagner, Dr. 
Rost betreffend Abschlagszahlungen auf Vergütungen 
für Mehrarbeit und nebenamtlichen Unterricht (Druck
sache 4385) 

Über die Ausschußberatungen (Drucksache 4661) be
richtet die Frau Kollegin Bundschuh. 

Frau Bundschuh (CSU), Berichterstatter i n : 
Herr Präsident, Hohes Haus! Der Ausschuß für Fragen 
des Beamtenrechts und Besoldung hat in seiner 59. 
Sitzung am 27. Juni 1973 den Antrag auf der Druck
sache 4385 behandelt. Mitberichterstatter war der Herr 
Kollege G r ad 1 , Berichterstatter war ich. 
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Der Antrag wurde nach längerer Diskussion umformu
liert. Diejenige Formulierung, der dann mit 12 gegen 
4 Stimmen zugestimmt wurde, befindet sich auf der 
D r u c k s a c h e 4661. Der ursprüngiiche Antrag 
wollte eine monatliche Abschlagszahlung für gelei
stete Überstunden ausgezahlt wissen. Mit Beschluß 
gemäß Drucksache 4661 wurde die Staatsregierung 
ersucht, soweit möglich monatlich, mindestens aber 
vierteljährlich die Abschlagszahlungen zu leisten. Ich 
bitte das Hohe Haus um Zustimmung. 

Präsident Hanauer: Die maßgebliche Formulierung be
findet sich auf der Drucksache 4661. 

Wer dem beitreten will, den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Danke. Die Gegenstimmen! - Keine. 
Stimmenthaltungen? - Keine. Einstimmig ange
nommen. 

Wir kommen zum Punkt 22 der Tagesordnung, Berichte 
des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr; zunächst 

Punkt 22 a: 

Antrag der Abgeordneten Drachsler u. a. betreffend 
Fertigstellung des Äußeren Autobahnringes um Mün
chen (Drucksache 3990) 

Für den Herrn Kollegen Werner Müller berichtet der 
Herr Kollege Scholl über die Ausschußberatungen 
(Drucksache 4484). Ich darf mich dafür bedanken und 
bitte um Berichterstattung! 

Scholl (CSU), B e r i c h t e r statte r : Herr Präsi
dent, meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
Wirtschaft und Verkehr hat in seiner 55. Sitzung vom 
29. Mai 1973 über den Antrag des Kollegen Drachsler 
gemäß Drucksache 3990 beraten. Dem Antrag wurde 
in der geänderten Fassung gemäß D r u c k s a c h e 
4484 einstimmig zugestimmt. Ich bitte, dem Beschluß 
beizutreten. 

Präsident Hanauer: Wer dies tun will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. - Danke. Stimmt jemand dage
gen? - Niemand. Stimmenthaltungen? - Keine. -
Einstimmig angenommen. 

Punkt 22 b: 

Antrag des Abgeordneten Zenz betreffend Maßnah
men zur Lärmbekämpfung auf der Bundesfernstraße 
München-Taufkirchen (Drucksache 4267) 

Den Ausschußbericht hierüber (Drucksache 4485) er
stattet ebenfalls der Herr Kollege Scholl an Stelle des 
Herrn Kollegen Werner Müller. 

Scholl (CSU), Be r i c h t e r statte r : Herr Präsi
dent, meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
Wirtschaft und Verkehr hat in seiner 55. Sitzung am 
29. Mai 1973 über den Antrag des Kollegen Zenz ge
mäß Drucksache 4267 beraten. Der Antrag erhielt die 
einstimmige Zustimmung mit. der Maßgabe, daß fol
gender Satz angefügt wird: 

Die Genehmigung des Bebauungsplanes Taufkir
chen am Wald ist vom Ausweis ausreichender 
Schallschutzmaßnahmen abhängig zu machen. 

Den Wortlaut der Ergänzung finden Sie auf der 
D r u c k s a c h e 4485. Ich bitte, dem Beschluß bei
zutreten. 

Präsident Hanauer: Die A b s t i m m u n g erfolgt auf 
der Grundlage der D r u c k s a c h e n 4267 und 4485. 

Wer dem beitreten will, den bitte ich um ein Handzei
chen. - Danke. Gegenstimmen? - Keine Stimment
haltungen?- Keine. Einstimmig angenommen. 

Punkt 22 c: 
Antrag der Abgeordneten Naumann, Zeitler betreffend 
Maßnahmen zur Lärmbekämpfung auf der Bundes· 
fernstraße München-Taufkirchen (Drucksache 3878) 

Die Berichterstattung über die Beratungen des Wirt
schaftsausschusses (Drucksache 4486) übernimmt für 
den Herrn Kollegen Binder der Herr Kollege Dr. 
Schlittmeier. 

Dr. Schlittmeier (SPD), Berichterstatter : Der 
Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr befaßte sich in 
seiner 55. Sitzung vom 29. Mai 1973 mit dem Antrag 
der Kollegen Naumann und Zeitler auf der Drucksache 
3878 - Berichterstatter B i n d e r, Mitberichterstat
ter M ü 1 1 e r - und dem Antrag des Kollegen Zenz 
auf der Drucksache 4267 - Berichterstatter M ü 1 1 e r , 
Mitberichterstatter B i n d e r - betreffend Maßnah
men zur Lärmbekämpfung auf der Bundesfernstraße 
München-Taufkirchen. 

Nach eingehender Beratung wurde der Antrag auf 
Drucksache 3878 mit 7 gegen 5 Stimmen abgelehnt 
und der Antrag auf der D r u c k s a c h e 4267 e i n -
s t i m m i g mit dem Zusatz angenommen: 

Die Genehmigung des Bebauungsplans Taufkirchen 
am Wald ist vom Ausweis ausreichender Schall
schutzmaßnahmen abhängig zu machen. 

Ich bitte, dem Beschluß beizutreten. 

Präsident Hanauer: Geschäftsordnungsmäßig wäre 
dies an und für sich durch die Formulierungen auf den 
Dr u c.k s ach e n 4267 und 4485, die soeben be
schlossen wurden, schon erledigt gewesen~ denn es 
ist ja bereits diese Formulierung übernomen worden; 
es ist ja auch die gleiche Materie. Ich stelle es aber 
trotzdem noch zur Abstimmung. Es ist Ablehnung 
empfohlen. 

Wer entgegen der Empfehlung für die Annahme ist, 
den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke schön! 
Die Gegenstimmen! - Das Letztere ist die Mehrheit. 
Stimmenthaltungen? - 2 Stimmenthaltungen. Mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Punkt 22 d: 

Antrag der Abgeordneten Schmolcke und anderer be
treffend Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Auto· 
bahn München-Nürnberg bei Großlappen (Druck
sache 4368) 
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[Präsident Hanauer) 

Über die Beratungen des Ausschusses für Wirtschaft 
und Verkehr (Drucksache 4651) berichtet Herr Kollege 
\laumann für Herrn Kollegen Essl. 

Naumann (SPD), Be r i c h t e r statte r : Der Aus-
3chuß für Wirtschaft und Verkehr hat in seiner 56. Sit
rnng am 26. Juni 1973 einen Antrag des Kollegen 
Schmolcke und anderer betreffend Geschwindigkeits
begrenzung auf der Autobahn München-Nürnberg 
:>ei Großlappen (Drucksache 4368) behandelt. Bericht-
3rstatter war Herr Kollege E s s 1 , Mitberichterstatter 
:-lerr Kollege M ü 11 e r. Der Antrag wurde schließlich 
n folgender Fassung angenommen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, zu prüfen, ob in 
dem Bereich zwischen Autobahnausfahrt Nord und 
der Mülldeponie Großlappen in beiden Fahrtrichtun
gen eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 km 
pro Stunde im Hinblick auf die Lärmbelästigung er
forderlich ist, und dem Landtag bis zum 31. Juli 1973 
zu berichten. 

>räsidentHanauer:Wirkommen zurA b stimm u n g. 
Ner dem beitreten will, den bitte ich um ein Hand
~eichen. - Danke. Gegenstimmen? - Keine. Stimm
mthaltungen? - Bei einer Stimmenthaltung an g e-
1 o mm e n. 

=>unkt 22 e: 

'ntrag der Abgeordneten Schmolcke und anderer be
reffend Ahndung ungenehmigter Abbrüche (Druck
iache 4266) 

)ber die Beratungen des Ausschusses für Wirtschaft 
Jnd Verkehr (Drucksache 4653) beiichtet Herr Kollege 
=>opp. 

>opp (CSU), B er i c h t e r statte r : Herr Präsi
ient, meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
Nirtschaft und Verkehr hat sich am 28. Juni 1973 in 
ieiner 57. Sitzung mit dem auf Drucksache 4266 aus-
1edruckten Antrag der Kollegen Sc h m o 1 c k e und 
mderer, der die Ahndung ungenehmigter Abbrüche 
>etrifft, befaßt. Berichterstatter war vertretungsweise 
Jr. Sc h 1 i t t m e i er, Mitberichterstatter war ich. 
)er Be r i c h t e r s t a t t e r , der M i t b e r i c h t -
i r s t a t t e r und der A n t r a g s t e 11 e r hielten 
fen Antrag für absolut berechti.gt, vor allen Dingen 
vegen der vermehrten Bautätigkeit, und wiesen auf 
lie Z w e c k e n t f r e m d u n g m a n c h e r G e -
> ä u d e in der heutigen Zeit hin. Sie verwiesen auch 
larauf, daß manche Bauherren aufgrund der Bayeri-
1chen Bauordnung die bisher angedrohten verhältnis
näßig geringen Geldbußen dazu benutzen, die Pla-
1ungsbehörden vor vollendete Tatsachen zu stellen. 
:in Reg i er u n g s s p r e c h e r kündigte an, daß 
>ei der in Kürze stattfindenden Novellierung der Baye
ischen Bauordnung die Geldbußen erheblich aufge-
1tuft werden. Der Wirtschaftsausschuß s t i m m t e 
laher dem Antrag z u. 

eh bitte das Hohe Haus, dem Antrag ebenfalls zuzu
.timmen. 

Präsident Hanauer: Der A b s t i m m u n g zugrunde 
liegt die D r u c k s a c h e 4266. Sie ist unverändert. 
Wer sie annehmen will, den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Danke. Wer stimmt dagegen? - Niemand. 
Stimmenthaltung? - Keine. E i n s t i m m i g ange
nommen. 

Punkt 22 f: 

Antrag der Abgeordneten Diethei, Fendt und anderer 
betreffend Beseitigung von Autowracks (Drucksache 
4268) 

Über die Beratungen des Ausschusses für Wirtschaft 
und Verkehr (Drucksache 4656) berichtet Herr Kollege 
Will. 

Will (CSU), B e r i c h t e r s tat t e r : Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Der Ausschuß für Wirtschaft 
und Verkehr befaßte sich in seiner 57. Sitzung am 
28. Juni 1973 mit dem Antrag der Kollegen Diethei und 
anderer aus der CSU-Fraktion, der sich speziell um 
die Beseitigung der Autowracks kümmert. Mitbericht
erstatter war Herr Kollege N a u m a n n. 

Als B e r i c h t e r s tat t e r verwies ich zunächst auf 
die Beratung über das Abfallbeseitigungsgesetz, wo 
diese Problematik bereits einmal angeschnitten wor
den sei. Der Mitberichterstatter N a u m a n n bezeich
nete den Antrag zwar als lobenswert, aber überflüssig, 
weil bereits von Abgeordneten der SPD-Fraktion im 
Februar dieses Jahres ein Antrag auf Änderung des 
Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes auf D r u c k -
s a c h e 3847 eingereicht worden sei. Dies war auch 
die Grundlage dafür, daß Kollege Naumann einen 
G e g e n v o r s c h ! a g machte, wobei die Diskussion 
allerdings ergab, daß dieser Gegenvorschlag und auch 
die Drucksache 3847 bei der Beratung des Bayerischen 
Straßen- und Wegegesetzes mit berücksichigt werden 
sollen. Deswegen wurde der Antrag des Kollegen Nau
mann ab g e 1 eh n t und die ursprüngliche Fassung 
der D r u c k s a c h e 4268, erneut auf D r u c k -
s a c h e 4656 ausgedruckt, mit 11 Stimmen bei 5 Ent
haltungen a n g e n o m m e n. 

Ich bitte, dem Votum beizutreten. 

Präsident Hanauer: Wir s t i m m e n über D r u c k -
s a c h e 4268 a b. Wer ihr beitreten will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. - Danke. Wer stimmt dagegen? 
- Niemand. Stimmenthaltungen? - Bei einer größe
ren Zahl von Stimmenthaltungen mit Mehrheit a n -
genommen. 

Punkt22g: 

Antrag der Abgeordneten Naumann und anderer be
treffend Anwendung des Städtebauförderungsgeset
zes (Drucksache 4457) 

Über die Beratungen des Ausschusses für Wirtschaft 
und Verkehr (Drucksache 4686) berichtet Frau Kollegin 
Seibel. 
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Frau Seibel (SPD), B er i c h t e r statte r i n : Der 
Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr beschäftigte sich 
in seiner 58. Sitzung am 3. Juli 1973 mit dem Antrag 
des Herrn Abgeordneten Naumann und anderer. Die
ser Antrag, abgedruckt auf Drucksache 4457, sieht vor, 
auch solche Bereiche durch Rechtsverordnung förm
lich als städtebauliche Gebiete festlegen zu lassen, 
deren Aufnahme in das Förderungsprogramm „Ent
wicklungsmaßnahmen" aus finanziellen Gründen nicht 
möglich war. Der Ausschuß hat nach längerer Bera
tung den Antrag in einen P r ü f u n g s an trag um
gewandelt und ihn auf den 15. November 1973 termi
niert. Dieser Beschluß ist e i n s t i m m i g gefaßt 
worden. 

Ich bitte das Hohe Haus, dem Beschluß beizutreten. 

Präsident Hanauer: Der Abs t i m m u n g zugrunde 
liegt D r u c k s a c h e 4686. Wer ihr beitreten will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. Stimmt je
mand dagegen? - Niemand. Stimmenthaltungen? -
Keine. Ich stelle E i n s t i m m i g k e i t fest. 

Punkt22h: 

Antrag der Abgeordneten Diethei, Neubauer, Wengen
meier und anderer betreffend Novellierung des Baye
rischen Straßen- und Wegegesetzes (Drucksache 
4571) 

Über die Beratungen des Ausschusses für Wirtschaft 
und Verkehr (Drucksache 4687) berichtet Herr Kollege 
Will. 

Will (CSU), B e r i c h t e r s t a t t e r : Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Der Ausschuß für Wirt
schaft und Verkehr befaßte sich in seiner 58. Sitzung 
am 3. Juli 1973 mit dem Antrag der Abgeordneten Diet
hei und anderer aus der CSU-Fraktion betreffend No
vellierung des Bayerischen Straßen- und Wegegeset
zes, ausgedruckt auf der Drucksache 4571. Berichter
statter war Kollege N au m an n. 

In der Berichterstattung verwies ich darauf, daß der
zeit wohl die Möglichkeit eines Verbunds der Straßen
unterhaltung und der Verkehrssicherung schon gege
ben sei, daß der Verbund jedoch verbesserungswürdig 
sei. In diesem Sinne wurde im Antrag das letzte Wort 
„eröffnen" in „verbessern" abgeändert, wie auf 
Drucksache 4687 ausgedruckt ist. Der Antrag 
fand e i n s t i m m i g e Zustimmung. 

Ich bitte, dem beizutreten. 

Präsident Hanauer: Auf Drucksache 4687 ist gar nichts 
ausgedruckt, außer der einstimmigen Zustimmung. 
Grundlage ist D r u c k s a c h e 4571, welche unver
ändert bleibt. 

(Abg. Will: Abgeändert mit dem Wort 
„ verbessern" statt „ eröffnen"!) 

- Moment, also bitte noch einmal: 

Die Staatsregierung wird ersucht, im Interesse eines 
rationellen Verwaltungsvollzugs bei der angekün
digten Novellierung des Bayerischen Straßen- und 

Wegegesetzes die Möglichkeit des Verbundes der 
Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung durch 
kommunale und staatliche Straßenbaubehörden zu 
v e r b e s s e r n. 

Danke schön! Das ist also hier ein Druckfehler, was bei 
der Fülle der jetzt hereinströmenden Arbeit durchaus 
entschuldbar ist. 

Also Drucksache 4571 mit der Maßgabe, daß das letzte 
Wort, statt „eröffnen", in „verbessern"· umgewandelt 
wird. Wer dem beitreten will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Danke. Stimmt jemand dagegen? -
Niemand. Stimmenthaltung? - Keine. Ich stelle e i n -
s t i m m i g e Annahme fest. 

Punkt22i: 

Antrag des Abgeordneten Naumann und anderer be
treffend Vorlage eines Berichtes über die Sicherheit 
der Flugräume in Bayern (Drucksache 4561) 

Über die Beratungen des Ausschusses für Wirtschaft 
und Verkehr (Drucksache 4688) berichtet Herr Kollege 
Dr. Schlittmeier. Er hat das Wort. 

Dr. Schlittmeier (SPD), Be r i c h t erstatte r : Der 
Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr befaßte sich in 
seiner 58. Sitzung mit dem Antrag der Kollegen Nau
mann und anderer betreffend Vorlage eines Berichtes 
über die Sicherheit der Flugräume in Bayern (Druck
sache 4561). Berichterstatter: Dr. Sc h 1 i t t m e i er, 
Mitberichterstatter: W i 1 1. 

Ich trug als B e r i c h t e r statte r die schwierige 
Situation vor, die im Luftverkehr der Bundesrepublik 
und auch Bayerns entstanden ist, insbesondere, daß 
sich im letzten Jahr die Zahl der Beinahe-Zusammen
stöße mehr als verdoppelt hat, und verwies auf die 
Notwendigkeit, daß die Flugsicherungsmaßnahmen 
mehr koordiniert und verbessert werden müssen. Es 
wurde festgestellt, daß die Flugsicherungsmaßnahmen 
der NATO, und zwar für Militärflugzeuge einerseits 
und die Zivilfliegerei andererseits, nicht koordiniert 
werden und daß über der Bundesrepublik und damit 
auch über Bayern viele andere Flüge stattfinden, die 
nicht einer Flugsicherung unterworfen werden, weil 
sie zum Teil nicht einmal angemeldet werden. 

Der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr beschloß 
einstimmig folgendes: 

Die Staatsregierung Wird ersucht, beim Bundesmi
nister für Verkehr darauf hinzuwirken, daß die 
Sicherheit der Flugräume in Bayern gewährleistet 
wird. 

über das Ergebnis der Bemühungen ist dem Land
tag bis zum 31. Oktober 1973 zu berichten. 

Ich bitte, diesem Beschluß beizutreten. 

Präsident Hanauer: Wer der D r u c k s a c h e 4688 
beitreten will, den bitte ich um ein Handzeichen. -
Danke. Stimmt jemand dagegen? - Niemand. Stimm
enthaltungen? - Keine. Abdruck an die Fluglotsen! 
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(Präsident Hanauer) 

Punkt 22 k: 

Antrag des Abgeordneten Binder und anderer betref
fend Explorationen nach Erdgas und Erdöl im Voral
penland (Drucksache 4569) 

Ich bitte um Berichterstattung über die Beratungen 
des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr (Druck
sache 4689) Herrn Kollegen Naumann und erteile ihm 
das Wort. 

Naumann (SPD), B e r i c h t e r s t a t t e r : Der Aus
schuß für Wirtschaft und Verkehr hat in seiner 58. Sit
zung am 3. Juli 1973 einen Antrag des Abgeordneten 
Binder und anderer betreffend Explorationen nach 
Erdgas und Erdöl im Voralpenland (Drucksache 4569) 
behandelt. Der Antrag wurde schließlich in folgender 
Fassung angenommen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, 

1. bei den in Bayern tätigen Unternehmen weiterhin 
auf eine Intensivierung ihrer Erdgas- und Erdöl
Exploration im Voralpenland hinzuwirken; 

2. auf die Ausdehnung dieser Untersuchungen auf 
bisher noch nicht erforschte besonders tiefe 
Schichten hinzuwirken und die Durchführung be
sonders risikoreicher Tiefbohrungen durch ent
sprechende Förderung zu erleichtern; 

3. bei der Bundesregierung auf eine Förderung der-
artiger Tiefbohrungen in Bayern zu drängen. 

Berichterstatter war ich; Mitberichterstatter Dr. H u -
b e r. Der Antrag ist ausgedruckt auf D r u c k s a c 11 e 
4689. Ich bitte Sie, dem e i n s t i m m i g e n Beschluß 
des Ausschusses zu folgen. 

Präsident Hanauer: Wer dies tun will, den bitte ich um 
ein Handzeichen. - Danke. Stimmt jemand dagegen? 
- Niemand. Stimmenthaltungen? - Keine. Ein -
s t i m m i g angenommen. 

Punkt 23 wird übersprungen; der Rechts- und Verfas
sungsausschuß ist noch beim Arbeiten. Ist der Kollege 
Feneberg da? 

Punkt 24: 

Antrag des Abgeordneten Zeißner und anderer be
treffend Benachteiligung der Staatsforstarbeiter durch 
den neuen Holzerntetarif (Drs. 3993) 

Über die Beratungen des Ausschusses für Ernährung 
und Landwirtschaft (Drucksache 4482) berichtet Herr 
Kollege Feneberg. 

Feneberg (CSU), Berichterstatter: Herr Prä
sident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
Ernährung und Landwirtschaft befaßte sich in seiner 
43. Sitzung am 29. Mai 1973 mit dem Antrag des Kolle
gen Zeißner, ausgedruckt auf Drucksache 3993. Mit
berichterstatter war Herr Kollege S t e c h e 1 e ; Be
richterstatter war ich selbst. 

Der Ausschuß empfiehlt e i n s t i m m i g die Annahme 
des Antrags mit der Maßgabe, daß das Wort „Benach
teiligung" durch das Wort „Unausgewogenheiten" er
setzt wird. Ich bitte das Hohe Haus, dem Votum beizu
treten. 

(Abg. Wengenmeier: Gut gemacht, 
kurz und bündig!) 

Präsident Hanauer: Danke schön! Zur Abs tim -
m u n g steht Drucksache 3993 mit der Maß
gabe, daß das Wort „Benachteiligung" durch „Unaus
gewogenheiten" ersetzt wird, wie in D r u c k s ach e 
4482 vermerkt. 

Wer dem beitreten will, den bitte ich um ein Handzei
chen. - Danke. Gegenstimmen? - Keine. Stimment
haltungen? - Keine. 

Punkt 25: 

Antrag des Abgeordneten Harrer betreffend Einsatz 
von Sanitätskompanien der Bundeswehr im Rettungs
dienst des BRK (Drucksache 2270) 

Den Bericht über die Beratungen des Ausschusses für 
Sozial- und Gesundheitspolitik (Drucksache 4647) er
stattet Herr Kollege Beck. 

Beck (CSU), B er i c h t e r statte r : Herr Präsi
dent, meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
Sozial- und Gesundheitspolitik befaßte sich in seiner 
50. Sitzung am 26. Juni 1973 mit dem Antrag des Kol-:
legen Harrer, ausgedruckt auf der Drucksache 2270. 
Berichterstatter war ich, Mitberichterstatter war der 
Herr Kollege Dr. Cremer. 

Da es sich um eine Aufgabe der Bundeswehr und da
mit des Bundes handel~. haben wir den Antrag zu 
einem Prüfungsantrag umgeändert. Dieser Antrag 
wurde e i n s t i m m i g ohne Diskussion angenom
men. Ich bitte den Landtag um Zustimmung. 

Präsident Hanauer: Der Abstimmung liegt zu
grunde die Dr u c k s a c h e 4647. Wer ih.r beitreten 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. Die 
Gegenprobe! - Keine Gegenstimmen. Stimmenthal
tungen? - Einstimmig angenommen. 

Meine Damen und Herren! Damit sind die heute vor
mittag abzuwickelnden Gegenstände dank Ihrer lie
benswürdigen Mitarbeit weitgehend erledigt worden. 

Ich darf die Mitglieder des Geschäftsordnungsaus
schusses noch einmal daran erinnern, daß dieser Aus
schuß um 15 Uhr kurz tagt. 

Wir setzen um 15 Uhr die Gesetzesberatungen fort. 

Die Sitzung ist unterbrochen. 

(Unterbrechung der Sitzung: 13 Uhr) 
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Wiederaufnahme der 8itzung: 15 Uhr 3 Minuten. 

Präsident Hanauer: Meine Damen und Herren! Di'e 
Sitzung wird wieder aufgenommen. Die Uste der für 
heute nachmittag entschuldigten Kollegen wird zu 
Protokoll gegeben.*) 

\Mir fahren in der Tagesordnung fort. Zum Aufruf 
kommt 'der P u n kt 8 - ich hoffe, die Herren Bericht
erstatter sind anwesend - : Z w e ·i t e L e s u n g zum 

Entwurf eines Gesetzes über den Schutz der Na.tur, 
die Pflege der Landschaft und die Erholung in der 
freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz - Bay
NatSchG) - Drucksache 3007) 

Über die Beratungen des Ausschusses für Wirtschaft 
und Verkehr (Drucksache 4662) berichtet Herr Kollege 
Herbert Huiber. Ich erteile ihm das Wort. 

Huber Herbert (CSU), Be r,i c h t erstatte r: Herr 
Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr befaßte sich 
in seiner 38. bis einschließlich 46. Sitzung mit dem 
Entwurf eines Gesetzes über den Schutz der Natur, 
di,e PHege der Landschaft und di·e Erholung in der 
freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz) auf 
Drucksache 3007. 

Hierzu wurden behandelt die Anträge der Abgeord
neten Hanauer, Peter Schnell und anderer betreffend 
Entwurf ·e·ines Bayenischen Gesetzes über Natur- und 
Umweltschutz (Drucksache 1844), des Abg·eordneten 
Ga.bert und anderer und Fraktion, betreffend Bayeri
sches Umweltschutzgesetz (Drucksache 2723), der An
trag der Kollegen Gabert, Dr. Schöföerg•er, Dr. Kaub 
und Fraktion betreffend Gesetz zur Ausführung de·s 
Artikels 141 Absatz 3 der Bay·erischen Verfassung 
(Drucksache 224) und der Antrag des Abgeordneten 
Dr. Kaub betreffend Ges·etz zur Änderung des Geset
zes, di1e Zwangsabtretung von Grundeigentum für öf
fentliche Zwecke betreffend (Drucksache 1958). 

Mitberichterstatter war Herr Kollege Schwabl, Bericht
erstatter war 1ich selbst. ·1n der ersten Sitzung fand 
eine allgemeine Aussprache statt. Ich darf mich infol
g·e des umfangreichen Protokollmaterials relativ kurz 
fassen, Ihr Einverständnis vonaussetzend. 

Ich erlaubte mir als B e r i c h t e r statte r, auf 
das Faktum der tendenziellen Gefährdung der 
menschHchen Entwicklung als Folge des jahrhunder
telangen Haubbaues an der natürlichen Umwelt und 
aus jahrzehntelanger intensiver Industrialisierung hin
zuweisen. Aus den verschiedensten wissenschaftli
chen Bereichen stünden Matenialien, Vorschläge und 
Forschungsergebnisse zur Lösung der sog. Umwelt
problemaN'k zur Verfügung. Notwendig erscheine die 
politische Therapi1e in Form von Gesetzen. Auf dem 
Wege zu einer um1'assenden und glaubhaften Kon-

*) Nach Artikel 4 Absatz 2 des Aufwandsentschädigungsge
setzes sind entschuldigt bzw. beurlaubt die Abgeordneten 
Albrecht, Gradl, Heimschrott, Jaud, Dr. Pöhner, Dr. Rothe
mund, Tandler und Frau Westphal. 

zeption zur Bewältigung der Umweltfragen s1eHe der 
vorliegende Gesetzentwurf in seiner Gesamthe·it „ein 
Kernstück aller Maßnahmen des Umweltschutzes" 
dar. 

Ich wies im folgenden darauf hin, daß die bisherige 
Naturschutzg'e·setzgebung konservi·erenden Charakter 
habe, daß das neue vorliegende Gesetz eine zu
kunftsorientierte Landschaftspl·anung, Pfleg·e und Ge
staltung von Landschaft und Natur ermögliche. Es kä
me nämlich darauf an, eine Gesamtschau der Natur
zusammenhäng·e und Lebensbedürfnisse darzustel
len, die die Aufstellung von Plänen und Programmen 
auf dem Gebi•et des Naturschutzes und der Land
schaftspflege unausweichlich fordere. Im einzelnen 
setzte ich mich mit e·inzelnen kontroversen Punkten 
in den Aussagen der Opposition des Hauses ausein
ander. 

Der M i t b e r i c h t e r s t a t t e r Schwabl war der 
Auffassung, daß mit Beg1inn der Beratungen der vor
Hegenden Gesetzentwürfe eine neue Ära im Bereich 
des Umwelt- und Naturschutzes eingeleitet würde. 
Mit di•esen gesetzlichen Vorhaben sollen mit rechtli
chen Mitteln - so führte er aus - Probleme gelöst 
werden, die entstanden seien durch fortschreitenden 
Nutzungswandel der Landschaft und der natürlichen 
Landschaftsfaktoren infolge der zunehmenden Tech
nisierung und Industrialisierung, der Steig·erung des 
Energi·e- und Wasserbedarfs, der wachsenden Bevöl
kerungsdichte, der Mobilität der Bevölkerung und ih
rer Niederlassung in den Randzonen der Ballungs
zen1ren sowie ihres großen Freizeit- und Erholungs
bedarfs. Er stellte fe·st, daß den ersten Entwurf für 
ein Naturschutz.gesetz die SPD bereits im Jahre 1970 
eingebracht habe. In der 7. Legislaturperiode sei die 
Initiative vom Senat ausgegangen. Auf der Grundlage 
eines vom Bund Naturschutz in Bayern erarbeiteten 
Entwurfs reichten dann einig·e CSU-Abgeordnete am 
24. Januar 1972 erneut den Antrag für ein Bayerisches 
Natur- und Umweltschutzge·setz ein. Darüber hinaus 
habe di'e SPD-Landtagsfraktion schon mit Antrag vom 
25. Februar 1971 auf Drucksache 224 eiinen Gesetz
entwurf zur Ausführung des Artikels 141 Abs. 3 der 
Bayerischen Verfassung vorgelegt. Er sagte weiter
hin, der schücMerne Ver·such der Staatsregierung, 
den Arti'kel 141 Absatz 3 der Bayerischen Verfassung 
verbindlich auszulegen, könne nach Auffassung der 
SPD nicht befriedigen. 

Da di1e Ausführungen des Mitberichterstatters noch 
ziemlich umfangr·eich sind, darf ich es bei diesen -
wie ich hoffe, seirne Ausführungen doch charakteri
sierenden Bemerkungen - bewenden lassen. 

Staats m i niste r St reib 1 führte aus, die Dis
kussion der letzten Jahre habe deutlich gemacht, daß 
es nicht mehr genüg·e, nur Teilbereiche de·s Natur
schutzes bewahrend und erhaltend zu regeln. Viel
mehr g·ehe es heute darum, den Schutz und di'e Er
haltung des gesamten ökologischen Gefüges mit zu 
sehen. Die ständig wachsenden Belastungen, die auf 
di'e Natur zukommen, machen es notwendig, den Na
tur- und Landschaftsschutz auf die ganze Natur aus
zudehnen. 
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Der Naturschutz habe heute die Aufgabe, sich um das 
gefährdete natürliche Wirkungsgefüge der Natur an
zunehmen und die für den Naturhaushalt erforderli
chen Beschränkungen und Ausgleichmaßnahmen vor
zusehen. Der vorHegende Gesetzentwurf sei auf dieo 
ser Grundl·age erarbeitet. 

Weiter sagte der Minister zur Gesetzgebungskompe
tenz: Im Bund gebe es derzeit zwei, wenn man den 
Stein-Entwurf hinzunimmt, drei Vorlagen. Der eine 
Entwurf empfinde sich als Rahmeng·esetzg·ebung, der 
andere als VoHkompetenz. Man sont.e in Bayern nicht 
warten, bis der Streit ausgetragen ist, ob Rahmen
gesetz oder Vollkompetenz, sondern sollte ein baye
risches Gesetz beraten. Die vorliegenden Gesetzent
würfe zeigen, daß ein Landesgesetz absolut in der 
Lage sei, der Vi1elfalt und der unterschiedlichen Struk
tur der Landschaft der Bundesrepublik entsprechende 
De·tailregel•ungen zu erlassen, ungeachtet dessen, 
daß darüber hinaus ein Rahmen für den Bundesge
setzgebervorhanden und auch sinnvoll sei. Die Staats
regierung habe sich bemüht, im Regierungsentwurf 
den Beschluß des Bayerischen Senats vom 24. Fe
bruar 1972 mit zu berücksichtigen, sowie die Bera
tungsergebnisse über den Regierungsentwurf vom 
3. November 1972, die noch mitberaten werden müs
sen. D_em Parlament obliege es, darüber zu entschei
den, wie ·ernst wir den Schutz der bayerischen Natur
und Landschaftspflege nehmen und welche gesetzli
chen Möglichkeiten es den mit dem Vollzug dieses 
Gesetzes betr·auten Behörden einzuräumen bereit ist. 
Der Gesetzentwurf sei ein Prüfstein dafür, ob alle be
reit sind, den für notwendig anerkannten Interessen 
des Naturschutzes die notwendige Bedeutung beizu
messen. 

Im Anschl'Uß hieran ging der Staatsminister auf die 
Grundzüge des Gesetzentwurfes ein. Er machte die 
Bemerkung zur Berichterstattung, man sollte damit 
aufhören, die Bemühungen der SPD um den Artikel 
141 Absatz 3 der Bayerischen Verfassung herauszu
stellen, denn der Wahlkampf wäre vorbei. Auch der 
Bund habe mit seinen Regelungen drei Jahre auf 
sich warten lassen. 

(Abg. Dr. Kaub: Eine sehr wichtige Feststellung!) 

- Ich kann auch noch andere Feststellungen bringen, 
Herr Kollege Kaub! An der Diskussion beteiligten sich 
weiter die Kollegen Dr. Kaub, Stechele, Staudacher, 
Weich, Dr. Huber, der Vorsitzende Röhrl und der Mi
nister selbst. Bei der Beantwortung der aufgeworfe
nen Fragen wies der M i n i s t e r darauf hin, daß 
Fremdenverkehr und Naturschutz an einem Strange 
zi·ehen würden. Der Fremdenverkehr habe nur so lan
ge eine Zukunft, als die Landschaft, in der er sich ab
spielt, attraktiv ist und erhalten werden kann. Ein wei
teres: Mit dem Gesetz könne nicht gewartet werden 
bis das Landesentwicklungsprograriim oder die Re
gionalpläne stehen. Landschaft und Landschaftsrah
menpläne würden bereits laufend bearbeitet. Man 
richte und halte sich in einzelnen Bereichen danach. 
Heute gäbe es keine Flurbereinigung rnehr ohne 
Landschafts- und Landschaftsrahmenpläne. Die gro-

Be Linie - so wurde weiter ausg.eführt - werde es 
allerdings erst mit Erstellung des Landesentwicklungs
programmes geben. Auf eine wiederholte Frage von 
Herrn Abgeordneten Weich, wann denn das Land
schaftsrahmenprogramm vorgelegt werde, antworte
te der Minister, soweit man in der Lag·e sei, Zielvor
stellungen auf Landes~bene darzustellen, seien sie 
im Landesentwicklung·sprogramm enthalten, das das 
Landschaftsrahmenprogramm sei. Daneben gäbe es 
die einzelnen Landschaftspläne und, wenn der Plan 
größer sei, den Rahmenplan, dies sogar für TeiJ.e von 
Regi'Onen. 

In der Einzelberatung wurden auch di·e Ei n gaben 
mit zum Gegenstand der Beratungen gemacht, die ich 
jetzt aufzäMe: Die Eingabe des Bayedschen Städte
verbandes, des Herrn Martin Masch, des Herrn Wal
t·er Henle, des Deutschen Gewerkschaftsbundes Bay
ern, des Landesfischereiverbandes Bayern e.V., des 
Verbands der bayerischen Berufsfischer e.V. und des 
Verbands der Reit- und Fahrvereine e.V. 

Nach eing•ehender Beratung wurde der Arti'kel 1 Ab
satz 2 des Regierungsentwurfes einstimmig beschlos
sen, und zwar in der Fassung der jetzt vorli-egenden 
Drucksache 4662. Auch der Absatz 2 dieses Arti'kels 1 
wurde nach ·einer Diskussion in der Fassung der jetzt 
vorliegenden Drucksache 4662 einstimmig beschlos
sen. Zum Artikel 2 kam man nach eingehender Bera
tung ebenfalls zu einem einstimmigen Ergebnis, und 
zwar noch mit der übersch~ift: „Allgemeine Verpflich
tung zum Schutz der Natur". Absatz 1 und Absatz 2 
di1ese·s Artikels entsprechen auch wortwörtlich der 
nun vorliegenden Drucksache 4662, so daß ich bitte, 
auf die Ver!.esung verzichten zu dürfen. 

Zum Abschnitt 2 „Landschaftsplan und Landschafts
pflege", Artikel 3: Als Berichterstatter hi·elt ich es 
nicht für möglich, den Vorschlägen des Senats, die 
Worte „Landschaftspläne oder Grünordnungspläne" 
e.jnzufügen „im Rahmen der Flächennutzungs~ und 
Bebauungspläne" zu übernehmen, weil dazu eine 
Änderung des Baugesetzes notwendig wäre. 

Der M i t b e r i c h t ·e r statte r Schwabl plädierte 
für den Vorschlag des Werkbundes zum Absatz 2, der 
stärker ins Detail gehe. Der Schluß, so führte er wei
terhin aus, solle wie folgt formuli.ert werden: 
„ ... Landschaftspläne oder Grünordnungspläne aus, 
di•e Maßnahmen zur Erhaltung und Gest•altung der 
fre.ien und bebauten Landschaft vorsehen." Form und 
Inhalt werden durch Rechtsverordnung der Staatsre
gierung bestimmt. Es kam zu einem einstimmigen Er
gebnis, nämlich Zustimmung zu Absatz 1 i.n der Fas
sung der Regierungsvorlage. 

Die Abstimmungen zu Absatz 2 darf ich, weil sie un-
1'ersch.i•edlich sind, kurz verlesen: 

1. Der vom Mitberichterstatter Schwabl beantragte 
Passus „soweit es aus Gründen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege erforderlich ist, arbeiten 
die Gemeinden, die Planungsverbände und die Trä
ger der Fachplanungen vor allem für Bereiche ... " 
wird mit 10 gegen 9 Stimmen abgelehnt. Damit gilt 
der Passus des Regierungsentwurfs als angenom
men. 
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2. Zustimmung zu Buchstabe a. 

3. Zustimmung zu Buchstabe b) mi't der Ergänzung, 
nach dem Wort „Erholungsg:ebiete" die Wörter „die
nen oder dafür" einzufügen. 

4. Zustimmung zu den Buchstaben c und d in der 
Fassung der Regi,erungsvorlage. 

5. Der Antrag des Mitberichterstatters Schwabl, die 
oben verlesenen neuen Buchstaben e und f aufzu
nehmen, wird mit 10:8 Stimmen abgelehnt 

6. Der Antrag des Mitberichterstatters Schwabl, den 
Rest des Absatzes 2 zu ändern, wird ebenfalls mit 
10:9 Stimmen abgel 1ehnt. 

Schließlich ~am es zum einstimmigen Ergebnis: Zu
stimmung zum Absatz 3 in der Formulierung des Re
gi1erungsentwurfs. 

Zum Artikel 4, der die Überschrift hat „Durchführung 
der Landschaftspflege" wies :ich als B e r i c h t e r -
statte r auf die vorliegenden Änderungswünsche 
hin, u. a. auch die des Bundes Naturschutz, der für 
jede Iandschaftspflegerische Maßnahme rechtsver
bindliche Pläne fordere, die erst aufg,estellt werden 
müßten, was für den praktischen Vollzug sicherlich 
Schwie~igkeiten bringen würde. Bedenken gegen den 
ersten Satz habe auch die Landwirtschaft angemel
det. Ich habe deshalb eine neue Fassung vorg·eschla
gen und bemerkt, daß diese Formunerung auch den 
Zielsetzungen dieses Artikels näherkomme. Der M i t
b e r i' c h t e r statte r Schwabl beZ!eichnete es als 
ein bißchen zu eng, daß hier die Land- und Forstwirt
schaft als wichtigste Durchführungsorgane der Land
schaftspfleg:e institutionalisiert werden. Er schlug vor, 
dem Arti'kel 4 den Arti'kel 32 des SPD-Gesetzentwurfs 
voranzustellen. Der Abgeordnete Stechele fragte, wie 
sich das Minist,erium die Durchführung pflegerischer 
Maßnahmen vorstelle. Man werde doch nicht jegliche 
Landschaft, die land- und forstwirtschaftlich nicht 
mehr genutzt wird, künftighin pflegen müssen; dies 
wäre auch gar nicht sinnvoll. Es sei zu fragen, welche 
Flächen g·epflegt werden sollen. Deshalb sollte zu
nächst einmal der Pflegebereich a:bgesteckt werden. 

Staatsminister St r e i b 1 verwies in seiner Antwort 
auf den beschlossenen Artikel 3: mese Aufgabe solle 
über di;e Landschaftspläne geleistet werden. 

Abgeordneter Dr. Kau b hielt die Formulierung des 
Artikels 4 der Regierungsvorlage für nicht gianz syste
matisch; denn ·er beziehe sich nur auf die in Artikel 1 
festgelegten allgemeinen Ziele. 

Ein Änderungsantrag des Mitberichterstatters 
Schwabl, den Artikel 32 dem Artikel 4 des Regie
rungsentwurfs voranzustellen, wurde schließlich mit 
12 gegen 10 Stimmen abgelehnt. 

Abgeordneter Dr. Kau b stellte den Antrag, nach den 
Worten „Iandschaftspflegerischer und -gestalterischer 
Maßnahmen" einzufügen „gemäß Artikel 3". Minister 
Streibl empfahl, die Ergänzung wie folgt zu fassen: 

Zur Verwirklichung der in Artikel 1 genannten Zie
le und Aufgaben können die unteren Naturschutz
behörden landschaftspflegerische und -gestialteri
sche Maßnahmen, die insbesondere zur Verwirkli
chung der nach Artikel 3 aufgestellten Pläne die
nen, durchführen. 

Schließlich kam es zu dem Ergebnis: Dem Plenum 
des Landtags wird mit 12:9 Stimmen 1empfohlen, dem 
Artikel 4 rin der folgenden Neufassung zuzustimmen: 

Durchführung der Landschaftspflege 

Zur Verwirklichung der in Artikel 1 genannten Zie
le und Aufgaben insbesondere zum Vollzug der 
Programme und Pläne nach Artikel 3 können die 
unteren Naturschutzbehörden Iandschaftspflegeri
sche und -gestalterische Maßnahmen durchführen. 
Mit der Ausführung sollen nach Möglichke:i'l Iand
und forstwirtschaftliche Betriebe, Zusammenschlüs
se solcher Betri.e:be, die sich zum Zwecke der ge
meinschaftlichen Bodenbewirtschaftung bilden, und 
Selbsthilfee:inrichtungen der Land- und Forstwirt
schaft im Einvernehmen mit den zuständigen Be
hörden der Land- und Forstwirtschaft beauftragt 
werden. Die unteren Naturschutzbehörden können 
ferner Gebietskörperschaften, Träger von Natur
parken sowie Vereine und Verbände, die sich sat
zungsgemäß dem Naturschutz, der Landschafts
pflege oder den Angelegenheiten der Erholung in 
der freien Natur widmen, beauftragen. Di'e Beauf
tragung erfolgt nur mit Einverständni,s der Beauf
tragten. Hoheitliche Befugnisse können dadurch 
nicht übertragen werden. 

Zum Arti~el 5 g,ab es ebenfalls eine ausführliche Dis
kussion, di1e eine Reihe von Änderungsanträgen, ins
besondere der KoHegen von der Opposi:tion, brachte. 
Abgeordneter Dr. Kau b z. B. wies auf eine Unlogik 
hin, die im Regierungsentwurf enthalten sei. Artikel 5 
Absatz 2 gehe nämlich von einer Duldungspflicht für 
bestimmte Gegenden aus, ohne aber vorher eine 
Pflegepflicht überhaupt zu normieren. 

Abgeordneter St e c h e 1 e wollte die Formulierung 
der SPD nicht als Auflage gegenüber dem Grund
stücksbesi:tzer verstanden wissen. 

Regri·erungsdirektor Dr. K o b e r vom Finanzministe
rium führte aus, der Regierungsentwurf gehe davon 
aus, daß grundsätzlich keine Pflegepflicht normiert 
werde, weil man unterstelle, daß die Bauern ihrer 
Verpflichtung zur Pflege ohnehin nachkommen. Er 
hat auch einen Änderungsvorschlag eingebracht. 

Staatssekretär D ,i c k bezeichn1ete die in diesem Vor
schlag anklingende Befürchtung als unbegründet, 
nachdem die Pfleg·e o·hnehin nur nach festliegenden 
Plänen vorgenommen werden könne. 

Abgeordneter Dr. G u h r - ich darf einig1e Beispiele 
zitieren - warnte davor, das Bei,spiel des Abgeord
neten Dr. Blasy zu verallgemeinern. Im allgemeinen 
seien die Grundstückseigentümer durchaus bestrebt, 
ihre Grundstücke in Ordnung zu halten, führte er u. a. 
aus. 
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Es kam zu einem Beschluß: Der Antrag des Mitbe
richterstatters Schwabl, Artikel 5 durch Artiikel 23 des 
SPD-Gesetzentwurfs zµ ersetzen, wird mit 15:8 Stim
men abg1elehnt. E1in weiterer Antrag, den Artikel 23 
Absatz 1 des SPD-Entwurfs als Absatz 1 in den Re
gierungsentwurf aufzunehmen, wurde ebenfalls mit 
15:8 Stimmen abgelehnt. 

Im weiteren Verlauf der Debatte führte Ministerialrat 
Dr. E n g e 1 h a r d t aus, daß Artikel 5 Absatz 1 eine 
echte Verpflichtung des Grundstücksbesitzers enthal
te in den Fällen, 1in denen er aktiv den Naturhaushalt 
beeinträchtigt. 

Ej'n weiterer Bes·chluß war folgender: Der Antrag, den 
Vorschlag von Herrn Dr. Kober in Artikel 5 aufzuneh
men, wird mit 12:7 Stimmen bei 1 Enthaltung abge
lehnrt. 

Mit einem Beschluß bei 14:8 Stimmen wurde an Ab
satz 1 folgender Satz angefügt: 

Die ordnungsgemäße, vorhandenen Plänen gemäß 
Art. 3 nicht widersprechende land- und forstwirt
schaftliche Bodennutzung ist nicht als Eingriff in 
die Landschaft anzusehen. 

SchHeßlich kam ·es zu folgendem Beschluß: Der An
trag des Abgeordneten Schwabl, den Nebensatz „so
weit di·e bisherige wirtschaftliche Nutzung des Grund
stücks nicht wesentlich beeinträchtigt wird" zu strei
chen, wird mit 12:8 Stimmen bei 1 Enthaltung abge
lehnt. Der Antrag, in Nr. 1 „Naturparke" aufzunehmen, 
wird mit 13:8 Stimmen abgelehnt. 

Mitberichterstatter S c h w a b 1 beantragte, entspre
chend der Empfehlung des Senats dem Absatz 2 fol
genden Satz anzufügen: 

Kommt ein Pflichtiger seiner Duldungspflicht nicht 
oder nicht ·in vollem Umfang nach, so kann er von 
der höheren Naturschutzbehörde hi1erzu mit den 
Zwangsmitteln des Bayerischen Verwaltungs- und 
Vollstreckungsgesetzes in der Fassung vom 11. No
vember 1970 ang·eh:alten werden. 

Ministerialrat Dr. E n g e 1 h a r d t war der Auffas
sung, daß die Duldungspflicht durchsetzbar sein müs
se, hielt es aber aus optischen Gründen für besser, 
di·e Verweisung auf das Gesetz nicht aufzunehmen, 
zumal das ni·cht erforderlich sei. 

Dem widersprach Abgeordneter Dr. Kaub. Es hand
le sich nicht einmal um eine bewehrte Satzung. Und 
in den überleitungsvorschriften sei das auch nicht zu 
e1iner Ordnungswidrigkeit erklärt. 

Beschluß dazu: Die vom Mitberichterstatter vorge
schlagene Anfügung wird mit 13 gegen 8 Stimmen 
abgelehnt. 

Absatz 2 wi.rd mit 12 g·egen 8 Stimmen mit der Maß
gabe stattgegeben, daß statt der GHederung in die 
Ziffern 1 bis 3 eine im Protokoll angeführte neue 
Gliiederung vorgenommen wird. 

Zu Artikel 6 gab es ·ebenfalls eine längere Debatte 
und schliießli.ch den Beschluß: In der Überschrift un:d 
im Absatz 1 Zeile 1 wird jewe1ils das Wort „freien" 
gestri'chen. Absatz 1 a bleibt unverändert. Dazu ein
stimmig·e Zustimmung. 

Der Antrag des Abgeordneten Schwabl, in Absatz 1 b 
das Wort „verunstalten" durch die Wörter „nachteilig 
verändern" zu ersetzen, wurde mit 13 zu 8 Stimmen 
abgelehnt. 

Zu Absatz 3 bemerkte Staatssekretär D i c k, daß der 
Bauernverband in einer Eingabe di·e Unzumutbarkeit 
anspreche. Hi.erzu sei zu sagen, daß Artikel 51 ja die 
Entschädigungspflicht vorsehe. 

Schliießl•ich der Beschluß: Absatz 3 wird gegen 2 Stim
men bei einer Enthaltung angenommen. 

Absatz 4 wurde in der Fassung der Regierungsvorla
g1e einstimmig gebilligt. 

Artiikel 7 wurde in der Fassung der Regierungsvorla
ge mit 11 gegen eine Stimme bei 5 En1haltungen an
genommen. 

Auch bei Artikel 8 gab es eine ziemlich umfangreiche 
Debatte. Ich darf gleich den Endbeschluß, der ein
stimm+g gefaßt-wurde, verlesen. 

In Abs. 1 Satz 1 wird nach den Wörtern „Rechtsver
ordnung der Staatsregierung" eingefügt: „mit Zu
stimmung des Landtags". 

In: Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „ha:ben" ersetzt 
durch di1e Wörter „haben sollen", 

Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

Durch Rechtsverordnung werden neben den zu 
Schutz und Pflege sowi·e zur Verwirklichung der 
Abs. 2 und 3 erforderlichen Vorschniften Bestim
mungen über die Verwaltung des Nationalparks 
und über die erforderlichen Lenkungsmaßnahmen 
1einschl'ießlich der Reg1elung des Wildbest1andes ge
troffen. 

Zu Artikel 9 g·ab es ke·ine Änderungsvorschläg1e. 

Arti'kel 10 brachte wieder ein1e kurze Debatte. Der 
Endbeschluß dazu war einstimmig. 

Zustimmung erfolgte auch zu Artikel 11. 

Bei Artikel 12 wurde folgender Endbeschluß gefaßt: 
In Absatz 1 sind di1e Worte „Landwehren, Wallhecken, 
sonstige" zu streichen und ist statt „Röhricht" zu sa
gen: „Schilf- und Rohrbestände, Moore". Im übrigen 
wurde dem Antrag mit einer Ergänzung zugestimmt. 

Zustimmung auch zu Artikel 13. 

Bei· Artikel 14 gab es wi·ederum e.ine um~angreiche 
Debatte, auf die ich kurz eingehen darf. 

Als B e r i c h t 1e r s t a t t e r hielt ich eine nähere De
finiti.on der Begriffe Natur und Naturschönheit, wie 
vom Senat empfohlen, nicht für notwendig, weil sie 
von der Rechtsprechung schon klargestellt seien. 
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Mitberi'ch:terstatter S c h w ab 1 erinnerte an die all
gemeine Aussprache. Der SPD erscheine der Ab
schni:tt IV zur Ausführung des Arti'kels 141 BV nicht 
klar und ausreichend genug. 

Albg·eordneter Dr. Kaub wi·ederholt ·einige Ausfüh
rungen der al'lg•emeinen Aussprache über di·e Frag
würdi·gkeit des Artikels 14 und Systemg1erechHgkeit. 

Es kam zu einem Teilergebnis: Der Antrag des Mit
beri·cMerstatters auf Ersetzung des IV. Abschnitts 
durch die Artikel 118 bis 137 des SPD-Entwurfs wird 
mit 13:6:1 abgel·ehnt. 

Ein weiteres Tieilergebnis: Der Antrag des KoHegen 
Schwa:bl auf Ersetzung des Artikels 14 durch Artikel 
18 des SPD-Entwurfs wurde mit 11 :7:0 abgel.ehnt. 

Weitere Ergebnisse zu Artikel 14: Der Antriag des 
MitbericMerstatt·ers, :in der Überschrift und in Absatz 
1 Satz 1 das Wort „Recht" durch „Grundrecht" zu er
setzen, wurde mit 11 :5:1 Stimmen abg.elehnt. Dem Ar
tikel 14 wird unverändert zugestimmt, und zwar mit 
11 :5:0 Stimmen. 

Bei Artikel 15 ·erg•i:fö sich w1ieder eine längere Debat
te. Schließlich kam es zu einer Reihe von Beschlüs
sen: In Absatz 1 soll die dritte Zeile lauten: „und 
Moore sowie im Rahmen des Art. 18 landwirtschaftlich 
genutzte Flächen, können." In Absatz 2 ist das Wort 
„beinhaltet" zu ersetzen durch „umfaßt auch". 

Dem Absatz 3 soll folgender neuer Satz angefügt 
werden: „Sperren sind nur unter den Voraussetzun
gen des Art. 22 dieses Geset2!es zulässig." Zustim
mung bei einer Enthaltung. 

Dem Absatz 4 wurde mit 14:0:4 Stimmen zug·estimmt. 

Zu Artikel 16 gab es eine kürzere Debatte. Das Er
g1ebnis war ·e•insHmmig eine Änderung: In Abs. 1 Zei
le 1 ist vor dem Wort „auf" einzufügen „auch". 

Bei Artikel 17 kam es zu folgendem Ergebnis: Der An
trag des BericMerstatters auf Str.eichung des Wortes 
„eigens" in Absatz 2 wird mit 10:8 Stimmen abge
lehnt Geht also auch mir so. 

Bei· Artikel 17 kam es zu folgendem Ergebnis: Zustim
mung mit der Maßgabe, daß in Absatz 2 das Wort 
„solchen" vor das Wort -„Privatwegen" vorgezogen 
wird. Dais war einstimmig. 

Eine läng.er.e Debatte gab es zu Artikel 18. Ich darf 
gl·eich auf das Ergebnis ve.rweisen: Zustimmung mit 
der Maßgabe, daß die Worte „unter der Beweidung" 
gestrichen werden; Stirnmenerg.ebni•s 12:2:0. 

Diie Staatsregiierung hat den Satz 2 von Absatz 3 der 
Begründung zu Artikel 18 zurückgenommen. 

Arti'kel 19 wurde bis zur nächsten Sitzung zurückge
stellt, auf di·e ich gl·ei·ch im weiteren Verlauf der Be
richterstattung zu sprechen kommen we·rde. 

Bei'm Artikel 20 1ergab sich Zustimmung bei einer Ent
haltung. Wi1e bei Artikel 19 •ergab sich auch bei Arti-

kel 21 ·ein einstimmi1ges Ergebnis: Zustimmung zu Ar
tikel 21. 

Bei Artikel 22 gab es hinsichtlich der Spe.rren eine 
längere Debatte. Ich komme auf das Ergebnis: Dem 
Plenum des Landtags wird empfohlen, dem Artikel 22 
mit de·r Maßgabe zuzustimmen, daß in Ziff.er 1 nach 
dem Wort „Forstkulturen" ein Komma ges•etzt und 
das Wort „Sonderkulturen" eingefügt wird, und daß 
dire Ziffer 3 eine im Protokoll nachzulesende Fassung 
erhält. 

Bei Arti'kel 23 gab es nur eine kurze Debatte. Dem 
Plenum des Landtags wird mit 11 :8 Stimmen empfoh
len, di'esem Artikel zuzustimmen. 

Be·i Artikel 24 gab es folgendes Ergebnis: Dem Ple
num des Landtags wird mit 11 :6 Stimmen empfohlen, 
diresem Arti.kel zuzustimmen. 

Zum ArtH~el 25 lautet ·das Ergebnis: 1. der Antrag des 
Mitberichterstatters, diesen Artikel durch Ariikel 157 
des SPD-En[wurfs zu ers•etzen, wird mit 10:6:1 Stim
men abg•el•ehnt; 2. der weitere Antrag des Mitbericht
ersta:f.tters, den Artikel durch Artikel 32 des CSU-Ent
wurfs l:t. Drucksache 1844 zu ersetzen, verfällt mit 
11 :6 Stimmen der A:blehnung. 3. Dem Plenum des 
Landtags wird mit 10:7 Stimmen empfohlen, dem Ar
tikel 25 unverändert zuzustimmen. 

Beim ArNkel 26 erfolgte Zustimmung mit der Maßga
be, daß ·im Absatz 2 nach dem ·ersten Satz eingefügt 
wird: „Auß.erdem sollen ge·eignete Weg.e· und Flächen 
für den Reitsport bereitgestellt werden." Folgender 
neuer Absatz 4 soll angefügt werden: 

Zum Zwecke der Erfüllung ihrer Ptlii'chten stellen 
di1e V•erpflichtungsträger im Rahmen ·ihrer Lei
stungsfähigkeit öffentliche Mittel in ihren Haushal
ten bereit. Der Freistaat Bayern gewährt Gemein- . 
den, Landkreisen und Bezirken sowie kommunalen 
Einri1chtungen, di·e sich die Sicherung und Berei·t
stellung vonr Erholungsflächen zur Aufgabe ge
macht haben, Zuschüsse im Rahmen des Haus
halts, wenn und soweit diese Träger überörtliche 
Aufgaben der Erholungsvorsorg•e wahrnehmen. 

Beim Artike·I 27 lautet das Erg•ebnis: Die Abstimmung 
üper A:bsatz 1 wird auf die nächste Sitzung zurückge
stellt. Zustimmung zu Absatz 2 zu der im Protokoll 
stehenden Fassung. Ebenso Zustimmung zu den Ab
sätzen 3 und 4. 

Bei Absatz 5 empfiehlt Mitberichterstatter Schwabl, 
in di·e vom Senat vorg.eschlagene Fassung auch die 
g•emeinnützigen Fr·emdenverkehrsvereine mitaufzu
nehmen. Zustimmung in der im Protokoll vorliegen
den Fassung. Desgleichen zu den Absätzen 6 und 7. 

Arbi'kel 28: Zustimmung zu Absatz 1 und Zustimmung 
zum Absatz 2 ·in der im Protokoll vorHegenden Fas
sung O'hne Änrd.erung, ebenso zu Absatz 3 zu einer 
schHeßlich im Protokoll vorliegenden Fassung, des
gl·eichen zu A:bsatz 4. 

(Abg. Dr. ~aub: Gut, daß der Entwurf nicht 
500 Artikel hat!) 



3714 Bayerischer Landtag ·STENOGRAPHISCHER BERICHT 7/69 v. 17. 07. 73 

(Herbert Huber [CSU]) 

- Ja mei! Nach mehreren Wortmeldungen kam es bei 
der Wiederaufnahme zu Artikel 27 zu einem Ergebnis 
folgenden Inhalts: 

(Abg. ~amm: Da muß man sich halt vorbereiten!) 

Der Mitberichterstatter kommt auf einen früher ge
stellten Antrag zurück, die Ziffer 7 von Artikel 133 des 
SPD-Entwurfs in Absatz 1 des Artikels 27 e,inzufügen. 
Der Vorsitzende entgegnete, es seien schon bei Arti
kel 28 derartige Ski- und Rodelabfahrten beschlossen 
worden. 

Im Nachtrag zu Artikel 28 erinnerten Abgeordneter 
Stechele und der Mitberichterstatter an den Wunsch 
auf Einfügung einer Ziffer betreffend Gestattungsver
trag zur Hebung der gegenüber den Interessen der 
Landwirtschaft etwas benachteiligten Interessen des 
F,remdenverkehrs. Die,se Frage wurde auf die zweHe 
L!esung zurückgestellt. 

Artikel 29. Der Ausschuß ·empfiehlt, dem Absatz 2 fol
genden Satz anzufügen: 

Im besonderen ist di'e Verwendung von Kunstdün
ger, Pestiziden und Herbiz<iden einzuschränken. 

Artikel 30 bis 32 ohne Aussprache genehmigt. 

Artikel 33. ZusNmmung zu Absatz 1. Dem Absatz 2 
soll angefügt werden: 

Hechtsverordnungen nach Absatz 1 Nr. 6 c ergehen 
,fm Einvernehmen mit dem Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtsch,aft und Forsten. 

Zustimmung zu Artikel 34. Ebenso erfolgte Zustim
mung zu dem neu vorgelegten Artikel 34 a, Wissen
schaftliche Vog,elberingung; ErmächUgung. 

Artikel 35: Nach kurzer Debatte Zustimmung zu Ab
satz 1. Zu Absatz 2 erging folgender Beschluß: 

Das Bayerische Staatsministerium für Landesent
wicklung und Umweltfragen ist als oberste Natur
schutzbehörde mit der Durchführung der Umwelt
politik der Staatsregierung betraut. Es koordiniert 
das Wirken der verschiedenen damit befaßten Mi
nister·ien. 

Mit 10 gegen 6 Stimmen bei einer Stimmenthaltung 
wurde der Antrag des Mitberichterstatters auf Einfü
gung eines neuen Absatzes 2 abgelehnt. Absatz 2 der 
Regierungsvorlage wurde einstimmig gebilligt. 

Zu Absatz 3 faßte der V o r s i t z e n de di·e vorliegen
den Vorschläge zusammen, und zwar erstens den 
Vorschlag des Berichterstatters, zweitens den Vor
schlag des Mitberichterstatters. 

Schließlich regte Dr. Guhr an: 

Der Wirkungsbereich der bei den unteren und hö
heren Naturschutzbehörden befindlichen Bedienste
ten für Gartenbau und Landschaftspflege ist auf 
diese Aufgaben auszudehnen. 

Ministerialrnt Dr. E n g e 1 h a r d t erläuterte, es gebe 
bere·its bei allen unteren Naturschutzbehörden haupt
amtliche Kräfte. Zu di,esem Gesamtkomplex erfolgten 
mehrere Wortmeldungen. SchHeßlich empfahl der 
Ausschuß, be,i einer Gegenstimme und 3 Stimment
haltungen, dem Absatz 3 anzufügen: 

, das von nebenamtlichen und ehrenamtlichen Mit
arbeitern unterstützt werden kann. 

Zu Artikel 36 einstimmige Zustimmung. 

Artikel 37: Der Ausschuß empfiehlt einstimmig die An
nahme mit der Maßgabe, die Ziffer 3 wie folgt zu 
fassen: 

3. ein VerZieichni 1s der Schutzgebiete, das laufend 
fortzuschreiben ist, zu führen. 

Arti'kel 37 a (neu): Der B e r i c h t e r statte r unter
breitet eine Formulierung, die zum Inhalt hat die 
Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege. Da
zu gab es eine längere Debatte. Schließlich wurde 
vom Ausschuß einstimmig di·e Annahme di,eses neuen 
Artikels 37 a empfohlen. 

Arti'kel 38 a: Nach einer längeren Debatte kam der 
Ausschuß zu folgendem Teilergebnis: In Satz 1 ist 
das Wort „können" zu ersetzen durch „sind zu bil
den". - Der Schluß soll lauten: „der Finanzen, des 
Innern und für Ernährung, Landwirtschaft und For
sten". Demnach ergab sich eine neue im Protokoll 
nachzulesende Fassung dieses Artikels. 

Nach längerer Debatte ergab sich folgendes weiteres 
Te.ilerg,ebnis zu Arti'kel 38: Für die erste Lesung ver
bleibt es beim bisherigen Beschluß, d. h. keine Ein
fügung weiterer Absätze. 

Ein Teife,rgebnis zu Artikel 39: Der Änderungsantrag 
des Mitber,ichterstatters auf Austausch des Artikels 39 
g.egen den Artikel 17 des SPD-Entwurfs wird abge
lehnt. 

Abgeordnet·er Dr. H u b e r versteht unter grundsätz
lichen Fragen zum Beispiel rein lokale Maßnahmen. 
Der Klarheit halber sollte man einfügen „überregio
nal bedeutsamen und überregionalen". Ergebnis: Nach 
dem Wort „grundsätzlichen" soll eingefügt werden: 
„überregional bedeutsamen". Die Beschlußfassung 
erfolgte mit 10:4:0 Stimmen. Artikel 39 enthält dem
nach di,e Fassung, die im Protokoll nachzulesen ist. 

Artikel 40: Nach längerer Debatte als abschließendes 
Ergebnis: Der Antrag des Berichterstatters wird mit 
9:5:0 Stimmen abgelehnt. Es wird demnach der Fas
sung der Regierungsvorlag.e zugestimmt. 

Zu Artikel 41 ergab sich das einstimmige Ergebnis: 

Der Artikel bleibt unverändert. 

Zu Artikel 42 ebenfalls Zustimmung. 

Bei Artikel 43 einstimmiges Zustimmungsergebnis. 
Bei Artikel 44 einstimmiges Ergebnis. Bei Artikel 45 
desgleichen. 
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Be·i Arl!i>l~el 46 ergab sich nach kürzerer Debatte das 
Ergebnis: In Absatz 2 ist als neuer Satz 2 nach „be
einträch1!ig<t würde" einzufügen: 

Wenn besondere Umstände es erfordern, kann di·e 
Frist bis zu einem weiteren Jahr verläng·ert werden. 

Beschlossen gegen 1 Stimme und bei 2 Enthaltungen. 
Der Arti'kel 46 Absatz 2 l·autet demnach, wie im Pro
rtokoll nachlesbar. 

Zu Artike·I 47 Zustimmung. 

Bei Art!irkel 48 giab es wieder eine Debatte, aber ein 
einstimmig·es Erg1ebnis mit Neufassungen der Absät
ze 1 und 2. 

Bei Artikel 49 kam man bei 1 Stimmenthaltung zu 
dem Ergebnis: Der Artikel 49 bleibt unverändert. 

Aritikel 50 Zustimmung. 

Bei Artilkel 51 kam man bei 2 Stimmenthaltungen zu 
dem Ergebnis der im Protokoll nachzulesenden Neu
fassung. 

Artikel 52 bliieb unverändert, Artikel 53 ebenfalls. Ar
iti'kel 54 Zustimmung. 

Ein neuer Arl!i'kel 54 a wurde auf Anregung des Bun
des über di1e Staatskanzlei vorgelegt. Es gab eine 
Debatte und schließlich das Erg1ebnis: In der ersten 
Lesung wird der Vorschlag nur zur Kenntnis genom
men, aber noch keine Einfügung in den Ge·setzent
wurf beschlossen. 

Nun zur z w e i t e n L es u n g ! Beim Artikel 1 hat 
der M i't b e r i c h t e r s t a 1: t e r di·e Einfügung der 
vom Werkbund vorgeschlagenen Formunerung für 
den ~bsatz 3 beantragt. Diese beantr.ag1:e Enfügung 
eines neuen Absa1!zes 3 wurde mit 13 gegen 8 Stim
men abg.elehnt. 

Beim Artikel 2 beantragte der Mi'tberichterstatter, 
dem Absatz 1 von Artikel 2 des Regierungsentwurfs 
den Absatz 1 von Arl!ikel 3 des SPD-lnitiaNrv-Ges·etz
entwurfs vor.auszusetzen, wie er dies auch schon in 
der ersten Lesung getan hatte. Diese beantragte Vor
schaltung wurde aber mit 13 gegen 10 Stimmen ab
g1el1ehn1:. Dem Arti!kel 2 wurde mi~ 13 gegen 9 Stimmen 
in der vorHegenden Fassung zug1estimmt. 

Auch bei Artikel 3 g·ab es neuerliche Änderungsvor
schläge. Schliießlich kam der Antrag auf Übernahme 
der Buchstaben a und f aus dem Vorschlag des Werk
bundes. Dieser Antrag wurde mit 13 gegen 9 Stim
men a'bg·elehnt. 

Dr. K a u b beantragte, den l1etzten Satz des Absatzes 
2 wi1e fol·gt zu fassen: 

Di:ese Pläne sind von den G•emeinden zum Be
standteil der Baul1eitplanung zu machen. 

Der R ·e g i ·e r u n g s v e r t r ·et e r sah hierzu aus 
r1echtl1ichen Gründen keine Möglichkeit. Deshalb wur
de der An<trag mit 13 gegen 8 Stimmen abgelehnt. 

Der Ausschuß empfiehlt al·so, in Absatz 3 nach dem 
Wo·rt „sind" di1e Worte „im Verfahren" und nach dem 
Wort „Landschaftspläne" die Worte „und Grünord
nungspläne" einzufügen. Der Ausschuß billi•gte so
dann den Arti:kel 3 unter Berücksi'chtigung di1eser Än
derungen mit 15:9 Stimmen. 

Beim Artiikel 4 bearntrag<te der M i t b e ·r i c h t e r -
statte r, das Wort „können" durch das Wort 
„sollen" zu ersetzen. Der Antrag wurde mit 15: 10 
Stimmen abgelehnt. Der Artikel 4 wurde unverändert 
mit 16: 9 Stimmen angenommen. 

Auch zu Arti'kel 5 gab es neuerliche Vorschläg·e und 
eine Re·i'he von Teilabstimmungen. Der Antrag des 
Mitberichte r statte r s, in Artikel 5 einen dies
bezügHchen Absatz, wie er ihn schon zuvor vorge
schlagen hatte, ·einzufügen, wurde mit 15 gegen 8 
Stimmen bei· 1 Stimmenthaltung abgelehnt. Dem Ar
tii'kel 5 wurde miit 14 gegen 9 Stimmen bei 1 Stimm
enthaltung in der vorliegenden Fassung zugest-immt. 

Auch bei Artikel 6 gab es neue Änderungsvorschläge: 
schl'ießl1i·ch Zustimmung zu Artikel 6 mit 12 gegen 9 
Stimmen. 

Artikel 7. Ich brauche hier wohl die einzelnen Ände
rungsvorschläge, wi1e sie insbesondere von den Kol
legen von der SPD kamen, nicht mehr vorzutragen. 
Dem Artikel 7 wurde schli'eßl,tch mit 14:7 Stimmen 
ebenfalls zugestimmt. 

Aflti,kel 8. Unter Hinwei·s auf Artikel 43 wurden die 
Worte „der Staatsregierung" in Absatz 1 gestrichen. 
Im übrigen wurde dem Art·i'kel zu'gestimmt. 

Es erfolgte Zustimmung zu den weiteren Artikeln bis 
e1inschl1i'eßM·ch Arti'kel 14. Bei Artikel 15 ergab sich 
noch einmal eine Debatte und Zustimmung zu einer 
Reihe von Änderungen. 

Art1ikel 16, 17 und 18. Bei Artikel 18 g·a'b e-s wi.eder 
Änderungsvorschläge der SPD. Schli'eßl.ich wurde die
sen Artikeln im der vorliegenden Fassung ebenfalls 
di·e Zustimmung erteilt. 

(Zuruf von Frau Abg. Lauter) 

- Frau Kollegin Lauter, Sie werden schon so gut sein 
müssen, hinzunehmen, daß .ich meine Beri·chterstat
tung zu Ende führe. Es ist ·ein umfang·rei·ches Werk, 
wie Si1e hi·er sehen, und da braucht man halt seine 
Zeit dazu. 

(Frau Abg. Dr.' Hamm-Brücher: Da muß man 
sich ein bißchen vorbereiten!) 

Es g·ilbt eine Meng·e von Änderungsvorschlägen, die 
man, so me·inte ich, im einzelnen aufführen muß. 

Bei Artikel 22 gaib es noch einmal eirne Rei•he von Än
derungen und schli:eßlich folgendes Ergebnis: Erstens 
Zusrtimmung zum Antrag des Mitberichterstatters, in 
Zi·ffer 2 nach dem Wort „Beschränkung" das Wort 
„nur" einzufügen, zweitens Abl1ehnung des weiteren 
Antrags des Mitberichterstatters auf 6infügung der 
Worte „den öffentHchen Interessen" mit 15:7 Stim
men, Zustiimmung daher zum g1anzen Artikel in der 
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Fassung der ersten Lesung mit der Maßgabe, daß in 
Ziffer 2 nach dem Wort „Beschränkung" das Wort 
„nur" eingefügt wfrd. 

Ich erspare mir und Ihnen, daß ich noch auf eine Rei
he von Änderungsvorschlägen ein9ehe, und darf Ih
nen das Enderg,ebnis bekanntgeben: In der Schluß
abstimmung - zu der ich noch eine persönliche Be
merkung anführen möch1:e - kam es zu dem Ergeb
ni,s: Mit 10:8 Stimmen bei einer En:thaltung wird der 
Vorschlag in der vorliegenden Fassung angenommen. 
6ine persönliche Bemerkung als Berichterstatter 
möcMe ich insbesondere an di1e Adresse des Herrn 
Kollegen Schwabl richten: Es war eine reine Fr,eude, 
mit ihm in so sachl'icher Art und Weise zusammenzu
arbeiten. Wenn Si,e hi·er einen anderen Eindruck be
kommen haben sollten, Herr Kollege Kamm, dann 
täte mir das sehr leid. Ich werde Sie jedenfalls nicht 
bei einer Berichterstattung, die nun einmal trocken 
sein muß, ,in einer derartigen Weise unterbrechen. 

Präsident Hanauer: Herr Kollege Huber, der le1:zte 
Satz war si.cher kein Teil einer Beri•chf.erstattung, son
dern eine außergeschäftsordnungsmäßig;e persönli
che Bemerkung. Nur darf ich darauf hinwe,isen, es 
wäre vielleicht zweckmäßig gewesen, die erste und 
dri,e zweite Lesung zu einem einheitlichen Be·richt zu
sammenzufassen und dem Artikel 41 der Geschäfts
ordnung Aufmerksamkeit zu zollen 

(Beifall bei der SPD) 

- biUe keinen Beifall, ich weise ja damuf hin -, wo
nach eine k u r z ·e Zusammenfassung aller gestell
ten Anträge - es waren zweifelsohne sehr viele -
Und eine Zusammenfassung der im Ausschuß f·estge
legten Ansichten vorzut,ragen wäre. 

Wi'r fahren fort mit der Berich1terstattung über die Be
r.atungen des Ausschusses für Ernährung und Land
wirtschaft (Drucksache 4662). Ich bitte Herrn Kollegen 
Asenbeck um die Berichterstattung. 

Asenbeck (CSU), B er i c h t e r statte r: Herr Prä
sident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
Ernährung und Landwirtschaft befaßte sich in seiner 
39. Sitzung am 4. April 1973, in seiner 40. Sitzung am 
11. April 1973 ganztägig und in seiner 41. Sitzung am 
12. April 1973 als zweiter Fachausschuß mit dem Ent
wurf eines Gese1:zes über den Schutz der Natur, die 
Pflege der Landwirtschaft und di·e Erholung in der 
freien Natur. Zugrunde lag den Beratungen des Aus
schusses für Ernährung und Landwirtschaft das Er
gebnis der Beratungen des Wirtschaftsausschusses, 
abgedruckt auf der Drucksache 3908. Berichterstatter 
war meine WenigkeilJ:, Mitberichterstatter war der Herr 
Kollege Stechele. Diie Erg.ebnisse der Beratungen und 
Abstimmungen des Ausschusses für Ernährung und 
Landwirtschaft liegen Ihnen in der Drucksache 4195 
vor. Ich darf kurz zusammengefaßt ein paar grundle
gende Fragen, di·e im Ausschuß für Ernährung und 
Landwirtschaft angesprochen wurden, anführen. 

Al's Be r i• c h t erstatte r konnte ich ausführen, 
schon di1e Tatsache, daß zu Beginn di1eser Legislatur
peri.ode 'ein Staa1:sministerium für Landesentwicklung 
und Umweltschutz geschaffen wurde, unterstreiche 
die Bedeutung, di'e di1e Bayerische Staatsregi·erung 
und die si1e tragende CSU-Landtagsfraktion einer hei
len Umwelt beimessen. Das Gleichg1ewicht des Na
turhaushaltes sei aus verschi·edenen Gründen in den 
letzten Jahrhunde·rten, besonders in den le1:zten Jahr
zehnten ohne Zweiifel gestört worden, wodurch Klima
schwierigkeiten auftreten könnten und auch sonst 
eine g,esunde Umwelt be·einträchNgt werden könne. 
In der \/iergangenheit habe die Erhaltung der Kultur
landschaft und überhaupt der Landschaft ohne Zwei
fel der Landwirl!schaft oble·gen. Der vorHegende Ge
setzentwurf solle nicht nur dj:e bisherigen gesetzli
chen Bestimmungen ers,etzen und nicht nur das eine 
oder andere. verhindern, was sich negativ auswirke, 
sondern auch die Grundlagen dafür schaffen, um in 
Zukunft aktiv das Gefüge des Naturhaushalts in Ord
nung zu halten und g.estalten zu können. Dabei sollte 
dem Bund nur eine Rahmenkompetenz zuge,standen 
werden, weil die Natur und die Landschaft in der 
Bundesrepublik so vielgestaltig seien, daß die regio
nalen Notwendigke,iten und Verschiedenheiten nur in 
Länderkompetenz zur Zufriedenheit der Bevölkerung 
und auch mit der notwendigen Wirksamke·i:t gestaltet 
werden könnten. Derzeit stünden etwa 90 Prozent der 
Fläche Bayerns noch .in der Bewirtschaftung durch 
die Landwirtschaft. Auch .in Zukunft some das Land 
nach möglichst ökonomischen Grundsätzen bewirt
schaftet werden, weil di·e Landwirtschaft das ohne 
Zweifel am billigsten mache und di,e Kulturlandschaft 
so am besten erhalten werden könne. Sogenannte 
Landschaftsgärtner dürften nur eine Notlösung sein, 
die aillerdings in den Seengebieten im Voralpenland, 
aber auch etwa im Bayerischen Wald ·in Zukunft im
mer mehr notwendig werden, was nicht nur vom 
Preis-Kosten-Gefüge, sondern auch von anderen Din
gen abhäng·e, di1e man nun einmal nicht verhindern 
könne. 

De·r M i1 t b e r i c h t e r s t a t t e r, Herr KoHege Ste
chel<e, führte unter 'anderem aus, daß diie SPD in die
sem Gesetz noch das Klag,erecht der Vierbände unter
bringen wolle. me Diskussion darüber wurde dann 
allerdings nicht im Landwirtschaftsausschuß geführt, 
weil die SPD erklärte, es wäre zweckmäßig, diese 
Dinge im Ausschuß für Verfassung's-, Rechts- und 
Kommunalfragen zu klären. 

De·r zweite Punkt, den KoHege Stechele 1in der Haupt
sache anführte, betrifft dle Sozialpflichtigkeit des 
Eigentums. In g.ewissen Passagen entspreche der Re
gierungsentwurf diesem Grundsatz, trotzdem müsse 
Artikel 163 der Bayerischen Verfassung, ,in dem da
von die Rede sei, daß der Erwerb landwi·rtschaftlichen 
Bodens rnicht ledi'glich der Kapitalanlag,e dienen darf, 
in diesem Gesetz Eingang finden und zu mehr Leben 
erweckt werden. Das käme auch der Landwirtschaft 
zugute. Zunehmend könne man beobachten, daß 
N,i·chtlandwirte große Flächen landwirtschaftl.ichen Be
sitzes aufäaufen und dann nicht mehr bewi:rtschaften. 
SchHeßlich - so der Herr Kollege Stechele weiter -
habe er noch nicht ganz die Hoffnung aufgegeben, 
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di·e CSU von der Pflegepfllcht Z!U überzeugen. Wenn 
man es nur bei der Duldungspflicht belassen würde, 
müsse mran SchwierigkeirJ:en befürchten, erstens daß 
ni1cht genügend öffentli'che Mittel zur Verfügung ste
hen und zweitens, •sollten genügend Mittel vorhanden 
sein, der LandwM zum stiaatlichen Landschaftsgärt
ner werde. Das wolle di1e CSU selber nicht. Es kom
me hinzu, daß di;e Pflegepfücht nicht in erster Lini·e 
Landwirte treffe, das heißt noch bewirtschaftende 
Landwfrte s·eien ohnedies nicht betroffen, und für 
nicht mehr bewirtschaftende Landwirte liege bereits 
e•in Gesetzentwurf von Senator Menth vor, der dar
auf abzi;e·le, zu entsprechenden Gemeinschaften zu 
kommen, durch die solches Land gemeinsam bewirt
schaftet werden solle. 

Kollege Stechel·e führte aius, di·e SPD anerkenne die 
\/ierzahnung der Landesplanung mit dem Gesetzent
wurf. Hoffentliich bekomme die Landesplanung im 
Hahmen der Hegionalplanung auch die notwendi·ge 
VerbindlichkeH. me Naturschutzbehörde solle in Ar
tikel· 37 beauftragt werden, di1e Landschaftsplanung 
in den Aufgiabenbereich einzubeziehen. 

Staatsminist·er St r e i b 1 legte besonderen Wert auf 
di.e Feststellung, daß Bayern weitg·ehend von einer 
iinta:kten Natur l·ebe. Aufgabe des Gesetz.es sei es, 
n;i·cht LandwirtschaftspoM'Hk zu treiben, sondern die 
Natur zu schützen, Schäden auszugleichen und die 
Landschaft dort, wo es notwendi·g und unerläßlich ist, 
giestalteri:sch zu beeinflussen. Der Gesetzentwurf ge
he davon aus, daß di1e Kulturlandschaft durch die 
Landwirtschaft entstanden und erhalten worden sei 
und wei111er erhalten werden solle, wo immer es nur 
mögUch sei. 

Mei'ne Damen und Herren, ich darf darauf aufmerk
sam machen, daß der Herr Kollege Huber die Dis
kussion ·im Wi.rtschattsausschuß sehr eingiehend dar
gelegt hat. Im wesentlichen erstreckte sich die Ois
kussion ·im Ausschuß für Ernährung und Landwirt
chaft auf diieselben Punkte. Die Änderungen in den 
Beratungen des Ausschusses für Ernährung und 
Landwi•rtschatt liegen Ihnen, wi•e ber.eits ge·sagt, auf 
Drucksache 4195 vor. Es gab bei einzelnen Artikeln 
Einstimmigkeit, zu manchen Artikeln •allerdings auch 
Gegenstimmen, zum Teil Gegenstimmen der gesam
ten SPD-Fraktion, es gab bei den meisten Artikeln 
auch Stimmenithaltungen. Aber wi1e Q'esagt, in der 
Schlußabstimmung wurde dem Entwurf mit 11 Stim
men aus den Reihen der CSU 1einschl1ießlich der Stim
me des FDP-Vertreters bei 4 Stimmenthaltungen der 
SPD ohne Gegenstimmen zugestimmt. 

Ich darf füe bitten, dem Gesetzentwurf ebenfalls zu
zustimmen. 

Präsident Hanauer: Nächste Berichterstattung über 
die Verhandlungen des Ausschusses für den Staats
haushalt und Finanzfragen Herr Koll1ege Albert Meyer! 

Meyer Albert (CSU), Be r ich t·e r statte r: Herr 
Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren
Der Ausschuß für den Staatshaushalt und Finanzfra-

gen befaßi!!e sich in seine•r 71. Sitzung am 16. Mai 1973 
mi't dem Entwurf eines Gesetzes über den Schutz der 
Natur, di1e Pflege der Landschaft und die Erholung in 
der freien Natur, ausgedruckt auf Drucksache 3007, 
und entsprechenden Anträgen der Abgeordneten Ga
bert, Schöfb.erger, Dr. Kaub und Frakition und Han
auer, Peter Schnell und anderen. Grundlage der Be
ratungen war der Beri·cht des Ausschusses für Wirt
schaft und Verkehr vom 1. März 1973, ausg;edruckt 
auf Drucksache 3908 unter jeweiliger Berücksichti
gung der Beschlüsse des Ausschusses für Ernährung 
und Landwiirtschaft vom 12. April 1973, ausgedruckt -
auf Drucksache 4195. Mitberichterstatter war Kollege 
Weber, Be·nichter•statter ich. 

Als B e r i c h t e r s t a t t e r wi·es i1ch darauf hin, daß 
der vorliegende Gesetzentwurf weit über die Bedeu
tung und di.e Aufgaben des bi·sherigen Reichsnatur
schutzgesetzes von 1935, die Naturschutzverordnung 
von 1936 und das Bayerische Naturschutzergänzungs:: 
g.esetz von 1962 hinausgehe. Der technische und so
zi•ale Fort·schritt und die Besiedelung erforderten 
mehr und mehr die aktive Pflege und Gestaltung der 
Landschaft, den Ausgleich von Schäden und die Si
cherung des Naturhaushalts. Gleichzeiti1g solle mit 
dem Gesetz das in der Verfassung verbriefte Recht 
des Bürgers auf Naturgenuß und freien Zugang zur 
Natur gesichert werden. 

Ang1esi'chts der Bedeutung des Gesetzentwurfs könn
ten die Kosten als nicht besonders groß bezei·chnet 
werden. Als Bestimmungen mit Kostenfolgen kämen 
in Frage die Vorschriften über di·e Enteignung bzw. 
Enteignungsentschädi·gung, die Fragen des Vorkaufs
rechtes, die Nutzungseinschränkungen, die Einrich
tung von Behörden sowie die Einrichtung einer 
Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege. 
Auch für die Beiräte, selbst wenn sie ehrenamt
li'ch tätig würden, seien g1ewisse Aufwendungen erfor
derlich, desgleichen für Naturschutzwacht 1und die Be
frei;ung von der Grunderwerbsteuer, die vorg·esehen 
sei, wenn ei1ner der Kaufverpfüchteten ein solches 
Grundstück nach Maßgabe des Gesetzes erwerben 
müsse. Angesichts der Kosten, die ·im Vollzug des 
Gesetzes auch den kommunalen Gebietskörperschaf
ten entstünden, schlug ich vor, di·e Frage zu prüfen, 
inw1i1ewei'l: durch eine spätere gesetznche Regelung 
die vorg•es·ehenen Geldbußen ganz oder tei.lweise mit 
entsprechender Zweckbindung den Landkreisen über
las·sen werden könniten. 

Der Mitberi'ch1'erstatter, Kolleg.e W e b e r, stellte 
ebenfalls heraus, daß dem Gesetz e·ine übergroße Be
deutung zukomme, weil es di•e künftig.e Entwicklung 
unseres Lebensraums regle. Die bisherig.e Diskus
sion in den Ausschüssen sei bereil:s mit groß•er Sorg
falt und Verantwortung geführt und es seien auch 
v.iiel·e Gedanken sowohl der SPD- wi•e ·auch der FDP
Frakt.io111 übernommen worden. 

An den Beratungen beteiligten si•ch neben Staatsse
kretär D i c k vom S1aatsministerium für Landesent
wicklung und Umweltfragen und weiteren Regi.erungs
vertretern die Kollegen Dr. F 1i s c h e r, Dr. G u h r, 
vo n F e u ·r y, K a p s und H a r t m a n n. 
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In der Einzelberatung stimmte der Ausschuß mit Aus
nahme der Bestimmung des Artikels 54 den Beschlüs
sen des Wiir1tschaftsausschusses bzw. den ergänzen
den Beschlüssen des Landwirtschaftsausschusses 
einstimmi,g zu. Hinsichtlllch des Arti'kels 54 habe i,ch 
als Berichterstatter beantragt, die Regierungsvorlage 
wiederherzustellen und für die Ersatzlandbeschaf
fung keine Grunderwerbsteuerbefreiung zu gewäh
ren. Eine solche Be·sti'mmung bedeute einen erheb
lichen Ausf1all für die kommunalen Gebietskörper
schaften; sie widerspreche auch den Grundsätzen des 
Grundle·rwerbsteuergesetzes und den entsprechenden 
Regelungen .in anderen Entei'gnungsverfahren. Im 
übrigen ,sei. die Grunderwerbsteuer BeSltandteil der 
Wi1ederbeschaffungskosten und somit Gegenstand 
der Entschädigung. Der Mit b ,er ich t erstatte r 
sowie di1e. Kolliegen Dr. G u h r •und H a r t m a n n wi
dersprachen diiesem Antrag. Danach beschloß der 
Ausschuß gegen die S1immen von SPD und FDP, in 
Arfü~el 54 'der F1assung des Wirtschaftsausschusses 
nach dem Wort „Grunderwerbsteuer" einzufügen „auf 
Antrag" und den Satz 2 ersatzlos zu streichen. 

In der Schlußabstimmung wurde der Gesetz
entwurf milf: Ausnahme des Artilkels 54 unverändert in 
der Fassung des Wi,rtschaHs- bzw. Landwirtschafts
ausschusses bei Stimmenthaltung der SPD zur An
nahme empfohlen. 

Ich bitte das Hohe Haus, den Beschlüssen, wi,e sie auf 
Drucksache 4662 niedergelegt sind, zuzustimmen. 

Präsident Hanauer: Danke. - Zur letzten Ber·ichter
stattung über die Beratungen des Ausschusses für 
V:erfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen bitte ich 
Herrn Kollregen Direthei! 

Diethei (CSU), Be r i c h t e r s t a t1 e r: Herr Präsi
dent, mein1e Damen und Herren! In v.i·er Sitzungen hat 
sich der Ausschuß für Ve·rfassungs-, RecMs- und 
Kommunalfnagen mit diesem umfangrei.chen Gesetz 
befaßt und dabei eine so große Zahl von Änderungen 
eingebracht, daß ich 1in di.esem Zusammenhang nur 
auf die Drucksache 4662 verweisen kann. 

Mi.föerichters1!atter war Kollege Mos,er. Ich möchte Si'e 
bitten, dem Gesetzentwurf in der Fassung des Rechts
und V:erfassungsausschusses zuzustimmen. me SPD 
hat sich der Stimme enthalten; ansonsten wurde der 
Entwurf mit der Mehrheit des Ausschusses angenom
men. Ich bitte, ihm bei·zutreten. 

(Beifall) 

Präsident Hanauer: Herr Kollege Kaub, allies in allem 
genommen - divildi'er:t durch 4 - war es bei der Be
deutung des Gesetzes, dem Umfang der Materi1e und 
der Fülle der Anträge doch noch ganz gut. 

Damit ist di:e Be~ichtersta1ttung beendet. 

(Abg. Dr. Seidl: Zur Geschäftsordnung!) 

- Das Wort hat Herr KoHege Dr. Seidl. 

Dr. Seidl (CS'U): Herr Präsident, meine sehr \'erehr
ten Damen, meine Herren! Zu di1esem Entwurf eines 
Bayerischen Landesnaturschutzgese1zes ist heute 
eine g1anz1e Reiihe von Abänderungsanträgen verteilt 
worden, g·estellt von der Fraktion der SPD, aber auch 
von de·r Fliaktion der FDP. Die Fraktion der CSU hat
te noch keine Gelegenheit, über di1ese Abänderung's
anträge :ziu beraten. 

Ich stelle dtahe:r den Antrag, die Sitzung kurz zu un
terbrechen, viell•e.rcht um 10 bis 15 Minuten. 

Präsident Hanauer: Diesem Antrag wird wohl staU
giegeben werden müssen. Ich habe selbst auch gera
de e1rst einmal - darum war mi·r di,e Länge der Be
richterstattung nrcht so unrecht - die Füllte von An
trägen eintragen und verdauen müssen. 

Herr Kolliege Dr. Seidl, jetzt ist es 16.02 Uhr: Ich wür
de sagen, bi,s 16.20 Uhr. me Sitzung wird bis 16.20 
Uhr unterbrochen; Fraktiionssitzung der CSU-Frak
Hon. 

(Unlf:e·rbrechung der Sitzung: 16 Uhr 02 Minuten) 

Wi1ederaufnahme der Silf:zung: 16 Uhr 48 Minuten. 

Präsident Hanauer: Meine Damen und Herren! Die 
Sitzung wi,rd wi'eder aufgenommen, di•e A u s s p r a
c h e wi1rd eröffnet. Das Wort hat der Herr Staatsmi
nister für L!andesentwicklung und Umweltfragen. 

Staatsminister Streibl: Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Die ·intensiven Beratungen, die di•e,ses 
Gesetz ·in den Ausschüssen ·erfahren, diie Beachtung, 
di1e es in der Öffentlichkeit gefunden hat, und nicht 
zul.etzt di1e Anträge, di:e dazu bis zur l'etzten Stunde 
in diesem Hause noch vorgebliacht werden, zeigen, 
daß di·e Firag1e des Natur- und Lan'dschaftsschutzes 
vom Parl1ament mit der gebührenden Aufmerksamkeit 
behandelt und beachtet wird. 

Meine Damen und Herren, wenn auch \ni1elfach der 
Eindruck entstehen mag, daß sich das Gebi·et des 
Umweltschutzies vorwi,egend auf den sogenannten 
technischen Umweltschutz, wie z. B. die Wasser- und 
Luftreinhal'l!ung, den Lärmschutz und den Strahlen
schutz bezi•eht, so i'Slt doch mit aller Deutlichke·it zu 
betonen, daß der Schutz der g,esamten Umwelt un
vollständig bl•eiben müßte, würde er sich nicht in er
ster Linie mit einem umfassenden Schutz der natür
lichen Lebensgrundlagen befassen. So muß dieses 
neue Naturschutzgesetz als ein wesentliches Kern
stück aller Maßnahmen auf dem Gebiet des Umwelt
schutzes betrachtet werden. 

Di.e Entwicklung in den 1.e1tzten Jahren hat uns allen 
eindr.inglich vor Augen geführt, welch vi'elfäJ.tigen Be
lastungen Natur und Landschaft ausgesetzt sind, Be
lastungen, dile durch, die wachsenden Nutzungs·an
sprüche noch ständig zunehmen. 

Giernde aber weM w.ir wissen, daß di:e natürliche Land
scha1it eben ni·cht 'beli'ebig vermehrt oder verändert 
werden k,ann, lst der Gesetzg1e'ber aufgerufen, die 
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Entwickl'Ung durch eine zeitgerechte Regelung in ge
ordnete und vertretbare Bahnen zu lenken. Es muß 
unser Ziel sein, die natürliche Umwelt, von der 
wir gerade in Bayern noch ein so großes Stück 
gut ·erhal1ten haben, di,e noch dazu von besonderer 
landschattlicher Vielfalt und Schönheit &st wie in kaum 
einem anderen Bundesl·and, als Lebensraum für den 
Menschen, aber 1auch für Pflianzen und Tier.e zu er
halten, zu entwic~eln und, wo nötig, wi1ederherzustel
len. Zur Erreichung di·eses Zi,eles i'St di1e Verabschie
dung dieses Gesetzes ein Markstein. Mit den 
bi'Sherigen Rechtsgrundlagen auf dem Gebi.et des 
Naturschut21es konnte ein umfassender Schutz der 
Natur als Ganzes nii1cht mehr ·erreicht werden. Natur
schutz ~ann ni'cht mehr nur konserv.i·erend und erhal
tend verstanden werden, sondern Naturschutz muß 
auch planend und g.estaltend eingreifen können. 

Die whlreichen Initiativen im Parlament, von Verbän
den oder ·auch von Privaten beweisen, daß di1eses 
Gesetz eine breite Basis in unserer Bevölkerung 
hat und daß die Allgemeinheit sich bewußt 
ist, daß der Naturschutz in unserer Zeit die Auf
gabe hat, das g.esamte ökologi1sche Gefüge zu schüt
zen und zu erhalten. Der vorliiegende Gesetzentwurf 
wHI diesen Erkenntnissen Rechnung tragen. 

Der Gesetzentwurf macht auch deuUich, daß nur 
Landesgesetze in der Lage sind, die verschie
denen Kulturlandschaften des Bundesgebi1ets .in ihrer 
Vi·elfalt und unterschiedlichen Struktur so zu erhalten 
und zu entwi·c~eln, daß si'e den landschaftlichen 
6igenarten gerecht werden. Auch und g.erade die 
Ta·ts•ach·e, daß ·ein moderner Naturschutz nicht auf 
eigene fachliche· Planungen vernichten ~ann und so
mi1t auf ·eine lntegrierung in di1e Gesamtplanung an
gewiesen ist, spri1cht ganz klar für di·e Zuständigkeit 
der Länder. Wi1e di;e Landschaftsplanung und die 
L!andschaft.sra:hmenplanung vom Bundesgiesetzg.eber 
e·ing.esetzt werden sollten, ohne daß er auf dieses 
Gebiet, das der Gesetzgebung der Länder unter
steht, Einfluß nähme, i·s·t mir unklar. 

Meine Damen und Herren! Ich darf hiier noch einmal 
darauf hinweisen, daß nach unserer Meinung die ge
meinsamen Reg1elungen, die sicher in weiten Berei
chen notwendig sind, in einem Rahmengesetz 
durchaus getroffen werden können; dazu kämen noch 
mögliche und notwendige Änderungen in anderen 
Bere.ichen der Bundesgesetzgebung. Ich meine aller
dings, die Dringlichkeit der Materie läßt es nicht zu, 
darauf zu warten. Das Parlament hat si1ch ja auch ge
meinsam dazu entschieden, dieses Gesetz zu beraten 
und zu verabschieden. 

Nach den intensiven Beratungen, di·e dies·es Gesetz 
erfahren hat, kann ich auf ein21elne Darstellungen ver
zichten und brauche nur einige Grundsä~e, di1e den 
neuen Weg auf dlesem Gsbi·et herausstellen, vorzu
tragen. Ich meine, der Ausg·angspunkt des G·esetzent
wurfes ist, daß sich sein Geltungsbereich auf Natur 
und Landschaft als Ganzes, einschließlich der Grün
ordnung innerhalb der Sledlungsbereiche erstreckt. 

Diese Erwei1terung ist Voraussetzung datür, daß die 
Nutzungsfähigkeit der Natur und das Wirkungsgefüge 
eines J,eistung·sfähigen Naturhaushalts sowi1e die Vi·el
falt und Eigenart der Natur erhalten, entwickelt und 
notfalls wi,ederherg1estellt werden können. 

Meine Damen und Herren! Ein wichti1g1er Grundsatz 
ist die Verbindung mit dem Instrumentarium der 
Planung. Wir haben es auf allen Ebenen der 
Umweltgesetzgebung im Bund und im Land durch
setzen können, daß di·eses Instrumentarium nun im
mer stärker zum Tragen kommt. Auch hi1er gilt der 
Grundsat·z, daß es besser ist, Schäden zu vermei1den, 
als si·e im Nachhinein zu sani1eren und erst nachträg
lich wieder in Ordnung bringen zu müssen. 

Der Gesetzentwurf verzichtet bewußt darauf, eine ge
sonderte natmschutz-rechtsverbindlkhe Planungsart 
einzuführen, er bindet vielmehr auch di·ese Fachpla
nung in das geltende Planungsrecht ein. Der Entwurf 
geht aus von der allgemeinen Verpflichtung, daß alle 
die Landschaft pfleglich zu behandeln und verur
sachte Landschaftsschäden auszugleichen haben. 
Zur Durchsetzung solcher landschaftspflegerischer 
Maßnahmen glauben wir nicht, mit einer Pfle
g1epflicht arbeiten zu sollen, wie das hier im Parla
ment des öfteren beantragt worden ist. Wir sind der 
Meinung, daß· das unserer Grundordnung besser 
entsprechende Instrument die Duldungspflicht ist. 
Die Ausführung von landschaftspflegerischen Maß
nahmen soll vorrangig der Landwirtschaft über
tragen werden. In diesem Zusammenhang muß auch 
di1e Überprüfung aller Maßnahmen in der freien Na
tur unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege gesehen werden. Ich glaube, 
auch hier war es richtig, von der Einführung eines 
neuen behördJi.chen Verfahrens abzusehen, um di.e 
Dinge nicht zu komplizieren. Aber ·es ist g·ewährlei
stet, daß di1e Naturschutzbehörden eingeschalt·et wer
den durch ein entsprechendes Anhörungsrecht. 

Erstmals in 1einem Naturschutzgesetz i'St ein Abschnitt 
über die Erholung in der freien Natur gesetzlich 
erfaßt. Meine Damen und Herren, es waren 
hier ganz natürlich Zielkonflikte vorhanden, zwi
schen Freizeit und Erholung auf der einen Seite, 
der landwirtschaftHchen Nutzung auf der anderen Sei
te und schl1i1eßlich auch dem Naturschutz. Diies·e Zi·el
konfliikte konn~en wir nicht einfach beseitigen oder 
unter den Tisch kehren; sondern wi·r mußten si'e an
gehen und in irgendeiner Weise entscheiden. Ich 
meine, daß hi1er eine Entscheidung gelungen ist, di·e 
di1e lnteres·sen möglichst ausgleichend behandelt. 

Meine Damen und Herren, das Zugangsrecht ist kon
kretiisfert und näher ausgestal1et. Es ist di'e Verpflich
tung des Freistaats und der Gebi,etskörperschaften 
aufgenommen, die Ausübung di~eses Rechts auf Na
turgenuß und Erholung zu gewährleisten, und die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen. Al'S Ergänzung 
zu diesen Vorschriften dient das Programm „Freizeit 
und ErhoJ:ung", das die erforderlichen Maßnahmen 
auch finarnzi 1ell ermöglicht. 
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Ein Wort zur Organisation. Ich glaube, es war 
wichti'g, daß, wenn di1e Belang,e des Naturschutzes in 
das allgemeine Verfahren an den Landratsämtern ein
gebaut we,rden, sich damiil: auch auf dieser Ebene 
hauptamtliche Fachkräfte mit di·esen Fragen befas
sen. Das bedeutet nicht, daß das ehrenamtliche Ele
ment in irgendeiner Weise ausgeschaltet wird. Wir 
sind uns des We,rtes der ehrenamtlichen Kräfte abso
lut bewußt, und haben gerade deshalb das Instrument 
der Naturschutzbeiräte geschaffen. 

Die neu zu errichtende Naturschutzwacht wird bereits 
so viel diskutiert, daß ich hier nicht im einzelnen dar
auf einzugehen brauche. 

Als fachliche Beratungstelle 1auf dem Gebiet des 
Naturschutzes wird zukünftig das Bayerische Lan
desamt für Umweltschutz tätig werden, das neben 
den Aufgaben des technischen Umweltschutzes 
nun als zweite Hauptsäule seiner Aufgaben die 
bisherige Arbeit der Bayerischen Landesstelle 
für Naturschutz· übernehmen, fortsetzen und in
tegrieren soll; ,es muß sich, Herr Dr. Kaub, di·e zweite 
ei,genständige Säule noch konsolidi1eren. - Wir muß
ten nämlich, ehe wir dies unternehmen konnten, das 
Gesetz haben. 

Während das Landesamt für Umweltschutz mehr die 
pl'laktische und fachbezogene Arbeit leisten soll, hat 
die im Gesetzentwurf des weiteren vorgesehene Aka
demi1e die Aufgabe, sich mehr mit den grundsätzli
chen Fragen des Naturschutzes und der Landschafts
pfleg,e zu befassen, entsprechende Grundsatzfor
schungen durchzuführen und deren Ergebn.i1ss·e der 
Öffentlichkeit mitzuteilen. 

Die gesetzHch vorgesehene Einschaltung von beste
henden Naturschutzorganisationen trägt der Tatsa
che Rechnung, daß mi,t diesen Vereinigungen sich im 
Lauf.e der Zeit eine gute Zusammenarbeit eingespielt 
hat und fortgesetzt werden soll. 

Mein:e Damen und Herren, dieses grundlegende Kon
:z;ept, das ich in wenigen Strichen skizziert habe, war 
an si:ch - und dafür darf ich Ihnen danken - im Par
lament i'm Grundsätzlichen nicht umstritten. Es gab in 
Einzelfragen abweichende Meinungen. Das kann nicht 
anders sein bei einem Gese1tz, das eine so wichtige 
Mater,ie reg·elt. Aber ich glaube, es ist in den lebhaf
ten Ausschußsirtzungen doch deutlich geworden, daß 
,es unser Bestreben war, die von den verschiedenen 
Bereichen her gegebenen unterschi1edlichen Zielvor
stellungen nach einer gewissenhaften Güterabwä
gung so aufeinander abzustimmen, daß man, wi,e ich 
meine, sagen kann: es sind die Belange des Natur
schutzes, es sind die Belang,e von Freizeit und Erho
lung, der Landwirtschaft und der Wirtschaft so abge
stimmt worden, wi,e es in der heutigen Zeirt vertretbar 
ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, 
daß Sie mit diesem Gesetz wirklich Weichen für die 
Zukunft stellen. Die Beratungen haben lange genug 
gedauert. füe waren hart im Kabinett, sie waren hart 
im Parlament. Ich darf Ihnen versichern, daß vom 

Vollzug, von der Exekutive her, alles g1etan wird, daß 
wir nach der Verabschi1edung des Gesetzes mögMchst 
schnell die entsprechenden Vollzugsvorschriften 
bekommen, so daß mit diesem neuen Instru
ment, das Sie heute hier schaffen, dann schnell 
gearbeiitet werden kann. Ich glaube, daß mit diesem 
Gesetz ·ein Meilenstein g,esetzt wilrd, e.in: Meilenstein 
,auf dem Wege zum Ziel, dem Menschen unserer Zeit 
eiine lebens- und liebenswerte Heimat zu erhalten, 
zu g1estalten und zu entwickeln. 

(Beifall bei der CSU) 

Präsident Hanauer: Herr Abgeordneter Dr. Guhr! 

Dr. Guhr (FDP): Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, 
und Kollegen, meine Damen und Herren! Für die 
FDP-Fraktion darf ich folgendes ausführen. 

Dem Landtag Hegt hier ein Gesetzentwurf vor, an dem 
aHe Parteien in den Ausschüssen bemerkenswert mit
g1ewirkt ha:ben, nachdem vom Ministel'lium für Landes
entwicklung und Umweltfragen ein Entwurf vorgelegt 
wurde, desgleichen von der SPD- und der CSU-Frak
tion. Wk begrüßen di,e Initiative Bayerns, möchten 
jedoch auch erklären, daß wir be.i einem so umfas
senden und wichtigen Anliegen wi1e dem Naturschutz, 
der die ganze Bevölkerung betrifft, die Rahmenkom
petenz des Bundes für unerläßlich halten. 

(Beifall bei der FDP) 

Gegenüber den bisherigen Naturschutzg1esetzesfas
sungen bzw. Vorschriften, wie sie in Artikel 58 darge
l1egt sind, enthält der vorliegende Entwurf wichUge Er
gänzungen, di1e schon in der Bezeichnung „Gesetz 
über den Schutz der Natur, die Pflege· der Landschaft 
und di·e Erholung in der freien Natur" zum Ausdruck 
kommen. Während in der Vergangenheit - wie der 
Herr Mini1ster schon ausgeführt hat - das Ziel des 
Naturschutzes .in der Behütung der Natur und in der 
Abschirmung vor mögliichen Schäden durch den Men
schen gesehen wurde, weist dieser Gesetzentwurf be
reits im ersten Artikel auf die gewünschte Symbiose 
von Na:tur und Landschaft mit dem Menschen hin, die 
es zu schützen, zu pflegen und zu gestalten gilt, weil 
sie Umwelt- und Erholungsbereich für ihn sein sollen. 
Ich darf den wesentlichen Inhalt der Abschnitte kurz 
darlegen. 

Dile vom Ausschuß für Ernährung und Landwirtschaft 
beschlossene voranzustellende Prämi1sse in Artikel 2 
„Naturschutz ist verpflichtende Aufgabe für Staat und 
Gesellschaft sowie für jeden einzelnen Bürger", be
sagt, daß es hier kein Gegeneinander geben sollte. 
Der Aufzeigung der Ziele und Verpflichtungen in Ab
schnitt 1 des Gesetzentwurfs folgen in Abschnitt II 
konkrete Weisungen zur Einflußnahme auf Land
schaftsplanung und Landschaftspflege. Die Land
schaftsplanung soll über ein Landschaftsrahmenpro
gramm di1e Erhaltung und Gestaltung der Landschaft 
generell gewährleisten. Artikel 4 und 5 befassen sich 
mit der Realisierung der Landschaftspflege bis zur 
Duldungspflicht von Pflegemaßnahmen in Sonderfäl
len. Der Artikel 6 sieht eine behördliche Einflußnah-
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me vor, di1e über GestaUungen und Auflagen Maß
nahmen verhindern soll, die den Naturhaushalt, das 
Landschaftsbild, den Naturgenuß und den Zugang zur 
freien Natur beeinträchtigen. 

Der Abschnitt III befaßt sich mit den Landschaftsräu
men, Gebiieten und Naturdenkmälern, die eines be
sonderen Schutzes bedürfen, ihrer Kennzei·chnung, 
ihren Eigenheiten und Geltung,sbereichen. 

In Abschnitt IV werden im wesenfüchen die Schutzbe
stimmungen für Pflanzen und Tiere in der Natur aus 
den bishe11i1gen Naturschutzg.esetzen und Verordnun
gen übernommen, die seit lang,em allgemein g1eläufig 
sind. 

Nun, eine erhebli'che Bedeutung kommt dem Gesetz
entwurf durch den Abschni1t V zu, der mit „Erholung 
in der freien Natur" überschriieben wird und in sei
nem Anfangsartikel das Recht auf Naturgenuß und 
Erholung darlegt. Es lehnt sich im wesentlichen an 
den Artikel 141 der Bayerischen Ve1rfassung an. Dar
über hinaus jedoch wird das in der Verfassung ge
währte Bet•retungsrecht der freien Natur 1in dem nun 
vorMegenden Gesetzentwurf in Artikel 22 durch die 
Einbeziehung landwirtschafüicher Nutzflächen in die 
FlächenbetretungsbE!lfugni1s w e i t g e h e n d ausge
weittet Das bedeutet, daß nun eine Gesamtfläche von 
55 Prozent di1esem Betretungsrecht zusätzlich unter
liegt, und damit werden neben Privat- un:d Eigentums
rechten mehr oder weniger empfindlich die berufli
chen Belang,e der Landwirtschaft berührt. Die l·etzte
ren sollten, wi1e dargelegt wird, nicht ignori1e1rt wer
den. Der Artikel 23 behandelt das Benutzungsrecht 
von Privatwegen zum Wandern und Radfahren, das 
von uns besonders begrüßt wird und auch problem
los erscheint, weil es vi·elerorts ,in den mei,sten Fällen 
bereits G1ewohnheitsrecht gieworden ·ist. 

Dagegen verstärkt der Artikel 24, der dem Betre
tungsrecht landwiirtschaftlicher Nutzflächen die wei
tere Befugni1s zu sportliicher Betätiigung einräumt, die 
Notwendigkeit einer klaren Gesetzesformulierung, die 
eine optimale Erreichung der gesetzlichen Ziele auf 
der einen Seite ermöglicht, ohne auf der anderen 
Seite Konfliktsituationen hervorzurufen, die den 
gleichzeitig zu gewährleistenden Naturschutz in Frage 
stellen könnten. 

Dazu muß man sich verg·egenwärtigen, daß cirka 90 
Prozent der Gesamfüodenfläche in Bayern aus Kul
turlandschaft bestehen, die von Menschenhand er
stellt, gepflegt und immer wieder erneuert werden 
muß. 

Es erscheint daher ber,echtigt, wenn di·e FDP-Frak
tion, dieser Tatsache Rechnung tragend, die Einfü
gung folgender Formulierung in Artikel 1 der Geset
zesvorlage beantragt hat: 

Der land- und forstw.i.rtschaftlichen Bodennutzung 
kommt als natürlicher· landschaftsgestaltender 
Kraft besondere Bedeutung zu. 

Dieser Te~t fügt sich sinnvoll in di.e sonstige Geset
Z!esaussag,e des Artikels 1 ein. 

Gleich wichtig zu nehmen ist auch di1e Fe,ststellung 
des Herrn Kollegen Feury, daß der Boden Werkzeug 
und Produkti'onsstätte der Landwktschaft i1st. Mit ihm 
stellt sie die Grundnahrungsmittel für die Bevölke
rung her und Jiiefert Grundstoffe für Industrie und 
Gewe1rbe. Es dürfte bekannt sein, daß der Boden da
zu 1e1iner umfangreichen Bearbeitung bedarf. 

Der aufschlußrei1chen Broschüre des Staatsminister.i~ 
ums für Landesentwicklung und Umweltfragen kön
nen wir di1e interessante Feststellung entnehmen, daß 
di·e1se umfangreiche Aufgiabe und Arbeit nur noch von 
13 Prozent der berufstätigen Bevölkerung bewälNgt 
wird, gegenüber 60 Prozent vor 90 Jahren, und 1990 
wird nur n:och e.jn Prozentsatz von 6 von Hundert für 
di:e Landwirtschaft erwartet, wogegen 1939 noch 37 
Prozent der BerufstäHgen in der Landwirtschaft tätig 
waren. Selbstverständlich w,ird diese ArbeH heute 
durch die Technik erleichtert, aber si1e ·erforde·rt noch 
Idealismus und den Verzicht auf manch.erl1ei materiel
le Vortei·le gegenüber anderen Berufen, gl·eich ob für 
Unternehmer oder Arbeitnehmer und deren Familien. 
Diese Menschen, meine Damen und Herren, g1ilt es 
durch eine sach- und fachkundige Gesetzg,ebung für 
die Ziele des Gesetzes als Partne.r zu g.ewinnen, in
dem man eine Gefährdung und BeeinträcMigung ih
rer Arbeit ausschließt. 

me FDP-Fraktion hat deshalb di-e Beschränkung des 
Flächenbetretungsrechts bei landwirtschaftlichen 
Nutzflächen· auf das Wegenutzungsrecht dort 
beantragt, wo intensive Bodennutzung vorliegt 
und das Betreten der Kulturflächen oder die sportli
che Betätigung Z!U jeder Zeit des Jahr·es Z!U Schäden 
führen würden, nämlich bei gärtnerische1r Bodennut
zung und bei landwirtschaftlichen Sonderkulturen. 
me gärtnerischen Kulturen werden äußerst Viielseitig 
auf Beeten in dichter Kulturfolge, jedoch völlig unter
schiedlii1cher Kulturdauer und verschi·edenem Kultur
beginn in unmittelbarer Nähe vorgenommen, darüber 
hinaus meistens in Gemeinschaft mit ganzen Glasflä
chen. Sonderkulturen wie Baumschulen, Buschobst
und Beerenobstplantagen, Weinbauquartiere, Spargel
und Hopfenkulturen sind mehrjähri1g, bedürfen ganz
jähriger Bearbeitung und sind auch außerhalb der 
Vegetationsperiode besonders empfindlich. Beide Bo
dennutzungsarten müssen deshalb ganzjährig vom 
Flächenbetretungsrecht ausgenommen werden, weil 
auch die Nutzzeit ganzjährig ist. 

Der Wirtschaftsausschuß ist di1esen Argumenten in 
den Artikeln: 25 und 29 nachg·ekommen. Die Formu
Herung des Rechtsausschusses tr:ifft keine Entschei
dung zwischen ganzjähriger Einschränkung und der 
auf Dauer der Nutzze-it. Unsere heute vorliiegende 
Formuli:erung macht 1den Unterschied besonders deut
lich, für die wir schon jetzt um Zustimmung bitten: 

Eine Nichtberücksichtigung der g1anzjährigen Ein
sch1ränkung des Flächenbetretungsrechts auf das We
gebenutzungsrecht bei gärtnerischen Nutzflächen 
und Sonderkulturen würde zweifellos zu unnötigen 
Einzäunungen und Sperren führen und damit 
auch die Wegebenutzer ausschließen, die ge
rade in der Betrachtung dieser Kulturen einen Na
turgenuß empfinden und es begrüßen, daß diese Kul
turen, aufgrund der Verknappung des Bodens in den 
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Gemeinden, in der freien Natur Immer mehr zu finden 
sind. Es i1st unerläßlich, daß bereits in Artikel 22 der 
Hinweis auf Artikel 25 bleibt, der auch für di·e übrigen 
l1andwirtschaftlichen Flächen das Betretungsrecht auf 
Dauer der Nutzzeit auf das Wegebenutzungsrecht be
schrän:kt, und drile Bezeichnung „genutzte" in Artikel 
22 wegfällt, weil sie irritiert, indem sie mit der Nutz
zeit identisch erscheinrt. Wir halten die vom Wirt
schaftsausschuß vorg.esehene Erklärung der Nutzzeit 
und auch den von uns beantragten Zusatz für sehr 
nützl1i·ch: „rne Öffentlichkeit ist durch geeignete lnfor
martironen mit den Wachstumsbedingungen und Erfor
dernissen der Kulturf,and'schaft vert:raut zu machen", 
wobei .es unerheblich ist, ob er dem Artikel 2 oder 
dem Artikel 25 ang·efügt wird. 

Es mag sein, meine sehr verehrten Damen und Her
ren, daß die genannten Einschränkungen für 
ausgesprochen ländliche Gegenden nicht nötig 
sind, wei.I dort auch di·e nicht in der Landwirtsch1aft 
täfiige Bevölkerung eine genügende Bezi1ehung zur 
Natur hat, dri1e die schadlose Anwendung der im Ge
setz ·eing·eräumten Rechte gewährleistet. Der Stadt
bevölkerung drag.egen, für die der GesetZ!esabschnitt 
besonders g1ewidmet sein soll, fehlt in größerem Um
fang der Kontakt zur Landwirtschaft und das Wissen 
um diie einfachen Erfordernisse der Kulturlandschaft. 
DJ.e Ze:itgenossen, di,e in der freien Natur eine gün
stige Ablag1erungsstät:te für Wohlstandsmüll sehen, 
wi·e man an Autobahnraststätten und stadtnahen 
Wäldern leiider immer wieder beobachten kann, sol
len in unsere Betrachtung gar nicht einbezogen wer
den. Es geht f.edigliich darum, unbeabsichtigte Schä
den durch Erholungsuchende zu vermeiden, die auf 
Fachkenntnisse des Gesetzgebers vertrauen. 

Zu Artikel 24, sportliche Betätigung in der freien 
Natur, darf ich meine Ausführungen aus dem 
Wirtschaftsausschuß wiederholen, daß die FDP
Frakti.on erwartet, daß neben sonstigen begrüßens
werten Einri:chtungen breit gestreut, möglichst in der 
Nähe jieder Gemeinde, TummelplätZ!e und Spielflä
chen auf g·eeignetem Gelände für di·e Jugend ausge
wiesen we11den, auf denen ganzjährig und problemlos 
der aufgezeigiten sportlichen Betätigung nachgegan
gen werden kann. Für die Zustimmung der von uns 
beantragten Aufnahme der Verpflichtung zur Erstel
lung von Spi1elflächen in Artikel 33 sind wir deshalb 
dankbar. Si1e sind die billigsten und zumindest für die 
Jugend begehrtesten Naherholungsziele. Wer Bres
lau kennt, weiß, daß dort am Stadtnand schon seit der 
Jahrhundertwende eine Kette solcher Spielflächen be
reitgestanden haben und jede Müllhalde so angelegt 
und bepflanzt wurde, daß sie im Sommer ein Spa
ziergangsziel war und bei Schneefall dem Winter
sport dienen konnte. 

Desgleichen sollten di·e örtlichen Naturschutzbehör
den 1im Einvernehmen mit ·den jeweiligen Grund
stückseigentümern der Bevölkerung jeweils Hinweise 
auf geeignete Flächen zum Wintersport geben, weil 
dieser gegebenenfalls bei Wintersaaten auch wäh
rend der generellen Nutzzeit ohne Schäden statt
finden kann. 

Zu Artikel 28 des ang.ezogenen Abschnittes V konn
ten wir weiterhin Zustimmung zu unserem Ände
rung,svorschlag finden, daß Blüten, Zwei1ge oder Blät
ter von wildwachsenden Pflanzen in Handstrauß
menge entnommen werden dürfen, aber nicht die 
Pflanzen s·elbst, we.il andernf·alls ein Nachwachsen 
der Flora g·efährdet .ist und der Artikel 15, in dem die
ses Verbot schon ausgesprochen ist, ad absurdum 
gefühflt würde. 

Allerdings bitte iich den Herrn Präsidenten zu vermer
ken, daß sich in diesem Artikel 28 ein redaktioneller 
Fehler eingeschlichen hat. Es muß „ Blätter oder Zwei
ge" und nicht „Blättern oder Zweigen" heißen. 

Zu Artikel 29 möchten wir nochmals betonen, daß 
wir die jeweilige Deklarierung des Betretungs
rechts, möglichst auf nette Weise - wie es die Ge
meinden schon mit ihren Wälidrern und F1eldern ma
chen -, schöner finden als die Bepflasterung der 
fre·ien Natur mit zahlrei'chen Sperrhinweisen. Bei der 
GelegenheH möchte .ich auf die sachkundigen und 
ausgewogenen Beiträge der Herren Kollegen Schwabl, 
Heinrich und Stechele zu den vorgenannten Proble
men hinweisen und auf das eindrucksvolle abschlie
ßende Korreferat des Herrn Kollegen Weber im Wirt
schaftsausschuß. 

Die Artikel des Abschnitte1s VI befassen s+ch mi·t den 
Mögfiich'keiten des Vorkaufsrechts und der Enteignung 
von Grun1dstücken, die Naturschutzzwecken dienen 
sollen. Hi1er hat sich der Vorsitzende des Wi·rtschafts
ausschusses, Herr Kollege Röhrl, mit verständigen 
meisterhaften Formulierungen verdienrt gemacht. 

Zu Abschnitt VII, dessen Artikel die Organisationen, 
Zuständigkeit und ve.rfahren behandelt, erwartet die 
FDP-Fr,aktion, daß bei der Besetzung der unt·eren 
und höheren Naturschutzbehörden nach Art. 37 
auf praxiserfahrene Fachkräfte - ich betone: praxis
erfahrene - Fachkräfte zurückgegriffen wird, die 
bei der Zusammenlegung der Landkreise frei 
wurden. Von der nach Art. 40 zu bildenden 
Akademi·e für Naturschutz und Landschaftspflege er
hoffen wir, daß sie kein Konkmrenzinstiil:ut bestehen
der Einri1chtiungen wird, sondern eine koordinierende 
Wirkung auf diese ausübt, um maximale Ergebnisse 
für di1e im Gesetz aufgeführten Ziele zu erreichen. 

Den Art·ikel 44 hielten wir insofern fÜr ergänzenswert, 
als die mit der Naturschutzwacht betrauten Per
sonen nicht nur Gegenstände sicherstellen können, 
die bei Zuwiderhandlungen, z. B. Forstfrevel, 
\lierwendet wurden, sondern auch das unberechtigt 
entnommene Gurt, weil eine alte Säge, die evtl. auch 
noch vom Nachbarn gemaust ist, weirt weniger wert 
sein kann als die damit gewonnenen Chri•stbäume. 

Zum Abschnitt VIII, der di1e Ordnung.swidrigkeiten 
aufzählt und dile Bewährung enthföt, darf ich auch 
hiier betonen, daß wir ·eine eingehende Aufklärung 
der Bevölkemng für di·enliicher halten als die darin 
enthaltene Bußgeldinflation. 

Der le'i!zte Abschnitt IX behandelt Übergangs- und 
Schlußvorschritten; darunter in Artikel 54 den Erlaß 
der Grunderwerbsteuer bei Grundstückserwerbungen 
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für Vorhaben im Sinne des vorliegenden Gesetzes. 
Wir sind n:ach wi1e vor der Meinung, daß der Ersatz
landbeschaffung die gl1eich enVergünslti1gungen zu
stehen sollen, weil das hi1er einerseits durchaus wi.e
der der Käufer des ersten Landes ·sein kann und 
nicht einzusehen i'St, warum andererseirts nicht der 
Verkäufer für einen solchen Zweck wie den Natur
schutz 'bei der Ersatzlandbeschaffung ebenfalls di,ese 
Vergünstigung haben sollte. Uns haben di1e Ausfüh
rungen des F1inianzmi'ni1steriums nicht überzeugt. 

Abschließend möchten wir wünschen, daß dieses Ge
setz dazu beiträgt, die Zuneigung der Allgemeinheit 
zur heimischen Natur- und Kulturlandschaft zu fördern 
und ihr wieder die gebührende Bedeutung beizumes
sen, die früher durch die Beziehung eines größeren 
Teiles der Bevölkerung zur Landwirtschaft selbstver
ständlich war. Es wäre erfreulich, wenn das teutoni
sche Fernweh, das schon jahrelang zu Urlaubsströ
men über Brenner und Pyrenäen führt, etwas ge
dämpft wird und man sich nicht mehr geniert, dem 
Nachbarn gestehen zu müssen, daß man den Urlaub 
nur in deutschen landen verbracht hat. 

Auf allie Fälle hätte man dann das Wohlwollen unse
res Wirtschaftsmi·nisters errungen. 

(Beifall) 

Es wäre 1auch wünschenswert, wenn di1e Jugend sich 
wi,eder mehr den Schönheiten oder - romanUsch mit 
Eichendorff gesagt - den Wundern und Geheimnis
sen der Na1!ur Z!uwenden und den weit befriedi'gende
ren immateriellen Wert erkennen würde, den di1e Na
turlandschaft zu geben imstande .i·st, wenn man be
reit ist, sich mit ihr vertraut zu machen. Es 
kann doch ·als bedauerlich beze:ichnet werden, daß 
vi1ele Menschen glauben, keine Zeit dafür zu haben; 
wobe1i wir v1i1elleicht auch allen Grund haben, uns an 
di,e Brust zu klopfen, wenn man bedenkt, daß ich hier 
in ·di·esem schönen Park an der Isar noch ni'e einen 
Kollegen be 1im Mittiagsspazi·ergang getroffen habe. 

(Oh, oh, oh!) 

Es soll hier auch einmal der Menschen gedacht 
werden, di1e 1es si'ch trotz des materiellen Zeitdenkens 
nicht verdri1eßen lassen, bemflich oder privat Arbeit 
und geldliiche Opfer in die Gestaltung der engeren 
und wei1!eren Landschaft zu verwenden, und damit ih
ren Mitmenschen erst den Naturgenuß und d,ie Erho
lung ermögHchen - gleichwohl, ob 1e1s sich um die 
Verschönerung der freien Natur, Dorfverschönerun
gen oder liiebevoll bepflanzte und gepflegte Vorgär
ten handelt, Z!Umal auch die Gestaltung der Wohnbe
reiche bereH:s im Artikel 1 di1eses Gesetzes m-iit bein
haltet 1ist. 

Für di·e FDP-Fraktion darf ich erklären, daß sie dem 
vorliegenden G·esetz in der Hoffnung zustimmt, daß 
die von uns 1aufg·ezeigten und noch nichrt berücksich
ti1gten Anliegen be·i der Handhabung des Gesetzes 
oder auf dem Verordnungsweg Beachtung finden. 

Den Herren des federführenden Ministeriums darf ich 
noch danken, daß si·e manchmal, wenn auch gequält, 
eini.gen Fachnotwendigkeiten Z!Ugestimmt hatten. 

(Beifall) 

Präsident Hanauer: Herr Kollege Dr. Guhr, eine Fra
g·e. Sie haben behauptet, wenn i·ch richtig verstanden 
habe - di1e Akustik i1st nicht die beste -, in Artik·el 28 
sei ein Druckf·ehler. Können Si·e's nochmal präzisie-
ren? 

(Abg. Dr. Guhr: 
Ich komme dann nochmals darauf zurück!) 

- Si,e kommen darauf zurück! 

Nächste Wortmeldung, Herr Kollege Dr. Kaub. 

Dr. Kaub (SPD): Herr Präsident, meine sehr v1er·ehrten 
Damen und Herren! Nach der sehr zeitraubenden Be
richterstattung, die sich jia zum Teil, wi·e wir gerade 
g1emerkt haben, auch in di:e allg1emeine Aussprache 
hineingezogen hart, und der sehr umfangreichen und 
gründlichen Beratungen in den verschiedenen Aus
schüssen kann ich mi1r auch erlauben, nur ganz kna:pp 
ei:ni1ge grundsätzli'che Anmerkungen jetzt in der zwei
ten Lesung zu di'esem Gesetzentwurf zu machen. 

Meine sehr v:e1r,ehrten Damen und Herren! Allen, die 
sich mit dem Naturschutzg.esetz und mi1t Fragen des 
Umweltschutzes befassen, werden einige giroße Stei
ne jetzt vom Herzen fallen, denn die·se Beratungen 
haben sich doch mit den Vorarbeiten über sehr lang·e 
Ze1iit hin ,erstreckt, und nicht nur ,aus di1esem Grunde, 
sondern auch, weil wir nun wissen, daß ·in wenigen 
Tagen dieses Gesetz i:mdlich in Kraft treten wird, 
und wir damit auch im lande Bayern eine neue 
Rechtsgrundlage haben. Ich sage: auch im lande 
Bayern, denn in der Zwischenzeit sind uns einige 
andere Länder vorausg1egangen und haben bereits 
entsprechende Landschaftspfleg1eg1esetze verabschie
det. Piber in di1ese g1anz generelle Freude mischt sich 
doch auch eine ganze Menge Kritik; und die muß ich 
hier vortragen. 

Herr Minister, Sie haben vorhin in etwa formuliert, 
den Menschen unserer Zeit eine lebenswerte 
Umwelt zu erhalten, zu gestalten und zu schaffen, 
sei das Zi,el der Naturschutz- und Umwel1tschutzpoli
Nk. Ich glaube, 'bei der Foirmuli,erung di:eses Zieles 
sind wir uns völlig einig. Es ·i1st nur di1e Frage, ob wir 
mit di,esem Gesetzentwurf dies1es Zi1el auch ta1!säch
lich err;eichen. Di1e SPD-Fraktion hrat vor längerer ZeH 
schon in i'hren ei'genen Entwürfen - 'ich er;innere an 
den ersten aus dem März 1970 und dann aus dem 
Jahre 1972; erst das Naturschutzgesetz, dann das 
Umweltschutzgesetz - ihre eigenen Vorstellungen in 
Gesetzesvorl1agen formul,i1ert, so daß ich darauf ver
weisen kiann und betonen muß, daß nach unseren 
Vorstellungen die jetzige Hegi1erungsvorlag1e' auch in 
der nun in den Ausschüssen erarbei1!eten Fassung 
noch keineswegs unseren Vorstellungen entspricht. 
Wir vermissen in diesem Gesetzentwurf vor allen Din
gen, daß nicht genügend Schutzmaßnahmen für 
die Landschaft ganz generell vorgesehen wer-
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den, und daß an vielen Stellen der Entwurf zu un
verbindlich formuliert ist. Als Beweis weise ich auf 
den Artikel 3 di•eses Gesetzentwurfes Mn; dort wird 
den Gemeinden di'e Möglichkeit ,eingeräumt, für ihren 
gemeindlri'chen Bereich Grünordnungspläne oder 
Landschafitsrahmenpläne aufzustellen. Das ist eine 
gute Sache! Und dann heißt es im gleichen Artikel 3, 
daß di:e Gemeinden, wenn si•e solche Pläne erarbeitet 
haben, di•ese „zur Grundlage der gemeindlichen Bau
leitplanung" machen k ö n n e n. Meine Damen und 
Herren, das ist inkonsequent! Es gibt keinen logi
schen Grund dafür, daß, wenn di,e Gemeinden solche 
Pläne erstellt haben, si·e dann diese von ihr selbst er
arbeiteten Pläne nicht zur Grundlage machen m ü s
s e n. Sie werden in aller Regel es sogar machen.wol
len. Ich sehe nicht e·in, warum der Gesetzgeber hier 
die Gemeinden nicht dazu zwingt, diese eigenen Plä
ne dann für verbindli'ch zu erklären. Das ri1st das eine. 

Si1e halben vorhin, Herr Minister Strei'bl, betont, di:e
ses Gesetz würde ein „Markstein" sein. Ich glau
be, Si·e· haben damit etwas übertrri'eben. Einmal ist 
das Gesetz nicht so bedeutend in der Formulierung, 
und zweitens fürchte ich, daß dieser Stein sehr bald 
zum Wackeln kommen wird, wenn nämlich der Bund 
:wmindest das Rahmengesetz macht. Und hier möch
te 1ich doch noch 1auf das kurz eing·ehen, was Sie vor
hin ausgeführt haben. Sie haben, wi.e schon in der 
Vorlage zum Reg1ierungsentwurf steht, erneut bemän
gelt, daß der Bund von seiner Rahmengesetzge
bungskompe1enz keinen Gebrauch gemacht habe. Im 
Vorblatt zum Gesetz heißt es dann noch des weite
ren, daß der Bund di·e Sache hinausgezög·ert habe. 

Meine Damen und Herren! Die Gründe liegen doch 
nun anders. Der Bund hat natürlich di,e Rahmenkom
petenz. Er hat kein Rahmengesetz gemacht, weil er 
diese Rahmenkompetenz ni,cht für ausreichend hält 
und infolgedessen auf eine Vollkompetenz hin
gearbeitet hat. Deswegen hat sich die Bundesre
gierung bemüht, zu einer Grundgesetzänderung zu 
kommen, di,e notwendig ist, um ein solches Vollge
setz machen zu können; und gerade di,e. CSU hat sich 
ja im Bundesrat gegen diese Bestrebungen gewehrt 
mit der Begründung, die auch heute wieder geboten 
wurde, daß man die Fragen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege nicht generell in einem Bun
desgesetz für alle Länder verbindlich regeln könne. 

Ich bezweifle diese Argumentation, Herr Minister 
Streibl, und muß Sie erneut darauf hinweisen: Wenn 
Ihr Argument richtig wäre, dann könnten Sie ja auch 
für das Land Bayern nicht ein einziges Naturschutz
gesetz machen, denn wir haben auch im lande Bayern 
eine sehr vielfältigre Beschaffenhe,it der Landschaft. 
Dann müßten Sie für den Gäuboden .ein anderes Ge
setz machen als für den Chiemgau und wieder ein 
anderes für die Steinpfalz, um nur einige wenige Bei
spiele zu nennen. Das tun Sie mit Fug und Recht 
nicht, denn das ist Aufgabe der regionalen Land
schaftspflege. Genauso kann und muß aber auch der 
Bund verfahren. Es gibt einfach keinen wesentlichen 
Grund dafür, gegen diese Vollkompetenz des Bundes 

zu argumentieren und zu pol•emi'si•eren. Ich bedauere 
es, daß die CSU diese verhindert hat, und betone er
neut, daß wir Sozi,aldemokraten die Vollkompetenz 
des Bundes für richtig halten und, soweit wirr das 
können, auch anstreben. Das ist insofern notwendig, 
hi:er zu 'betonen, damit kein Mißverständnis auftaucht, 
denn wir - di'e sozialdemokratische Fraktion Jeden
falls - haben 1im Jahre 1970 den ersten Gesetzent
wurf für ein bayerisches Naturschutzge,setz vorgelegt. 
Und Si,e könnten nun darauf hinweisen, wir wären 
selbst für ein bayerisches Recht. Das ·ist nicht rich
tig; denn wir haben damals :im Vorblatt und in der 
Pressekonte.renz, als wir diesen Gesetzentwurf der 
Öffentlichkeit vorstellten, betont, daß wir das ma
chen, um endlich die Diskussion einmal voranzutrei
ben, die bis dahin nur in akademischen Zirkeln ohne 
einen konkrreten Anhaltspunkt stattfand; und deswe
gen uns,er Gesetzentwurf, der dann ja auch einiges 
bewirkrt hat. 

Meine· Damen und Hel'ren, las,sen Sire mich einige 
Problemgruppen herausgreifen und damit zugle,ich 
in der allgeme,inen Ausspr.ache unsere Abänderungs
anträgre etwas pauschal begründen! Ich sagte vorhin 
schon: Die Unverbindlichkeit des Gesetzentwur
fes in manchen Passagen stört uns. Wir sind der 
Auffassung, daß man in der Praxis sehr 'bald erken
nen wird, daß di·e betrreffenden Stellen schärferer For
mufii1erungen bedürfen. 

Eitwas anderes, was in diesem Entwurf fehlt, ist die 
Festlegung der Pflegepflicht für jeden Grund
stückseigentümer. Meine Damen und Herren, Sie kön
nen heute keinen Umweltschutz und keinen Natur
schutz betreiben, wenn Sie nicht erkennen, daß heute 
aus der So21i1alpflichtigkeit des Eigentums auch die 
Pfleg,epflicht des Grundeigentümers für seinen eige
nen Grund und Boden entspringt und wesentlich da
mit verbunden ist. Wenn Sie das leugnen, werden Sie 
mit dieser Politik sehr schnell scheitern; davon bin 
ich fest überzeugt. Sie haben zwar den Artikel 5 
überschri·eben „Allgemeine Verpflichtung zur Land
schaftspHege", aber wenn man dann diese Bestim
mung Hest, stellrt man fest, daß e,ine solche •allgeme,i
ne Verpflichtung leider nicht ausgesprochen wird. Aus 
di,esem Grunde stellen wir einen Abänderungsantrag, 
der ,eine allgemeine Pflegepflicht normi,ert. Im übri
gen ist es auch unlogisch, ·in dem Gesetz eine 
Duldungspflicht festzulegen, nämlich für den Fall, 
daß der Grundeigentümer seinen Aufgaben nicht 
nachkommt, wenn andererseits diese Aufgaben, näm
f.rich ,di,e Pflegepflicht, im Gesetz überhaupt nicht ge
nannt werden. Das ist eine juristische Fehlleistung. 

Einen weiteren Abänderungsantrag haben wir auf An
regung des Bundes Naturschutz gestellt - jetzt muß 
ich sehr vorsichtig formulleren; sonst werden womög
Uch auch die Freunde meiner eigenen Fraktion etwas 
unruhig werden -, in welchem wir beantragen, den 
letzten Satz von Artikel 5 zu streichen. Inzwischen ha
be ich, meine Damen und Herren, die Stellungnahme 
des Kollegen von Feury zu diesem Abänderungsan
trag gelesen. Ich nehme sie sehr ·ernst und weiß 
durchaus - das haben wir ja auch bei den Ausschuß
beratungen und auch sonst außerhalb dieses Hauses 
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bei jeder Gelegenheit betont - di,e Aufgabe und die 
Bedeutung der Landwirtschaft für die Landeskultur 
zu schätzen. Das ist überhaupt keine Frage. 
Aber wie der Bund Naturschutz befürchte auch 
ich, daß ein solcher Satz, wi.e er damals bei den Be
ratungen im Lan1dwirtschaf.tsausschuß 1in den Gesetz
entwurf aufgenommen wurde, dazu benutzt werden 
könnte, aHe Maßnahmen der großen und der kleinen 
Landwirtschaftspolitik abzusichern. Das halte ich für 
sehr g.efährlich. Es •ist danin zwar von 1einer „ord
nungsgemäßen" Land- und Forstwirlf:schaft die Rede, 
a!ber di.eser Begriff ist sehr ausl·egungsfähig. Ich den
~e z. B. nur daran, daß der Bayerische Bauernver
band in 1einer Schrift, die er rim Jahr 1972 über das 
Thema „Landwrkrtschaft und Umweltschutz" heraus
gegeben hat, darlegt, daß die Ertragssteigerung der 
l·etz.ten Ze•it - den Zeitraum weiß ich nicht - um etwa 
50 Prozent in der Landwirtschaft u. a. damit erkauft 
wurde, daß sich die Gabe von Giften ·in der Landwirt
schaft um 1350 Prozent erhöht hat. Damit wird doch 
wohl deutlich, wo hier Gefahren liegen. Das meine 
Ich. Und vermutHch wi1rd jeder hier, der daran betei
ligt war, betonen, daß di1ese seine Maßnahmen ja 
einer ordnungsgemäßen Landwirtschaft entsprechen. 
In einem Naturschutzgesetz denjenigen, die so miß
bräuchl1i1ch Landwirtschaft betreiben, einen Freibrief 
auszustellen, halte ich für gefährlich. Nur aus di·esem 
Grunde stellen wir den Antrag, den betreffenden 
Satz zu streichen. Das soll also keine generelle Ab
sage an die Landwirte und die Landwirtschaftspolitik 
sein. Das bitte i·ch mir ·abzunehmen. 

Einen weiteren Änderungsantrag haben wi1r zum Ar
Ul~el 6 gestellt. Darüber ist im Rechtsausschuß lange 
genug gest•rirtten worden. In der .ersten Lesung ge
lang es uns, ·aus der Anhörung der Naturschutzbehör
den die Zustimmung zu machen; das Einvernehmen 
muß hergestellt werden. Leider ist das in der 
zweiten Lesung gestrichen worden. Ich bi.tte Sie sehr 
inständig, di1esem unseren Abänderungsanrtrag zuzu
stimmen; denn nur auf dies·e Weise bekommen wir 
die N·aturschutzbehörden dazu, tart:sächf.ich entspre
chend Einfluß nehmen zu können. Meine Damen und 
Herren, Si,e kennen di·e Gefahr, die dami·t verbunden 
ist, daß wir jetz,t •in den Landratsämtern hauptam:tliche 
Naturschützer bekommen; Sie kennen alle Bedenken, 
die dagegen vorgebnacht worden sind. Dann wollen 
wir doch wenigstens die Position dieser Menschen in 
ihrer Arbeit eiinigermaßen absichern. Schliießlich ver
suchen wir erneut - und das ist für uns ein sehr wich
t·iger Punkt -, das Klag·er·ech·t der Verbände durchzu
bringen. Wir haben es Ja in den Ausschüssen schon 
probiert. Meine Damen und Herren, ich appelliere 
nochmals sehr herzHch an Si1e, zu begreifen, daß man 
Naturschutz und Umweltschutz nicht betreiben kann, 
ohne di,e großen F·achverbände zu beteiligen. 

(Beifall bei der SPD) 

Umwelt- und Naturschutz setzen doch voraus, daß 
wir jedem Bürger die Möglichkeit geben, nicht nur 
das Geschehen in seiner Umwelt zu verfolgen, son
dern beim Natur- und Umweltschutz mitwirkend und 

mitgestaltend 1ätig zu sein. Und wiir wollen nicht je
dem Bürger ein solches Klagerecht einräumen - Po
pularkl·agen wären in diesem Zusammenhang unmög
l•ich, weil sonst keine Maßnahme :in der öffentlichen 
Hand, di1e rimmer irgend jemanden benachteiligen 
muß, durchsetzbar wäre -, sondern den großen Ver
bänden, und zwar nach unsenem Vorschlag nur den
jenigen, di.e be1im Landtag ·akkreditiert sind, damit 
man von vornherein die Gewähr hart, daß ·es sich nicht 
um kleine, lokale Ve.reini·gungen handelt, die gegen 
ein Objekt vorgehen. Aber .den großen V•erbänden 
muß man das Klagerecht einräumen, ·damit sie ihre 
Vonstellungen tatsächf.ich durchsetzen können. 

(Beifall bei der SPD) 

Denni sonst würden sich di·e Behörden we>iterhin um 
all diese Dinge nicht genügend kümmern. 

Eine sehr wesentliche Feststellung: Der Artikel 141 
der Bayenischen Ve·rfassung findet nun erstmals in 
e:inem bayerischen Gese:tz Ausführungsbestimmun
gen. Me·ine Damen und Herren, das ist für uns Sozial
demokraten .ein freudiges Ereignis, wenn ich das so 
formulieren darf. Man könnte von einem „kleinen 
bayerischen Wunder" sprechen, wenn man an all die 
Erklärungen, die es in den letzten zehn Jahren hier im 
Plenum zu di1esem Artikel 141 gegeben hat, und an 
unsere diesbezügHchen Bemühungen und Gesetzent
würfe - deren fünf oder sechs sind .es 1inzwischen 
gewesen - denkt und min endlich die notwendigen 
Ausführungsbestimmungen bekommt. Siie werden ja, 
so hoff.e i.ch, ·immer noch die Erklärungen kennen, die 
Siie dagegen abgeg.eben haben, das sei überhaupt 
nicht no1wendig, di·e vorhandenen Rechtsvorschriften 
r·eichten aus, und dann waren mal di1e Minister oder 
di•e Staartsse1kretäre nicht in den Ausschüssen, und 
dann war die Legislaturperiode wi1eder um. Wir be
kommen also jetzt erstmals Ausführunig•sbestimmun
gen, und darüber freuen wir uns von ganzem Herzen. 

Aber wer si·e sich einmal anschaut stellt test, daß sie 
dermaßen kompliziert und verschachtelt gebaut sind, 
daß sie auch ein Juri~st erst mehrmals lesen muß, um 
eini.germaßen zu wissen, was da eigentlich los ist. 
Was in dem einen Artikel zuerkannt wi•nd, wird im 
nächsten wieder aufgehoben. Meine Damen und Her
ren, in der Vergangenheit sind die Menschen drau
ßen über die Zäune g·estolpert, aber in Zukunft, fürch
t.e ich, wird man nicht nur übeir Zäune, sondern außer~ 
dem noch über die Paragraphen di,eser Gesetze stol
pern. Das halte ich nicht für gut. Mit di·esen Bestim
mungen kann der Bürger nicht v,i,~1 anfangen. Ich kann 
heute schon voraussagen, ohne mich zum großen 
Propheten 1aufspi,elen zu wollen, daß es damit sehr 
viel Ärger geben wird und Sie bald gezwungen sein 
werden, das neu zu formufi.eren. Wir haben dazu für 
di·e zweite und. dritrte Lesung keine Abänderungsan
träge gestellt, weil man in di·ese Systematik des Ge
setzes, •in di,ese Unsystema<tik keine klare Linie hin
einbringen k:ann. Wirr haben in den Ausschüssen be
antiragt, di·e entsprechenden Bestimmungen aus un
serem Gesetzentwurf zu übernehmen. Lei,der ist das 
von der CSU abgelehnt worden. Wir lassen es dabei 
und sind sicher, daß Sie aus der Praxis heraus bald 
g1ezwungen sein werden, es klarer zu formulieren. 
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Ein let,zter Punkt, den ich berühren möchte, ist das 
Anliegen, Fluß- und Seeufer freizuhalten. Lei
der haben Si,e eine entsprechende Bestimmung, die 
in der ursprünglichen Vorlag.e vom März 1972 enthal
ten war, nicht übernommen; offensichtlich ist es im 
Kabinett g.estirichen worden. In Ihrer eigenen Vorlage, 
Herr Miiniister Streföl, war ein generelles grundsätzli
ches Bauverbot an Fluß- und Seeufern enthalten. Wir 
hoffen, daß Si·e uns•erem einschlägigen Abänderungs
antrag zus1:i'mmen werden. Ich darf darauf verwei·sen, 
daß es •in vi·elen anderen europäischen Ländern sol
che· Best.i'mmungen schon gibt und si,e si'ch bestens 
bewährt haben. Es i1st ohnehin ei.n Trauerspiel, diese 
Probl•emaUk zu verfolgen, die nicht neueren Datums 
ist. Wenn Sie nicht nur Literatur, sondern auch Mini
ste·rialentschHeßungen lesen, werden Sie feststellen, 
daß es ·schon vor dem ersten Weltkrieg Anweisungen 
des Bayenischen lnnenmi'ni,steriums an die Kreisver
waltungsbehörden gab, doch dafür zu sorg.en, daß die 
landschaftlirchen Schönheiten und insbesondere die 
Seeufer nicht verbaut werden, damit der Blick frei 
bl1eibt. In einer Entschließung heißt es einmal, damit 
di.e Kutschen um di·e Seen h·erumfahren können. Die 
Bewegungsmittel sind andere g1eworden, die Motive 
wairen immer die gleichen. Leider hat das alles nicht 
geholfen. 

Eines viersprechen wir Ihnen: Sobald dieses Gesetz in 
Kraft getreten ist, werden wir Sozialdemokraten im 
ganzen lande darauf drängen, daß di1eses Gesetz 
auch praktiziert wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich muß Ihnen ohnehin entg.egenhalten: Natürlich 
paßt das Reichsnaturschutzgesetz für di'e heutige Zeit 
ni·cht mehr. Es war der konservative Na1!ur·schutz, aber 
man hä~e mit dem Reichsnaturschutzgesetz sehr 
wohl mehr anfangen können, wenn .es in der Praxis 
einen besseren Vollzug gie·geben hätte, woran es ne
ben einem 'besseren Ges·etz vor allem gefehlt hat. Sie 
können gewiß sein: Wir werden darauf achten, wie 
Sie dieses neue Ges.etz, wenn es am 1. August in 
Kliaft tnitt, vollz,i1ehen, denn l'etztlich kommt es auf den 
Vollzug an. 

Meine Damen und Herren, eine abschließende Be
merkung: Ich halte es für verfrüht und übertri1eben, 
von einem Markstein zu sprechen. Es ist ein erster 
Beginn. Wir leugnen nicht, daß in di:esem Gesetz 
einige Verbesserungen enthalten sind. Insbesondere 
begrüßen wi1r es, daß Si,e sich durchgerungen haben 
und über den eigenen Schatten gesprungen sind, in
dem Si1e Ausführungsbestimmungen zu Artikel 141 
der Bay.erischen Verfassung bringen. Aber mit diesem 
Gesetz 1ist noch keine Schlacht gewonnen. Der Voll
zug wi1rd es zeigen. Wer di·e Manifeste der Fachwelt 
kennt - ich denke an die Manifeste deir Gruppe 
Ökologie -, der wird wisen, welche gesetzgebe
rische Arbeit in Wahrheit noch vor uns liegt, und daß 
hi'er vor uns nur ein kleines, bescheidenes Werk Heg,t. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Hanauer: Das Wort hat Herr KoHege Asen
beck. 

Asenbeck (CSU): Herr Präsident, me·ine sehr verehr
ten Damen und Herren! Herr Dr. Kaub, ich glaube, .jch 
darf mich zu Beginn meiner Ausführungen bei Ihnen 
sehr herzHch bedanken für Ihre sachlichen Ausfüh
rungen, und ich möchte nicht ve•rsäumen, Ihnen bzw. 
der ges·amten SPD zugleich zu gratuHeren für di-eses, 
wie Sie es artikuliert haben, erfeuliche Ereignis in 
Bayern, daß ArNkel 141 der Bayerischen Verfassung 
vollzogen wi1rd; für uns übrigens eine Selbstverständ
lichkeit, Herr Dr. Kaub. 

(Heirter~eit bei der SPD -
.Abg. von Truchseß: Seit wann?) 

- Es war im ganzen Verlauf der Debatten zum Natur
schutzgesetz absolut nicht umstritten, ·und Sie wer
den es im Verlaufe meiner Ausführungen sicherlich 
genauso hören. Im übrigen freuen wir uns darauf, 
wenn die SPD, wi·e Dr. ~aub angekündigt hat, dafür 
sorgen wkd, daß das Gesetz auch praktizi1ert wi~d; 
denn genau das wollen wi•r auch. Wenn Siie·, Herr Dr. 
Kaub, vorhin meinlten, daß di·eses Gesetz kein Mei
lensitein sei und nicht genügend artikuHert sei, dann 
darf ich dem höfüch entgegensetz:en, daß es nur an 
der ÜberschniH liegt, was füe dazu verleH·et hat, es so 
auszudrücken, indem es heißt „Entwurf eines Geset
zes übe1r den Schutz der Natur, di;e Pfleg.e der Land
schaf.t und di.e Erholung in der freien Natur". Ich wür
de weit.ergehen und meinen: di.eses Gesetz ist ein 
Grundgesetz der Natur oder zur Erhaltung der 
Natur und der Landschaft. Wir sind davon über
zeugt, daß sich dieses Ges1etz so in Bayern auswir
ken wird. Wenn Sie, Herr Dr. Kaub, dazunrehmen, daß 
wir ni'cht nur dii1eses Naturschutzgesetz, sondern auch 
ein Den'kmalschutzgesetz in Bayern gemacht haben, 
mit dem w1ir von Menschenhand früher Geschaffenes 
schützen wollen, und wenn Sie fernerhin zugeben, 
daß wk auch ein Gesetz zur geordneten Beseitigung 
von Abfällen geschaffen haben, dann werden Sie 
wohl nicht mehr dairan zweifeln, daß es uns - der 
CSU und der Bayerischen Staatsregierung - ernst da
mit ,ist, in Bayern das zu erhalten, was des Erhaltens 
wert ist. 

(Abg. von Truchseß: Allerhöchste Zeit!) 

Meine Damen und Herren, dieses Gesetz 'i•st natürlich 
ein Gesetz der Mitte; wie könnte es bei uns anders 
sein. Es ist kein Gesetz der Extremität, Herr Dr. Kaub. 

(Q.roße He·iterkeit bei der SPD und Zurufe) 

- Ich freue mirch, wenn Sie darüber lachen. Ich werde 
Ihnen das gleich erläutern. Eben weM wir hier ein 
Gesetz der Mitte machen, glauben wir, auf ein Kla
gerecht der Verbände verzichten zu können. 
Und, Herr Dr. Kaub, wir rechnen es Ihnen hoch an, 
daß Sie sich für die Belange des Naturschutzes in 
den verg,angenen Jahren so sehr eingesetzt haben. 
Ich glaube, man muß es auch dem Bund Natur
schutz sehr hoch anrechnen, daß er sich in den 
Jahren, wo es alles andere al's schick war, wo es alles 
andere als modern war, für diese Ding.e e.inzutreten, 



Bayerischer Landtag · STENOGRAPHISCHER BERICHT 7/69 v. 17. 07. 73 3727 

(Asenbeck [CSU]) 

bereits damals für den Naturschutz und für die Erhal
tung unserer Kulturl1andschaft und für di1e Erhaltung 
des Gleichgewichtes der Natur entsprechend einge
setzt hat. Mei'n1e Damen und Herren! Der Bund Natur
schutz ist sicher ein Zusammenschluß von Menschen 
di1e sich für ·ein ganz bestimmtes Ziel einsetzen. Die 
Anliegen des Bayerischen Bauernverbandes und an
derer Verbände werden sicher in ·einer anderen Rich
tung g'ehen. Aber ich meine, eine Staatsre·g1ierung 
und eine, di.e Staatsreg1ierung tragende Firaktion kann 
ja niun nicht ein Gesetz machen, das von e1inem Ver
eiin bi1s zum letzten hundertprozentig bejaht wkd und 
als da:s Optiimale vom einzelnen Verein anerkannt 
wi1r.d, sondern dieses Gesetz muß auch durchführbar 
sein, und es muß so g1es1!altet sein, daß es eben den 
AnHegen allier g1erecht wird. 

(Beifall bei der CSU) 

Trotzdem - oder g1er1ade deswegen - sage ich dem 
Bund Naturschutz Dank, wei'I er so unermüdlich und 
unverdrossen gearbeitet hat. Ich meine, wiir müssen 
dli1e Arbeirt de1s Bundes Naturschutz würdigen. Und wir 
srellen fest, daß der Bund Naturschutz und die Na
turschützer - wi·e man sie nennt - heute allgemein 
längst 1aus der lsoHerung her.aus sind, in der sie frü
her waren, und daß diese Dinge heute als Allgemein
gut anerkannt werden, di·e si1e ,eben von Haus aus an-
9esrt11ebt haben. 

meses G1esetz, meine Damen und Herren, bringt ohne 
Zwe,jf·el Eiiinschränikungen und läßt trotzdem der freien 
Initiative· den mögHchen und notwendigen Spielraum. 
Dieses Gesetz berücksichtigt das Ei·gen'tum, wo im
mer es ge'ht und baut gleichzeirtig auf der Sozial
pflichti1gkeit des Eigentums auf. Ich darf nur daran 
erinnern, daß 1in di1esem Gesetz durchaus auch Vor
kaufsrecht, En'te1ignung usw. enrt1sprechend v1erankert 
sind. Ich darf dar;an erinnern, daß ger,ade auch in die
sem Ges·etz häufig vom Betretungsr·echt und derlei 
Dingen di1e Rede ist. Ich muß auch an di•eser Stelle 
sagen, daß ,es zu den verschiedenen Punkten bei ver
sch1iedenen Ve·rbänden durchaus verschi1edene Mei
nungen geg,eben hat. Ich meine genau den Weg der 
Mitte und damit komme ich darauf zurück: Den Weg 
der Mitbf:,e mußten wiir gehen, um eben allen in etwa 
gerecht zu werden. 

Dieses Gesetz, meine Damen und Herren, ist aus
gewogen und ist auch durchführbar. Es hemmt 
nicht die industrielle Weiterentwicklung und hemmt 
auch nicht die Strukturverbesserung auf dem 
Land, weil es in Artikel 5 ja vorsieht, daß dort, wo 
man wi1rklich in den Naturhaushalt eingreifen muß, 
bei Beeinrl!räch'tigung für entsprechenden Ausgleich 
gesorgt werden muß. Auch ·das, meine Damen und 
Herren, bejahen wir außernrdentHch. 

Diieses Gesetz, meine Damen und Herren, wurde in 
ca. 15 Aussch·ußsitzungen der verschiedenen Aus
schüsse ausdi1skutiert. Dieses Gesetz wurde in Ar
beitskr1e,isen diskuti1ert. In den Fraktionen wurde das 
Gesetz sicher von einzelnen Abgeordneten mit vielen 
Fachverbänden durchdiskuHert. Ich meine, wenn man 

über ein Ge·serJ:z und um ein Gesetz hemm so lange 
diskuN1er't, dann könnte man es im Pr.inzip auch als 
ausg·ewogen und ausgefeilit bezei·chnen. Es wurden 
s.i1cher vi'e,le Argumente - um nur ein paar Gruppie
rungen wieder zu nennen - des Bauernverbandes an
g1ehört, ohne daß sie im lnter.ess,e des Ganzen alle 
berücksichrt,igt werden konnten. Es wurden ebenso 
die Argumente des Bundes Naturschutz ang·ehört und 
ab9ewogen, teilweise übernommen und teilweise 
mußten si1e auch wi,eder eingieschränkt werden. Ich 
bin überzeugt, daß die Herrschaften vom Bund Na
tuirschuitz auch gar nichts anderes erwartet haben. 
Denn man muß immer ein bißchen weiter vorprellen, 
um dann eben das Richtige zu erreichen. So, meine 
Damen und Herren, sehe ich die Dinge. 

Meine Damen . und Herren! Wenn i'ch kurz zu den 
Vorschlägen des Herrn Dr. Guhr und der FDP 
Stellung nehmen darf, dann gestatten Siie mir anzu
fügen, daß diese Änderung 1im Artikel 1 ni1cht durch
führbar ·i1st. Ich meine, wir haben uns in den Aus
schüssen so lange um die einzelnen Formul,i·erungen 
bemüht, daß es schade wäre, wenn wi1r jetzt spontan 
noch ,etwas anderes bringen würden. Ich darf auch 
sagen, daß ich selbst 1als Lan1dwi·rt und 'al1s Vertreter 
der Landwirtschaft - aber nicht nur der Landwirt
schaft - di,e für den A~ikel 5 vorgeschlagene Formu
fiierung als zu we;itg1ehend betrachte, daß ich anderer
seits aber allerdings der Streichung des l1etzten Sat
z,es des Absate:,es 1 in Artikel 5, wie sie Dr. ~aub vor
geschl1agen hat, nicht folgen kann. Ich meine die For
muHerung: „me ordnung'sgemäße land- und forstwirt
schaffüche Bodennutzung iist nicht als Hngriff in die 
Natur anzusehen, soweit sie vorhandenen Plänen g.e
mäß Artikel 3 nicht widerspricht", ist ausgewogen. 
Oiiie1se Formuliierung trifft sich genau wieder in der 
Mitte zwischen dem, was von Dr. Guhr hier gefordert 
wird und der Foirderung, es ganz zu streichen, wi,e Dr. 
Kaub es meint. 

Herr Dr. Kaub, ich darf jetzt allen Ernstes bei dieser 
Gelegenhe1i1 auch folgende,s anfügen: Wenn Sie vor
her von den Giften in der Landwirtschaft spra
chen, die siich so sehr vervi1elfä11tigt haben, dann darf 
ich s'agen, Herr Dr. Kaub, daß sich die bayerische 
Landwirtschaft .echt und ehrHch bemüht, gesunde 
Nahrungsmiittel auf den Tisch zu bringen. Alleirdings 
muß ich noch anfügen - und ,ich komme darauf noch 
zurück -, daß man auch anerkennen und wi1ssen 
muß, daß di,e bayerische Landwitrtschaft ganz e,infach 
in einem harten Konkurrenzkampf mit der deutschen 
Landwirtschaft, der EWG-Landwktschaft und mit der 
Weltlandwirtschaft steht. Auch die bayerische Land
wi1rtschaft kann s·ich nicht den Erkenntni1ssen der Zeit 
ve1rschließen. Aber anderers,eits kann man auch sa
gen, daß s·ich di,e Landwh1tschaft - ebenso wie die 
Industrie - von sich aus bemüht, nicht mehr Gift
stoffe anzuwenden, als unbedingt sein muß. Und 
di1e meisten Spritzmittel, meine Damen urnd Herren, 
di1e in der Landwirtschaft Verwendung finden, enthal
ten überhaupt keine Giftistoffe. 

Ich darf aber auch bei di,eser Gelegenheit für die Öf
fentlichkeit sagen - ich habe es im Landwi1rtschafts
ausschuß schon gesagt und darf es wi1ederholen 
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daß viele Kleingärtner, die ihren Garten angeblich 
deshalb betreiben - und ich habe dafür außerordent
liich viie·I Verständnis -, um sich ausarbeiiten zu kön
nen, Unkrautvertilgungsmittel in ihren Gärten benut
zen, und zwar in extrem starker Verdichrl!ung. Hier 
wäre es angrebracht - fassen wiir das als Aufruf an 
dti·e Öffentlichkei,t a:uf! -, zur Hacke zu g1reifen und 
nicht zu Un~raut-Totalvertilgung·smitteln. Dann wäre 
das wirkHch ni1cht notwendig. 

Meine Damen und Herren, ein Wort zur Pflege
pflicht. Die Funktion der Landwirtschaft in diesen 
deutschen landen und in di,esem bayerischen Land -
dies ist auch im bayerischen Landwirtschaftsförde
rungsgesetz verankert - isit e·ine zweifache: Die 
Landwi1rtschaft erzeugt nicht nur Nahrungsmittel, son
dern die Landwirtschaft hält auch das ganze Land 
unter Kul,tur. Oi:e Landwirtschaft hat die Urlandschaft 
vor Jaht1l·arusenden zur Kulturlandschaft gemacht. Es 
ist Aufgabe der Landwirtschaft auch hier, Land als 
Kulturland zu erhalten. Ich muß allerdings auch sa
gen, wir von der Union sind nicht für eine Pflege
pflicht, weM wk der Auffassung sind, daß man den 
Landwirt und vor allen Dingen auch den Kleinland
wirt nicht zum unbezahlten Landschaftsgärtner ma
chen kann, weil wri'r der Überzeugung sind, daß man 
in l•andwh'l1schaftlich uninteressanten Geb·i1eten, und 
besonders dort, wo wi:e z. B. durch di.e fränkische 
Erbverteilung nur sehr kleine Landsit·riche vorhanden 
sind oder dtie Landschaft schwach strukturi'ert ist, de
nen, die heute Nebenerwerbslandwirte sind, nicht zu
muten kann, ihr Land zu pflegen bzw. ihr Land ...,. weil 
sie es selber ja nicht pflegen können - zu verkau
fen; denn soweit würde es in der Kons·equenz kom
men. 

(Abg. von Truchseß: Dann hätte man schon 
läng•s1' eine Flurbereinigung machen können!) 

Herr Kollege von Truchseß, wi:r haben im Land
wirtschaftsausschuß eingehend darüber diskutiert; es 
ist auch im Protokoll nachzulesen. Aber ich me1ine, 
daß direses Eigentum der Kleinlandwirte erhalten wer
den soll. 

(Beifall bei der CSU) 

Man kann darüber streiten, welcher Weg besser zum 
Ziel führt. Wir sind der Meinung, daß der Weg der 
Duldungspflicht besser zum Ziele führt und daß 
dieser Weg der Duldungspflicht praktikabler ist. 
Man setzt doch auch in der heutigen Zeit Großma
schinen in der Landwirtschaft ein, die sich der ein
zelne ohne Zweifel nicht leisten kann. Wir gehen in 
Bayern auch di·esen Weg, der uns u. •a. den Maschi
nenring beschert hat. Auch in der Duldungspflicht -
auch das ist angesprochen in diesem Gesetz - kön
nen landwirtschaftliche Organisationen eingesetzt 
werden. Es besteht die Mögl,lchkeit, zusammen mit 
anderen Landwirten einen Zuerwerb für dire Landwirt
schaft zu schaffen. 

(Zuruf des Abg. von Truchseß) 

- Herr Kollege von Truchseß, Sie werden s1ehen, daß 
der bayerische Weg so, wie er von Jahr zu Jahr bes
ser funktioniert hat, auch in den nächsten Jahren im
mer besesr funkHonieren wird. Es ist noch nie etwas 
Optimales vom Himmel gefallen. Haben Sie auch hier 
etwas Geduld. 

Meine Damen und Herren! Di'eses Gesetz ist auch 
finanzierbar, vor allen Dingen deshalb, weil es 
auf prakNschen Erkenntnissen und Erfahrungen auf
baut und weiil sich di·eses Ges.etz der vorhandenen 
neuen Einrichtungen und Organisatlonen bedri'ent: Or
g·anisati:onen wie etwa der genannte Maschinenring, 
vorhandene Einrichtungen wie z. B. di1e unitere Natur
schutzbehörde, di·e ,im Landratsamt unterg.ebracht 
s,ind was sehr s·innvoll ist rneses Gesetz anerkennt 
den 'Bauern als Landschaftspfleger in der Doppel
funktion, nicht mehr nur zu ·erzeugen, sondern auch 
das unsicMbare Guit „Erholung" zu schaffen. Davon 
habe ·itch bereits gesprochen. 

Meine 'se.hr verehrten Damen und Herren! Wenn der 
Herr Kollege Dr. Kaub meint, eine Bundeskom
petenz - eine Vollkompetenz - beim Naturschutz 
sei notwendi,g, so kann man darüber si'cher geteilter 
Meinung sein. Ich kann hier nicht darauf eingehen. 
Aber eines glaube .i·ch nochmals sagen zu müssen: 
meses bayer,i,sche Na<turschutzgesetz 1ist e1in Gesetz, 
das genau auf Bayern zugeschnitten i1st, weil es auf 
den bayeriischen Weg der Partnerschaft in der Land
wi·rlschaft aufbaut. Genau deshalb muß ein bayeri
sches Naturschutzgesetz wegen der Partnerschaft, 
di1e ande1re Länder gar nicht haben, anders aussehen. 
Es wird durch diesen Weg der Partnerschaft prakti
kabler uno erfolgreicher aussehen als woanders. 
Dies ist für das bayerische Naturschutzgesetz neben 
vi·elen anderen Argumenten ein besonderes Argu
menit. 

Me1ine Damen und Herren, ich darf darauf hinwe·isen, 
daß wir in Bayern durch diesen Weg der Partner
schaft in der Landwirtschaft durchaus Möglichkei
ten haben, dieses Land besser in Kultur zu halten, 
als wenn wir nur Vollerwerbsbetri•ebe hätten. Wir 
brauchen durch diesen Weg der Partnerschaft nicht 
Angst zu haben, daß .in Bayern Monokulturen w+e in 
Amerika und im Osten, sei es durch Farmen oder sei 
es durch Kolchosen, auftreten, weil ja doch bei uns 
zwischen den Vollerwerbsbetri·eben viele Nebener
werbsbetriebe liegen. Darüber hinaus ·ist bei uns auch 
die Erzeugungsmöglichkeit der Vollerwerbsbetriebe 
sehr mannigfaltig. Deshalb braucht man hier um eine 
Versteppung der Landschaft, so lange wir unseren 
bayerischen Weg verfolgen, nicht so 'sehr Sorge zu 
haben. 

Wir stellen auch fest, daß der Prozentsatz der 
Nebenerwerbslandwirte seit 1960 von 30 Pro
zent bis 1972 bereits auf 43 Prozent angesti·egen ist 
- das sind immerhin 160 000 Betriebe in Bayern. Die 
Nebenerwe,rbslandwi:rtschaft - meine Damen und 
Herren, das darf ich besonders heraustellen -, 
trägt bei zur Erhaltung der Kulturlandschaft, zur Min
destbes·iedelung in schlecht strukturierten Räumen. 
füe ermöglicht die Erhaltung des Ei,gentums, schafft 
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für den einZJelnen zusätzliches Einkommen und er
J,aubt vor allen Dingen - und darauf, meine ich, soll
ten wir ·im Zusammenhang mit dem Naturschutzge
setz Verständnis aufbringen - sinnvolle FreizeHbe
schäftigung. 

Meine Damen und Herren! Der Ausschuß für Ernäh
rung und Landwirtschaft war vor einigen Wochen, es 
sind schon wieder Monate, auf Besichtigungsfahrt im 
Spessart in Unterfranken. Wir haben ·do·rt Gebiete be
sich1ig1, di'e zum Großteil nicht mehr von der Land
wiirtschaft bewi•rtschaftet werden können, zum einen 
wegen der schlechten Betriebsstruktur, zum anderen 
wegen der schlechten klimatischen Verhälitni•sse und 
wegen des schwi•erigen Bodens. Wir haben eine Ge
meinde besichrtigt und do•rt die Probleme sehr deut
J.ich verspürt, nämlich Weibersbrunn, wo 90 Prozent 
des vorhandenen Bodens nicht mehr landwi·rtschaft
lich genutzt wurden. Wir haben auch ·g·esehen, daß 
dort Probleme entstehen, an di1e man in manchen 
Gegenden heute noch gar nicht denkrt. Wi1r haben vor 
allen Dingen gesehen, daß man di·e Landschaft nicht 
sich selbst überlassen kann, weil es dann n+cht mehr 
schön :ist, ·in di•eser Landschaft zu wohnen. Wi.r haben 
auch g·esehen, daß es immer nur eine Notlösung sein 
kann, wenn im Jahr nur einmal gemäht wird. Wir ha
ben aber auch g·ehört, daß bernits dieses einmalige 
Mähen e·ines schwierigen Geländes eine Menge Geld 
kostet. Und wenn"s ums Geld g·eht, wird's meistens 
knapp. Ich darf Ihnen sagen, meine Damen und Her
ren, daß das e0inmalige Abmähen eines Hektars durch 
den Landschaftsgärtner mit Großmaschinen imme·rhin 
zwischen 200 und 300 DM kostet. Nun machen wir 
einmal eine Rechnung auf. Wir haben in Bayern 3,7 
Millionen He'ktar landwiirtschaftliche Nutzflächen. Ge
hen wir davon aus, daß 40 Prozent diese·r landwirt
schaftlichen Nutzfläche nicht mehr bewirtschaftet wür
den, also durch den Landschaftsgärtner gepflegt wer
den müssen, dann wären das immerhin 1,5 MilHonen 
Hektar. Geht man davon aus, daß eine halbe Million 
Hektar aufzuforsten wären, dann blieben immer noch 
1 Million Hektiar übrig. Wenn man dann den Satz von 
200 bis 300 DM minimale Bewi1rtschaftungskosten für 
einen Hek1ar ansetzt, dann haben wir die stolze Sum
me von 200 bis 300 Millionen DM, allein für Bayern, 
die wir jährlich aufbringen müßten, wenn 40 Pro
zent des Landes nicht mehr bewi1rtschaftet werden. 
13 Millionen DM, meine Damen und Herren, bringen 
wir heuer - und das ist bisher optimal - für das 
bayerische Grünlandprogramm auf. Und nun frage ich 
Sie, wo dieses Geld sinnvoller angewendet i1st. Ich 
glaube, Sie alle werden mir recht geben, daß e·s sinn
voller img·ewendet ist, wenn man die Landwirtschaft 
entsprechend unterstützt. 

(Beifall bei der CSU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Aktive 
Landwirtschaft ist ohne Zweifel der billigste und 
der zuverlässigste Naturschützer. Aber auch die · 
Landwirtschaft - ich deutete es vorhin bereits an -
unterlieg.t den Gesetzen der Leistungsgesellschaft. 

. Auch die Landwi·Mschaft muß ren1abel wirtschaften 
können. Auch die Landwi·rtschaft muß auf den Märk-

ten absetzen, si~ muß Qualität absetzen, sie will Qua
lität absetzen. Und auch die Landwi<rtschaft muß mit 
dem Ausland konkurri1eren. Es w-iird daher sicher eine 
Frage des landwirtschaftlichen Erzeugerpreises sein, 
wieviel Land auch in Zukunft durch di•e bayerische 
Landwiirtschaft unter Kultur gehal·ten werden kann. 
Ich bin s+cher, so und so werden mehr Brachflächen 
entstehen. Aber sie werden in kontrollierbar.em Rah
men bleiben müssen. Das werden wiir anstreben müs
sen. Diese Brachflächen müssen gepflegt werden. 
Das Pflegen di·eser Brachflächen kostet - ·ich sagte 
es berei1·S - Geld, und das ohne Wertschöpfung, wo
bei +eh sage: Echtes Kulturland wi1rd es trotzdem 
nicht. 

Me·ine Damen und Herren! Man spricht heute so viel 
von den ökologischen Zellen, man spricht so 
viel davon, daß es nur gut sei, einen T·eU des Landes 
als Brachland sich selbst zu überlassen. Ich bin si
cher, gewisse ökologische Zellen werden in Zukunft 
ents1ehen müs1sen. Das ist gar nicht umstr:i'tif:en. Aber 
ich meine auch, daß zum Großteil das Land doch be
wiirtschaftet werden soll. Ich bin überzeugt, daß unser 
Land, unser Kulturland nicht mehr dieses schöne baye
rische Land wäre, wenn es sich selbst überlassen 
bliebe. Wir erJ.eben es ja schon, me.ine Damen und 
Herren: Wenn e·ine Gemeinde Bauland ausweist und 
nur ein Jahr dort nicht mehr angebau1 wird, dann 
s+eht man, daß die Kamille und die Disteln usw. so 
hoch sind, daß der einzelne, der sein Land dort kau
fen will oder bereits gekauft hat, im Sommer über~ 
haupt nicht mehr zu di·esem Grundstück vordringen 
kann. Das s·ind nun einmal Tatsachen, die mit Sicher
heit auch nicht umstritten sind. Wir sehen es schon 
an den Straßenrändern, daß die Straße, wenn nur ein
mal im Jahr gemäht wird, ni·cht mehr übers·i1chtlich ist. 
Und nun, me·ine ich, sonte mir einer noch sagen, daß 
man auf die Bewirtschaftung von Land verz-ichten 
kann. 

Meine Damen und Herren! Für die Erholungsu
chenden ist landwirtschaftlich bebautes und land
wirtschaftlich gepflegtes Land das Ideale und stellt 
ohne Zweifel gewisse Beziehungen des Städters zur 
Natur he·r. Ich kann mi:r vorstellen, daß es in Zukunft 
sicher mehr getätigt wird als bisher von den Bewoh
nern unserer Ballungsräume, daß sie nicht nur ins 
Voralpenl·and hinausfahren am Freitag, Samstag und 
Sonn~ag, sondern auch in di1e anderen Gebiete Bay
erns, vor ·allen Dingen in die landwirtschaftlich ge
nutzten, interessanten Gebiete Bayerns. Denn genau 
hier, meine ich, kann doch eine Familie mit ihren Kin
dern am schönsten spazi1e-rengehen, ·iinderri man den 
jungen Menschen an der Veg1etation di.e Wechselwir
kung von Saat, Wachstum, Blüte und Ernte zeigt und 
so bei den jungen Menschen das Na1:urv·erständnis 
wecken kann. 

Ich darf Ihnen, me.ine Damen un1d Herren, ganz deut
lich und verbindlich sagen: Die Landwirtschaft bejaht 
In ihrer grnßen Masse dies•es bayerische Naturschutz
ges1etz und die Landwirtschaft - das darf ich hier 
auch sagen - macht bei der Vollziehung die
ses Naturschutzgesetzes mit. Es ist ja eines 
der größten Anliegen der bayerischen Landwirt
schaft, und muß es natürlicherweise sein, daß die 
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Fruchtbarkeit des Bodens erhalten wi,rd. Die Frucht
barkeit des Bodens aber, meine Damen und Herren, 
kann nur erhalten werden, wenn der Naturhaushalt 
stimmt, wenn di,e Wechselwirkung von Acker, Wie,se, 
Wald und meinetwegen einigen ökologi:schen Zellen 
hiier ,in Bayern weiterhin g·eboten ist. 

Meine Damen und Herren, die erholungsuchenden 
Mens'Chen aus den Ballungsräumen suchen in erster 
Linie die Waldränder, die Bachränder, die Wasserläu
fe usw. auf. Einen Rand kann man aber nicht haben, 
wenn aHes Forst ist. Das bedeutet doch auch, daß 
man auch in landschaftlich schwi,erigen Gebi,eten Tei
le offen h1alten muß; sonst sind sie für den Erholung
suchenden ganz .e.infach nicht mehr interessant. Sonst 
kann er ,s·ie nicht erreichen. 

Abgesehen von Naturparken usw„ ist es für den Erho
lungsuchenden auch von eminenter Bedeurt:ung, daß 
auch in Zukunft der Wald gepflegt und sich nicht 
selbst überlassen wird. Es ist vor allen Dingen wich
tig - und das ,iist auch eine Frag1e der Ausbildung un
serer Landwinte -, in Zukunft Mi1schwald anzupflan
zen und d+esen Mi1schwald auch zu pflegen. Denn ein 
Wald ist ni·cht i'n der Lage, die Menge an Sauerstoff 
zu bieten und für den Wasserhaushalt so positiv zu 
wirken, wenn er nicht gepflegt ist, wenn er nicht bear
beitet wi1rd. Jungwald bearbei,ten, meine Damen und 
Herren, kostet aber Jahr für J,ahr Geld, ohne daß 
man das Entisprechende aus dem Wald he·rausholt. 
Ich sage Ihnen das nur, damit Sie auch das entspre
chende Ve·rständnis für di·e Belange der Landwirt
sch,aft aufbringen können. 

rneses Naturschutzgesetz, meine Damen und Her
ren, kann nur funktionieren, wenn weiterhin Mi.ßver
s'i!ändnisse abg·ebaut werden. Ich sagte bereits, die 
Landwi1rtschaft hat in den vergangenen Jahrhunder
ten das Kulturland gieschaffen. Wi'r warnen vor Über
treibungen; wir warnen vor Verallgeme,inerungen, 
wenn es auch ·in der Landwirtschaft bezüglich des 
Naturhaushalts und des Naturschutzgesetze·s da und 
dort einmal schwarze Schafe geben mag. Genau die 
Ung1ereimtheiten fallen nämHch auf di'e vi1elen ande
ren, di1e sich einfügen und für die Erhaltung des Kul
turlandes sorgen. Bei denen faßt man das eben als 
eine Selbstverständlichkeit 'auf. me breite Masse der 
Landwi:rt:e, g1era!de auch der jungen Landwirte, lehnt 
rücksichtsloses Gewinnstreben ·einzelner auf Kosten 
der AHg,emeinheit und auf Kosten der Natur ab. 

Meine Damen und Herren, ich darf zusammenfassen 
und r,ekapi1tuHeren. Dieses Gesetz hat vor allen Din
gen zwei Hauptakzente. Zum einen, die Naturschön
heiten unserer Landschaft zu erhalten, das Gle+chge
wircht der Niatur zu erhalten, Eingriffe des Menschen 
in die Natur unter Kontrolle zu bringen, Belastungen, 
dii1e auch in der Landwirtschaft durch den E,insatz von 
Chemilkalien entstehen, auf ein Mindestmaß herun
terzudrücken - hi·er macht die Landwi1rtschaft ganz 
bewuß1: und aktiv mit -, vor allen Dingen auch dafür 
zu so,rgen, daß das Gle·ichgewicht der Natur durch 
den Menschen nicht weiter gestört wird und dort, wo 
es unumgänglich ist, es zu stören, entsprechende Er
satzlösungen vorzuschreiben. 

Me·ine Damen und Herren, der zweite Hauptakzent 
dieses Naturschutzgesetzes ist es, der breiten Öffent
lichkeht gemäß Artikel 141 die Naturschönheiten zu
gängli:ch zu machen, der breiten Öffentlichkeit diese 
Na1!urschönhe,iten Bayerns überhaupt einmal vertraut 
zu machen. Mit der zunehmenden lndustrialisiernng 
ist ja ohne Zwe.ifel für den Menschen, besonders in 
den Ballungsräumen, verbunden, daß sie immer mehr 
Fre·izeit haben, daß sie durch di1e Motorisi,erung usw. 
in der Lage sind, am Wochenende· aufs Land hinaus
zufahren. Daß di'ese1s Land für diese viel•en Menschen 
besuchenswe1rt wird, besuchenswert bleibt und noch 
besuchenswerter wird, dafür si1ch einzusetzen, meine 
ich, i'st e·ine sehr edle und dankenswert·e S1ache. 

Meine Damen und Herren, wir wünschen und hoffen, 
daß uns dies.es Baye~ische Naturschutzgesetz hilft, 
di1eses unse,r Bayern noch schöner und menschen
freundlicher werden zu lassen. 

Zum Schluß glaube ich allen danken zu dürfen, die 
sich dafür eing·esetzt haben, daß wif dieses Gesetz in 
vielen Beratungen durchbringen konnten. Ich glaube, 
vor allen Dingen zwei Mini1stern danken zu sollen; 
zum einen unserem bayer·ischen Minister Str·eibl, der 
dias Gesetz mit seinem Ministerium sehr ausgewogen 
ausg,earbeiit:et und sehr schnell auf den Tisch ge
bracht hat, damit wir im Parlament und in den Aus
schüssen auch die entsprechende Zeit zur Beratung 
hatten. Zum ande.ren glaube ich auch dem bayeri
schen Landwiirt,schaftsminister Hans Ei1senmann dan
ken zu sollen, der durch seinen Weg der Partner
schaft in der Landwirtschaft auch Mögli•chkeiten ge
schaffen hat, damit dies·es bayeri'Sche Gesetz auch 
gelingen kann. 

(Beifall be,i der CSU und Teilen der SPD) 

Präsident Hanauer: Nächste Wortmeldung, Frau Ab
geordnete Rothgang-Rieger. 

Frau Rothgang-Rieger (FDP): Herr Präsident, meine 
Dauen und Herren! Darauf, daß wir das Gesetz be
jahen, daß wir erfreut sind, jetzt eines zu haben, 
hat Herr Dr. Guhr schon hingewiesen. Ich möchte 
noch ein paar Gedanken anführen, die mir bei der 
Durchsicht des Gesetzes gekommen sind und die 
sich dann weitergesponnen haben. 

Zum ersten glaube ich, daß sehr viele selbstver
ständliche Dinge in das Gesetz aufgenommen wor
den sind, Dinge, von denen man eigentlich anneh
men müßte, daß es jeder von uns nicht macht, wie 
z. B„ daß man Kultur- oder Forstflächen absperren 
muß, damit die Bevölkerung dort nicht hineingeht. 
Daß so etwas überhaupt notwendig ist, zeigt doch, 
wie wenig Verständnis wir heutzutage noch für die 
Natur haben. 

Wenn wir alles in Gesetze fassen müssen, fürchte 
ich, daß wir zu einem Punkt kommen, wo wir über
haupt nur noch mit Gesetzen leben, daß wir in 
einen Korb von Gesetzen hineingesetzt werden, aus 
dem wir nicht mehr herauskommen. Ich glaube, das 
wird so lange nicht besser werden, wie ein Land-
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tag und seine Abgeordneten an der Zahl der Ge
setze, Anträge und Anfragen und weniger an der 
Schwere des Inhalts gemessen wird. 

(Beifall bei FDP und SPD) 

Ein Zweites hat mir auf unserer Informationsfahrt 
zu denken gegeben, das auch mit der Natur zu tun 
hat. Es sind uns zwei Bauwerke im Bayerischen 
Wald aufgefallen. Das eine war ein Hotel am Drei
Burgen-See, das sich wunderbar in die Landschaft 
einfügte und mit ihr eine Einheit bildete; es fügte 
sich ein, obwohl es groß war, und kann verkraftet 
werden. Das zweite Beispiel war ein großer Beton
komplex bei St. Engelmar, wo wir uns alle sagten, 
wie man so etwas überhaupt dort hinstellen kann. 
Ich hoffe, daß man mit dem Baustoff des Bayeri
schen Waldes, dem Holz, an diesem Gebäude noch 
etwas gutmachen kann. Ich weiß aber nicht, wie
weit die Menschenmassen, die darin wohnen, dort 
verkraftet werden können. 

Damit komme ich wieder auf die Problematik der 
Gesetze zu sprechen. Ich glaube jedenfalls, daß 
man bereits mit den bestehenden Gesetzen solche 
Sachen hätte verhindern können, wenn wir die be
stehenden Gesetze auch wirklich angewandt hätten. 

(Beifall bei SPD und FDP) 

In den Städten gibt es Vorschriften dafür; dort darf 
man nur Flachbauten errichten, woanders nur frän
kische Giebelbauten und wieder woanders darf nur 
dreigeschossig gebaut werden. Damit hat man et
was an der Hand. In diesem Bereich gibt es also 
schon etwas, aber wir wenden es nicht an. Solange 
wir nicht von uns aus die bestehenden Gesetze an
wenden und zu der Auffassung kommen, daß es 
Dinge gibt, die man tun darf, und solche, die man 
nicht tun darf, solange werden wir wirklich nur „Ge
setzesmenschen" bleiben. 

Ich will noch ein anderes Beispiel dazu anführen. 
Es gibt sehr viele Städte, die es fertiggebracht ha
ben, Sportanlagen und alles mögliche zu bauen, 
die es aber nicht fertig brachten, die unbedingt not
wendigen Kläranlagen zu erstellen. Das eine war 
ihnen wichtiger, weil es gut aussieht und sich in 
der Öffentlichkeit gut verkaufen ließ. Es gibt eine 
Moral, die wir uns auch ohne Gesetze wieder zu
gänglich machen müssen. 

Jetzt komme ich wieder zum vorliegenden Gesetz
entwurf zurück, nachdem ich einige allgemeine 
Ausführungen machte: Ein Gesetz ist so gut, wie 
es von der Bevölkerung angenommen wird. Wenn 
wir das nächstemal ein Gesetz machen, sollten wir 
nur so viele Verordnungen hineinbringen, als unbe
dingt notwendig sind, aber auf der anderen Seite so
viel Spielraum geben wie möglich. Diesen Spielraum 
müssen wir dann mit unseren Vorstellungen aus
füllen, die wir für richtig halten. 

Ich hoffe, daß dieses Gesetz, das wir jetzt verab
schieden, bei der Bevölkerung ankommt und zu 
einem Naturverständnis führt, das der Gesetzgeber 
mit diesem Gesetz gewollt hat. 

(Allgemeiner Beifall) 

Präsident Hanauer: Als Nächster hat sich zu Wort 
gemeldet der Herr Abgeordnete Herbert Huber. 

Huber Herbert (CSU): Herr Präsident, meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Ich verspreche Ihnen, 
meine Ausführungen jetzt um so kürzer zu halten. 
Zunächst darf ich vorweg noch eine kleine redak
tionelle Änderung zu dem Artikel machen, den Kol
lege Dr. Guhr angesprochen hat. Ich glaube, Herr 
Präsident, daß das Wörtchen „in" im Absatz 1 des 
Artikels 28 nicht sinnvoll ist und gestrichen werden 
sollte. 

Heute ist schon häufig davon gesprochen worden, 
daß in den Ausschüssen produktive Arbeit geleistet 
worden ist, und das ist auch gut so, denn schließ
lich gibt es noch keine „roten" Seen und keine 
„schwarze" Wiese. Ich freue mich auch sehr dar
über, daß von maßgebenden Vertretern der SPD 
für dieses Gesetz heute schon Lob gefunden wor
den ist. Ich möchte mich in meinen Ausführungen 
auf zwei kontroverse Punkte beschränken, die Kol
lege Dr. Kaub angesprochen hat und kurz auf sie 
eingehen, nämlich auf das Klagerecht und auf die 
Ufergrundstücke. 

Die SPD fordert ja in ihrem Entwurf, Artikel 17, die 
Einführung des Klagerechts für anerkannte Vereini
gungen, die sich, so heißt es, satzungsgemäß dem 
Umweltschutz widmen und als solche vom Bayeri
schen Landtag anerkannt sind, wobei diesen Ver
einigungen auch die Rechte eines Verletzten im 
Sinne der Strafprozeßordnung zustehen sollen. Da
bei handelt es sich aber um eine schwierige juri
stische Frage, weil bisher im öffentlichen Recht kein 
privates Klagerecht verankert ist. Von dieser Seite 
gesehen erscheint es ausgesprochen fraglich, ob 
gerade in einem Landesgesetz ein solcher Durch
bruch gewagt oder eingeführt werden sollte. Statt 
dessen, so meine ich, sieht der Gesetzentwurf doch 
eine wesentliche Verstärkung der Rechte der Na
turschutzbehörden vor, die, nunmehr mit hauptamt
lichen Fachkräften ausgestattet, die Interessen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege zukünf
tig in ausreichendem Maße, wie ich meine, werden 
vertreten können. Ferner enthält der Gesetzentwurf 
die Verpflichtung - das ist neu - zur Bildung von 
Naturschutzbeiräten, die die Naturschutzbehörden 
wissenschaftlich und fachlich beraten sollen und 
obendrein mit einem Kontrollrecht ausgestattet sind. 
Weiter ist im alten Artikel 39, jetzt Artikel 42, bei 
grundsätzlichen Fragen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, sowie bei Befreiungen ·für 
schwerwiegende Eingriffe die Anhörung von über
regionalen Verbänden, die sich satzungsgemäß 
überwiegend dem Naturschutz und der Landschafts
pflege widmen, enthalten. Ich bin der Auffassung, 
daß diese Maßnahme sicherstellt, daß alle fachli
chen Vertreter des Naturschutzes ausreichend Ge
legenheit haben, ihre Vorstellungen gegenüber den 
Naturschutzbehörden zum Ausdruck zu bringen. Ich 
meine auch, daß dies vom Bund Naturschutz auch 
anerkannt werden könnte und nehme sogar an -
wie es wohl in dem Schreiben, das heute an uns 
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verteilt worden ist, zum Ausdruck kommt -, daß der 
Bund Naturschutz mit diesem Gesetzentwurf - bis 
auf einen Einwand - wohl doch zufrieden ist. 

Würde man das genannte Klagerecht in das Gesetz 
aufnehmen, so würde dies zu Schwierigkeiten im 
praktischen Vollzug führen, denn dann müßten für 
den Fall der Einräumung des Klagerechtes die er
gehenden Bescheide und naturschutzrechtlichen Ge
nehmigungen auch den Verbänden förmlich vorge
legt werden, was den Ablauf des Verfahrens sicher
lich erschweren oder zumindest erheblich verzögern 
würde. Von der Präzedenzeigenschaft möchte ich in 
dem Zusammenhang gar nicht reden, aber auch 
diese Überlegung gehört mit dazu. 

Zu den Ufergebieten ganz kurz. Von dem ursprüng
lichen Bauverbot für Ufergebiete ist man deshalb 
abgekommen, weil durch ein solches Verbot nur ein 
Teilaspekt des Problems der Ufergebiete behandelt 
worden wäre. Im jetzigen Entwurf hat man dieses 
Problem keineswegs außer acht gelassen, Herr Kol
lege Kaub, sondern es vielmehr an einer anderen 
Stelle im Gesetz in umfassenderer Form, wie ich 
zumindest meine, behandelt. Dabei wurde erkannt, 
daß für solche Ufergebiete insgesamt Planungen 
aufgestellt werden müssen, die die verschiedenen 
Belange miteinander koordinieren können. So wur
de das Problem der Ufergebiete in die Landschafts
planung in Artikel 3 mit einbezogen mit der Maß
gabe, daß für solche Ufergebiete eigene Land
schaftspläne als Grundlage der gemeindlichen Bau
leitung ausgearbeitet werden müssen. Damit kann, 
so glaube ich jedenfalls, erreicht werden, daß die 
letztlich für die Gestaltung der Ufergebiete zustän
digen Gemeinden sich nicht auf Detailplanungen zu
rückziehen, sondern von vornherein für das ge
samte Ufergebiet eine umfassende Planung vorzu
legen haben. Dieses Gebot, das auch die Ergreifung 
aktiver Maßnahmen beinhalten soll, erscheint mir 
jedenfalls wirkungsvoller als ein rein repressives 
Bauverbot. Eine solche Planung liegt sicherlich mehr 
im Interesse der Allgemeinheit als etwa nur die 
Freihaltung einiger noch unbebauter Flächen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit 
komme ich schon zum Schluß. Ich glaube, daß wir 
mit diesem Gesetz ein im wahrsten Sinne des Wor
tes fortschrittliches Gesetz verabschieden, das die 
qualitas vitae unserer Bürger in entscheidendem 
Maße zu heben in der Lage ist, um nicht das Wort 
„ Lebensqualität", das in der Zwischenzeit schon so 
verdroschen ist, gebrauchen zu müssen. 

(Beifall) 

Präsident Hanauer: Die Aussprache ist geschlossen. 
Meine Damen und Herren, wir treten in die E i n z e 1 -
b e r a t u n g ein, und zwar liegt der Abstimmung zu
grunde die Drucksache 4662 - die Zusammenstel
lung der Beschlüsse der vier Ausschüsse. Ich werde, 
steter Regel gemäß, die Beschlüsse der Aus
schüsse für Verfassungs-, Rechts- und Kommunal
fragen, wenn solche als letztes vorliegen, der Ab
stimmung zugrunde legen. 

Dem Gesetz ist vorausgestellt eine Inhaltsübersicht, 
deren Abänderung sich aus den nachfolgenden Be
schlüssen ergibt. 

Wir kommen zum 1. A b s c h n i t t. Ich rufe auf den 
A r t i k e 1 1 und lasse abstimmen über den Absatz 1 
unter Vorbehalt der Einfügung des Abänderungs
antrags der FDP-Fraktion unter Ziffer 1. 

Wer dem Absatz 1, der unverändert geblieben ist, 
zunächst also ohne den Abänderungsantrag zustim
men will, den bitte ich um ein Handzeichen. -
Danke schön! Die Gegenstimmen! - Keine! Stimm
enthaltungen? - Keine. 

Nun will die FDP-Fraktion in Artikel 1 Absatz 1 fol
genden Satz als vorletzten Satz eingefügt haben: 

Der land- und forstwirtschaftlichen Bodennutzung 
kommt als natürlicher und landschaftsgestalten
der Kraft besondere Bedeutung zu. 

Wer der Einfügung dieses Satzes die Zustimmung 
geben will, den bitte ich um, ein Handzeichen. -
Danke schön! Das ist die Fraktion der FDP. Die Ge
genstimmen! Letzteres ist die Mehrheit. Stimment
haltungen? - Die Fraktion der SPD. Der Antrag ist 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Ich lasse nun abstimmen über den Artikel 1 Ab
satz 2, der unverändert bleiben soll. 

Wer zustimmen will, den bitte ich um ein Handzei
chen. - Danke. Die Gegenstimmen! - Keine. Stimm
enthaltungen? - 2 Stimmenthaltungen bei der Frak
tion der FDP. 

Nun kommt der Art i k e 1 2. Hier soll als erster 
Absatz vorangesetzt werden: 

Naturschutz ist verpflichtende Aufgabe für Staat 
und Gesellschaft sowie für jeden einzelnen Bür
ger. 

Dies war der Beschluß des Landwirtschaftsaus
schusses, derri der Rechtsausschuß zugestimmt hat. 
Die Absätze 1 und 2 werden dann Absätze 2 und 3. 
Im übrigen bleibt der Artikel unverändert. 

Wer diesem Artikel 2 die Zustimmung geben will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. Ge-
genstimmen? Keine. Stimmenthaltungen? 
Keine. 

II. Abs c h n i t t, Landschaftsplanung und Land
schaftspflege. 

Art i k e 1 3, Landschaftsplanung, in den Absätzen 
1 und 2 unverändert; jedoch wird beim Absatz 2 
folgender Buchstabe e eingefügt: 

e) die aus Gründen der Wasserversorgung unbe
schadet wasserrechtlicher Vorschriften zu 
schützen oder zu pflegen sind, 

(Zuruf) 

- Jawohl, hier kommt Ihr Antrag vorweg. Ich muß 
hier vor der Abstimmung aufrufen die Nummer 1 
der A b ä n d e r u n g s a n t r ä g e der SPD-Frak
tion, da sicherlich weitergehend und überhaupt als 
Abänderungsantrag vorweg zu behandeln. Und zwar 



Bayerischer Landtag · STENOGRAPHISCHER BERICHT 7 /69 v. 17. 07. 73 3733 

(Präsident Hanauer) 

bezieht sich dieser erste Abänderungsantrag auf 
den Absatz 2 Satz 2: dort soll das Wort „sollen" in 
„müssen" umgewandelt werden. 

Wer dem zustimmen will, den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Danke. Die Gegenprobe! - Letzteres ist 
die Mehrheit. Stimmenthaltungen? - Zwei Stimm
enthaltungen in den Reihen der FDP-Fraktion. Der 
Abänderungsantrag ist mit Mehrheit abgelehnt. Es 
bleibt hier also bei dem Wort „sollen". 

Im Absatz 3 werden nach dem Wort „aufzustellen" 
die Worte „und durchzuführen" angefügt. 

Es bleibt also beim Artikel 3 der Absatz 1 unver
ändert. Im Absatz 2 wird ein Buchstabe e ange
fügt und im Absatz 3 werden, wie soeben bekannt
gegeben, die Worte „und durchzuführen" angefügt. 

Wer dem Artikel 3 mit diesen Änderungen die Zu
stimmung geben will, den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Danke. Die Gegenstimmen! - Keine. 
Stimmenthaltungen? - Die Fraktion der SPD. 

Bei A r t i k e 1 4 ist der zweite A b ä n d e r u n g s -
a n t r a g der SPD-Fraktion einschlägig. Danach soll 
der Satz 1 anders gefaßt werden. Wer diese abge
änderte Fassung gemäß dem Antrag der SPD-Frak
tion übernehmen will, den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Danke schön! Die Gegenstimmen! -
Letzteres ist die Mehrheit. Stimmenthaltungen? -
Bei Stimmenthaltungen des größten Teils der Frak
tion der FDP mit Mehrheit abgelehnt. 

Das war Artikel 4. Über ihn lasse ich nun in der 
Form abstimmen, daß nur das Wort „Gebietskörper
schaften" durch die Worte „öffentlich-rechtliche Kör
perschaften" ersetzt werden soll und er sonst un
verändert bleibt. Wer den Artikel annehmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke schön! 
Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthaltungen? -
Keine. Einstimmig angenommen. 

(Abg. Dr. Guhr: Kann noch zum Ergänzungsantrag 
gesprochen werden, Herr Präsident?) 

- Moment! Bei A r t i k e 1 5 ist nun ein Satz 4 
vom Landwirtschaftsausschuß mit Zustimmung des 
Rechtsausschusses neu formuliert worden. Die SPD 
verlangt ersatzlose Streichung. Ich lasse über die
sen Satz allein abstimmen, so daß im negativen 
Votum der Antrag zum Ausdruck kommen kann. 
Aber hier kommt die FDP-Fraktion mit dem Antrag 
der Ziffer 2 ihrer Ab ä n d e r u n g s a n t r ä g e : 
Der letzte Satz ist durch folgenden Satz zu ersetzen: 

Die land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung 
ist gemäß Artikel 3 vorhandenen Plänen anzu
passen. 

Ich lasse über den Artikel 5 ohne den umstrittenen 
letzten Satz abst'immen, also, soweit er unbestrit
ten ist. Wer dafür ist, den bitte ich um ein Handzei
chen. - Danke. Gegenstimmen? - Keine. Stimm
enthaltungen? - Keine. 

Nun kommt der letzte Satz. Nach dem Abände
rungsantrag der FDP soll der Satz lauten: 

Die land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung 
ist gemäß Art. 3 vorhandenen Plänen anzupassen." 

Ich lasse zunächst über diesen Satz abstimmen. 
Wer für die Annahme ist, den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Danke schön! Das ist die Fraktion der 
FDP. Gegenstimmen? - Die Fraktion der CSU. 
Stimmenthaltung? - Die Fraktion der SPD. 

Nun lasse ich über die Fassung nach dem Aus
schußbeschluß abstimmen: 

Die ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftli
che Bodennutzung ist nicht als Eingriff in die Na
tur anzusehen, soweit sie vorhandenen Plänen 
gern. Art. 3 nicht widerspricht. 

Wer für die Annahme dieses Satzes ist, den bitte ich 
um ein Handzeichen. - Danke schön! Gegenstimmen? 
Einige Gegenstimmen bei der SPD-Fraktion. Stimm
enthaltung? - Bei der Fraktion der FDP und beim 
Rest der SPD. Damit mit Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zu Artikel 5 Absatz 2. Hier sind nach 
den Worten „Pflege der Landschaft" die Worte „so
wie zur Einbindung in das Landschaftsbild" einge
fügt, und schließlich hat der Rechtsausschuß noch 
einen Absatz 3 angefügt. Wer dem Artikel 5 mit dem 
Absatz 2 mit der genannten Einfügung und einem 
neuen Absatz 3 die Zustimmung geben will - -

(Abg. Dr. Kaub: Wir haben noch einen Antrag!) 

- Ja, dem Absatz 2 sollen nach Ziffer 4 des Ab -
ä n d e r u n g s an t r a g s der SPD-Fraktion einige 
Sätze vorausgestellt werden: „Grundstücke sind so 
zu bewirtschaften und zu pflegen .. " 

Wer für diese vorzuschaltenden Sätze ist - es sind 
3 -, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. 
Die Gegenprobe! - Letzteres ist die Mehrheit. 
Stimmenthaltungen? - Bei Stimmenthaltung der 
FDP-Fraktion mit Mehrheit abgelehnt. 

Ich darf jetzt die vorhin schon formulierte Abstim
mungsfrage zu A r t i k e 1 5 mit Absatz 2 und dem 
neuen Absatz 3 wiederholen. Wer für die Annahme 
ist, den bitte ich um ein Handzeichen. - Dankeschön! 
Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthaltung? - Die 
Fraktion der SPD und Teile der FDP-Fraktion. 

Art i k e 1 6. Die SPD-Fraktion verlangt in Ziffer 5 
ihres Abänderungsantrags, daß die Worte „nach An
hörung der unteren Naturschutzbehörde" durch die 
Worte „im Einvernehmen mit der unteren Natur
schutzbehörde" ersetzt werden. Wer dieser Teil
änderung, die beantragt ist, beitritt, den bitte ich 
um ein Handzeichen. - Danke schön! Wer ist dage
gen? - Letzteres ist die Mehrheit. Enthaltung? -
Bei Stimmenthaltung der FDP-Fraktion mit Mehrheit 
abgelehnt. 

Ich komme dann zur Abstimmung über den Artikel 6: 

Absatz 1 und 2 unverändert, Absatz 3 mit der Ein
fügung des Satzes: „Für bestehende Anlagen sind 
auch nachträgliche Anordnungen zulässig." Absatz 4 
unverändert. Wer dem beipflichten will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. - Danke schön! Wer stimmt da
gegen? - Niemand. Stimmenthaltung? - Die Fraktion 
der SPD. 



3734 Bayerischer Landtag· STENOGRAPHISCHER BERICHT 7/69 v. 17. 07. 73 

(Präsident Hanauer) 

III. Abschnitt, Schutz von Flächen und einzel
nen Bestandteilen der Natur. 

Art i k e 1 7, Naturschutzgebiete - unverändert -, 
Art i k e 1 8, National parke - unverändert -, Ar -
t i k e 1 9, Naturdenkmäler - unverändert -, A r t i -
k e 1 10, Landschaftsschutzgebiete - unverändert-, 
A r t i k e 1 11, Naturparke - unverändert -, A r t i -
k e 1 12, Landschaftsbestandteile und Grünbestände, 
mit der Maßgabe, daß nach dem Beschluß des 
Rechtsausschusses dem Absatz 2 der Satz angefügt 
wird: 

In der Verordnung können die Grundeigentümer 
oder sonstigen Berechtigten zu Ersatzpflanzungen 
oder zweckgebundenen Ausgleichszahlungen an 
die Gemeinde für den Fall der Bestandsminde
rung verpflichtet werden. 

Absatz 3 bleibt unverändert. 

Art i k e 1 13, Schutz von Kennzeichnungen, eben
falls unverändert. 

Ich lasse über den gesamten Abschnitt III mit den 
Artikeln 7 bis mit 13, die bis auf Artikel 12 Absatz 2 
unverändert sind, abstimmen. Wer beitreten will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. Stimmt je
mand dagegen? - Einstimmig angenommen. 

IV. A b s c h n i t t , Schutz von Pflanzen und Tieren. 
Art i k e 1 14. Absatz 1 ist unverändert. Im Absatz 2 
erhält der letzte Satz eine geänderte Fassung: 

Im besonderen ist die Verwendung von Mineral
dünger und Pflanzenschutzmitteln einzuschrän
ken. 

Wer dem Artikel 14 mit dieser Änderung beipflich
ten will, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. 
Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthaltungen? -
Keine. Einstimmig angenommen. 

Art i k e 1 15, Mißbräuchliche Nutzung. Unverändert. 
Ebenso Art i k e 1 16, Allgemeiner Schutz, und Ar -
t i k e 1 17, Vogelwarten. Wer diesen drei Artikeln 
15 bis 17 zustimmen will, den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Danke schön! Gegenstimmen? - Keine. 
Stimmenthaltungen? - Ebenfalls keine. Einstimmig 
angenommen. 

Art i k e 1 18, Besonderer Schutz von Pflanzen und 
Tieren. Hier soll bei sonst unveränderter Fassung 
in Absatz 1 eine Ziffer 3 eingefügt werden: 

das Abbrennen der Bodendecke und des Pflan
zenwuchses in der freien Natur verbieten oder 
einschränken; 

wobei die bisherigen Nummern 3 bis 8 zu Num
mern 4 bis 9 werden. In der Nummer 9 ist dann 
lediglich die Ziffer 7 durch die Ziffer 8 zu ersetzen. 
Der Absatz 2 dieses Artikels erhält nach dem Be
schluß des Ausschusses für Verfassungs-, Rechts
und Kommunalfragen eine geänderte neue Fassung. 

Wer dem Artikel 18 mit diesen Änderungen die Zu
stimmung geben will, den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Keine. Stimm
enthaltungen? - Drei Stimmenthaltungen. Im übri
gen einstimmig angenommen. 

Art i k e 1 19, Ausnahmen, unverändert; Art i k e 1 
20 unverändert mit der Maßgabe, daß der letzte Satz 
als gestrichen gilt und nicht zur Abstimmung steht. 

Wer den beiden Artikeln 19 und 20 die Zustimmung 
geben will, den bitte ich um das Handzeichen. -
Danke. - Stimmt jemand dagegen? - Niemand. 
Stimmenthaltungen? - Keine. 

V. Abs c h n i t t, Erholung in der freien Natur. 

A r t i k e 1 21, Recht auf Naturgenuß und Erholung, 
unverändert. 

Wer beipflichten will, den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Keine. Stimm
enthaltungen? - Keine. Einstimmig angenommen. 

A r t i k e 1 22, Betretungsrecht, Gemeingebrauch an 
Gewässern. Absatz 1 erhält eine neue Formulierung 
durch den Ausschuß für Verfassungs-, Rechts- und 
Kommunalfragen, die Absätze 2 und 3 bleiben un
verändert, Absatz 4 unverändert mit der Maßgabe, 
daß ein weiterer Satz angefügt wird. 

(Abg. Dr. Kaub: Ich bitte absatzweise abzustimmen!) 

- Es wird nach Absätzen abgestimmt. Zunächst 
über Absatz 1 in der neuen Formulierung. Wer dafür 
ist, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke 
schön! Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthaltun
gen? - Keine. Einstimmig angenommen. 

Absatz 2. Wer für die Annahme ist, den bitte ich 
um Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? -
Keine. Stimmenthaltungen? - Keine. 

Absatz 3. Wer für die Annahme ist, den bitte ich 
um ein Handzeichen. - Danke schön! Gegenstim
men? - Die Fraktion der SPD. Stimmenthaltungen? 
- Keine. Mit Mehrheit angenommen. 

Absatz 4 mit der von mir schon erwähnten Einfü
gung eines weiteren Satzes. Wer für die Annahme 
ist, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. 
Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthaltungen? -
Keine. Alle, die nicht mitgestimmt haben, haben mit 
Ja gestimmt, darf ich das feststellen. 

A r t i k e 1 23. Dazu liegt Ab ä n d e r u n g s an -
t r a g der SPD vor gemäß Ziffer 6. 

(Abg. Dr. Kaub: Zur Klarstellung!) 

Darüber besteht völlige Klarheit, der Antrag ist 
zu übernehmen, da ist ein Fehler unterlaufen. zwei
felsohne darf jeder als Privatmann in der freien Na
tur wandern und, soweit sich die Wege eignen, mit 
Fahrzeugen ohne Motorkraft fahren. Dann hat man 
hinzugefügt „ausgenommen Krankenfahrstühle mit 
Elektromotor". Man hat also den nicht geschriebe
nen Zwischensatz, daß Motorfahrzeuge verboten 
sind, dazugedacht. Man hat aber nur festlegen wol
len, wer fahren darf, also muß es heißen „und" 
oder „sowie". Ich würde empfehlen, daß es .heißt: 
„und, soweit sich die Wege dafür eignen, für Fahr• 
zeuge ohne Motorkraft sowie Krankenfahrstühle mit 
Elektromotor fahren. Dem Fußgänger gebührt der 
Vorrang." Sie sind damit einverstanden? 
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Ich lasse über den Artikel 23, der praktisch den Be
richtigungsantrag der SPD-Fraktion einschließt, ab
stimmen. Wer für den Absatz 1 in der genannten 
Fassung ist, den bitte ich um ein Handzeichen. -
Danke. Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthaltun
gen? - Keine. Einstimmig angenommen. 

Artikel 23 Absatz 2 bleibt unverändert, es wird aber 
ein Absatz 3 durch den Beschluß des Landwirt
schaftsausschusses, dem der Rechts- und Verfas
sungsausschuß zugestimmt hat, mit der Maßgabe 
angefügt, daß der Absatz 3 Absatz 2 wird und die 
Worte „für Wanderwege" ersetzt werden durch „an 
Wanderwegen", und in· Satz 1 „mit Naturschutz" 
berichtigt wird in „dem Naturschutz". Der dann ein
zufügende Absatz 3 heißt: „Die Vorschriften des 
Straßen- und Wegerechts und des Straßenverkehrs
rechts bleiben unberührt." Mit anderen Worten, der 
bisherige Absatz 2 wird in dieser geänderten Form 
Absatz 3. 

Wer dem Artikel 23, über den in Absatz 1 schon 
abgestimmt ist, in Absatz 2 in der neuen Formulie
rung und in Absatz 3, bisher Absatz 2, geändert 
formuliert zustimmen will, den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Danke. Die Gegenprobe! - Keine Ge
genstimmen. - Enthaltungen? - Keine. 

A r t i k e 1 24, Sportliche Betätigung, unverändert. 
Wer für die Annahme ist, den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthal
tungen? - Keine. 

Art i k e 1 25 ist neu formuliert. Dazu liegt ein A n -
t r a g der FDP-Fraktion vor, Ziffer 3, wonach Art. 25 
lauten soll: 

Landwirtschaftsflächen , dürfen während der Nutz
zeit nur auf vorhandenen Wegen betreten werden. 

Wer für den Abänderungsantrag der FDP-Fraktion 
zu Artikel 25 ist, den bitte ich um ein Handzeichen. 
- Danke schön! Die Fraktion der FDP. Wer ist da
gegen? - Das ist die Mehrheit. Stimmenthaltungen? 
- Die Fraktion der SPD enthält sich der Stimme. 
Mit Mehrheit abgelehnt. 

(Zuruf von der SPD: 1 Stimmenthaltung bei der 
CSU!) 

Bei 1 Stimmenthaltung auch aus den Reihen der 
CSU-Fraktion. 

Ich lasse abstimmen über den Artikel 25. Danach 
erhält Satz 1 eine neue Fassung nach dem Beschluß 
des Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und 
Kommunalfragen, der Satz 2 bleibt. 

Wer dem Artikel 25 beipflichten will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. - Danke schön! Wer stimmt 
dagegen? - Niemand. Stimmenthaltungen? - Bei 
1 Stimmenthaltung angenommen. 

Die A r t i k e 1 26 und 27 sind unverändert. Wer 
ihnen beipflichten will, den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Keine. Stimm
enthaltungen? - Keine. Einstimmig angenommen. 

Artikel 28 mit der neuen Überschrift „Aneignung 
wildwachsender Pflanzen und Früchte" bleibt unver
ändert. Wir müssen jedoch, was richtig ist, das Wort 
„in" vor dem Wort „Mengen" streichen, so daß es 
heißt: „Jedermann hat das Recht, sich wildwach
sende Waldfrüchte . . . anzueignen und von wild
wachsenden Pflanzen . . . Mengen . . . zu entneh
men", sonst müßte vorher das „von" weggestrichen 
werden. Herr Kollege Guhr, haben Sie noch eine 
andere Formulierung? 

Dr. Guhr (FDP): Es muß bei den Zweigen das „n" 
und bei den Blättern das „n" weg. Es soll heißen: 
„von wildwachsenden Pflanzen Blüten, Zweige oder 
Blätter in Mengen - -" 

(Widerspruch) 

- Sie können nicht die Pflanzen selber rausreißen 
wollen. 

Präsident Hanauer: Ich glaube nicht. Es geht nicht 
nur um wildwachsende Pflanzen, sondern auch um 
Blätter von Bäumen und Zweigen. Soll sich das nur 
auf wildwachsende Pflanzen beziehen? 

(Frau Abg. Dr. Hamm-Brücher: Sie haben recht!) 

Jetzt kommen einmal die vom Rechts- und Verfas
sungsausschuß und die Philologen, die Sprachwis
senschaftler. 

(Frau Abg. Dr. Hamm-Brücher: Wildwachsende 
Pflanzen - -) 

- Moment, Frau Kollegin, es hat keinen Sinn. Ich 
muß es hören. Es muß klar artikuliert werden. Es 
wird also behauptet, es müßte heißen - ich darf es 
einmal anders formulieren -: Wer von wildwach
senden Pflanzen die Blüten, Zweige oder Blätter 
nimmt. - Dann haben Sie recht. Wenn es aber heißt: 
„ Wer von Pflanzen, Blüten, Zweigen oder Blättern 
Mengen entnimmt, die über einen Handstrauß hinaus
gehen." 

(Zuruf: Das ist richtig!) 

Beziehen sich jetzt die Blüten, Zweige oder Blätter 
nur auf die wildwachsenden Pflanzen - oder will 
man hier einen weiteren Kreis an Gewächsen bo
tanischer Provenienz ansprechen? - Man kann na
türlich sagen, nachdem die Überschrift „ Wildwach
sende Pflanzen" lautet, sind alles wildwachsende 
Pflanzen, die Bäume und die Sträucher und das 
Gras. 

(Unruhe - Abg. Dr. Guhr: Darf ich nochmals um 
das Wort bitten!) 

- Herr Kollege Dr. Guhr, gehen Sie einmal ans 
Mikrophon, damit man es im ganzen Haus hört! 

Dr. Guhr (FDP): Ich glaube, wir können uns mit mei
ner Erklärung zufrieden geben; denn der Wirt
schaftsausschuß hat diese Formulierung getroffen, 
und die sollte bedeuten - weil ja „Aneignung wild
wachsender Pflanzen" drüber steht -, daß man nicht 
die Pflanzen selber rausreißt. Ich habe damals aus
geführt, daß man in einer Hand durchaus 100 Eichen
sämlinge und kleine Fichten mitnehmen kann und 
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daß das natürlich nicht gewollt sein kann. Gewollt 
ist, daß man v o n wildwachsenden Pflanzen einen 
Handstrauß Blüten, Zweige oder Blätter entnehmen 
kann. Und insofern muß es also heißen - so, wie 
der Text zu verstehen ist-: 

... von wildwachsenden Pflanzen Blüten, Zweige 
oder Blätter in Mengen, die nicht über einen 
Handstrauß hinausgehen ... 

Sonst würden wir gegen den Artikel 15 verstoßen, 
in dem schon drinsteht, daß man nicht die Pflanzen 
selber nehmen darf. 

(Abg. Dr. Fischer: Er hat recht!) 

Und sonst wäre auch der ganze Mischwald gefähr
det, der jetzt unter großen Mühen des Forstes ent
steht. 

(Beifall) 

Präsident Hanauer: Der Hinweis auf Artikel 15, Herr 
Kollege Dr. Guhr, scheint mir überzeugend zu sein. 
Ich wollte gerade replizieren, weil ich es nicht mehr 
in Erinnerung hatte, daß man ja die ganze Pflanze 
entnehmen kann und .nicht nur von Blüten, Blättern 
und Zweigen reden darf. Aber nachdem in Artikel 15, 
der Spezialvorschrift, festgestellt ist, daß man nicht 
die ganze Pflanze ausrotten - also sie ausgraben 
und in das heimische Alpinum planzen - darf, son
dern daß es hier darum geht, die Wurzeln zu be
lassen, aber nur Teile wegzunehmen, scheint mir 
Ihre Formulierung richtig zu sein. 

Also: 

in ortsüblichem Umfang anzueignen und von wild
wachsenden Pflanzen 

- jetzt kommt das Komma aber weg -

Blüten, Zweige oder Blätter Mengen zu entneh
men, die nicht über einen Handstrauß hinaus
gehen. 

(Frau Abg. Dr. Hamm-Brücher: Nicht „Mengen" ! -
Unruhe) 

- Jetzt hat das „in" plötzlich wieder seine Berechti
gung gefunden. Jetzt ist es wieder drin: 

und von wildwachsenden Pflanzen Blüten, Zweige 
oder Blätter in Mengen zu entnehmen ... 

also, das Komma geht weg, das „n" von den Zwei
gen und das „n" von den Blättern geht weg und 
das „in" bleibt wieder drin. 

Man glaubt gar nicht, was der Wildwuchs einem für 
Kummer macht. 

Abstimmung über Art i k e 1 28! Die Formulierung 
ist klar. Wer beipflichten will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Keine. 
Stimmenthaltungen? -

Herr Kollege Dr. Kaub, darf ich einmal fragen, Ihre 
Fraktion beteiligt sich grundsätzlich gar nicht. -
Nein, nein! Ich schau doch hin. Es ist absolut pas-

siver Widerstand. Aber ich nehme an, Sie heben die 
Hand immer für die ganze Fraktion. Wenn dem so 
ist, dann darf ich das weiter so unterstellen. 

A r t i k e 1 29, Zulässigkeit von Sperren. Hier hat 
die SPD unter Ziffer 7 einen Ab ä n d e r u n g s -
a n t r a g , wonach in Artikel 29 die Ziffer 2 neu for
muliert werden soll: „Bei Wohngrundstücken ist eine 
Beschränkung" - usw. - „nur zulässig ... " 

Wer für den Abänderungsantrag unter Ziffer 7 der 
SPD ist, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke 
schön! - Gegenprobe! - Das ist die Mehrheit. 
Stimmenthaltungen? - Bei einigen Stimmenthal
tungen in den Reihen der FPD-Fraktion mit Mehr
heit abgelehnt. 

Artikel 29 sonst unverändert. Wer für die Annahme 
ist, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. Ge
genstimmen? - Die Fraktion der SPD stimmt da
gegen und Teile der FDP. Stimmenthaltungen? -
Keine. Mit Mehrheit angenommen. 

A r t i k e 1 30. A b ä n d e r u n g s a n t r a g der Frak
tion der FDP. 

(Abg. Dr. Guhr: Ergänzung!) 

Hier soll im Absatz 1 ein Satz 3 eingefügt werden: 

Sperren von Forstpflanzgärten, Forstkulturen und 
Sonderkulturen mit einer Fläche bis zu 5 ha be
dürfen keiner Genehmigung. 

Wer für die Einfügung dieses Satzes ist, den bitte 
ich um ein Handzeichen. - Danke. Wer ist dage
gen? - Jetzt stimmt überhaupt wieder niemand mit! 

(Zuruf: Alle Stimmenthaltungen!) 

- Stimmenthaltungen? -

(Unruhe) 

Es geht also doch darum: 

(Zuruf: Schon längst durch!) 

Es soll in Absatz 1 ein Satz 3 eingefügt werden, 
der sicherlich Teile von dem übernimmt, was schon 
drinsteht. Das ist völlig klar. 

(Zuruf von der SPD: Das haben wir gerade 
abgelehnt!) 

Es ist noch kein Abstimmungsergebnis vom Prä
sidium verkündet, und darauf, Herr Kollege Kamm, 
kommt's letzten Endes allein und ausschließlich an! 

Nach den Beschlüssen der Ausschüsse, denen der 
Rechts- und Verfassungsausschuß zugestimmt hat, 
wird ein Satz 3 nach der Drucksache, die der Abstim
mung zugrunde liegt, eingefügt, wo es heißt: 

Sperren von Forstpflanzgärten und Forstkulturen 
mit einer Fläche bis zu 5 ha bedürfen keiner Ge
nehmigung. 

(Zurufe) 

- Moment, darauf kommt es jetzt an: Ich klammere 
mal den Abänderungsantrag aus, weil er praktisch 
nur die Einfügung eines Wortes verlangt. Damit ist 
jedes Mißverständnis beseitigt. Ich lasse also ab
stimmen über Artikel 30, und zwar in der Form, 
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daß ein Satz 3 nach dem Beschluß des Landwirt
schaftsausschusses - „Sperren von Forstpflanzgär
ten ... " - eingefügt wird; und dann kommt der Er
gänzungsantrag. 

Wer für die Annahme ist, den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Danke schön! Gegenstimmen? - Keine. 
Stimmenthaltungen? - Keine. 

Und jetzt kommt der A n t r a g der FDP-Fraktion, 
nach „Forstpflanzgärten" und „Forstkulturen" auch 
noch „Sonderkulturen" einzufügen. Dann ist es klar. 

Wer für die Einfügung des Wortes „Sonderkulturen" 
ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke 
schön! Das ist die Mehrheit. Gegenstimmen? -
Keine. Stimmenthaltungen? - Bei 4 Stimmenthal
tungen angenommen. Es wird also das Wort „und 
Sonderkulturen" eingefügt; sonst bleibt's. 

Der Satz 3 wird Satz 4; darüber ist vorhin schon 
abgestimmt worden. 

Absatz 2 und 3 unverändert. Wer beitreten will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. - Danke schön! Ge
genstimmen? Keine. Stimmenthaltungen? -
Keine. Einstimmig angenommen. 

Art i k e 1 31, Durchgänge. Hier soll nach dem 
Wort „Naturschönheiten" eingefügt werden: „Wald"; 
sonst unverändert; auch A r t i k e I · 32 unverändert. 
Wer diesen beiden Artikeln die Zustimmung geben 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. 
Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthaltungen? -
Keine. Einstimmig angenommen. 

Bei Art i k e 1 33 ist einschlägig ein Abänderungs
und Ergänzungsantrag der SPD-Fraktion unter Zif
fer 8. Hier soll ein neuer Absatz 3 eingefügt wer
den. Ich lasse deshalb über ihn später abstimmen 
und lasse zunächst über den unbestritten unverän
derten Artikel 33 abstimmen. Wer für die Annahme 
ist, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke 
schön! Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthaltun
gen? - Keine. Einstimmig. 

Und nun käme ein neuer Absatz 3 gemäß Ziffer 8 
des A b ä n d e r u n g s a n t r a g s der SPD-Fraktion, 
der die Frage der Ufergebiete regeln will, was vor
hin schon in der Diskussion erörtert wurde. Wer 
für die Einfügung dieser Bestimmung ist, den bitte 
ich um ein Handzeichen. - Danke. Wer stimmt da
gegen? - Letzteres ist die Mehrheit. Stimment
haltungen? - Bei Stimmenthaltungen der FDP-Frak
tion abgelehnt. 

Ober den Artikel 33, unverändert, ist schon abge
stimmt; die Einfügung erfolgt nicht. 

VI. A b s c h n i t t, Vorkaufsrecht und Enteignung. 
Hier ist ein A b ä n de r u n g s a n t r a g der SPD
Fraktion einschlägig, wonach im A r t i k e 1 34, Ab
satz 1 unter Ziffer 1 c statt „Öd- oder Unland" es 
heißen soll „Öd- oder Brachland". Wer für die Än
derung in „Öd- oder Brachland" ist, den bitte ich 
vorweg um ein Handzeichen. - Danke schön! Ge
genstimmen? - Letzteres ist die Mehrheit. Stimm
enthaltungen? - Ohne Stimmenthaltung mit Mehr
heit abgelehnt. 

Ich lasse dann abstimmen über den Artikel 34, des
sen Absatz 1 Ziffer 1 eine neue Formulierung erfah
ren hat, vor allem auch die Aufnahme eines weite
ren Buchstaben e. Absatz 2 unverändert, Absatz 3, 
4, 5, 6 und 7 ebenso. Außerdem wird ein Absatz 8 
angefügt. Wer dem Artikel 34 mit der Neuformulie
rung in Absatz 1 und der Anfügung des Absatzes 8, 
sonst unverändert, zustimmen will, - -

(Abg. Dr. Kaub: Ich bitte auch hier absatzweise 
abzustimmen!) 

- Auf welchen kommt's denn an? 

(Abg. Dr. Kaub: Auf den Absatz 8 kommt's an!) 

Dann lasse ich abstimmen über 1 bis 7. Einver
standen? - Machen Sie mir's nicht gar so schwer! 
Wer den Absätzen 1 bis 7 zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? 
- Keine. Stimmenthaltungen? - Keine. 

Zum einzufügenden Absatz 8: Wer für die Einfügung 
ist, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke 
schön! Wer ist dagegen? - Die Frakion der SPD. 
Wer enthält sich der Stimme? - Die Frakion der 
FDP in Teilen. 

A r t i k e 1 35, Enteignung, unverändert, nur mit der 
Maßgabe, daß in Absatz 4 „Art. 45 Abs. 2" durch 
„Art. 44 Abs. 2" ersetzt wird. Wer dem zustimmt, 
den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. Gegen
stimmen? - Keine. Stimmenthaltungen? - Keine. 
Einstimmig. 

A r t i k e 1 36 hat eine Umformulierung in Absatz 1 
bekommen. Der Absatz 2 bleibt unverändert. Wer 
dem zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. 
-Danke. Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthaltun
gen? - Fraktion der SPD. Mit Mehrheit angenom
men. 

VII. Abs c h n i t t , Organisation, Zuständigkeit und 
Verfahren. 

A r t i k e 1 37 unverändert; A r t i k e 1 38 unverän
dert, nur mit der Maßgabe, daß im letzten Satz 
das Wort „noch" gestrichen wird; Art i k e 1 39 
unverändert. Wer diesen drei Artikeln 37 bis 39 
zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
- Danke. Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthal
tung? - Bei 9 Stimmenthaltungen ohne Gegen
stimmen angenommen. 

Art i k e 1 40. In Absatz 1 unverändert; in Absatz 2 
wird das Wort „ermitteln" durch „vermitteln" er
setzt, und außerdem erhält Satz 2 des 3. Absatzes 
eine neue Fassung. Der Artikel 41 blieb unverän
dert. Wer dem so geänderten Artikel 40 und dem 
unveränderten A r t i k e 1 41 die Zustimmung geben 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. 
Gegenprobe! - Keine Gegenstimmen. Stimmenthal
tungen? - Einstimmig angenommen. 

Dem A r t i k e 1 42 soll nach Ziffer 10 des SPD-Ab
änderungsantrags ein Absatz angefügt werden. 



3738 Bayerischer Landtag· STENOGRAPHISCHER BERICHT 7/69 v. 17. 07. 73 

(Präsident Hanauer) 

Ich kann zunächst über den einzigen Absatz von 
Artikel 42 abstimmen lassen - das andere ist ja 
nur eine Anfügung -; hier soll nach dem Wort „sat
zungsgemäß" das Wort „überwiegend" eingefügt 
und soll „Art. 50" durch „Art. 49" ersetzt werden. 

Wer dem Artikel 42 zunächst mit diesem einen Ab
satz bei zwei Änderungen zustimmt, den bitte ich 
um ein Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? -
Keine. Stimmenthaltungen? - Keine. Einstimmig an
genommen. 

Und nun folgt der Antrag der SPD-Fraktion, 'die
sem Artikel noch einen zweiten Absatz anzufügen. 
Nach der Formulierung sind es eigentlich zwei Ab
sätze. Oder soll es nur einer werden? 

(Abg. Dr. Kaub: Zwei!) 

- Also ein Absatz 2 und ein Absatz 3. - Wer die
ser Anfügung von zwei Absätzen zustimmt, den bitte 
ich um ein Handzeichen. - Danke schön! Gegen
stimmen? - Letzteres ist die Mehrheit. Stimment
haltung? - Bei Stimmenthaltung der FDP-Fraktion 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Der bisherige A r t i k e 1 43 wird später als Arti
kel 51 aufgerufen werden. Dadurch ändert sich die 
Artikelfolge 43 bis 50 entsprechend. 

Art i k e 1 44 - nunmehr 43 - „Naturschutzwacht" 
- unverändert. 

A r t i k e 1 45 - nunmehr 44 - „Zuständigkeit" -
unverändert. 

Ich bitte um· ein Handzeichen, wenn sie diese bei
den Artikel annehmen wollen. - Danke. Gegenstim
men? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Einstimmig 
angenommen. 

Ich rufe jetzt auf in der. abgeänderten Nummern
folge den Art i k e 1 45 „Zuständigkeit für den Er
laß von Rechtsverordnungen", eine Neuformulierung 
in den Absätzen 1 bis 3. 

Wer diesen Neufassungen zustimmt, den bitte ich 
um ein Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? -
- Keine. Stimmenthaltungen? - Keine. Einstimmig 
angenommen. 

Art i k e 1 46 ist in Absatz 1 und 2 unverändert; in 
Absatz 3 wird „(Art. 12)" durch „(Art. 12 Abs. 1)" 
ersetzt; in Absatz 4 werden nach „Naturschutzbe
hörde" die Worte „oder Körperschaft" eingefügt; 
Absatz 5 unverändert. Praktisch handelt es sich also 
nur um redaktionelle Änderungen. A r t i k e 1 47 ist 
ebenfalls unverändert. 

Wer den Artikeln 46 und 47 zustimmt, den bitte ich 
um ein Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? -
Keine. Stimmenthaltungen? - Keine. Einstimmig an
genommen. 

Art i k e 1 48 Absatz 1 - unverändert. Im Absatz 2 
wird vor dem Wort „Schutzgegenständen" eingefügt: 
„Schutzgebieten und" und der Punkt nach dem er
sten Satz durch einen Strichpunkt ersetzt. Die Zahl 
46 wird durch „45" ersetzt. In Satz 1 wird „zustän-

digen Naturschutzbehörden oder Körperschaften" 
und im Satz 3 „zuständige Naturschutzbehörde" 
durch „zuständige Naturschutzbehörde oder Körper
schaft" ersetzt. 

Wer dem Artikel 48 mit diesen Änderungen zustim
men will, den bitte ich um ein Handzeichen. -
Danke. Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthaltun
gen? - Keine. 

Im Art i k e 1 49 wird lediglich im Absatz 4 die Zahl 
50 durch „49" ersetzt. A r t i k e 1 50 - unverändert, 
A r t i k e 1 51 - ebenfalls unverändert. 

Wer diesen drei Artikeln zustimmt, den bitte ich um 
ein Handzeichen. - Gegenstimmen? - Keine. 
Stimmenthaltungen? - Keine. 

VIII.Abs c h n i t t „Ordnungswidrigkeiten". 

A r t i k e 1 52 enthält in Absatz 1 nur redaktionelle 
Änderungen, auf die ich aufmerksam machen muß; 
in der Hauptsache handelt es sich um Konsequen
zen aus der Änderung der Nummernfolge. Entspre
chendes gilt auch für Absatz 2. Außerdem wird in 
Absatz 2 unter Ziffer 7 das Wort „Ausnahmen" 
durch „Befreiungen" ersetzt und unter Ziffer 10 
nach dem Wort „Motorkraft" eingefügt: „ausge
nommen Krankenfahrstühle mit Elektromotor". Hier 
ist das Wort „ausgenommen" richtig, das sich an 
früherer Stelle unzutreffend eingeschlichen hatte. 

Wer dem Artikel 52 in dieser Form zustimmt, den 
bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. Gegenstim
men? - Keine. Stimmenthaltungen? - Keine. Ich 
stelle Einstimmigkeit fest. 

A r t i k e 1 53 - unverändert. Wer zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. Gegen
stimmen? - Keine. Stimmenthaltungen? - Keine. 
Einstimmig angenommen. 

Beim IX. Abschnitt „Übergangs- und Schluß
vorschriften" lasse ich zunächst über den A r t i k e 1 
54 „Grunderwerbsteuer" in der Formulierung des 
Ausschusses für den· Staatshaushalt und Finanzfra
gen abstimmen. Der Rechtsausschuß hat dem Be
schluß des Haushaltsausschusses zugestimmt. Hier 
ist praktisch nur der erste Satz unbestritten. 

Wer für die Annahme ist, den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Keine. Stimm
enthaltungen? - Keine. 

Nun folgt der An t r a g der FDP-Fraktion, der den 
bislang gestrichenen Satz 2 in anderer Formulie
rung wiederhergestellt wissen will, nämlich: „Das 
gleiche gilt für Ersatzlandbeschaffungen." 

Wer für diesen Zusatz ist, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Danke schön! Gegenstimmen? 
Stimmenthaltungen? -

(Zuruf: Hammelsprung!) 

- Nein, so einfach machen wir es nicht. - Ich wie
derhole die Frage: Wer ist für die Einfügung eines 
zweiten Satzes „Das gleiche gilt für Ersatzlandbe
schaffungen."? Ich bitte um deutliche Stimmabgabe. 

(Zuruf von der CSU) 
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SPD- und FDP-Fraktion und eine CSU-Stimme. Wer 
' ist dagegen? - Letzteres ist die Mehrheit. Wer ent
hält sich der Stimme? - 10 Stimmenthaltungen. 

(Widerspruch bei der SPD) 

- Die Gegenstimmen waren die Mehrheit nach ein
stimmiger Feststellung des Präsidiums. Der Antrag 
ist abgelehnt. 

(Abg. Kamm: Letzteres war die Mehrheit!) 

- Nein, Herr Kollege Kamm, nicht die zehn Stimm
enthaltungen; so weit können wir gerade noch rech
nen! - Damit ist Artikel 54 in der vom Haushalts
ausschuß vorgeschlagenen Form angenommen. 

A r t i k e 1 55, Oberleitungsvorschrift. Absatz 1 Satz 3 
hat eine neue Formulierung erhalten. Die Absätze 2 
mit 5 sind unverändert geblieben. Wer dem bei
treten will, den bitte ich um das Handzeichen. -
Danke. Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthaltun
gen? - Keine. Einstimmig angenommen. 

Art i k e 1 56, Abgrenzung zum Landwirtschaftsför
derungsgesetz. Hier liegt ein Zusatzantrag vor. Ich 
lasse zunächst über den unveränderten Artikel 56 
abstimmen. Wer beitreten will, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Keine. 
Stimmenthaltungen? - Keine. 

Zu s atz an t r a g der SPD unter Nr. 11: Daran 
ist ein Satz 2 anzufügen mit dem Wortlaut: 

Diese fachlichen Maßnahmen müssen Ziele, Auf
gaben und Planung nach Art. 1 und 3 dieses Ge
setzes beachten. 

Wer für die Annahme ist, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Wer stimmt dagegen? - Letzteres 
ist die Mehrheit. Stimmenthaltungen? - Keine. 

A r t i k e 1 57, Belange der Landesverteidigung, hat 
eine neue Formulierung bekommen. Wer zustimmen 
will, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke. 
Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthaltungen? -
Keine. 

Neu wird eingefügt ein A r t i k e 1 58: Änderung des 
Bayerischen Wassergesetzes. Wer zustimmen will, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Danke. Ge
genstimmen? - Keine. Stimmenthaltungen? 
Keine. Einstimmig angenommen. 

Die Artikel 58 und 59 werden damit Artikel 59 und 
60. 

A r t i k e 1 59, Absatz 1 und Absatz 2 · unverändert, 
Absatz 3 erhält eine neue Fassung. Wer dem zu
stimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. -
Danke. Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthaltun
gen? - Keine. Einstimmig angenommen. 

A r t i k e 1 60, Inkrafttreten. Er lautet: 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 1973 in Kraft. 

Wer dem beitreten will, den bitte ich um das Hand
zeichen. - Danke schön! Gegenstimmen? - Keine. 
Stimmenthaltungen? - Keine. Einstimmig angenom
men. 

Damit ist die Einzelabstimmung abgeschlossen. 

Das Gesetz hat den Titel 

Gesetz 
über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft 

und die Erholung in der freien Natur 
(Bayerisches Naturschutzgesetz - BayNatSchG) 

Ich darf darauf hinweisen, daß damit die Anträge 
224, 1844, 2723 und 1958 ihre Erledigung gefunden 
haben. 

Ich schlage dem Hohen Hause vor, die d r i t t e L e -
s u n g unmittelbar der zweiten Lesung folgen zu 
lassen. Widerspruch erhebt sich nicht. 

Ich eröffne die a 1 1 g e m e i n e A u s s p r a c h e. -
Keine Wortmeldung. Wir treten in die Einzelbera
tung ein. - Auch hierzu keine Wortmeldung. 

Wir kommen zur Abs t i m m u n g in der dritten 
Lesung; die Beschlüsse der zweiten Lesung liegen 
zugrunde. Ich rufe auf die Artikel 1 bis 10 -, 11 bis 
20 -, 21 bis 30 -, 31 bis 40 -, 41 bis 50 -, 51 
bis 60 -. 

Wir kommen zur S c h 1 u ß a b s t i m m u n g über 
das ganze Gesetz. Ich schlage dem Hohen Hause 
vor, die Schlußabstimmung unmittelbar folgen zu 
lassen. - Widerspruch erhebt sich nicht. Ich schlage 
weiterhin vor, sie in einfacher Form durchzuführen. 

(Abg. Dr. Kaub meldet siCh zu Wort) 

Auch damit besteht Einverständnis. Wir kommen zur 
Abstimmung. 

Vor dieser Abstimmung hat das Wort zu einer Er
klärung zur Schlußabstimmung Herr Kollege Dr. 
Kaub. 

Dr. Kaub (SPD): Namens der SPD-Fraktion gebe ich 
folgende Erklärung ab: Wir stellen mit Befriedigung 
fest, daß wesentliche, seit Jahren verfolgte Ziele in 
diesem Gesetz verwirklicht wurden und daß wir 
manche Verbesserungsanträge in den Ausschüssen 
durchsetzen konnten. Wir stellen aber zugleich auch 
fest, daß uns sehr wichtige Anliegen nicht verwirk
licht wurden, daß insbesondere die von uns heute 
gestellten Abänderungsanträge von Ihnen abgelehnt 
wurden. Wir werden uns aus diesem Grunde der 
Stimme enthalten. 

(Zuruf von der CSU: Genügt schon! - und weitere 
zustimmende Zurufe seitens der CSU) 

Präsident Hanauer: Keine weiteren Erklärungen mehr 
zur Abstimmung? - Dann lasse ich die Sc h 1 u ß -
a b s t i m m u n g ablaufen. Wer dem Gesetz die Zu
stimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz 
zu erheben. - Das ist die Fraktion der CSU u.nd die 
Fraktion der FDP. 

(Abg. Diethei: Und Teile der SPD!) 

- Ich sehe nur einen, nein, zwei! 

(Lebhafter Beifall bei der CSU) 
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(Präsident Hanauer) 

- Zwei Stimmen bei der Fraktion der SPD. Stimm
enthaltungen? - Die Fraktion der SPD, ausgenom
men die zwei Vorerwähnten. 

Meine Damen und Herren, das Gesetz hat den Titel 

Gesetz 
über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft 

und die Erholung in der freien Natur 
(Bayerisches Naturschutzgesetz - BayNatSchG) 

Ich darf mich sehr herzlich bedanken, daß es noch 
möglich war, dieses Gesetz abzuwickeln. Ich glaube, 
das ganze Haus, auch die Opposition, gibt diesem 
doch für uns alle bedeutungsvollen Gesetz die be
sten Wünsche mit auf den Weg. Auch sie wird sich 
mühen, bei der Durchführung alles zu tun, um es 
zu einem vollen Erfolg zu führen. 

Die Sitzung ist geschlossen. Wir beginnen morgen 
früh um 9 Uhr mit der Fragestunde. 

(Schluß der Sitzung: 19 Uhr 12 Minuten) 


